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. vVürg erwehr , MaLisnalgarde . Die große fran¬

zösische Revolution des vorigen Jahrhunderts rief diese

Einrichtung ins Leben , und unter dem Commando des

Generals Lafayette sehen wir die Nationalgarde von Paris

zum ersten Male als ein geordnetes , gegliedertes Ganze
auftreten . Damals , wo in noch größerem Maaßstabe wie

zetzt die Stürme von allen Sekten auf die junge Freiheit

eindrangen , wo es galt , dieselbe von der Anarchie von

unten , so wie von den Gewaltschritten der Hofpartei von
oben zu schützen , damals war es die Bestimmung der

Nationalgarde , als ein gesetzlicher Damm dazustehen , um
diesem entgegengesetzten Wogen und Andrängen die Spitze
zu bieten . Die Wichtigkeit dieses Institutes stellte sich bald
als unumgängliche Nothwendigkeit heraus , und schon im
Jahre 1790 hatte ein Gesetz der Nationalversammlung
jeden Franzosen , der die Rechte eines französischen Bür¬

gers genießen wollte , zum Eintritt und zur Dienstleistung
in der Nationalgarde verpflichtet . Aus je 20 Bür¬

gern trat immer einer durchs Loos in den activen (wirk¬
lichen ) Dienst der Garde , und erst in den folgenden Zah¬

lt . 1
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ren , als die Fürsten von ganz Europa durch den Ruf

nach Freiheit , der von Frankreich in ihre Länder hinüber -

scholl, aus ihrer behaglichen Ruhe aufgeschreckt wurden ,

und mit ihren Heeresmaffen auszogen , um Frankreich

und die ihnen gefährliche Völkersreiheit zu erdrücken , erst

in diesen Tagen der Gefahr , wo die französische Jugend

in niegewohnter Begeisterung zur Vertheidigung der Lan¬

desgränzen in den Kampf flog , ward die Rationalgarde

als Wächterin der Freiheit im Inneren nach einem größe¬

ren Maaßstabe organisirt , — Bonaparte fühlte im Jahre

1797 den Widerstand der Pariser Nakionalgarde gegen den

Despotismus der vollziehenden Gewalt , an deren Spitze

er stand , und dieselben Bajonette , welche die Volksver¬

treter aus dem Sitzungssaals gejagt hatten , besiegten auch

die Nakionalgarde . Sie wurde aufgelöst , und erst ! 797

auf der Grundlage des alten Gesetzes wieder hergestellt ,

erhielt sich dann auch während des Kaiserreiches , wo sie

von Napoleon für die Zwecke seiner Kriegspolitik aufs

zweckmäßigste verwendet wurde . Sie wurde vielfach gemiß¬

braucht unter Napoleon sowohl , wie unter den nach ihn

folgenden Bourbonen , aber die Einrichtung wurzelte schon

zu tief im Bürgerleben , um ganz verbraucht oder abgenützt

zu sein. Wurde gleich 1827 vorn König ihre Auflösung

neuerdings decretirt ( verfügt ) , weil sie es gewagt hatte , die

Absetzung des Ministeriums und die Vertreibung der Jesui¬

ten zu fordern , so war der Jubel desto ungeheurer , als in

der Julirevolution noch vor Entscheidung des Kampfes
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der erste Nationalgardist wieder in der alten , geliebten ,
verpönten Uniform auf einer Barrikade erschien .

Nun übernahm auch Lafayette wieder den Oberbefehl
über die sämmtlichen Nationalgardcu Frankreichs , und das

Institut wurde durch ein neues Gesetz vom 27. März 1831
mit der neuen Verfassung in Einklang gebracht . Achtzehn
Jahre lang hatte sich Frankreich durch die schleichende
Politik Ludwig Philipps am Gängelbande führen lassen ,
das junge Frankreich von 1789 und 1830 schien abgelebt
und abgestumpft , die Natronalgarde als der begüterte
Theil der Haupstadt schien jeder Bewegung abgeneigt ,
welche den ruhigen Besitz des Erworbenen bedrohte , die

Regierung glaubte auch in dieser Voraussetzung bei jeder
etwaigen Bewegung auf ihren Beistand rechnen zu können .
Aber die Februar - Revolution machte mit Einem Schlage
dieser weisen Combination ein Ende . Die Pariser Nakional -

garde wankte nicht einen Augenblick , sie bewährte sich als
Theil des Volkes, , sie machte dem schamlosen Treiben der
Regierung ein Ende , und rächte so die Verletzung der
Gesetze, für deren Aufrechthaltung sie geschworen hatte .

In Deutschland entstanden aus den Resten der alt¬
deutschen Sradtwehren die Bürgergarden ; während Napo¬
leon die stehenden deutschen Heere nach seinem Machtge¬
bot für seine weitgreifenden Eroberungsplane benutzte ,
sollten diese neugeschaffenen Bürgergarden — man nannte
sie hie und da auch Nationalgarden — für die Ruhe im
Innern sorgen . Es war eigentlich nichts anders als eine
Sicherheitspolizei unter ehrbarem Namen , die man allen -

1 *
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falls noch zur Vertheidigung der Städte zu verwenden

gedachte . Ihr Bestand war durch kein Gesetz garantirt ,

(gesichert ) und die ganze Einrichtung meist nur auf die

Städte beschränkt , Kurhessen etwa ausgenommen , welches
im I . 1832 ein Nationalgardengesetz erhielt , das mit

dem französischen am meisten Verwandtschaft hatte .
Die große Revolution des Jahres 1848 machte es

sich fast in allen Staaten Europas zu einer ihrer ersten

Aufgaben , das Institut der Nationalgarde in der wei¬

testen Ausdehnung einzuführen . Man harte die Wich¬

tigkeit und Bedeutsamkeit desselben würdigen gelernt , und
kaum war es gelungen , die Regierungen zu Concessionen
zu zwingen , kaum hatten die Völker von ihren lange ihnen
vorenthaltenen Rechten Besitz genommen , so waren sie auch
eilig darauf bedacht , sich für ihre Errungenschaften
selstthätig Garantien zu sichern . Die Versprechungen der

regierenden Häupter können nach ihrem wiederholten Treu -

bruche den Völkern keine Sicherheit mehr gewähren , das
Volk will sich selbst seine Gesetze geben , und

auch die Waffe tragen , um diese Gesetze in ih¬
rer Machtvollkommenheit zu bewahren . Dies

ist der höchste , der wichtigste Zweck der Natio¬

nalgarde .
Von den Hauptstädten als dem Heerde der Revolu¬

tionen , und dem Ausgangspunkte der neugeschaffenen Ein¬

richtungen verbreitete sich das Institut der Nationalgarde
; n der letzten Zeit schnell in die kleineren Städte , und von
da in die Dörfer . Es mochte wohl Manchem gefallen , in
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Uniform zn erscheinen , und eine Waffe tragen zu dürfen ,
nachdem er von Kindheit auf gewohnt gewesen , dieses als
das Vorrecht einer eigenen Classe , des Soldatenstandes zu
betrachten . Die ersten neuen Pflichten , welche der Bürger
mit dem neuen Rocke auf sich nimmt , blieben dabei von
Vielen unerkannt . Während die Einen meinen , die Natio -

nalgarde sei auch zum Dienste gegen den äußern Feind ver¬

pflichtet , nehmen Andere wieder den Begriff " Erhaltung
der Ruhe im Innern « in gar zu engherziger Weise auf .
Wir können Fälle genug anführen , wo sich die National -

garde einzelner Bezirke für nicht ' mehr nicht weniger als
die neue befugte Polizei hielt , um die alte , verhaßte zu
ersetzen . Man patrouillirte ehrlich , um Diebe einzuhän¬
gen , man mischte sich in Paßangelegenheiten , man scheute
sich sogar im falschverstandenen Pflichtgefühle nicht , das
Amt eines Censors und Polizeimannes auf offener Straße
auszuüben . Das aber ist nie und nimmermehr
die Aufgabe der Nationalgarde . Mit der Ein¬

führung derselben sind die ordentlichen Gerichte nicht aus
ihrer Wirksamkeit getreten . Es kann Niemand Kläger und
Richter in eigener Person sein. Der Bürger , welcher als

Nationalgardist seinen Dienst dem Staate widmet , macht
darum den Polizeimann , der Spitzbuben nachspüren und
sie einsangen muß , keinen Eintrag . Die Pflichten Beider
sind scharf geschieden , und statt uns von dem Drucke
des Polizeisystems zu befreien , würde auf solche Weise
der ganze Staat zu einem Polizeistaate werden , von lau¬
ter Vrüder Häschern bewohnt . Wenn ich bemerke , daß ein
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Dieb meinem Nachbar die Uhr aus der Tasche stiehlt ,

werde ich wohl nicht anstehen , ihn festzuhalten , aber diese

stillschweigende Pflicht hat jeder Mensch , der die Rechte
des Eigenthums ehrt , das ist keine neue Befugniß , die

der Nationalgardist als solcher erst übernimmt . Aber eben¬

sowenig übernimmt er auch die Pflicht auszuziehen , um

flüchtiges Diebsgesindcl einzuhängen , ( wie dies auf dem

Lande vorgekommen ) oder um die Produkte der Presse zu

überwachen , und nach, eigenem Urtheile zu confisciren ( weg¬

zunehmen ) , wie dies in größeren Städten schon der Fall

war .
Die hohe Bestimmung der Nationalgarde läßt sich mit

wenig Worten zusammenfassen , sie ist : Zu schützen die

Gesetze , welches sich das Volk durch seine Ver¬

treter gegeben , gegen jeden Eingriff ; sie

mit Kraft und Muth aufrecht zu erhalten ge¬

gen jeden Uebergriff , sei es nun , daß der¬

selbe durch eine r ea ktion ä r e P a r th ei von oben ,

oder durch eine anarchischeParthei von unten

versucht wird . Jeder gewaltsame Umsturz der beste¬

henden Landesgesetze muß künftig durch die moralische und

wo es nöthig ist , durch die vereinte körperliche Kraft des

Nationalgarden - Körpers verhüthet werden ; daher bezieht

die Nationalgarde regelmäßige Posten in den Städten ,

wo es leichter möglich ist einen großen Volksauflauf zu

erregen , und die Masse des Volkes , ohne daß sich diese oft

des Zweckes klar bewußt ist, für Partheizwecke zu gebrau¬

chen. Zur Verhüthung solcher Aufläufe durchstreifen Pa -



trouillcn des Nachts die Straßen großer Städte , und sor¬

gen abwechselnd für die Ruhe und Sicherheit ihrer Be¬

wohner . Die Nationalgarde auf dem Lande dient demsel¬

ben Zwecke, denn die Gegner der bestehenden Ordnung wür¬

den nicht anstehen , einen andern Kampfplatz zur Ausfüh¬

rung ihrer Plane zu wählen , wenn ihnen die Hauptstadt
keinen gelegenen Punkt mehr dafür biethet . Sie sorgt für

die Ruhe ihrer bezüglichen Bezirke , und so in Masse für die

Ruhe des Landes , und die letzte so traurige und blutige
Revolution in Paris verdankte ihr siegreiches Ende eben so

wohl den Nationalgarden der Provinzen , als denen von

Paris , zu deren Unterstützung erstere zu Tausenden herbei¬

geeilt waren . So lange die Nationalgarde eines Landes

mit dessen Gesetzen und Berfassung einverstanden , und

mit der erecutiven ( ausübenden ) Gewalt zufrieden ist , so

lange ist auch ein gewalsamer Umsturz nicht zu befürchten .
Das Institut der Nationalgarde muß aber , wenn es

seinen Zweck erfüllen soll , auf ein Gesetz gegründet sein , wel¬

ches ihm seine ganze gesetzmäßige Kraft zu entfalten gestat¬
tet . Jeder unbescholtene Bürger muß das

Recht haben ihr seine Dienste zu weihen . Ge¬

burt und Stand , Religion und Vermögen dürfen hier keine

Ausschließungen gestatten , höchstens in den wenigen Fällen ,
die wir hier gleich angeben wollen , wo der Dienst der

Nationalgarde sich mit einer andern Dienstoerpflichtung nicht
verbinden ließe .

So z. B. müßten Beamte , welche für die Aufrecht¬

haltung der Ruhe und Ordnung zu sorgen haben ( Polizei -
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bcamte ) von der Nationalgarde ausgeschlossen bleiben , da

in demselben Augenblicke , wo die Nationalgarde einzuschrei--
ten bemüßigt ist , ihre Dienstpflicht sie gleichfalls auf den

ihnen von Staate angewiesenen Posten ruft . Eben so

wenig läßt sich das Waffcnhandwerk mit dem Amte eines

Priesters , dem Symbole des Friedens und der himmlischen

Versöhnung vereinigen .
Nach unserem provisorischen Nationalgardengesctzs ,

ist der Arbeiter , der um Taglohn arbeitet , vvm Eintritt

in die Garde ausgeschlossen , denn die Anstalt , heißt es, soll

auf Besitz und Intelligenz fussen . Es ist schwer ersichtlich , wie

aus diesen Gründen jene Ausschließung gefolgert wird .
Der ehrliche , fleißige Mann , der um Taglohn arbeitet ,
kann eben so gut zu Besitzthum kommen , wie derjenige ,
der auf monathliche Bedingungen arbeitet , und die Intelli¬

genz eines Menschen richtet sich wahrlich nicht nach der

Frist in der er seinen Lohn bezieht . Der Arbeiter welcher

durch das Institut in seinen Rechten geschützt wird , wie

jeder Staatsbürger , hat auch das Recht zu verlangen ,
gleichfalls zum Schutze der Gesetze beitragen zu dürfen .
Wer in einem gewissen , vom Gesetze festzustellenden Zeit¬
raume , an ein lind demselben Wohnorte sich sein Brod ver¬

dient , und die Rechte eines Staatsbürgers genießt , kann

auch von dessen Verpflichtungen nie und nimmermehr aus¬

geschlossen werden . Es ist ein heiliges Recht , das der
Arbeiter fordern , das der Staat gewähren muß. .

Wir haben hier nur noch auf den Unterschied zwischen
Bürgerwchr und allgemeiner Volksbewaffnung hinzuweisen .
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Beide Begriffe sind mit einander nicht zu verwechseln , denn

während die Bürgerwchr , wie wir auseinanderzusetzen be¬

müht gewesen , ihren Wirkungskreis bloß zur Erhaltung
der Ruhe im Innern des Landes hat , ist der Zweck einer

allgemeinen Volksbewaffnung : die Sicherstellung des Landes

gegen An - und Übergriffe äußerer Feinde ( Siehe Allg. Wehr¬
pflicht im I. Bande ) . In der neuesten Zeit jedoch hat man
in Frankreich auch einen Theil der Nationalgarde , welche
sich freiwillig dazu anboth , für den Kriegsdienst bestimmt
— die sogenannte mobile oder bewegliche Nationalgarde —
und auf diese Weise könnte der Übergang von der National -

garde zur allgemeinen Volksbewaffnung gemacht werden ,
wodurch der Uebelstand der stehenden Heere allmälig be¬

seitigt würde .
Wenn man sich die Verhältnisse klar macht , in welchen

die Wirksamkeit der Natinalgarde sich oft bewähren muß ,
wird man leicht einsehen , daß von ihrem schleunigen Er¬
greifen und Zusammenwirken größtentheils auch der Erfolg
ihrer Leistungen abhängig ist. Disciplin ist das große
Wort , welches dem großen Institute seine Kraft und Be¬
deutung verleihen muß. Disciplin ist der Grundstein
und Schlußstein des ganzen Gebäudes ; ohne Disciplin
wäre es keine schützende Burg , dann wäre es bloß eine
todte aufgehäufte Steinmaffe ohne Zweck und Bedeutung .
— Sobald der Natioualgardist im Dienste ist , muß er
auch Soldat sein durch und durch , er muß die schwere
Aufgabe des unbedingten Gehorsams gegen seinen
Vorgesetzten lernen . Es ist dies keine Knechtschaft des
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Geistes , denn er hat das Recht sich seinen Vorgesetzten

selbst zu wählen , dem er sein volles Vertrauen schenkt ,

es ist dies eine Nothwendigkeit , welcher sich der freie

Mensch im Gefühl gesetzlicher Freiheit gerne fügt .

Was endlich die Art der Bewaffnung anbelangt , so lassen

sich hier keine allgemein gültigen Regeln aufstellen . So viel

indessen können wir bemerken , daß , da die Nationlgarde

kein Institut regierender Häupter ist, und nicht zur Parade

für dieselben bestimmt ist , sondern ein Institut fürs Volk

aus dem Volte hervorgegangen , so muß hier mehr die

Zweckmäßigkeit und Billigkeit der Ausrüstung als deren

Schönheit berücksichtigt werden . Die Bewaffnung aber sei

vor Allem den Landessittcn angemessen ; eine gewohnte Waffe

handhabt sich am sichersten , und wenn wir aus dem flachen

Lande tüchtig mit dem Bajonette werden umzugehen wissen ,

bleibt dem Tyroler sein alter Stutzen ewig der trcueste

und sicherste Gefährte .

Gleichberechtigung der Confefsioncu . Wir

haben in einem früheren Artikel , wo wir über das Verhältniß

des Staates zur Kirche sprachen , angedeutet , daß eine

Herrschaft des Staates über die Kirche nicht geduldet wer¬

den kann , daß jede Einmischung desselben in die inneren

Einrichtungen der letzteren unstatthaft ist. Wir haben nach¬

gewiesen , daß allerdings eine Oberaufsicht des Staates

über die Organe der Kirche d. h. über diejenigen , welche die

Rcligionsangelegcnheiten zu ordnen berufen sind , nothwen¬

dig ist , daß aber diese Oberaufsicht sich durchaus nicht auf



die Religion selbst , ihre Dogmen , Lehren , Gewohnheiten
erstrecken darf , insofern ? sie nicht dem Staate schädlich und

nachteilig sind.
Wir gehen weiter . Ebenso wenig darf sich der Staat

um die Religion des Einzelnen kümmern , oder die Reli¬
gion in jedem Einzelnen zu unterdrücken suchen. Der Mensch
darf ihm nur als Staatsbürger gelten , durchaus nicht als

Angehöriger dieser oder jener Religionsgenoffcnschaft . Wir
werden das zu begründen suchen.

Der Staat soll das Zusammenleben der Menschen
möglich machen . Er soll alles Gute , Große , Bedeutende
fördern . Er muß deshalb auch die Religion schützen und
wahren , weil diese den Menschen erhebt , veredelt , und ihm
die Volkserziehung ermöglicht . So lange alle Menschen noch
nicht einig darüber sind, welche Religion die wahre ist , darf
der Staat auch nicht die Eine Religion auskostender Andern
erheben , darf er nicht die Eine Kirche unterstützen , die
andere aber vernichten . Es muß ihm eine Kirche , eine
Religionsgemeinschaft wie die andere sein.

Dazu kommt , daß das Grundgesetz des Staates
von uisterem Gesichtspunkte , vom Standpunkte der Jetzt »
zeit aus , die Gleichheit ist. Ebenso wenig Adel , Geburt ,
Reichthum oder andere Vorzüge einen Unterschied in der
Behandlung des Staatsbürgers durch den Staat begrün¬
den dürfen , ebenso wenig dürfen dies die Rcligionsan -
sichten . Sonst wäre ja die erste Freiheit des Menschen ,
seinen Gott auf seine Weise anzubeten und zu verehren ,
vernichtet . Wenn nur der ein Grundstück oder ein Meister -
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recht erwerben , oder nur der dem Staute dienen dürste ,

der so und nicht anders sein Gebet verrichtet , und gerade

in diese Kirche geht und in keine andere , und die Ge¬

bräuche hat , die Eine Kirche vorschreibt , dann ist sa die

vollkommenste Herrschaft über die Kirche da , und mit ihr

das heiligste Recht des Menschen vernichtet .

Entweder muß er, um seinen Gott anzubeten , ; cdcr

Wirksamkeit im Staate entsagen , jeder Thätigkeit , die

man ihm zu verbieten für gut befunden hat , oder er muß

seinen Glauben ausgeben , seiner Religion untreu werden ,

um sich der Thätigkeit zuzuwenden , zu der er sich hinge¬

zogen fühlt , um dem Staate dienen zu können , in dem er

lebt und für den er leben will . Wo ist da die Gleichheit

und Freiheit , die Grundlagen des Staates nach den Be¬

griffen der Neuzeit ?
Endlich frage ich : Wenn eine Religionsgemein¬

schaft den Staat nicht stört und beirrt , was geht sie den

Staat an ? Der Staat hat sich um die Handlungen und

Thaten der Menschen zu bekümmern , nicht um Glauben

und Gefühl . Der Staat soll die Geister erziehen , die

Kirche wirkt auf die Herzen . Der Staat hat das Zusam¬

menleben der Menschen zu sichern , die Kirche weist sie auf

ein künftiges Leben hin , auf ein Reich , das nicht von die¬

ser Erde ist. Beide stehen somit auf besonderem Gebiete ,

und nur der Unverstand oder die Böswilligkeit kann

glauben , daß die eine oder andere Kirche mit dem

Staate zusammenstoßen , seine Absichten und Zwecke ver -
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nichten kann . Was hat die Religion , die doch ebenso gut
von Gott ist , wie der Staat für diesen feindseliges ?

Daraus folgt , daß dem Staate Eine Religionsgemein¬
schaft , Eine Confcssion wie die andere sein muß , Laß er
keinen Menschen seiner Religion wegen bedrücken darf , daß
die allgemeine Gleichheit aller Staatsbürger auch in dieser
Beziehung zu gelten hat .

Es kann deshalb keine Staatsrcligion geben in
dem Sinne , daß der Staat eine gewisse Kirche fördert , be¬

schützt und ehrt vor den andern , daß er den Angehörigen
dieser Staatsreligion gewisse Rechte zuerkennt , die er den
Andern verweigert , — weil dadurch die. Gleichheit der

Staatsangehörigen vernichtet wird . Es kann eine Religion
der Mehrheit der Staatsbürger geben , wenn sich die größere
Zahl der Staatsangehörigen zu derselben Religion bekennt ,
deshalb darf aber die der Minderzahl nicht gekränkt wer¬
den , und diese müssen dieselben Rechte genießen , wie die
Mehrzahl , denn sonst gilt die Macht des Stärkeren , und
nicht das Recht .

Es hat somit Ein Staatsangehöriger wie der Andere
das Recht seine Religion zu bekennen , dieselbe im Vereine
mit seinen Religionsgenossen auszuüben , öffentlich und frei
mit eben derselben Pracht und eben denselben äußerlichen
Feierlichkeiten zu bekennen und zur Geltung zu bringen .

Aber dieses Recht , die Religion auszuüben ist nicht
genug , sondern die Religion darf auch sonst keinen ander¬
weitigen Unterschied in den Rechten und Pflichten der

Staatsangehörigen begründen . Die Zeiten sind wohl längst
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vorbei , wo die Katholiken den protestantischen Gottesdienst

verboten , und die Protestanten die Katholiken verfolgten ,

ja selbst der Kaiser von Rußland , der den Katholiken nicht

die Ausübung ihrer Religion gewähren wollte , und sie

gerne zu Griechen gemacht hätte , ließ sich durch den Papst

Gregor XVI . bewegen , milder gegen dieselben zu ver¬

fahren .
Aber nichts desto weniger bestehen noch immerwährend

die größten Rechtsungleichheitcn fort . Es gibt Religions¬

gemeinschaften , deren Angehörigen die Erwerbung des

Grund und Bodens , auf dem sie leben , von dem sie sich

ernähren könnten , verweigert ist , die bei der Ausübung

eines Handwerks immer von einem Meister abhängig blei¬

ben müssen , nie selbstständig und Meister werden können .

Ich frage Jeden , was das Recht , sich zu ernähren und zu

erhalten auf ordentlichem Wege, mit der Religion zu schaffen

hat ? Warum gerade der Eine oder Andere , werl er die

Religion seiner Vater bekennt , heimathlos und ohne Grund

und Boden , auf dem er geboren worden , auf dem er stirbt ,

durchs Leben irren muß ?

Es gibt Religionsgemeinschaften , deren Angehörige

nie ein Staatsamt bekleiden dürfen , wenn sie auch noch

so tüchtig , noch so eifrig für das Wohl ihres Vaterlandes

bedacht sind. Ich frage Jeden , ob es bei dem Staatsdienst

auf die Religion ankommt , oder nicht vielmehr auf das

Wissen und die Erfahrung , auf den Eifer und die Recht¬

lichkeit .
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Es gibt Religionsgemeinschaften , deren Angehörige , ob¬
wohl sie in jeder Beziehung den Uebrigen an Rechten nach¬
stehen , doch viel größere Pflichten haben , die namentlich
das Doppelte und Dreifache an Steuern bezahlen müssen.

Solchen gewaltsamen Verletzungen des freien angebor -
nen Menschenrechies durch die Kirche begegnen wir leider
nur zu oft in der Geschichte . Die Protestanten thaten so
den Katholiken , wo sie die Macht hatte -; , und die Katholiken
so den Protestanten , wenn jene stärker und gewaltiger wa¬
ren . Noch vor wenigen Jahren durfte kein Katholik im eng¬
lischen Parlamente sitzen ; in Rußland ist jeder , der sich
nicht zur Staatskirche ( der griechischen ) bekennt , von Aem¬
tern ausgeschlossen ; in Oestreich selbst genießen die Protestan¬
ten noch nicht volle Rechtsgleichheit mit den Katholiken ,
und die Juden werden sogar bis auf die neueste Zeit in bür¬
gerlichen Rechten beschränkt , vom Ackerbaue ausgeschlossen
und auf den Handel angewiesen .

Für Alle gleiches Recht , für Alle gleiche Pflichten .
Darum gibt es auch keine Toleranz , keine Duldung , denn
diese setzt eine Gnade voraus , eine Schonung . Diese Re¬
ligionsgemeinschaft ist geduldet , heißt : „ Wir könnten sie
wohl verjagen , wir haben das Recht dazu , wir drücken
aber ein Auge zu und lassen sie da , schreiben ihr aber die
Bedingungen vor , unter denen sie nicht fortgejagt wird ! "
Eine solche Duldung ist die Gnadenerzeugung des Star -
kern gegen den Schwächere
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Anarchie ist jener Zustand 2er bürgerlichen Gesell¬

schaft , worin keine durch ein gültiges Gesetz anerkannte

Gewalt in Wirksamkeit ist , sei es nun , daß streitende Par -

cheien die bestehenden Gesetze nicht anerkennen wollen , oder

daß ein völlig gesetzloser Zustand eingetreten ist.

Solche Zustände , wie sie in der Geschichte der Völker

zu wiederholten Malen vorkommen , sind eben so traurig für

den Staat als ganzen Körper , wie für den einzelnen Staats¬

bürger . In so fern nämlich ein Staat nur mächtig ist durch

gerechte , strengebindende Gesetze , denen jeder Einzelne sich

frei und freudig unterwirftist seine Kraft gebrochen , so¬

bald die Gesetze gebrochen werden . In so ferne aber der

Einzelne in der rechtlichen Freiheit seiner Person und seines

Eigenthums jeglicher schützender Gewalt vor willkührlichen

Eingriffen beraubt ist , bleibt auch sein Wohl aufs höchste

gefährdet .
Der Zustand der Anarchie kann nur da eintreten , wo

ein wirklicher Staat besteht oder bestand . Die Unge-

bundenheit barbarischer Völker ' , die vom Raube leben , die

wilde Selbstständigkeit der amerikanischen Wilden kann nicht

mit dem Namen Anarchie bezeichnet werden , denn wo kein

Gesetz evistirt , das eine größere Gesellschaft

zu Mitgliedern Eines Staates macht , da

kann wohl von einem anarchischen , gesetzlo¬

sen Zustande auch weiter keine Rede sein .

Die traurigen Zeiten des Faustrechts dagegen im Mit¬

telalter , wo es allerdings an Gesetzen nicht fehlte , denen

sich aber der Stärkere zum Schaden des Schwachen trotzig



entgegenstellte , verdauen wohl den Namen der Anarchie .
Ja was vielleicht sonderbar erscheinen dürfte , selbst in so¬
genannten wohlgeordneten Staaten kann ein Zustand
der Anarchie eintreten , wenn die Regierungsgewalt sich
widernatürliche und widerrechtliche Gingriffe gegen das Volk
erlaubt . Das ist dann eine stille Anarchie , die den
Todeskeim für den betreffenden Staat langsam aber um
desto gewisser zur Reife bringt , wenn nicht ein schneller
und großartiger ümschwung vom Volke selbstrettend be¬

werkstelligt wird . In diesem Sinne war der Zustand Öster¬
reichs vor der M ä r z r e v o l u tio n ein anarchischer ,
in diesem Sinne herrscht jetzt in China und Rußland , wo
sich die geknechteten Völker schweigend unter dem Joche wi¬
dernatürlicher Gesetze beugen , eine stille , traurige Anarchie .
Denn was in despotischen Staaten als Gesetz ausgegeben
wird , ist nur der Wille eines Einzigen , nicht dcr gesammte
Willensausdruck aller Staatsbürger . Es besteht dann wohl
ein Gesetz , aber ein ebenso ungerechtes als unnatürliches .
Millionen beugen sich zwa ^ diesem Gesetze , aber dadurch
wird das Mißverhältnis zwischen den Regierenden und den

Regierten nicht aufgehoben . Durch solche despotische (will -
kührherrschaftliche ) Staatsverfaffungen mag wohl im Gan¬
zen der Staat , geleitet durch eine eiserne , starke Herr -
schcrfaust nach Außen gewaltig und furchtbar werden ,
aber der Bürger im Innern steht wehrlos da gegenüber
der Willkühr eines Einzelnen , wie in dem Zustande völliger
Gesetzlosigkeit . ,

u. . L
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Je länger die bleierne Hand der Despotie die freie

geistige und materielle Entwickelung der Völker zu erdrü¬
cken vermochte , desto furchtbarer sind dann die Folgen ,
wenn das Volk an seinen Ketten rüttelt , und sie endlich

abwirft . Die alten Gesetze werden dann mit Füßen

getreten , das Volk hat nicht Zeit und Besinnung im Rausche
der neuerkämpften Freiheit an die Abfassung Besserer allso -

gleich zu gehen ; die Partheien stehen sich wüthender als je
gegenüber , denn es ist keine Gewalt da , die sie zu zügeln
vermag ; - er Ehrgeitzige sieht alle hemmenden Schranken
fallen , die ihn hindern könnten die höchsten Würden

zu erklimmen ; Parthei und Privathaß sucht nach Befriedi¬
gung , die schrecklichsten Leidenschaften sind entfesselt , und oft t
braucht es lange Zeit , um durch den kräftigen Damm der
Gesetze sie in ihr ruhiges Bette zurückzubringen . Wir erin¬
nern hier nur an die Gräuel der großen französischen Revo¬
lution , an die Revolutionen in den Niederlanden und in
Griechenland .

Anarchieen dieser Art aber , wenn auch oft blutiger , sind
sogar weniger furchtbar als Defpoticen , weil sie nicht von
so langem Bestände sein können , als diese , und weil der

gesunde Sinn im Volke bald den natürlichen Rcchtszustand
wieder herzustellen strebt , was ihm im Kampfe gegen die

festgewurzelte Alleinherrschaft , nur nach langer Zeit und
mir großem Kraftaufwande gelingt . '

Die reaktionäre Parthei in Oesterreich wie im übrigen
Deutschland verwechselte in Verletzten Zeit absichtlichun¬
sere revolutionären Zustände mit anarchischen :
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es lag in ihrem Interesse , die Völker von jeder neuen freien

Bewegung durch die vorgemalten Grauet der Anarchie zu¬
rückzuschrecken . Revolutionen aber sind nur Uebergänge :
sie führen freilich oft zu einem länger oder kürzer dauern¬
den Zustande der Anarchie , als dem zwecken Uebergänge zu
einer freien , gesetzlichen Epoche ( Zeitraum ) , aber sehr oft ,
und das war bei den neuesten Revolutionen Europas der

Fall , sind sie im umgekehrten Verhältnisse Uebergänge von

der Anarchie zur Herrschaft der Gesetze.
Die Anarchie eines Landes kann in soweit gefährlich für

den Nachbarstaat werden , als sie den gesetzlosen Zustand
wie eine böse Krankheit hinüber auf das nachbarliche Ge¬

bieth verbreitet . Sind auch dort die Gesetze faul , so wer¬

den sie dem nicht widerstehen können und zusammenbre¬

chen. Ein durch seine Vefassung jedoch beglückter Staat

wird sich nach keiner Umgestaltung sehnen , und an dem

Errungenen fest halten . Nach dem freien Völkerrechte hat
daher auch kein Staat das Recht , sich in die inneren Ver¬

hältnisse eines anderen und wären sie auch in dem zerrüt¬

tetsten Zustande mit bewaffneter Hand zu mischen ( bewaffne¬
te Intervention ) , er muß sich darauf beschränken , den et¬

waigen Angriffen von Seite des betreffenden Staates

entgegenzutreten .

Angeberei , Denunciation ist die ' geheime Ver¬

dächtigung oder Anklage eines Mitbürgers bei den Behör¬

den. Es ist das verächtlichste aller Handwerke und wird

eingesargt sein im Grabe der Geschichte , wenn die Völker sich
L *
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allenthalben wahrhaft freier Institutionen ( Einrichtungen )
werden zu erfreuen haben . Schlechte Verfassungen müssen zu
den elendesten Hilfsmitteln ihre Zuflucht nehmen , um sich
aufrecht zu erhalten , denn die Regierungen , welche an der
Spitze derselben stehen , fühlen die Unhaltbarkeit ihrer Stel¬
lung für die Dauer der Zeit , und ahnen den Geist des Vol¬
kes, der ihr Machwerk zu zerstören droht , wenn sie sich auch
nicht so weit erheben können , ihn zu begreifen und zu theilen .
Darum besoldeten von jeher schlechte Regierungen ein gan¬
zes Heer von Spionen , welche jeder freien Regung im Volke
ängstlich lauschten , und dieselbe in fluchwürdiger Geschäftig¬
keit den Behörden hinterbrachten . Richt die That allein , auch
der kaum zum Wort gewordene Gedanke , eine an sich oft
bedeutungslose Bewegung wird von solchen Spionen gedeu¬
tet , und als Faden gebraucht , aus dem man den Knoten ei¬
ner Untersuchung und wohl gar den Strick des HcnkerS dre¬
hen kann- Viele Tausende bluteten auf dem Schaffote , um
die Geld - oder Rachgier einer geheimen Angeberei zu befrie¬
digen ; so starben zu den Zeiten der Inquisition die edelsten-
und besten Bürger in Spanien und den Niederlanden
in Folge geheimer Angebereien , und durch solche Ver¬
mittlung wurden die Staatsgefängnisse mit heimlich Ange¬
klagten bevölkert , die oft Jahre laug vergebens aus den
Urtheilsspruch ihres Richters schmachten mußten .

Das Handwerk der Angeberei bewegt sich wohl auch
auf kleinlicherem Boden , aber des Volkes Gefühl für Ehre
hat dieSpionircrei in jeder ihrer Aeußerungen gebrandmarkt .
Wer den Schmuggler an die Grenzwache verräth , und den
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vom Staate festgesetzten Lohn dafür in Anspruch nimmt »
erscheint in den Augen des Volkes für ehrlos , trotzdem daß
der Schmuggler sich einer Uebertretung der Landesgesetze und
eines Diebstahls an den Staatseinkünften schuldig macht .
Den Anzeiger , der offen vor die Obrigkeit tritt , und

ihr die Uebertretung eines Gesetzes meldet , wird die Stimme
des Volkes nicht verdammen , aber den heimlichen , ungenannt
und unerkannt bleibend wollenden Ang e b er trifft die Verach¬
tung eines Jeden , der den Schein der Oeffentlichkeit für seine
Handlungen nicht zu scheuen braucht . In dieser Beziehung
ist der Unterschied zwischen der Anzeige und der Ange¬
berei strenge zu beachten . Angeberei ist unter allen

Verhältnissen ein Schandfleck für die Mensch¬
heit , die gerichtliche Anzeige dagegen oft die

unerläßliche Pflicht eines Staatsbürgers .

Emigration sieh Auswanderung .

Gesetzentwurf . Nach dem obersten Grundsätze in
constitutionellen Staaten , welcher die Gesetzgebung dem Ge-
fammtwillen der Staatsbürger in der Person ihrer Vertre¬
ter anheimstellt , kann kein Gesetz als schon gültig betrach¬
tet werden , bevor es nicht von seinem Urheber der Bera¬
thung der Kammern vorgelegt wurde . Jedes solche zu bera¬
thende Gesetz kömmt daher als Gesetzentwurf an die
Volksvertretung . Je nachdem nun die Verfassung eines Staa¬
tes , oder die Geschäftsordnung des Reichstages verschieden
ist , können auch die Bedingungen verschieden sein , unter
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welchen ein Gesetzentwurf berathen wird . Meist hat die Re¬

gierung das Recht , Gesetzentwürfe vorzulegen , und wo zwei
Kammern sind , steht es ihr zumeist auch frei , dieselben bei
der ersten oder zweiten Kammer einzubringen . Nur Geld¬

angelegenheiten machen hier eine Ausnahme , und

müssen immer zuerst in die zweite Kammer gebracht werden .

In Frankreich , so wie in den meisten Staaten Deutschlands
hatte bis jetzt die Regierung das ausschließliche Recht , ei¬
nen Gesetzentwurf der Kammer zur Berathung vorzulegen ,
die Stände durften blos um einen solchen bitten . In Eng¬
land dagegen , sso wie in den gegenwärtigen constituirenden

Versammlungen Deutschlands , in Frankfurt , Wien und Berlin

hat jedes Kammermitglicd die Initiative , d. h. jeder
Deputirte ist befugt einen Gesetzesoorschlag zu machen . *)

Findet ein Vorschlag die nöthige Unterstützung , dann
wird er , wenn eine Vorberathung als nothwendig erachtet
wird , gewöhnlich an einen besonderen Ausschuß gewiesen ,
welcher darüber sein Gutachten abzugeben hat , dann steht
es noch jedem Deputirten frei , Ver be sser ung s - V o r-
schläge ( Amendements ) für die Abfassung des Gesetzent¬
wurfes zu machen , und erst , nachdem über diese Amande -
ments debattirt , und hiedurch der ursprüngliche Entwurf
die nothwendigen Aenderungen in seiner Abfassung erhalten

*) Anmerkung . In England hat die Regierung nicht daß Recht
der Initiative , und ein Vorschlag, der von der Krone ausgeht ,
kann mir Haun vom Minister eingebracht werden , wenn der¬
selbe Kammermitgüed ist.
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hat , schreitet die Versammlung zur eigentlichen Berathung
über den Gesetzesentwurf .

Ausmanderung nennt man das Verlassen eines
Staates , um sich einem andern fremden bereits bestehenden
Staate anzuschließen oder im Vereine mit Auswanderungs¬
genossen einen neuen Staat in der Ferne zu gründen .

Auswanderungen in der letzten Bedeutung reichen bis
in die graue Vorzeit . Die blühendsten Staaten des Alter¬
thums begünstigten solche Auswanderungen im Großen zur
Begründung neuer Staaten als Ableger der Mutterstaaten .
Im Artikel Kolonien ( so heißen jene neugeschaffenen An-
siedlungen ) wollen wir diesen Gegenstand in seiner ganzen
Bedeutung behandeln . In diesem Artikel wollen wir bloß
die Auswanderung im Allgemeinen , das Vertauschen des Staa¬
tes , dem man angehörte , gegen einen andern , näher beleuchten .
So lange die Auswanderung vereinzelt auftritt , so lange
nur hie und da ein Staatsangehöriger wegzieht , ist die
Erscheinung ganz bedeutungslos , wird aber dieses Weg¬
ziehen häufiger , erstreckt sie sich gar auf ganze Klassen der
Bevölkerung , dann wird sie für den Staat von höchster
Bedeutung , es werden , je nachdem die Auswanderer der
besitzenden , arbeitenden oder geistig hochstehenden Klasse
der Bevölkerung angehören , dem Staate dadurch bedeutende
Kräfte an Besitz , an Händen oder an Geist entzogen , der
Staat erleidet bedeutende Nachtheile , er kann sogar in sei¬
nen Verhältnissen gänzlich zerrüttet werden . Es ist also die
Auswanderung erstens in Bezug auf den Staat zu berück -
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sichtigen , andererseits aber auch die Berechtigung , die Frei¬

heit jedes Einzelnen im Staate , genau in Erwägung zu ziehen .

Wenn wir die bekannten größeren Auswanderungen

durchgehen , sehen wir sie immer in den politischen , finan¬

ziellen oder industriellen Verhältnissen eines Staates

begründet . Der Mensch ist im allgemeinen mit seiner Ge¬

burtsstätte so innig verwachsen , Gewohnheit , Jugenderinne¬

rungen , tausendfache Bande verknüpfen ihn so innig mit der¬

selben , daß wohl nur wenige aus bloßer Wanderlust die

Wiege ihrer Kindheit verlassen . Lang genährte Unzufrieden¬

heit , geistiger und moralischer Druck , oder die Unmöglichkeit

seinen Erwerb zu finden , sind gewöhnlich die Veranlassungen ,
die den Menschen zwingen , sich die Verbannung aus seinem
Vaterlande aufzuerlegen . In den verflossenen Jahrhunderten
war es vorzüglich Glaubensfanatismus , Unduldsamkeit der

Andersgläubigen , welche zahlreiche Auswanderungen veran¬

laßte . Wir erinnern hier an die großen und zahlreichen

Auswanderungen der Protestanten aus katholischen Ländern ,

so zumal jene aus den Niederlanden nach England unter

der Königin Elisabeth , die Auswanderung der Juden aus Spa¬

nien , um der Inquisition zu entgehen . Mit den Auswande¬

rungen zogen auch bedeutende Hilfsmittel des Staates so¬

wohl an schaffenden Händen als an Besitzthum aus dem

Lande , und der Wohlstand Englands so wie die Zerrüt¬

tung Spaniens datirt noch aus jenen Zeiten , hatte dort

in der unbeschränkten Glaubensfreiheit , d a in der Unduld¬

samkeit ihren Grund .
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Andere große Auswanderungen ( Emigrationen ) hatten

in bedeutenden politischen Veränderungen , in Staatsum¬

wälzungen ihren Grund , so die französische Emigration

gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts , und die pol¬

nische Emigration nach dem Jahre 1830 . Beide Emigra¬

tionen bezogen sich blos auf den Adel , und da sie ihren

Besitzstand , da er zumeist in liegenden Gütern bestand , zu¬

rücklassen mußten , konnte dieses auf die Wohlfahrt des

Staats keinen bedeutenden Einfluß üben .

Wichtiger und uns näher liegend sind die alljährlichen
immer zahlreicher werdenden Auswanderungen aus Oestreich

und dem übrigen Deutschland . In den letzten Jahren sahen

wir alle Hafenstädte Norddeutschlands von Auswanderern

nach Amerika stets überfüllt , es konnten nicht genug Schiffe

herbeigeschafft werden , um diese große Zahl der Aus¬

wanderer übers Meer zu befördern . Ein Theil derselben

gehörte der besitzenden Klasse , dem kleinen Gewerbsstandc

an, der größere Theil aber bestand aus armen Bauern und

aus Arbeitern .

Diese Auswanderung hat nur selten in Uebervölkerung

ihren Grund , da diese nur in wenigen - Theilen Deutschlands

so groß ist , als daß nicht der Boden hinreichen sollte , die

Bevölkerung zu ernähren , wir müssen daher in dem poli¬
tischen Drucke einerseits , zum großen Theile aber in den

auf den Armen schwer lastenden Steuern und Abgaben , end¬

lich in der schlechten Gewerbeverfaffung den Grund dieser °

Auswanderung suchen.
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Das Grundstück des kleinen Grundbesitzers ist durch
die vielfachen Abgaben an Obrigkeit und Staat so belastet ,
daß der Boden trotz seiner Ergiebigkeit eine größere Fami¬
lie nicht zu ernähren vermag . Der kleine Gewerbsmann ist
durch die Concurrenz großartiger Fabriken , welche Maschi -
nenkräfte benutzen , erdrückt , zumal findet dieses in den Erz -
gebirgsbezirken Böhmens und Sachsens , deren Bewohner
von der Spitzenklöppelei ihren Unterhalt fanden und nun

durch Maschinenarbeit fast gänzlich brodlos find, statt , da¬

her auch die Auswanderung aus diesen Bezirken so groß ist.
Viele und sehr tüchtige Gesellen , welche , nachdem sie viele

Jahre ihres Lebens zur Erlernung ihres Handwerkes ver¬
wendet hatten , waren durch den Zunftzwang , welcher das

Meisterrccht an so viele für den Armen fast unübersteigliche
Hindernisse knüpfte , fast für immer verhindert , das wohl
erlernte Handwerk selbstständig zu üben, und suchten darum
über dem Meere die Freiheit , die ihnen zu Hause die Eng¬
herzigkeit vorenthielt .

Endlich war es der politische Druck , die Knechtung
des Geistes , die Lähmung jeder freien Regung , welche viele
vom heimathlichen Heerde trieb , wir zählen hieher die zwar
kleine , jedoch auserlesene Schaar geistig begabter Männer ,
die alljährlich Oestreich den Rücken kehrte , und daselbst die

geistige Oede und Leere , die wir solange empfunden , zurück¬
ließen .

Was hat nun der Staat zu thun , um diese Aus -

wanderungen , diesen Verlust so vieler Kräfte zu ver¬
hüten ?
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Soll er die Auswanderung hindern , soll er sie gänz¬
lich verbieten oder erschweren ? In den Staaten wo der
Absolutismus ( die Willkühr der Regenten ) herrscht , wo
also natürlich das Auswanderungsbedürfniß am stärksten
ist , wurde zu diesen Mitteln gegriffen , um diesen Ausfluß
zu verhüten

In Oesterreich war bis auf die neueste Zeit die Aus -

wanderung nur gegen eingeholte Erlaubniß gestattet , die
Behörden erschwerten diese nach Möglichkeit , in vielen Fäl¬
len, zumal bei Militärpflichtigen wurde sie gar nicht urtheilt ,
in Rußland besteht das Verbot der Auswanderung
in voller Strenge , und selbst Frauen ist es nur gegen eine
sehr schwere Steuer gestaltet , die Grenze des Landes zu ver¬
lassen . Gegen eine solche Despotie , gegen eine solche Wil¬
lensknechtung sträubt sich das Gefühl der Menschenwürde .
Ein solches Verbot ist noch der Ausfluß der Feudalherr¬
schaft , der zu Folge der Mensch mit der Scholle auf welcher
er geboren war , Eigenthum des Herrschers war . Ein sol¬
ches Verbot macht den Menschen zum Leibeignen und den
Staat zu einem großen Sklavenbehälter .

Im grellsten Widersprüche ist auch das Auswande¬
rungsverbot mit den Ansichten , die wir mit dem Worte
Staat verbinden . Nach den Begriffen der Neuzeit ist der
Staat eine Gesellschaft , die sich zur Erreichung bestimmter
Zwecke vereinigt hat . Das Band dieses Vereines ist ein
gegenseitiger Vertrag , kein Vertrag kann für immer bindend
sein , keine Verpflichtung kann der Art sein , daß sie nie ge¬
löst werden kann , eine solche Verpflichtung kann um so
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Weniger in einem freien Gesellschaftsverbande bestehen , wo

jeder seine eigenen Zwecke anstreben will , und nur indem

er diese erreichen kann , auch mit Lust und Kraft zur Er¬

reichung der gemeinsamen Interessen mitwirkt .

Niemand kann also gezwungen werden in einem Staate

zu verbleiben , niemand darf an der Auswanderung ver¬

hindert werden , es wäre die empörendste Beschränkung der

persönlichen Freiheit , es wäre die Anerkennung der Leib¬

herrlichkeit des Regenten über seine Völker ,

Ist es hingegen dem Staate gestattet , ohne Beschrän¬

kung des Auswanderers von dem ausgeführten Vermögen

eine Steuer zu erheben ?
In vielen Staaten , sogar in den meisten Provinzen

Deutschlands mußte der Auswanderer von dem Vermögen ,

welches er mit sich nahm , einen Theil an den Staat abliefern .

Man nannte diese Gebühr Abschoß , Nachsteuer , auch

Auswanderungsgebühr , und - sie betrug in manchen

Ländern bis 30 Procent . Der Ursprung dieser Steuer ist

in der Hörigkeit , Leibeigenschaft zu suchen , es wurde alles

liegende und fahrende Vermögen als unter der Oberherrlich¬
keit des Schutzherren stehend angesehen , und nur gegen
einen hohen Preis konnte es aus diesem Schutze ( ?) gelöst

werden . In welcher humanen Weise dieses Willkührgesetz

geübt wurde , beweist das altdeutsche Sprichwort : » Wenn

einer zieht ein soll man ihm helfen mit Rath , wenn einer

zieht aus , soll man ihm nehmen , was er hat . «

Später wurde dieser Ausfluß der Gewaltherrschaft und der

rohen Willkühr mit in die deutschen Reichsgesetze aufgenom -
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wen , und nun bemühten sich die Juristen ihn zu vertheidi¬
gen , es hieß, das auszuführende Vermögen habe den Schutz
des Staates genossen , und müsse dafür zahlen , es müsse
ferner durch dieser Abschoß ein Beitrag zur Tilgung der
Sraatsjchuld gegeben werden , aber wenn einerseits diese
Gründe nicht haltbar sind , da jeder , so lange er dem
Staate angehörte , also seinen Schutz genoß , auch die ge¬
meinschaftlichen Kosten mittrug , ist auch andererseits die
Erhebung einer solchen Steuer , wenn sie wirklich dem Ver¬
mögen des Auswanderers entsprechen soll , nicht ausführ¬
bar . Es müßte dann natürlich das fahrende Vermögen aus¬
geschlossen werden , da dieses keiner Controlle unterliegen
kann, das liegende Vermögen würde aber von jedem Auswan¬
derer , bevor er feinen Plan bekannt gibt , in bewegliches
Vermögen umgewandelt werden . Eine allgemeine Auswan¬
derungssteuer wäre noch ungerechter , da sie auch den Armen
träfe , also einem Auswandermrgsverbote gleichzusetzen wäre .

Es darf also , soll die persönliche Freiheit , und diese
rst mit dem Answanderungsrechtc innig verknüpft , unge¬
fährdet sein , keine Beschränkung weder für die Person ,
noch für das Eigenthum des Auswandernden bestehen dawi
ist der Verlust an Kapital gewiß nicht so hoch angeschlagen ,wie jene au geistigen und körperlichen Hilfsmitteln , die dem
Staate durch eine umfangreiche Auswanderung entwarn
werden . ^

Das einzige Mittel , mit dem Kapitale auch jene Kräfte
- m Lande zu behalten , muß daher für die Ursachen , der Aus -
wanderung aus dem Wege zu räumen , und den Aufenthalt
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im Vaterlande einem jeden werth zu machen . Volle re¬

ligiöse und p o litisch e Freiheit , Erleichterung

und Unterstützung des Handelch des Ackerbaus

und der Gewerbe , Befreiung derselben von

jeder engherzigen mittelalterlicher Beschrän¬

kung , so lautet die Zauberformel , die kräftiger zurückhält

als alle Paßerschwernisse und Emigrationsstcuern . Sind

dagegen die Gebrechen der Art , daß der Staat kein Heil¬

mittel mehr bieten kann, - ist die Uebervölkerung eines Ge¬

bietes zu groß , ist die zweckmäßige Bebauung eines Bodens

nicht zu erzielen , oder sind die gewerblichen Verhältnisse

keiner Besserung mehr fähig , dann muß der Staat im In¬

teresse seiner Bürger die Auswanderung befördern , sogar

wo möglich auf seine Kosten Kolonien gründen . In jedem

Falle aber gebietet es die Humanität , daß der Staat für

jeden Auswanderer nach Kräften sorge , daß er dem alten

Sprichworte zuwider , grade dem Wegziehenden hilfreiche

Hand biete , daß er durch eigene Agenten ermitteln lasse ,
welche Orte für die neue Ansiedlung am besten taugen , daß er

dafür sorge , daß die Auswanderer am billigsten und besten
ihre Ueberfahrt machen können , damit sie nicht , wie dieß in
der letzten Zeit geschah , so vielfachen Betrügern Preisgegeben
werden und auch ihre letze Hoffnung vernichtet sähen.
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«^ehnwesett — Feudalwesen . Wir müssen , um diesen
Begriff , welcher bei unserer Gesetzgebung so vielfach berührt
wird , zu erklären , zurückgehen bis auf die älteste Geschichte des

deutschen Volkes . — Deutschland war in altersgrauen Ta¬

gen von verschiedenen Völkerschaften bewohnt , welche sich
weniger durch gemeinschaftliche Gesetze als durch gleiche Nei¬

gungen , Gewohnheiten und Sprache als Glieder Eines

großen Stammes kundgaben . Die Liebe zum Kriege und

zur Freiheit war bei ihnen allen zur Leidenschaft geworden .
So kam es , daß die Herrschaft der Römer , welche sich
weit über Europa bis nach Asien und Afrika erstreckte , an
den Grenzen Deutschlands ihr Ziel fand , so kam es
später , daß die Deutschen als Eroberer in Italien eindran¬
gen. Ein tüchtiger Heerführer konnte auf unbedingten Ge¬
horsam und Ergebenheit rechnen . Ihn im Kampfe zu ver¬
lassen , galt als die größte Schande , in seinem Gefol¬
ge zu dienen war das höchste Ziel , das die ehrgeitzige
kampflustige Jugend kannte .

Das Glück der Waffen begünstigte die Deutschen , und
Aield ihrer Völkerstämme : die Longobarden , Franken , Bur -



gunder , Gothen und Gallier drangen in Italien ein , und

vertauschten gerne ihre unwirthbaren Wohnsitze in den kalten

Wäldern des Nordens mit den gesegneten Fluren Welsch -

lands . In den so bezwungenen Ländern waren die Heer¬

führer Herren , und die früheren Bewohner , welche in ih¬

ren Wohnsitzen verblieben , wurden aus freien Besitzern

- los Bebau er des Bodens und mußten sich außerdem zu

verschiedenen Dienstleistungen an die neuen Gutsherren her¬

beilassen . Was der Heerführer nicht für sich behielt , gab

er zur Benützung seinem Gefolge , wofür die Beschenkten

sich verpflichten mußten , dem Führer treu zu sein , und

eine bestimmte Zahl Mannen für den Kriegsdienst zu er¬

nähren . Solche zur Benutzung verliehene L Lu¬

de r e i e N hießen Feode oder Lehen , zum Unterschie¬

de von Akvdien (sieh den folgend . Artikel . )

Solche Lehen waren nicht erblich , und fielen nach dem

Tode des Genießenden wieder an den Oberlehenherrn zu¬

rück , welcher weiter darüber verfügte . Die Angehörigen aber

auf den Lehengütern wurden auf den nächsten Herrn fort¬

geerbt . Auf. diese Weise entstand das Lehenwesen bei den

Franken . In den germanischen Ländern läßt sich das Lehen-

wesen nicht als Folge von Eroberungen zurückführen .

Hier begaben sich Zur Zeit der Noth die Schwachen frei¬

willig unter den Schutz der Stärkeren , besonders unter

den Schutz der Kirche , welche durch ihr hohes Ansitzen für

den gewichtigsten galt , und verpflichteten sich dafür zu Lei¬

stungen der mannigfachsten Art .
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Aus der Leheneinrichtung entstanden all -

mälig dieVerfassungen der verschiedenen
deutschen Lande und die deutsche Reichsver¬
fassung . Wir begegnen dem Kaiser als dem obersten
Lehensherrn — den Reichs stau den , so hießen diejenigen
Lehensherren , welche über viel Lehn und viel Untergeord¬
nete ( Vasallen ) Zu gebiethen hakten , den Landsässi -
gen oder Vasallen , und den Landbauern welche Fslddienste
und Frohnden verrichten mußten .

Die Reichsstände , als die großen Lehenherren , besaßen
ihr Lehen erblich , während die Wahl des Kaisers durch
sie nur für dessen Lebenszeit statt fand . So darf es uns
nicht wundern , daß die Macht der großen Lehnsherren oft
größer war als die des Kaisers , und sie sich dessen Befeh¬
len vft mit Waffengewalt widersetzten . Von Erbe zu Erbe
pflanzten sich diese großen Lehengüter fort , und der Grund

zur Aristokratie war gelegt , während die Freiheit der
Gemeinen immer mehr vernichtet wurde .

Die Aufgeklärtheit der neuen Zeit begriff bald das
Widernatürliche des Feudalwesens für unsere Verhältnisse
Die französische Revolution des vorigen Jahrhunderts griff
zuerst mit starker Hand in diesen Wust veralteter Einrich¬
tungen . Dem Beispiele Frankreichs folgten bald viele an¬
dere Staaten Europas und Deutschlands . In England
aber , in Oesterreich und in noch mehreren Ländern ist das

Verhältniß zwischen Lehensherrn und Vasallen noch nicht
gelöst ; in Oesterreich wird die Frage über die Aufhebung

3 *
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desselben in Kürze ihre Erledigung finden (vergleiche den

Artikel Arbeitcrlasten . )

Allsdi « « ist jedes Gut das Man eigenthümlich be¬

sitzt , und bei welchem keine Lehenverbmdung statt hat . Al -

lodificiren hecht, ein Gut von der Lehnsherrlichkeit be¬

freien , ein Gut zum freien Erbe machen .

Bauer . Die Geschichte des Bauernstandes gibt uns

ein Bild der halben Weltgeschichte , nicht jenes Theiles der

Weltgeschichte , worin es sich um gewonnene und verlorene

Kronen , um gewonnene und verlorene Schlachten und Län¬

der handelt , aber jenes Theils , aus welchem wir die Zu¬

stände kennen lernen , in welche sich in den verschiedene »

Zeiträumen die Bildung und die Rechtsbegriffe der Mensch¬

heit befanden . In der Geschichte der bäuerlichen Verhält¬

nisse finden wir die traurige Wahrheit nur zu deutlich aus¬

gesprochen , daß die Bildung der Menschheit nicht mit den

Jahren regelmäßig fortschritt , sondern daß es Epochen

( Zeitabschnitte ) gegeben . hat , in welchen die Begriffe von

Recht und Unrecht von Bürger - und Menschenrechten so

verworren und verstümmelt waren , daß es Jahrhunderte

brauchte , um nur auf den frühern bessern Standpunkt wie¬

der zurückzukommen . Schon die Art und Weise , wie der

Begriff Bauer in den verschiedenen Geschichtsperioden auf¬

gefaßt wurde , gibt uns einen Spiegel des menschlichen Bil -

dungszustandes , und es ist vom höchsten Interesse , in der

Geschichte hier Schritt vor Schritt zurückzugehen , denn nur
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auf diese Weise ist es möglich , über eine der wichtigsten

Fragen des Tages : über die Rechtsverhältnisse des

Bauern ein gegründetes Urtheil zu fällen .

Bauer ist , wie schon dasWort anzeigt , Je¬

der , der den Boden bebaut , der von den Er¬

trägnissen ,dcs Bodens lebt . In diesem Sinne

wurde auch der Begriff von unsern Vorältern , den alten

Deutschen genommen . Der Bauer , d. h der Grundbesitzer ,
war damals ein geehrter Mann , er lebte auf seinem Bauern¬

gut ? mit Weib und Kind und Kmdeskind nach Art der Erz¬
vater in der Bibel . Die Wälder gaben ihm Holz und

Wild , in seinen Netzen fischte er frei im Flusse , die Wiese

gab ihm Futter für sein Vieh , und mit kräftiger Hand

zwang er den Boden , daß er ihm Früchte gab. Neben

ihm wohnten die Liten , Laken , oder Leute , das waren die

bezwungenen Ureinwohner des Landes , welche die ihnen un¬
ter gewissen Bedingungen überlassenen Ländereien gleichfalls
bebauten . Der Bauer hatte damals seine Stimme im Ge¬
richte , und nahm Theil an den öffentlichen Versammlungen .
Eigentliche Sklaven oder Leibeigene gab es damals der

Regel nach nicht *). Das war die erste Periode .
Doch bald brach eine traurige Zeit über Deutschland

heran : die Zeit der rohen Gewalt , des Fernst¬
er ch r s. Während die Ritter und Herren sich immerdar

befehdeten , und die Stärkeren mit eiserner Faust den

Schwächer » ihre Willkühr fühlen ließen , waren die Bauern

*) Siehe Taci- us 24, 25.



darauf bedacht , ihr liebes altes Haus , ihren vom Vater

vererbten Acker zu schützen. Wer hätte diesen gepflügt und

besäet , wenn der mächtige Nachbar , der Raubritter Kurtb

oder Kunz den Besitzer gezwungen härte , ihm im Kriege

gegen andere Herren zu folgen ? — Die Bauern wählten

deshalb das minder Schwere (so wenigstens dachten sie),

sie erkauften sich den Schutz der Ritter oder mächtiger geist¬

licher Herren , und das Recht , nicht in den Krieg ziehen

zu dürfen durch gewisse Abgaben und andere Verpflichtun¬

gen ( Guts - und Schutzherrlichkeit ) . Sie trugen

selbst , unbewußt , den ersten Stein zu ihrem künftigen Ker¬

ker, und wenn es in der Bibel heißt : » Im Schweiße
deines Angesichtes sollst du dein Brod ver¬

zehren ! « so hieß es bald : » Im Schweiße deines

Angesichtes sollen Andere dein Brod verzeh¬

ren . « Da s war d ie P erio d e.

Von jetzt an fing der Zustand der Bauern sich allmälig
wieder zu verbessern an. Ungefähr vom 11. bis zum 15.

Jahrhunderte trat die Zeit des gemilderten Feudalismus
ein (steh diesen Artikel ) . Die Stände begannen nämlich

jetzt , sich strenge zu scheiden. Es traten abgesondert her¬
vor : der geistliche und der weltliche , der hohe und der

niedere Adel , welchem letztern sich die studirten Beamten

anschlössen , es blieb durch diese strengp Abgrenzung Ein

Stand abgesondert : der Bauernstand , welcher sich zu
keinem der angeführten Stände zählen durfte , der edle

Bauernstand , welcher nur den untersten , niedrigsten Theil
der Bevölkerung ausmachte . Fürwahr ein trauriges Bild
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der Zeit ! Aber das hatte der Bauer doch dabei gewon¬
nen , daß an die Stelle der rohen Gewalt geordnetere
Rechtsverhältnisse für ihn . eintraten , und daß die ge¬
läuterten Grundsätze der Religion auch in seine Hütte einen

sanfteren Sonnenstrahl der Freiheit eindringen ließen , wenn
sich hier auch nicht läugnen läßt , daß die Sonnenstrahlen
der Religion dem armen Bauer viel Geld und viel Schweiß
kosteten (siehe Artikel Bauernlasten ) . Der Sachsen¬
spiegel und Schwabenspiegel bleiben ewig merkwür¬

dige Bücher ; sie kämpfen für die Wiederherstellung der
Bauernrechte , und beweisen klar , daß alle Bauern la¬
sten auf Willkühr gegründet , aus Nothwehr
entsprungen seien , und daß es ursprünglich
unter den deutschen Völkern keine Leibeigen¬
schaft gegeben habe . — Nun hatten zwar die Bauern
wieder ihre genossenschaftlichen Land - und Gerichtstage ,
und von ihren freien Cent - , Gau - und Landgerichten ging
die Anerkennung ihrer früheren Unterthänigkeitspflichtcn
aus , aber wie oft hat Willkühr und List in diesen Land -
und Gerichtstagen ihr Unwesen getrieben , und für die
Zwecke der mächtigen Herren gearbeitet ! — Das war
die 111. Periode .

Vom 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts trat
eine schwere bittere Zeit für den Bauer ein. Wenn er
schon in den Zeiten des Faustrechts zum Sclaven ernie¬
drigt worden , der nur mit geheimen Zähneknirschen sich
den unverschämtesten Forderungen der Gewalthaber fügen
mußte , so hatten sich diese wenigstens nicht die Mühe ge-
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nommen , an seinen Rechten zu mäkeln . Wozu auch ? was

kümmerte die Ritter und die Geistlichkeit das Recht , wenn

es nicht die Macht hatte sich geltend zu machen ? Jetzt

aber kamen die Juristen aus der römischen Schule , welche

die deutschen Verhältnisse kaum kannten , welche von der

falschen Ansicht ausgingen , die deutschen Bauern seien von

jeher Leibeigene gewesen . Nicht allein , daß alle Lasten der

Bauern aus den Zeiten des Faustrechts ihnen ungeschmä¬
lert für die Zukunft überlassen blieben , nicht genug , daß

diese Lasten noch durch neue der Gutsherrn und Cameral -

beamten vermehrt wurden , rissen die Juristen vom guten

Rechte der Bauern Lappen um Lappen weg , bis am Ende

kein Faden mehr übrig blieb , an dem sie sich hätten festhalten

können . Erinnern wir uns doch an den Ursprung aller der

verschiedenen bäuerlichen Dienstverpfiichtungen . Warum wur¬

den dieselben vom Bauer übernommen ? Blos deswegen ,

damit er vom Kriegsdienste befreit bleibe , damit er nicht

den Spaten mit dem Schwerte zu vertauschen brauche , da¬

mit dadurch nicht sein Acker veröde , nnd das Unkraut sich

darauf breit mache. Aber jetzt — was halfen ihm da all die

unzähligen Dienstverpflichtungen , mit denen er sich vom

Soldatenstande losgekauft hatte ? Die Lasten auf den Bauern¬

höfen blieben wie früher , und dazu mußte er sich noch die

Last des Kriegsdienstes aufbürden . Ja noch mehr — durch
die Ausbildung der landesherrlichen Gewalt und die großen

Söldnerheere entstanden neue Staatssteuern , und Alles

wurde auf den Bauer gewälzt , daß er unter dem Druck

der Steuern schwer erlag . Die Adeligen dagegen wußten
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sich selbst von den Kriegs - Contributionen ( Kriegs - Bei¬
trägen ) und Einquartierungs - Lasten zur Zeit des dreißig¬
jährigen Krieges frei zu machen . Ihnen war der Krieg
ein einträgliches Gewerbe , und für ihre Sohne errichteten
sieEdelhöfe aus den eingezogenen Bauernhöfen . Des Bauern
aber wartete der Tod auf dem Schlachtfelde und der Hunger¬
tod zu Hause , wenn er so glücklich war , sein Gehöfte wie¬
derzusehen . Was Wunder daher , wenn die Noth ihn zum
Aeußersten trieb , wenn er die Waffen ergriff gegen seinen
Herrn , um das Acußerstc zu wagen ! Daher die Grauet
der Bauernaufstände und Bauernkriege in dieser fluchwür¬
digen Zeit , und die Ströme Blutes , welche wohl die Fel¬
der düngten , aber die betriebsamen Hände verschlangen ,
welche den Boden hätten bebauen sollen . Das war die
! V. Period e.

Die neuere Zeit , welche wir als fünfte Periode
bezeichnen wollen , von der Zeit der französischen
Revolution angefangen , hat die Aufgabe , das Un¬
recht früherer Jahrhunderte zu sühnen . Jetzt wo die Staats¬
verfassungen nach rechtlicheren Grundsätzen neu aufgebaut
werden , und die Volksvertretung in ihre ursprüng¬
lichen Rechte tritt , sieht das Auge der Gesetzgeber mit Er -
röthen und Schauder auf das gedrückte Verhältniß des
Bauern . Der Geist der Zeit hat sich hier seine Bahn wie
überall gebrochen . Mit dem Beginne der französischen Re¬
volution begannen die Feudalverhältniffe allmälig zu schwin¬
den , hie und da wurde daran gearbeitet , die bäuerlichen
Dienstverpflichtungen , die Frohnden , Zehenten u. dgl . gegen
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höheren oder niederen Ersatz aufzuheben . In diesem

Geiste arbeitete Kaiser Joseph , später die Rheinlande ,

die süddeutschen constitutionellen Staaten und Preußen .

KaiserJoseph hatte den menschenfreundlichen

Grundsatz aufgestellt , daß den Bauern na »

Entrichtung aller gutsh errlichen Lasten 76

Prozent vom Roherträge frei bleiben mußten .

Aber mit ihm wurden auch seine Grundsätze zu Grabe ge¬

tragen . Was immer für den Bauer bis jetzt geschehen

sein mag , es ist den Anforderungen der Zeit bei weitem

nicht Genüge geleistet *) . Der neuesten Zeit ist es vorbehal¬

ten , den Namen des Bauern wieder zu einem Ehrentitel

zn machen , wie er es bei unseren Dorältern gewesen , und

auf dem Boden des Rechtes die Regelung der bäuerlichen

Verhältnisse vorzunehmen , wie sie der Geist des Jahrhun¬

derts zu fordern berechtigt ist.

Grund und Boden bleiben immer das kostbarste Eigen¬

thum des Staates , und die den Boden bebauen , seine

tüchtigsten Bürger , die in jeder Beziehung den Andern

gleichgestellt werden müssen. Schon sitzen Bauern in den

Reichsversammlungen und nehmen an der Gesetzgebung

Theil , sie traten wieder ein in die Reihen der Staats¬

bürger und bilden keine untergeordnete Menschenklasse

mehr . Es ist » vorzüglich in Oesterreich , jetzt an der Zeit ,

die letzte versöhnende Hand ans Werk zu legen , und dre

Reste der Feudalherrschaft und der Feudallasten verschwin¬

den zu machen .

*) A n m e r ku n g. Lünzel, ein sehr achtbarer Staatsmann (die bärier-
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Hat aber nun die Neuzeit , sage Pretzlich , den Bauern

dieselbe Aufgabe gestellt wie jedem andern denkenden Men¬

schen , nämlich : zu arbeiten für das Fortschreiten im Staaks -

wesen , in Wissenschaften und Künsten , in Handel und Ge¬
werben , im freien Denken und Leben zum Volksthum in hö¬
herer Einheit , so möge auch bei ihm immer mehr und mehr
verschwinden , was ihn zur Scholle niederzieht : starres Fest¬
halten am Alten und Hergebrachten , und er das zu wer¬
den trachten , was die meisten seiner deutschen Standesgs -
nossen leider noch nicht sind : ein Landwirth , der in Al¬
lem nach vernünftigen Grundsätzen verfährt , mit der Zeit
Hand in Hand fortgeht , und seine geistige Dildung nie
und nirgends vernachlässigt . Die Lehren der Geschichte
dürfen ihn nicht anstacheln zur Rache an seinen Unterdrü¬
ckern oder deren Nachkommen ; aber sie müssen ihn warnen
vor einem unheilvollen Bündnisse mit dem sterbenden Adel
oder sogenannten »großen Grundbesitz . « Dieser war es,
welcher den Bauer knechtete , entmenschte , ihm die Augen
ausstach und ihn an den Pflug spannte . Das ist in der

liehen Lasten in Hildesheim 1830) kömmt sogar in einer sorg¬
fältigen Berechnung zu dem traurigen Resultate , daß in einer
ärmeren Gegend seines Vaterlandes die jährlichen Gutsherr -
lichen und Steuerlasten auf Einen Wagen Landes 2 Thaler
2 Groschen, 2 Pfennige betragen, während sich der Reinertrag
nur auf 2 erchl. 3 Groschen belauft , so daß dem Eigenthümer
a s Früchte seines ganzen jährlichen Fleißes nur 6 Pfennige
übrig bleiben.

C. Welker .
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Neuzeit nicht mehr möglich , aber wenn der Bauer offene

Augen und offenen Sinn hat , so muß er erkennen , daß

der »große Grundbesitz « nur sein Bündniß sucht , um dem

Fortschrittsdrang der Städter zu Widerstreben , der die ' Be-

vorzugungen bedroht , welche der »große Grundbesitz « noch

immer vor dem kleinen , vor dem Bauer , voraus hat .

NstrermlsAen . Wir sprechen hier nicht un Allge¬

meinen von allen den Steuern und Obliegenheiten , welche

der Bauer dem Staate oder der bezüglichen Behörde zu

entrichten hat , wir wollen hier blos jene Dienstverpflich¬

tungen einer genaueren Untersuchung unterwerfen , welche

auf dem Bauer allein bisher gelastet haben , und an

welchem kein anderer Staatsbürger sich bctheiligte . Es ist

kaum möglich , blos die Namen all der verschiedenen Bauern¬

steuern und Bauernverpflichtungeu herzuzählen , wie sie zeit

den Zeiten des Faustrechtes entstanden sind , sich erhalten

und vervielfältigt haben , und in verschiedenen Theilen

Deutschlands noch hcut zu Tage bestehen .
Was die Entstehung der bäuerlichen Untcrthänigkeits -

vcrhältniffe gegen die Guts - und Gerichtsherrschaften im

Mittelalter anbelangt , verweisen wir auf den Artikel

» Bauer « , in welchem dieselbe zum Theile historisch nach¬

gewiesen wird . Aber nicht nur das Wittelalter allein war

' ergiebig an Erfindungen von Bauernlasten , auch vorgerück¬

tere Jahrhunderte haben hierin ersprießliches geleistet . In

denjenigen deutschen Staaten , wo die Repräsentativ - Verfas -

simg ( Volksvertretung ) erst die Geburt der neuesten Zeit



ist , zumal in Oesterreich , hatten die Stände das Recht ,
Steuern und Abgaben zu bewilligen . Die Stände aber
waren Zusammengesetzt aus den adeligen Rittergutsbesitzern ,
den Abgeordneten einiger bevorzugter Städte und der
Geistlichkeit . Der Bauernstand war demnach nicht vertreten ?
für ihn sprach keine Zunge , für seine Rechte gab es auf
diesen Landtagen keinen Vertheidiger . Wo daher immer
die Regierung sich genöthigt sah, neue Steuern zu fordern ,
suchte jeder der vertretenen Stände dieselben von sich ab¬

zuwälzen ; das Resultat war immer ein gleiches : der
Bauer mußte allein die neue Last mit den alten

übernehmen . Der Baucrnbursche mußte zur Zeit des

Krieges ins Feld ziehen ( während der Rittergutsbesitzer sich
voin Kriegsdienste frei zu machen gewußt hatte ) , und der
Vater daheim hatte obendrein die Verpflichtung Kriegsfuh¬
ren zu leisten ; in Friedenözeiten waren die Wegbaufuhren
an der Tagesordnung , und wenn der Winter kam, wo der
Bauer von der Feldarbeit gerne ausruht , mußte er die
Landstraßen vom Schnee säubern . gegen unbedeutende Ent¬
schädigung . Das waren die besonderen Verpflich¬
tungen der Bauern gegen den Staat .

Dann trat die Kirche mit ihren Forderun¬
gen auf . Wenn der Priester ^es übernahm , dem Bauer das
Himmelreich jenseits Zu verschaffen , so war es billig , daß
dafür der Bauer der Geistlichkeit das Himmelreich auf
Erden verschaffte . Die Gabe , welche der Landmann in
schlichter Frömmigkeit vor den Klostcrthüren niederlegte ,
wurde später als Steuer eingefordert ; die frei Willi -
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gen Leistungen frommer Christen wurden zu erzwunge¬

nen , und wo diese Steuern nicht entrichtet werden konn¬

ten , da zog die Geistlichkeit oft das Bauerngut ganz an

sich. Auf diese und ähnliche Weift traten viele Bauern m

dasselbe Lehmsverhältniß zur Geistlichkeit , wie zu den Rit¬

tergutsbesitzern . Wir lesen in dieser Beziehung von Steuern

ganz eigenthümlicher Art ; so gibt es Gehöfte , welche ein

gewisses Quantum Eyer , andere , welche Hühner und noch

andere , welche Wildsau die geistlichen Herren abzuliefern

verpflichtet waren . Die drückendste Abgabe aber blieb der

Zehnte , und noch drückender oft die Art , wie dieser ab¬

gefordert wurde . Sobald der Bauer nämlich den Schnitt

auf seinem Felde beendet hat , macht er gewöhnlich bezüg¬

lichen Orts die Meldung davon , damit der Zehenr bestimmt

werde . Bevor dieses nicht geschehen , dars auch der Bauer

seine Feldfrüchte nicht einführen . Geht hinaus zu unsern

Bauern aufs Land , und fragt sie , wie lange sie oft war¬

ten müssen , bis es den Herren Beamten beliebt , einen

Spaziergang auf den Acker zu machen , wie dann gar oft

der Regen die ganze schon gemachte Erndte verdirbt , und

wie die Arbeit eines Jahres vor ihren Augen jämmerlich

zu Grunde geht , weil es ihnen noch nicht erlaubt rst . ihr

Getreide in die Scheune zu fahren . Ja in der Nähe Wiens

gibt es sogar Gemeinden , wo der Bauer außer dem

Zehnten noch 5 Kreuzer fürs Maaß bezahlen muß , d. h-,

der Beamte fordert für den Metzen Korn , den er sich von «

dem des Bauern abmißt, - noch 5 Kreuzer für diese Muhe .
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Don derGuts - undSchutzherrlichkeit sprachen
wir schon im vorigen Artikel . Llus diesen entstanden die

Frohn « rbeiten ( Roboten ) als Ersatz für den dem Bauer

gewährten Schutz von Seiten der Gutsherrschast . Es gab
gemessene Frohnen , je nachdem für dieselben eine ge¬
wisse Zeit festgesetzt war und Angemessene , ferner ding¬
liche , d. h. solche, welche durch das auf einem Gute »Ge¬
boren werden « an dem Neugebornen hafteten (d. h. die

Leibeigenschaft ) oder solche , die mit dem Besitze des bäuer¬
lichen Gutes verbunden waren , und sich somit auf den jedes¬
maligen Besitzenden bezogen .

Eine andere Abgabe an die Herrschaft ist der Zins ,
dieser ist ein Zins schlechtweg , wenn der Bauer das Gut
als sein vollkommenes Eigenthum betrachten kann , oder
Erbzins , wenn er in seinem Rechte darauf durch Ver¬
kauf u. dgl . beschränkt ist , oder Erbpachtzins , wenn
das Gut nicht sein Eigenthum ist , sondern er es blos als
Pachter inne hat .

Mit dem Absterben des Besitzenden , oder bei dem
Wechsel des Besitzes tritt eine neue schutzherrliche Last auf ,
das sogenannte Lehengeld , und so ließe sich noch viel
vom Theilgelde , dem Quittirkreuzer , Coufir -
mationsgelde u. s. w. erzählen . Wir wenden uns aber
gerne von dem historischen Theile des Gegenstandes ab,
der eine Kette von Ketten für das Emporblühen des Bauern¬
standes ist , und gehen zum politischen und staats¬
rechtlichen Abschnitte dieses Artikels über .

Der Begriff » Bauer, « wie er im Mittelalter auf -
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gestellt wurde , mit seinen Uuterthämgkeitsverhälkmssen ge¬

genüber den privilegirten Gutsherren verschwindet allmLiig

gegen die Ansichten unserer Zeit . Die Idee der Freiheit

' als die herrschende Grundidee der heutigen Staatsverfas¬

sungen , will von einem historischen (geschichtlichen )

Rechte nichts mehr wissen , selbst wo - in solches vorhanden

ist. Nach dem Grundsätze politischer Freiheit

müßte daher der Bauer entschädigt werden ,

weil er geknechtet wurde , nicht der Gutsherr ,

weil er geknechtet hat . Aber selbst die Forschungen

in der Geschichte belehren uns , wie wir im Artikel » Bauer «

auseinandersetzten , daß die Unterthänigkcits -Verhältnisse

der Bauern gegen ihre Gutsherrschaften nicht einmal auf

dem geschichtlichen Rechte fußen , daß sich dieselben

aus der Zeit des Faustrechtes herschxeiben, daß vielmehr

der deutsche Bauer in den ältesten Zeiten als freierun¬

abhängig er B ü r g er auf seinem Gute gelebt bat , und'

in den Gemeindeversammlungen das Recht eines jeden

Staatsbürgers ausübte , nämlich Theil nahm an der Ge¬

setzgebung . Hier läßt es sich unmöglich nachweisen , daß

die Güter der gutsherrlichen deutschen Bauern den Herr¬

schaften früher zu eigen , waren , denn seit die Deutschen

ihre festen Wohnsitze eingenommen haben , fielen sie und ihr

Besitzthum keinem fremden Eroberer zu, wie z. B. die Sach¬

sen in England . Und was ihre Leistungen für den Guts¬

herrn betraf , so waren sie allenfalls damals an ihrem

Platze , wo sie einen Vortheil dadurch genossen , nämlich

den Schutz des ritterlichen oder geistlichen Gutsherren . So -
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bald die Leistung dieser aufhört , muß auch die Dienstpflicht
des Bauern ihr Ende nehmen . Dem geschichtlichen
Rechte zu Folge wären demnach die Bauern -
lasten nicht nur nicht gerechtfertigt , sondern
er könnte für die so lange widerrechtliche Be¬
einträchtigung noch eine Entschädigung for¬
dern .

Wenn sich daher in der Frage über »die Aufhebung
der Untcrthänigkeitsverhältnisse unserer Bauern und deren
Ablösung , die Juristen auf die Geschichte berufen , so ste¬
hen sie auf einem hohlen Boden , und alle ihre Beweise
sprechen gegen ihre Behauptungen . Wenn sie sich aber ,
was sie gerne thun , auf die verschiedenen halb vermoderten
Urkunden berufen , und aus diesen das Recht der Gutsher¬
ren ableiten wollen , ihre Bauern noch ferner zu den oben an¬
gegebenen Dienstleistungen zu zwingen , so müssen wir be¬
merken , daß diese Urkunden oft in einer Sprache abgefaßt
wurden , welche die Bauern gar nicht verstanden , somit im
Interesse der Gutsherren geschrieben waren , ja daß viele
davon eristiren , deren Verfälschung gründlich nachgewiesen
werden kann.

Wenn nun schon Jahrhunderte lang der Bauer in sei¬
nem rechtmäßigen Eigenthume geschmälert wurde , so kön¬
nen wir kaum begreifen , wie die Gutsherren jetzt von einer
Beeinträchtigung ihres Eigenthums reden und auf eine
Ablösung der bäuerlichen Lasten dringen können . Jede
Ablösung wäre ein neuer Eingriff in das Ei¬
genthum des Bauern , es müßte denn sein daß
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er selbst oder der Staat sie freiwillig über¬

nehme . ^ ,
Dazu kommt noch vom staatswirthschaftlichen Gesichts¬

punkte aus der zu berücksichtigende Umstand , daß die Bo¬

denerzeugnisse des deutschen Landmannes in der neueste «

2eit bedeutend an Werth verloren haben , theils weil die

Ausfuhr abgenommen und die Einfuhr von Surrogaten (Er¬

satzartikeln ) bedeutend zugenommen hat , daß ferner die m

Geld zu zahlenden Grundsteuern durch die Vergrößerung

der stehenden Heere und durch andere vermehrte Staatsaus -

qaben auf eine erschreckende Weise zugenommen haben . Wenn

hier noch von einer Ablösung der Lasten durch Geld die

Rede sein soll , ist der Staat in der größten Gefahr , eine

gänzliche Verarmung des Bauernstandes hereinbrechen zu se-

- en. Ja sie ist schon vor der Thüre , und hat m ihrer

drohenden Gestalt viele unserer deutschen Landleute , die

noch etwas retten konnten , zur Auswanderung in fremde

Länder bewogen . . .
Diejenigen Männer welche berufen sind , durch neue

Gesetze ein neues Leben in unserem deutschen Vaterland «

hervorzurufen , und ein neues Staatsgebäude rm Geiste

der Freiheit und des angestammten Menschen¬

rechtes auf den Trümmern des alten aufzubauen , mögen

daher bei der Regelung der bäuerlichen Verhältnisse rhrcn

Blick rückwärts werfen in die Geschichtsbücher des deutschen

Volkes , sie mögen vorwärts schauen auf die Gefahren , die

aus der ferneren Belastung des Bauernstandes für den

Staat erwachsen müssen , sie mögen ihr Herz , das mensch-
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liche und staatliche Recht zu Rathe ziehen , und dann den

Bauer zu dem machen was er gewesen ist : zu einem

freien , unabhängigen Manne , der gleiche

Rechte genieße , aber auch gl ei che Lasten trage
mit uns Allen .

Geld . Vereinzelt und im Naturzustände lebend hat
der Mensch nur wenige und leicht zu befriedigende Bedürf¬

nisse ; je näher aber die Menschen an einander rücken , je

mehr ste mit einander in Berührung kommen , desto öfter hat
der Eine Gelegenheit , bei dem Anderen Gegenstände zu be¬

merken , die er gern selbst besitzen möchte , weil sie entweder

seine Eitelkeit oder seine wirklichen Bedürfnisse zu befriedi¬

gen geeignet sind. Will er diese Dinge nicht dem Andern

entreißen , so muß er ihn durch Hingabe anderer werth¬
voller Gegenstände zum Weggeben geneigt machen . So

entstand der Tausch . Dieses Tauschen würde leicht von
statten gehen , wenn sich dabei immer zwei Menschen zu¬
sammenfänden , von denen jeder Ueberfluß an der eigenen ,
und jeder zugleich Bedürfniß nach der Sache des Andern
tragen möchte. Dieß ist aber selten der Fall . Oft be¬
darf der Einegerade die angebothene Sache nicht , sondern
er wünscht etwas Anderes als Entgelt, ; oft wieder will
der Erste nur gegen einen bestimmten Gegenwerth seine
Sache hingeben .

Die Schwierigkeit des Tauschens suchte man frühzeitig
dadurch zu heben , daß man im Verkehre einen Gegenstand
einführte , welchen jedermann gern als Entgeld für seine

4 *
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Sache annahm , weil dieser Gegenstand selbst einen innern

Werth besitzt, und weil man überzeugt ist , daß sür densel¬

ben jeder Andere leicht das Benöthigte ablassen würde . Seit

Einführung eines solchen allgemeinen Tauschmit¬

tels oder des Geldes hörte nach und nach der Tausch

auf , und ging in den Kauf über . Zum Gelde wählte man

Anfangs natürlich Gegenstände , welche einen Gebrauchs¬

werth haben , Ochsen , Schafe , Salz , oder welche der Ei¬

telkeit oder Putzsucht dienten z. B. bunte Federn , Gold¬

staub u. d. gl. Aber die Schwierigkeiten und Unbequem¬

lichkeiten waren dabei noch immer sehr groß , indem man¬

ches Geschäft gar nicht abgemacht , bei andern die Ausglei¬

chung schwer zu Stande gebracht werden konnte . Wer z. B.

Korn zu kaufen Lust hat , aber nichts als Vieh dafür zu

biethen hat , muß so viel Korn auf einmahl nehmen , als der

Werth eines Stückes Vieh beträgt . Deswegen wählte man

die Metalle , vorzüglich die edleren zum Geidstoffe , weil sie
in sich alle Eigenschaften , die ein allgemeines Tauschmittel

besitzen soll, vereinigen , nämlich außerordentliche THeilbar¬
keit , kleinen Umfang und Dauerhaftigkeit . An¬

fangs , wie noch jetzt , in China , wog man sich beim Kaufe
die Metalle zu, woher die Benennung des Geldes in man¬

chen Ländern noch jetzt rührt z. V. Pfund Sterling in Eng¬
land . Die Nothwendigkeit aber , sich beim Kaufe immer erst
von dem Vollgcwicht und der gehörigen Feine des Metalles

zu überzeugen , veranlaßte Kaufleute , Könige und Städte , auf

zugeschnittene Stücke Metall den Werth des Stückes und ihr
Wappen setzen zu lassen . Seitdem kömmt das Geld
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fast immer in geprägter Form , oder in Mün¬

zen vor .
Da der Werth der edlen Metalle , des Goldes und

des Silbers sehr ungleich ist ( Kupfergeld als bloßes Scbeide -

oder Ausgleichungsmittel kömmt hier nicht in Betracht ) so

mußte man sich vereinigen , wie der Werth des einen zu

dem des andern sich verhalten solle z. B. wie 1 zu oder 1

zu 14' / ?- Dieses Verhältniß wurde besonders , seit nach der

Entdeckung Amerika ' s jährlich große Massen Goldes nach

Europa kamen immer schwankender , so daß man überein

kam, nur Eines der Metalle als Grundlage bei der Geld¬

prägung gelten zu lassen . Man wählte dazu das Silber ,

weil es gleichmäßiger auf der Erde verbreitet ist , und

weil man auch die kleinsten Werthe durch dasjelbe aus¬

drücken kann . Das Gold wird seitdem als Waare betrach¬

tet , deren Werth selbst im geprägten Zustande

z. B. im Dukaten , veränderlich ist , so daß er von 4 fl.

30 kr. selbst auf 5 fl. 12 kr. steigen , der Preisunterschied

( das Agio oder Aufgeld ) , somit ein bedeutender sein kann .

Der auf den Münzen angegebene Grad von Feinheit
und das Gewicht wurde betrügerischer Weise an vielen

Orten verfälscht , um aus derselben Menge ächten Korns

mittelst Legirung ( Beimischung ) von Kupfer größere Geld¬

summen zu gewinnen . Die einmal an das allgemeine Tausch¬

mittel gewöhnten Menschen kümmern sich meistens sehr

wenig um den größeren oder kleineren Feingehalt der

Münzen , so daß auch die schlechten neben den guten ihren

Umlauf behielten , wie z. B. das schlechte preußische Sil -
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bergeld in einem großen Theile Böhmens ohne Anstand

für gute Zwanziger eingewechselt wird . Dieß kam deßhalb ,

weil man anfing , in dem Gelde bloß ein Zeichen des

Werthes zu erblicken .

Was die Menge des im Handel circulirenden baaren

Geldes anbelangt , so beträgt dieselbe weit weniger , als

man gewöhnlich zu glauben geneigt ist. Man darf nur die

Summe des in Europa und Amerika umlaufendes Geldes

berücksichtigen , welche im Ganzen nicht mehr als 3090 Mit - -

klonen , also nicht einmal den zehnten Theil des Werthes

der in dem Welthandel gekommenen Waaren beträgt . Es

ist die Lebh aftigkeit und Schnelligkeit des Um

laufs , wodurch die Menge des Geldes ersetzt wird . Ein

Zwanziger , der fleißig zirkulirt , leistet bessere Dienste , als

Hunderte , welche im Kasten verschlossen ruhen .

Was zur Verminderung des Bedarfs an baarem

Gelde besonders beiträgt , ist die Gewohnheit , daß beson¬

ders in handeltreibenden Ländern die wenigsten Geschäfte

von Bedeutung mit baarem Gelde abgemacht werden ;

bei den meisten spielt der Credit die Rolle des Geldes ,

so daß oft während des ganzen Jahres keine Münze nö¬

thig ist und nur bei Abrechnungen nach einer längeren Zeit die

Ausgleichung in baarem Gelde geschieht . Das überreiche

England deckt seinen ungeheuren Verkehr mit nur 700 Mil¬

lionen baaren Geldes , Oesterreich hätte in ruhigen Zeiten

an ! 50 Millionen mehr als genug . Aber wo das Zutrauen

in die Anweisungen , die der Staat und seine Bürger aus¬

stellen , fehlt , da bekömmt das Metallgeld vergrößerte
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stark vermindert hat , sind dadurch die traurigsten Folgen

für den ganzen Verkehr und die Industrie hervorgegangen .

Schlechte Gebahrungen ( Operationen ) der Finanz -

verwaltung , starke Auswanderungen ^ mög¬

licher Leute , allgemeiner Wrswachs , welcher die Bewoh¬

ner eines Landes zwingt , in andern . Ländern , wo ihr Papier¬

geld nicht genommen wird . für Haares Geld Lebens¬

mittel aufzukaufen , ferner kostspielige Unternehmun¬

gen und vor allem Kriege , welche an Einem Punkte baare

Münze erforderlich machen , sind als die hauptsächlichsten

Ursachen des zeitweiligen Geldmangels anzuführen . Doch kann

sich bei zweckmäßiger Verwaltung ein Volk sehr bald wieder

erholen , und durch erhöhten Fleiß und durch Sparsamkeit

sich den erforderlichen Geldbedarf wieder verschaffen .

Tritt aber für einen tief verschuldeten Staat die

Nothwendigkeit unvermuthetcr Auslagen ein , so muß

mit um so größeren Anstrengungen Geld herbeigeschafft

werden . Zugleich wollen alle Besitzer von Schuldverschrei¬

bungen , die der Staat oder die großen Geldanstalten ( Ban¬

ken) ausgestellt haben , aus der gerechten Furcht , diese letz¬

teren würden in kurzer Zeit ihrer Zahlungspfiicht nicht nach¬

kommen können , diese Papiere ( Obligationen und Bank¬

noten ) in baares Geld umsetzen ; das Ausland , welches bis¬

her für feine Waaren eben jene Papiere anzunehmen ge¬

wohnt war , weigert sich dessen, und schickt vielmehr die ganze

Masse , die es davon ' besitzt, ins Land , um sie ebenfalls zu

acrsilvern . Staat und Banken suchen dann dem Ausströmen
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und Verschwinden des baaren Geldes durch lästige und un¬

gerechte Maßregeln zu begegnen , indem sie gegen den Wort¬

laut ihrer Schuldverschreibungen die Zahlungen nur raten¬

weise leisten oder zeitweilig einstellen ( suspendiren ) . Auch

durch Geldausfuhrverbote sucht man sich dann zu helfen ,

wie unnütz , ungerecht und belästigend sie auch sein mögen ;

man erbittert nicht nur die betroffenen Völker wie durch

Getreideausfuhrverbote , und reizt sie zu feindseligen Gegen -

maßregeln , sondern man erreicht dadurch nicht einmal seinen

Zweck , indem der hohe Vortheil ( Prämie ) , welchen das

Ausschwärzen des Baargeldcs bringt , ein starker Sporn zu
der waghalsigen Unternehmung der Geldausfuhr sein muß.

Auch würde im besten Falle der Hauptübelstand , welcher den

Geldmangel verursacht , durch ein Ausfuhrverbot nicht ge¬

hoben werden ; man kann nicht verhindern , daß sich das

Geld unter die Erde und in die festverschlossenen Kassen der

Mißtrauischen verkriecht . Will der Staat also auf das

Geldwesen überhaupt auf eine wohlthätige Weise Einfluß

üben , so bleibt ihm nichts übrig , als zuerst in seiner eige¬

nen Wirthschaft die Grundsätze der Sparsamkeit , der Red¬

lichkeit , der Voraussicht künftiger Ereignisse geltend zu

machen , dann dafür zu sorgen , daß das Land wohlthätige

Creditanstalten gewinne , ihr Gebühren sorgsam zu über¬

wachen und die Staatsbürger vor Uebervortheilung zu be¬

schützen ; überhaupt durch zeitgemäße Gesetze Handel und

Industrie zu unterstützen .

Papiergeld , siehe Bank .
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Finanzoperationen . Darunter begreift man jede

Maaßregel , um die Geldbedürfnisse des Staates zu de¬

cken , sei es nun daß durch dieselbe eine Zunahme der Staats¬

einkünfte oder eine Verminderung der Staatsausgaben be¬

zweckt wird . Hieher gehört demnach jede Maßregel , wo¬

durch der Ertrag einer Steuer gesteigert , oder eine neue

Steuer aufgelegt wird , jeder Verkauf von Staatsgütern ,

und vorzüglich jede Abschlieffung neuer Anlehcn , was aus

dem Diplomatischen ins Deutsche übersetzt so viel heißt als

» Schuldenmachen . «
»Die beste , schönste und Vortheilhafteste Finanzopera¬

tion in Bezug auf das Credit - oder Schuldenwesen, « sagt

Rottek , »ist allerdings — das Worthalten d. h. die

getreue Erfüllung der jeweils übernommenen Verpflichtun¬

gen , wodurch nämlich nicht allein geschieht , was die Ge¬

setze des Rechts und der Ehre fordern , sondern auch

der Credit erhalten , d. h. eine für alle künftige Noth -

fälle bereite Hilfsquelle geschaffen oder bewahrt wird . «

Man ist es von jeher gewohnt , die Politik als die höchste

Kunst des menschlichen Verstandes zu halten , die mehr

Geist und Scharfsinn erfordert als alle anderen Wissen¬

schaften zusammengenommen . Das rührt daher , weil illan

den geraden , einfachen Weg verließ , um krumme und ver¬

wickelte zu betreten . Was oberster Grundsatz in der Poli¬

tik sein sollte , muß es vor Allem bei Finanzoperationen

sein : Der Politiker und der Finanzmann muß

sich zu jeder Zeit auf den möglichst einfachen

Standpunkt stellen , und seine Maaßregeln nach so!
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chen Grundsätzen einrichten , wie sie für den Privatmann

und dessen Angelegenheiten geltend sind. Vor allem ba¬

sier verlasse er nie den Boden des Rechts , jede

Finanzoperation sei Ergebniß der Uebereinkunft zwi¬

schen Regierung und Volk , und er versuche nie durch

Zwangs Maaßregeln die für den Staat erforderlichen

Geldmittel herbeizuschaffen .
Was nennen wir nun gute und zugleich ge¬

rechte Finanzoperationen ? — Diejenigen , durch

welche der Staat sich Geld unter Bedingungen verschafft , die

für ihn selbst nicht sehr drückend sind , den Geldbesitzern

( Capitalisten ) aber genügende Vortheile biethen , damit sie

ihr Geld dem Staate anvertrauen . Hiebei ist — besondere

Verhältnisse abgerechnet — vorzüglich Rücksicht zu nehmen

auf den Zeitpunkt , in welchem ein neues Staatsanlehen

abgeschlossen wird , ob viel baares Geld in Umlauf ist,

oder nicht u. s. w. Will der Staat eine Entlastung

seines Credits vornehmen , und hatte er Zeitpunkte zur Ab¬

zahlung einer Schuld bestimmt , welche ihm jetzt ungelegen

kommen , oder hat er in einer Zeit großer Geldnoth grö¬

ßere Zinsen als die gewöhnlichen versprochen ' , so kann er

nur - mit Zustimmung der Gläubiger eine erleich¬

ternde Finanzoperation vornehmen , wenn nicht das Recht

verletzt und der Staats - Credit beeinträchtiget werden soll .

Im Falle der Zustimmung der Gläubiger steht es nun dem

Staate frei , denselben Papiere anzubiethen , welche wie

baares Geld circuliren , oder verlängerte Termine ( Zah¬

lungsfristen ) festzustellen , oder ihnen auch andere Schuld -
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verschreibungen nach einem Plane zu übergeben , welcher

für die Finanzen günstiger gestellt ist.

Aber leider lehrt uns die Geschichte der Finanzen ,

daß Finanzoperationen nicht immer auf den Boden des

Rechts gegründet waren . Habsüchtige Finanzminister haben

zu allen Zeiten durch betrügerische Operationen für ihren

eigenen Säckel zu speculiren gewußt , und wo gerade dieses

nicht der Fall , wurde im falschen Interesse des Staates

ein falsches Spiel gespielt , und Zuflucht zu Täuschun¬

gen genommen , die früher oder später dem Staate

durch das Sinken seines Credits theuer zu stehen kamen -

Zu solchen rechtswidrigen Finanzoperationen ge¬

hört : das planmäßige Herabdrücken der Course , um für

Rechnung der Staatskaffa bei billigen Preisen einzukau¬

fen ; die gewaltsame Ungültigkeitserklärung gewisser Staats¬

papiere ; die Verbreitung von Schuldbriefen oder Staats¬

anweisungen in solcher Menge , daß ihre Einzahlung von

vorne herein unmöglich ist ; hieher gehört endlich der

Staatsbankerot , sei er nun ein theilweiser oder

vollkommener . Gewarnt durch so viele betrügerische Finanz¬

operationen hat das Publikum im Laufe der Zeit das

Vertrauen zu denselben eingebüßt , und der wiederholte

österreichische Staatsbankerot , hervorgerufen durch die treu¬

lose Verwaltung des alten Systemes , ist zumeist Schuld ,

Laß der österreichische Credit so sehr gesunken ist. Eine

herbe Verlaffenschaft früherer Jahre , die sich noch auf

unsere Kinder und Enkel vererben wird , wenn die neue

Verwaltung nicht die Mittel ausfindig macht , den Staats -
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Haushalt zu regeln , und das alte Vertrauen wieder her¬

zustellen .
Der erste Schritt zur Offenheit wird durch die Dar¬

legung des Voranschlages für das nächste Finanzjahr ge¬

schehen, und das Gutachten des Finanzausschusses , welches

dem constituirenden Reichstage am 16. August d. I .

über die zu erhebenden 17 Millionen vorgelegt wurde ,

berechtigt uns zur Hoffnung , daß die künftigen Finanz¬

operationen des Staates die Ehre und den Vortheil

des Landes im Auge behalten werden , wenn es gleich

traurig ist , bei dem jetzt so sehr geschwächten Credit ein

neues Anlehen abschließen zu müssen. — Vermöge diesem

Gutachten soll die Reichsvcrsammlung dem Ministerium
ein Anlehen von 20 Millionen gestatten , aber es darf

kein Zwangsanlehen sein , es dürfen keine Staatsgüter als

Pfänder ( Spezialhppotheken ) eingesetzt werden , und das

Anlehen soll ohne Vermittelung der ohnedies discreditir -

ten ( im Vertrauen gesunkenen ) Nati ' vnalbank abgeschlossen
werden .

Es bleibt uns hier noch zu erwähnen übrig , daß

es außer den Finanzoperationen der Regie¬

rungen auch noch andere gibt , welche von gro¬

ßen Gesellschaften oder Gemeinden ausge¬

hen . An solchen großartigen Geldunternehmungen hat der

Staat immer , wenn nicht unmittelbar , doch mittelbaren

Antheil , er hat somit die Pflicht , solche Speculationen zu

überwachen , und im Falle sie auf Täuschung des Pub¬

likums ausgehen zu untersagen . Wer kennt nicht , zum
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Theile wenigstens , die Finanzoperationen der Acticnge -

sellsch aften , und wer weiß nicht , daß es größtenteils
die Schuld der Regierungen ist , wenn dem ins Unge¬

heuere getriebenen Schwindel mit Eisenbahnaktien nicht zur

rechten Zeit ein Ziel gesetzt wurde , wodurch dem Drucke

des Geldmarktes hätte vorgebeugt werden können .

England und Frankreich hat sich in den letzten Jah¬

ren in die Nothwendigkeit versetzt gesehen , Theilhabern an

Eisenbahnunternehmungen , welche ihre eingegangenen Ver¬

bindlichkeiten nicht einhalten konnten , und genöthigt gewesen

wären , ihre Papiere um die billigsten Preise los¬

zuschlagen , aus dem Staatsschätze zu Hülfe zu kommen,

und selbst Oesterreich , welches von dem Grundsätze aus¬

ging , keiner Gesellschaft die Erlaubniß zu einem neuen

Eisenbahnunternehmen zu geben , bevor nicht die Angefan¬

genen fertig wären ( also bis zum Jahre 1850 ) , sah sich

dennoch gezwungen , der Börse zu Hülfe zu kommen . Die

Staatsschuldentilgungskassa wurde somit am 18. No¬

vember 1846 ermächtiget , Eisenbahnakticn gewisser inlän¬

discher Bahnen nach ihrem wirklichen Werthe anzukaufen ,

und denselben nach dem Ertrage zu 4?/g zu bemes¬

sen. ( Genauen Angäbet : über österreichische Finanzope¬
rationen findet man in dem Werke des Professor Salo -

mon »die österreichischen Staatspapiere , und insbesondere
die Staats - Lotterie - Anleihen , ein nützlicher Leitfaden und

Rathgeber für Banquiers und Capitalisten , Wien bei

Gerold 1846 ) .
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deutscher Bund . Wir gedenken die wichtigsten und

für die Entwickelung der konstitutionellen Freiheit einfluß¬

reichsten Verfassungen in leicht faßlicher Weise unseren Le¬

sern darzustellen . Der Gedanke , der uns dabei leitet , ist

folgender : Noch ist die Verfassung nicht gegeben , welche

unsere Freiheit sichern , den revolutionären Zustand beendi¬

gen , und Ruhe und Ordnung bei der ungehemmtesten Be¬

wegung aller Staatsbürger fest begründen soll. In dieser

Beziehung wird es aber von dem größten Einflüsse sein zu

erfahren , auf welchem Wege die Völker es versucht haben ,
die Grundlagen ihrer staatlichen Entwickelung sich zu ge¬

ben , um einerseits daran ein Beispiel und Vorbild für das

Werk zu haben , das wir selbst beginnen sollen , und um

andererseits , wenn dieses Verfaffungswerk vollendet und

begründet ist , an anderen einen Maßstab zu haben , um

darnach unsere Fortschritte , unsere Freiheit , unsere Errun¬

genschaften bemessen zu können .

Wir beginnen natürlich mit der unseres eigenen Va¬

terlandes , des großen Deutschlands , dem wir alle angehö¬

ren und zu dessen Verfassung die Oestreichs nur ergänzend

II . 5
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und näher bestimmend wird hinzutreten können . Um aber

die Bedeutung besser würdigen zu können , die die Er¬

rungenschaften der Neuzeit für die Entwickelung des

deutschen Volkes haben , um die verschiedenen Willensäu¬

ßerungen der Volksmeinung , die Gestaltung der Volksver¬

tretung in dieser Form , die Art und Weise , wie zuerst

eine solche zu Stande kam, und wie sich aus dieser erst das

gegenwärtige Volksparlament zu Frankfurt entwickelte , be¬

greifen zu können , ist es nothwendig , die Form des frühe¬

ren deutschen Bundes in seinen Hauptgrundzügcn darzu¬

legen .
Der deutsche Bund entstand aus dem ehemaligen deut¬

schen Reich . Dieses , gänzlich auf den Grundsätzen der Feu¬

dalherrschaft des Mittelalters (sieh Lehnwescn im k!. Hefte )

beruhend , bestand aus einer Anzahl von Lehen , d. h. ab¬

hängiger Länderstücke , deren Herren unter dem deutschen

Kaiser standen , der ihnen die Lehen verlieh und der sie

ihnen auch wieder entziehen konnte . Unter dem Kaiser stan¬

den auch die reichsunmittelbaren Städte , die sich meistens

in republikanischer Regierungsform selbst regierten , und die

weiter keinen Oberherren anerkannten als den Kaiser . Alle

diese verschiedenen größeren oder kleineren Lehen und reichs -

unmittelbaren Städte machten das deutsche Reich aus . In

der ersten Zeit wählte das Volk , später aber acht , noch

später zehn der bedeutendsten und mächtigsten deutschen

Herren , worunter drei geistliche , den deutschen Kaiser .

Die Macht dieses Kaisers war ursprünglich sehr umfassend ;

Las Bestreben der Reichsfürsten ging aber dahin , sich
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immer unabhängiger zu machen , und die Macht und den

Einfluß des Kaisers so sehr als möglich zu schmälern . Je

mehr aber das geschah , desto mehr litt darunter auch die

deutsche Einheit , weil eben der Kaiser es war , der alles zu¬

sammenhielt , und ohne ihn lauter unabhängige einzelne Län¬

der bestanden hätten . Die Macht des Kaisers schwand aber

zuletzt in der Art zusammen , daß nur mehr der Name blieb ,

und im Jahre 1806 legte deshalb Kaiser Franz II. die

deutsche , Kaiserkrone nieder , weil er sie nicht länger mehr
in Ehren tragen konnte . Zunächst waren wphl Napoleons

Eingriffe in die deutsche Unabhängigkeit daran Schuld , wei¬

terhin aber , daß das ganze deutsche Reich ein so durch und

durch veraltetes Institut war , daß es den Anforderungen
der Zeit und den neuen Grundsätzen der Staatörechte in

keiner Weise mehr entsprechen konnte . Damit war das deut¬

sche Reich vollkommen aufgelöst , die süddeutschen Staaten

schloffen mit Napoleon den Rheinbund , indeß Oestreich und

Preußen gegen ihn kämpften . Es standen Deutsche und

Deutsche einander gegenüber ! Als aber die Despotie und

die Willkühr des Weltenhcrren immer gewaltiger wurde , er¬

mannte sich im Jahre 1813 das deutsche Volk , und er¬

rang sich die Freiheit und Unabhängigkeit wieder , welchem

Freiheitskampfe sich später auch die untreu gewordenen süd¬

deutschen Länder anschlössen ! — Nun war Napoleon ver¬

jagt , und der galt es die Grundlinien einer neuen Vereini¬

gung der deutschen Völker zu entwerfen , und an die Stelle
des alten deutschen Reichs , das in Trümmer zerfallen war ,
einen neuen Bund zu setzen. Dies geschah auf dem Wiener

5 ^
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Congreß , und das Resultat der Berathungen und der Be¬

schlüsse der deutschen Fürsten war — die deutsche Bundes¬

acte vom 8. Juni 1815 .

Daß die deutsche Bundesacte die Wünsche und Forde¬

rungen der deutschen Völker nicht befriedigen konnte , ging

schon daraus hervor , daß bloß die Fürsten bei ihrer Abfas¬

sung zugegen waren , aber durchaus nicht die Abgeordneten

der deutschen Völker dazu beigezogen wurden , daß sie densel¬

ben nachher zur Bestättigung in keiner Weise vergelegt wur¬

den. Die deutschen Völker aben hatten ihren Fürsten , die von

Napoleon gedemüthigt waren , denen ein großer Theil ihrer

Länder , ihrer Besitzungen , ihrer Reichthümer entrissen

wurde , die zum Theil sogar auf die herabwürdigendste Art

von ihm behandelt worden , beigestanden zur Zeit der Noth ;

die Fürsten hatten ihnen die Gewährung ihrer Forderun¬

gen , die freie Entwickelung der Staatsformen zugesagt ,

als sie gedrängt waren ; die deutschen Völker hatten

in erhabener Begeisterung zum Schwert gegriffen , und Gut

und Blut geopfert für die Unabhängigkeit ihrer Fürsten

und als nun der Feind verjagt war , setzten sich dieselben zu¬

sammen , und hielten Rath wie sie die Völker um ihr gege¬

benes Versprechen betrügen , wie sie ihnen keine Rechte ver¬

leihen , wohl aber neue Pflichten auferlegen , wie sie jede

freie Regung hemmen konnten — und es gelang ihnen .

Das ist das größte Verbrechen , das die Deutschen Fürsten

begangen . Und daß die deutschen Völker , als das Weltge ,

schick im Jahre 1848 ihre Forderungen 33 Jahre zu spät

erfüllte , so glimpflich und gnädig mit ihnen verfuhren , ist



« 5

einer der schönsten Belege zu dem Satze : die Fürsten , die

sich von Gottes Gnaden nennen , spendeten Gnade aber

keine Gerechtigkeit ; das Volk aber ist der wahre Souve -

rain von Gottes Gnaden , er vergab seinen Fürstenl

Wir werden zum Belege dieser unserer Ansichten die wich¬

tigsten bestimmungen der Bundesacte durchgehen und näher

erörtern .
Der Deutsche Bund bestand aus 39 Gliedern ; sein

Zweck war »die Erhaltung der äußern und innern Sicher -

beit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletz -

lichkeit der einzelnen deutschen Staaten . « Was die äußere

Sicherheit betrifft , so ist die wohl allgemein verständlich ;

jeder Angriff von Außen durch Feindesmacht soll durch

das gemeinsame Zusammenhalten sämmtlicher Bundesstaaten

Hintangehalten werden . Minder klar ist der Ausdruck »in¬

nere Sicherheit « derselbe wurde späterhin in der Wiener

Schlußacte vom Jahre 1820 und namentlich in den berüch¬

tigten Carlsbadcr Beschlüssen vom Jahre 1819 theils aus¬

drücklich , theils durch die That dahin erklärt , daß damit

bloß die Sicherheit der Fürsten gegen ihre eigenen Völker

gemeint sei. Es war somit bloß ein Trutz - und Schutzbünd -

niß der deutschen Fürsten gegen die Forderungen ihrer

Völker .
Um die Interessen der Bundesftaaten zu berathen ,

schickte jeder derselben einen Gesandten nach Frankfurt , wel¬

che zusammen die Bundesversammlung ausmachten . Oest¬

reich führte darin den Vorsitz . Für die gewöhnlichen Sitzun¬

gen hatten Oestreich , Preußen , Baiern , Sachsen , Hanno -
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Der , Würtemberg , Baden , Kurhessen , Hessen - Darmstadt ,
Dänemark ( welches mit Holstein ) und hie Niederlande (wel¬

che mit Luxemburg dem deutschen Bunde beigetreten waren )

jedes Eine Stimme . Die andern Länder vereinigten sich zu

Curialstimmen , d. h. mehrere Bundestagsgesandte zusam¬

men hatten Eine Stimme , so daß die sächsischen Herzogthü -

mer 1, Braunschweig und Nassau 1, Mecklenburg - Schwe¬
rin und Strelitz 1, Oldenburg , die drei anhaltischen und

zwei schwarzburgischen Linien 1, die beiden Hohenzollern ,

Lichtenstein und die beiden Lippe und Waldeck 1, und die

4 freien Städte Hamburg , Frankfurt , Bremen und Lübeck

1 Stimme hatten . Daraus ergab sich eine Gesammtzahl von

17 Stimmen . Man sieht , daß eine Menge von früheren

reichsunmittelbaren Ländchen und Städten , mediatisirt d. h.
den andern einverleibt ^wurden , ihre Unabhängigkeit verlo¬

ren und nur gewisse Rechte , die dem hohen Adel zukamen ,

beibehielten . Bei sehr wichtigen Angelegenheiten erhielt jeder

Bundesstaat Eine , die größeren drei und vier Stimmen , dann

wurde eine Vollberathung gehalten . In der engern Bundes¬

versammlung entschied Stimmenmehrheit , im Plenum ^ Stim¬

men. Ein solches würd gehalten , wenn die Grundgesetze des

Bundes verändert und an der Bundesacte selbst Veränderun¬

gen gemacht werden sollten . Die Bundesversammlung war

permanent , konnte sich aber auf 4 Monate vertagen .

Die Bedingungen , unter welchen von den Fürsten

dieser Bund eingegangen wurde , waren : daß sie sich ge¬

genseitig Schutz gegen jeden feindlichen Angriss versprachen ,
und sich die Unverletzlichkeit ihrer Bundesländer gewährte ! -
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steten . Keiner sollte , sobald der deutsche Bund den Krieg

erklärt hätte , besondere Frieden ( Separatfrieden ) mit dem

Feinde schließen . Sie versprachen , keine Verbindung ein¬

zugehen . welche gegen die Sicherheit des ganzen Bundes

oder einzelner Glieder desselben gerichtet wäre , ferner sich

in keinem Falle selbst zu bekriegen , sondern ihre Streitig¬

keiten vermittelst eines Ausschusses , und wenn dessen Ver¬

mittlung nicht ausreichen sollte durch ein Austrägalgericht

entscheiden zu lassen. Die Bundesversammlung wählte näm¬

lich zuerst zur Beilegung einer Streitigkeit Commiffarien

aus ihrer Mitte ; gelingt dieser nicht die gütliche Erledi¬

gung derselben , dann wurde eine Austrägalinstanz einge¬

richtet , d. h. der verklagte Theil schlug dem Klagenden drei

unparteiische , in den Streit nicht verwickelte Bundesglie¬

der vor , worauf der Kläger einen von diesen zu wählen

hatte ; das oberste Landesgericht des' erwählten Bundesglie¬

des übernimmt die Entscheidung im Namen und Auftrage

des durchlauchtigsten deutschen Bundes . Der Bundesversamm¬

lung lag nun ob, diesen Beschluß nöthigenfalls mit Gewalt

zur Geltung zu bringen . Im äußersten Falle beauftragt es

eines der Bundesglieder mit der Erecutivn d. h. Ausfüh¬

ren des Beschlusses . Zum Bundesheer sollte jeder Bundes¬

staat ein Truppencontingent , d. h. eine bestimmte Anzahl

stellen , je nach seinen Kräften . Es bestand aus 11 Corps ,

wovon Oestreich und Preußen die ersten sechs stellten . Ebenso

wurden Mainz , Landau und Luxemburg zu Bundesfestun¬

gen erklärt . Jeder einzelne Staat mußte auch eine gewisse

Summe in die Bnndescaffe zahlen .



68

Man steht , es sind die Rechte der deutschen Fürsten

Vortrefflich gewahrt , und so wie dieselben auch den ersten

Platz in der Bundesacte einnehmen , so stehen sie auch oben¬

an im Interesse und in der Absicht der den Bund schlie¬

ßenden Glieder . Gehen wir nun zu den Rechten der Staats¬

bürger oder wie sie damals noch genannt wurden , »der Un¬

terthanen « über , so finden wir diese Wahrung ihrer Men¬

schenrechte in keiner Weise .
Vor Allem ist hier zu bemerken , daß bis zum Jahrs

1824 die Beschlüsse der Bundesversammlung veröffentlicht

wurden , von diesem Jahre angefangen aber ein undurch¬

dringliches Dunkel über ihre Verhandlungen herrschte , so

daß das deutsche Volk über seine heiligsten und wichtigsten

Interessen Nichts erfuhr -
Noch in der Bundesacte von 1815 wurden »den Un¬

terthanen « folgende Rechte zugestanden : In einem andern

Bundesstaate Grundeigenthum zu erwerben , freies Abzugs¬

recht von einem Bundesstaate in den andern , das Recht in

Civil - und Militärdienste eines andern Bundesstaates über¬

zutreten , Befreiung von der Nachsteuer bei dem Uebergange
des Vermögens von einem Bundesstaate in den andern .

Ferner wurde festgesetzt , daß sich die Bundesversammlung
mit Gesetzen »über die Preßfreiheit und den Nachdruck «

beschäftigen sollte . Die Verschiedenheit der christlichen Re¬

ligionsparteien sollte keinen Unterschied im Genuß der bür¬

gerlichen Rechte machen . Die Verhältnisse der Juden sollten
in Erwägung gezogen werden . — Endlich sollten in al¬

len Bundesstaaten landständische Verfassungen statt finden .
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Man steht daß hier von eigentlichen Mensch erf¬

rechten keine Rede ist , diese wurden auch in keiner

Weise gewährleistet . Was die landständischen Verfas¬

sungen betrifft , so waren dieselben klägliche Surrogate einer

Volksvertretung . Antheil an der gesetzgebenden Gewalt des

Staates hatten die Landstände in keiner Weise ; nicht einmal

das Steuerbewilligungsrecht besaßen sie, und 1820 wurde

beschlossen , »daß das monarchische Princip aufrecht er¬

halten werden sollte . « Aber selbst ihr Recht , berathend die

Volksrechte zu wahren , war höchst precär und im Jahre
1820 wurde bestimmt , »daß jeder aus der Oeffentlichkeit
der Kammerverhandlungen entspringende Nachtheil streng
vermieden werden sollte . « Anlaß genug , daß sie die Für¬

sten auf je mögliche Weise zu hintertreiben suchten , so zwar

daß nicht einmal das freie Wort , das sie hin und wieder

zum Fürsten sprachen , zu den Ohren des Volks gelangte .
Dazu kam , daß die Zusammensetzung desselben ständisch ,
somit an eine Gleichheit der Volksvertretung auch nicht zu
Lenken war ; Adel und Geistlichkeit nahmen den ersten Platz
ein , das Volk war durch einseitige und engherzige Professo¬
ren , abhängige Beamten und reiche Grundbesitzer vertre¬
ten ! — 1820 wurde ferner bestimmt : bei offenem Aufruhr
in einem Staare muß der Bund diesem selbst ungerufen zu
Hülfe eilen , wenn etwa die Regierung des betroffenen
Landes durch Umstände gehindert würde , die Hülfe zu ver¬

langen . Hiedurch waren also die Unterthanen wehrlos je¬
der Tyrannei hingegeben , denn' das war ein Bund aller

Fürsten , sich gegenseitig beizustehen , selbst wenn sie sich
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nicht gerufen hatten . Aber der Gipfelpunct aller Rechtsver¬

letzungen war der Bundesbeschluß vom Jahre 1832 , daß

die Stände nicht befugt sind , ihren Souverainen die Mittel

zur Führung der Regierung schlechterdings , wie solche die

Bundesgesetze festsetzen , zu verweigern , oder ihre Bewilli¬

gung an gewisse Bedingungen zu knüpfen . Dadurch wurden

die Regierungen vollkommen absolut , und das Dasein der

Landstände wurde zu einer Parodie , da sie ja eben gar

keine Bestimmung hatten . Ferner wurde in demselben

Jahre bestimmt , daß die Bundesversammlung eine Commis¬

sion niedersetzen solle zur Beaufsichtigung der Stän¬

deverhandlungen , damit keine etwas beschließen könne , wo¬

durch den Bundeszwecken , d. h. der Sicherheit und Unan -

tastbarkeit des absoluten Princips , Eintrag geschehen könne.

Daß man nach diesen Gesetzen im Jahre 1834 von Nieder -

setzung eines Schiedsgerichts sprach , um die Streitigkeiten

zwischen Regierungen und Ständen beizulegen , war voll¬

kommen überslüßig , denn da die Stände gar keine Rechte

hatten , so konnte auch nie von einer Verletzung derselben

durch die Fürsten die Rede sein , und dieselben mußten Recht

behalten . Ebenso war es mit Niederfetzung eines Schieds¬

gerichts für einzelne Unterthanen , denen die Justiz ver¬

weigert wurde . Denselben war ja ihr Recht in keiner Weise

gewährleistet , und es klang lächerlich ein Schiedsgericht zu¬

sammen zu berufen , welches über die Rechtsverweigerung

einem Unterthan gegenüber Urtheile sprach , wenn dieser gar

kein Recht hatte .
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Was nun die Preßfreiheit betrifft , über die nach
der Bundesakte die Bundesversammlung Beschlüsse fassen
sollte , so wurde in den berüchtigten Karlsbader Beschlüssen
vom Jahre 1819 eine strenge Censur für alle Bücher , die

unter 21 Bogen betrugen eingeführt , bei welcher Gelegen¬
heit zugleich eine strenge Beaufsichtigung der Lehrer und

Studenten auf den Universitäten und der genauen Unter¬

suchung und Bestrafung der bei den demagogischen Um¬

trieben Verwickelten angewendet wurde . Und was war das

Versprechen dieser Männer ? daß sie auf die Erfüllung der

Versprechen drangen , die im Jahre 1813 den deutschen
Völkern , als sie sich zum Freiheitskampfe erhoben , von

ihren Fürsten gemacht wurden , und um die sie , wie wir

zum Theil schon nachgewiesen auf das schnödeste betrogen
wurden . Zeitschriften , Bücher u. s. s. waren nach diesen
Beschlüssen unter Censur gestellt , die auch sehr streng ge-
handhabt wurde , Bücher über 20 Bogen , die nur dem ge¬
bildetsten Theile des Publikums zugänglich waren , die aber

auf die eigentliche Volksbildung ihrer Größe und Kostspieligkeit
halber nie wirken konnten , dürften höchstens confiscirt
werden nach dem Drucke . In Oesterreich übrigens blieb ,

obgleich es Bundesmitglied ' war , den Gesetzen des Bundes

zuwider , die Censur auf alle Druckschriften ausgedehnt .
1831 wurden diese Gesetze noch einmal verschärft , und den

Bundesmitgliedern , die etwa vielleicht darauf vergessen
hätten , nochmals wiederholt . Baden hatte ein für die da¬

maligen Verhältnisse freisinniges - Preßgesetz gegeben , mußte
es aber diesen Bundestags - Beschlüssen zu Folge , wieder
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zurücknehmen . — Durch die Karlsbader Beschlüsse war Lehr-

und Lernfreiheit vernichtet , im Jahre 1831 wurde das Petitions¬

recht vollständig aufgehoben , und politische Associationen und

Versammlungen wurden 1832 als Verbrechen erklärt , und

Alle, die daran Theil nahmen , als Hochverräther erklärt .

Viele von ihnen , saßen bis auf die letzte Zeit im Kerker .

So waren nach den Gesetzen des deutschen Bundes

die Volksrechte zu Grunde gegangen . Wenn ursprünglich

dieser Bund eben nichts weiter als ein Fürstenbund war ,

der zur Sicherheit derselben abgeschlossen wurde , an dem aber

die Unterthanen durchaus nicht Theil nahmen ; wenn man

zuerst über die Rechte derselben schweigend hinweg ging , so

trat man später schon fester und entschiedener auf , und

endigte damit , die Bürger vollkommen rechts - und wehr¬

los zu machen , die durchaus keine Staatsbürger ,

sondern nur »Unterthanen « waren , nach dem Wortlaute

aller Bundestagsbeschlüsse . 33 Jahre lang trug das deutsche

Volk diesen Druck und diese Schmach , die sich noch oben¬

drein in Rechtsformen einhüllte , und sich das Ansehen der

vollständigsten Berechtigung gab , bis es im Jahre 1848

seine Auferstehung feierte , und vor Allem das dienliche

Werkzeug der Fürsten : den Bundestag zu Boden warf .

Die nähere Auseinandersetzung dieser Vorgänge und die

Geschichte der bisherigen deutschen Volksvertretung behal¬

ten wir dem nächsten Hefte vor .
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Lombardisch - Wenetianifches Königreich *) .
Die französische Revolution , das Consulat , das große Kai

serreich war zu Ende ; der Wiener Cvngreß hatte den euro - -

päischen Ländern neue Grenzen , den europäischen Völkern

neue Herren gegeben , da wurde auch der größte Theil des

ehemaligen Königreichs Italien unter dem Namen des Lom-

bardisch - Venetianischen Königreichs an Oesterreich überge¬

ben. Zu den schon früher ( im I . 1797 ) mit Oesterreich ver¬

bundenen venetianischen Provinzen kamen nur noch einige

Bezirke von Graubündten dazu , ferner Mailand und Man -

tua , Theile von Parma , Piacenza und dem Kirchenstaat .

Im Norden grenzt dieses Königreich an die zum deutschen
Bunde gehörigen Provinzen Oesterreichs und an die Schweiz ,
im Osten ans adriatische Meer , im Süden an Parma ,

Modena , Guastalla und den Kirchenstaat , im Westen an

das Königreich Sardinien . Hohe Berge begrenzen das

*) Nachdem dieses Land durch die letzten Ereignisse die Blicke

von ganz Europa auf sich gezogen hat , und wir erwarten

müssen, durch die abzuschließenden Friedensbedingungen manche
großen Veränderungen in dessen Verhältnisse eintreten zu sehen,
wollen wir hier in möglicher Kürze die Angaben über Lage,

Eintheilung , Bevölkerung u. s. w. dieses Landes , kurz dessen
Statistik , folgen lassen. Wir bleiben dadurch unserem Systeme
treu, immer diejenigen Artikel der Reihe nach folgen zu lassen,

welche zur Geschichte der Gegenwart Beziehung haben, und
bemerken ' nur noch, daß unsere Angaben größtentheils dem

verläßlichen Statistiker W. Schulz entnommen sind.
Anmerkung der Herausgeber .
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Land im Norden , während weiter gegen Süden sich das schönste,

üppigste und fruchtbarste Flachland Europas ausdehnt .

lVrößere und kleinere Flüsse wie der Po , der Mincio , Dglio ,

Ticino rc. bewässern den Boden , nachdem sie aus den nörd¬

lichen großen Bergseen ausgeflossen sind. Diesen natür¬

lichen Wasserstraßen fügte die Kunst und der Fleiß noch

viele Bewässcrungs - und Schifffahrtskanäle hinzu .

Das Land hat einen Flächenramn von 824 Quadrat -

meilen , wovon 394 auf die Lombardei , und 430 auf das

Venetianische kommen . Die Bevölkerung hat sich in den letz¬

ten Jahrzehnten bedeutend vermehrt , so daß wir die Ge-

sammtbevölkerung auf 5 Millionen Seelen anschlagen kön¬

nen. Die Haupt - Einwohner sind die Italiener , doch finden

wir gegen 70000 Deutsche , als ursprüngliche Bewohner

und über 6000 Juden . Die Landesreligion ist die katho¬

lische. Ist in einer gemischten Ehe der Vater katholisch , so

werden es alle Kinder z ist er Protestant , so folgen olos

die Söhne der Religion des Vaters . Das Königreich hat

70 Städte , wovon 11 über 20000 , und die beiden Haupt¬

städte jede über 100,000 Einwohner haben , 353 Markt -

stecken und über 2000 Dörfer . Der Gesammtwerth des

Bodens wird auf 230 Millionen Scudi ( 2 st. C. M. ) ge¬

schätzt , und wenn man bedenkt , daß ^ des Bodens bebaut

ist , so darf man wohl mit der Bodencultur zufrieden sein .

Die Landwirthschast bildet auch in der That die reichste

Quelle des Einkommens , während die Produkte des Berg¬

baues , Kupfer . Eisen , Marmor , Salz weniger hoch an¬

zuschlagen sind. Vorzüglich gut bebaut sind die lombardi -
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schen Provinzen : Mailand , Lodi , Pavia , und stehen in die¬

ser Beziehung weit über den Tenetianischen . Dort findet
man auch sehr begüterte und musterhaft gebildete Landwirthe .
Die Hauptprodukte des Ackerbaues bilden Mais ( daraus

Polenta ) Weihen und Reis .

In sumpfigen Gegenden sind die Felder oft immer mit

Reis bestellt , während er aus minder geeignetem Boden blos

alle 4 Jahre an die Reihe kommt. Auch Wein gedeiht gut ,

doch ließe sich in dieser Beziehung noch vieles verbessern .
Am Gardasee werden Limonen gezogen , und bilden einen

nicht unbeträchtlichen Ausfuhrartikel . Vor allem aber blüht
die Maulbcer - uyd die Seidenzucht , so daß der Ertrag der

Seide auf 8 Millionen Pfund angegeben wird .

Bon Fabriken erwähnen wir der Seidenwebereien ,
dann der Erzeugung von Glaswaaren in Venedig , Gold ?

und Silbcrwaaren in Mailand , Stahl und Eisen , Porzel¬
lan und Fayence - Erzeugnissen . Berühmt seit einer langen
Reihe von Jahren sind die musikalischen Instrumente , und

unter diesen vorzüglich die Geigen von Cremona .

Handel und Verkehr stehen aus einer bedeutenden

Stufe , und werden durch Dampfschifffahrts - Verbindungen

auf der See , so wie auf den größeren Seen gefördert .
Noch immer ist Mailand die tonangebende Stadt für den

Seidenhandel , und Venedig sieht in seinen Freihafen (seit
dem 1. Februar 1830 ) die Schiffe aller Nationen einlaufen .

Von allen anderen Provinzen Oesterreichs zeichnet sich
das Lombardisch - Venetianische Königreich durch seinen Gold -

reichthum aus , darum ist der Bodenwerth bedeutend , der
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Zinsfuß niedrig . Doch begegnen wir auch hier , wie überall ,

einer sehr ungleichmäßigen Vertheilung des Eigenthums ;

an Armen und Dürftigen fehlt es in diesem gesegneten

Lande eben so wenig , wie in andern Ländern . Besonders gilt

dies vom Venetianischen , wo sich die Trägheit des Süd - Ita¬

lieners schon bedeutend geltend macht , und der große poli¬

tische Stoß , welcher Oesterreichisch - Italien in der neuesten

Zeit in Schwingung brachte , mußte erst in Mailand aus¬

gehen , bevor er in Venedig fortgepflanzt wurde . So fallen

auch der größte Theil der Hochverraths - Fälle im I . 1832

den Mailändern anheim , während die Religionskämpfe

dagegen häufiger im Venetianischen auftreten .

Was den Volksunterricht anbelangt , so läßt sich nicht

läugnen , daß von Seiten der österreichischen Regierung

hier mehr geleistet wurde , als in den übrigen Provinzen

des großen Kaiserstaates . Kinder von 6 bis 12 Jahren

sind zum Elementar - Unterricht verpflichtet , doch weiß die

Trägheit der Italiener sich diesen Bestimmungen auf jede

mögliche Weise zu entziehen . Noch immer hat die Geistlich¬

keit den größten und mächtigsten Einfluß auf den Unter¬

richt der Jugend , und der nächsten Zeit ist es vorbehalten ,

diesem verderbliche Uebelstande abzuhelfen . Die Universi¬

täten von Pavia sorgen für die höhere Ausbildung der

Jugend , und die im Jahre 1836 wider neugestalteten

wissenschaftlichen Akademieen von Venedig und Mailand

erfreuen sich der allgemeinen Theilnahme , und einer nicht

unbedeutenden Wirkung auf Kunst und Wissenschaft .
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Von allen Ländern Europas haben vielleicht in keinem,
Frankreich etwa ausgenommen , die politischen Zustände sich
so vielfach in den letzten Jahrzehnten geändert , als in dem

heutigen Lombardisch - Venetianischen Königreiche . Seitdem
die große französische Revolution ihren Widerhall in Ita¬
lien gefunden , und das Land Jahre hindurch zum Schau¬
platz der blutigsten und merkwürdigsten Kriege gemacht
hat , sehen wir die Verfassung dieses Landes vielfachen
Aenderungen unterworfen .

Unter französischer Herrschaft im I . 1797 war die
Lombardei ein Theil der großen italienischen Republik , und

stand wie diese unter dem Schutze Frankreichs . Die voll¬

ziehende Gewalt war in den Händen von 5 Direktoren ,
die Gesetzgebung in den Händen eines » Großen Rathes «
und eines » Rathes der Alten « gebildet durch Ur - und

Wahlversammlungen . Im I . 1802 erhielt diese Verfassung
eine Abänderung dadurch , daß der gesetzgebende Körper
und der große Rath aus drei Wahlcollegien hervorging ,
welche aus den Grundeigenthümern , Gelehrten und Han¬
delsleuten zusammengesetzt wurden . An der Spitze der

Regierung stand Napoleon als Präsident .
Die neue Verfassung vom I . 1805 behielt diese Ein¬

richtung bei, doch wurden die Mitglieder des großen Rathes
vom Könige ernannt . Als durch die Beschlüsse des Wiener -
Congresses ein Lombardisch - Venetianisches Königreich für
Oesterreich zusammengestückelt wurde , kam ein Vicekönig
an die Spitze der Verwaltung , welcher die letzte Instanz
in Gerichtssachen bildete , und das Recht hatte , die bedeu -

i ! 6
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tendsten Posten des Königreichs zu besetzen. Unter ihw

stehen die beiden Gubernien von Venedig und Mailand ,

und unter diesen als Mittelinstanz wieder je 8 oder 9 Dele¬

gationen .
Wenn wir das Einkommen , welches Oesterreich von

seinen italienischen Provinzen bezieht , auf 90 Millionen Gul¬

den anschlagen , wie dies gewöhnlich angenommen wird , so

stellt sich heraus , daß diese Provinzen den fünften Theil

sämmtlicher österreichischer Staats - Einkünfte liefern (diese

betragen 150 fl. C. M ). Wenn daher Böhmen als Stein

erster Größe in der Kaiserkrone glänzt , so ist die Lombardei

der zweite , und es ist leicht erklärlich , warum Oester¬

reich alles aufbietet , auch den verblaßten Stein noch in

seiner Krone zu erhalten . Diese 30 Millionen werden ge¬

deckt theils durch eine Kopfsteuer , theils durch eine Grund -

und Handelssteucr , ferner durch Zölle und Verzehrungs -

steuern und endlich durch Staatsmonopole auf Salz , Pul¬

ver , Tabak und Salpeter . Ein großes Einkommen bildet

ferner die sogenannte kleine oder kaiserliche Lotterie , welche

nach denselben Grundsätzen wie in den übrigen Provinzen

eingerichtet , und aus denselben Rücksichten , die wir im

Artikel »Lotterie « auseinandersetzten , gefährlich und ver¬

werflich ist-
Die oberste Militärbehörde für die vereinigten ita¬

lienischen Provinzen ist in Verona , welches in neuester

Zeit zu einer Festung umgestaltet wurde , und in dem

jetzigen Kriege einer der Hauptpunkte war , um welchen

sich die gegenseitigen feindlichen Operationen bewegten .
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Die österreichische Armee rekrutirt aus Italien 8 Infan¬

terie - Regimenter mit verhältnißmäßiger Artillerie und

Kavallerie . Die Rekrutirung geschieht durchs Loos , die

Dienstzeit ist auf 8 Jahre festgesetzt .

Während wir diesen Artikel schreiben , werden die

Friedensunterhandlungen in Italien bereits eingeleitet .

Oesterreich scheint nach dem glücklich beendetem Feldzuge

feiner Truppen auf den Besitz Italiens nicht so leicht ver¬

zichten zu wollen . Die nächste Zukunft wird uns lehren ,
in welcher Weise die Verhältnisse des nördlichen Ita¬

liens sich gestalten werden .

Karlsbader - Beschlüsse siehe : deutscher Bund .

Krieg . Wenn sich zwei Menschen über irgend einen

Gegenstand streiten , so treten sie vor das Gericht hin
und lassen dieses entscheiden , welcher von beiden Recht

hat , ja sie müssen dies sogar thun , sie dürfen nicht etwa
mit Waffen in der Hand ihren Streit ausmachen , denn

sie leben in einem Staate , und die Grundlage und der

Hauptzweck des Staates ist aber , an die Stelle der Ge¬
walt das Gesetz treten zu lassen , und Jeden zu feinern
Rechte zu verhelfen .

Völker aber und Staaten , die mit einander in Streit
leben über irgend einen Gegenstand z. B. über die Grän¬

zen ihrer Gebiete oder über eine zugefügte Beleidigung ,
können nicht vor einen obersten Gerichtshof treten , denn

jeder Staat ist souverain d. h. er erkennt keine Gewalt
6 *
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über die seinige an. Sie müssen daher zur Erledigung einer

obwaltenden Streitigkeit , zur Gewalt greifen , um auf

diese Weise dieselbe zu beendigen , ihr Recht zu erhalten
und wieder in den früheren ordnungsmäßigen Zustand

zurückzukehren . Die Anwendung von Gewalt eines Volkes

gegen das andere , um dadurch sein streitiges Recht zu

erlangen — heißt Krieg .
Der Krieg bringt wohl viele und mannigfaltige Uebel

in feinem Gefolge : Zerrüttetes Familienglück , zerstörte

Staatsfinanzen sind seine häufige Folge , die Wissenschaft

und die Kunst liegen während seiner Dauer und oft nach

seiner Beendigung danieder , Verwilderung ganzer Stände

des Volkes , Hungersnot ! ) und Theuerung sind nicht selten

seine Folgen ; allein auch die Vortheile , die er von einem

höheren Standpunkte aus betrachtet hat , sind nicht gering .
Er ist ein nützlicher Ableiter für alle schädlichen , unthä¬

tigen Staatselemente ; er verringert das Proletariat , das

sonst furchtbar um sich greifen würde , und gibt diesem

Gelegenheit , sich auf dem Kriegsfelde aus seinem Zustande
der Erniedrigung herauszuarbeiten . Er bringt wieder eine

größere Gleichheit unter den verschiedenen Ständen des

Staates hervor ; der während des Friedens übermüthig

gewordene Reichthum könnte leicht sich zum Alleinherrscher

machen und die Staatsmaschine durch Bestechung und Cor -

ruption untergraben , wenn nicht der Krieg seinen Besitz
bedrohen und die Männer der Waffe an die Spitze des -
Staates rufen würde . Der Krieg ist höchst nothwendig ,
um den Äolksgeist , der im Wohlsein und ungestörten
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Lebensgenuß verdummt und versumpft , wieder zu erheben
und zur Begeisterung für ein höheres und edleres Ziel
zu befähigen .

Um aber den Krieg nicht noch zerstörender und ver¬

nichtender zu machen , als er es seiner Natur nach ist, hat
der Gebrauch der Jahrhunderte gewisse Normen und Ge¬

setze festgesetzt , die in der Vernunft begründet sind. Die

Menschen sollen ja nicht wie die wüthenden Thiere auf
einander losstürzen , sie sollen selbst da , wo ihnen zur
Wahrung ihrer Rechte nichts bleibt als zur rohen Gewalt

zu greifen , das Recht vor Augen haben , und nicht mehr
Unheil schaffen , als es zur Erreichung ihres Zweckes auf
das dringendste nothwendig ist. Diese Normen , (Gesetze ) ,
welche einen wichtigen Theil des Völkerrechts ausmachen ,
heißen Kriegsmanier . Wir wollen die wichtigsten und

inhaltreichsten Grundsätze derselben in Kürze berühren .
Vor Allem muß die Kriegserklärung vorhergehen , d. h.

die Ankündigung eines Volkes , daß es zur Durchsetzung
seines Rechtes sich der Gewalt bedienen wolle . In neuerer

Zeit hat man dies sehr oft unterlassen , und hat alsogleich
durch Eröffnung der Feindseligkeit den Krieg als erklärt

angesehen . Es ist dies immerhin ein Unrecht , denn man
muß dem Feinde Zeit lassen sich zu rüsten , — Überrum¬

pelung des Wehrlosen durch Waffengewalt war von jeher
als Treulosigkeit angesehen . Krieg führen kann nur wer sou-
verain ist d. h. Staaten . Da souveraine Völker die aus¬
übende Gewalt meistentheils dem Könige oder Präsidenten
überlassen , so wird die Kriegserklärung sowohl als der
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übergeben . Jede Macht beruft nach der Kriegserklärung

sogleich ihre Unterthanen aus den friedlichen Diensten , Ci¬

vil - oder Militärstellen zurück , ebenso verbiethet sie die

Ausfuhr von Kriegsbedürfnissen in das feindliche Land ;

denn dem fremden Staate gegen den eigenen irgendwie bei-

zustehen , wäre Verrath am Daterlande . Nur den eigentli¬

chen Soldaten ist der Kampf gestattet , und nur diese wer¬

den nach Kriegsmanier behandelt , bloß innerhalb des an¬

gegriffenen Landes selbst kann es einen Landsturm , eine In¬

surrektion geben . Auf der See dürfen bloß Kriegsschiffe

oder von der kriegführenden mit sogenannten Kaperbriefen

versehene Schiffe feindlich auftreten , alle andere Schiffe ,

die etwa angreifen oder sich Feindseligkeiten erlauben , wer¬

den als Seeräuber betrachtet .

Der Krieg bringt es wohl mit sich, daß man in der

Auswahl der Angriffsmittel nicht allzu wählerisch sein kann ,

jedoch ist man längst darüber übereingekommen , daß man

gewisse Waffen , die besonders zerfleischen und unnütze

Schmerzen bereiten , nicht anwendet , so z. B. mit zerhack¬

tem Blei , wit Kettenkugeln zu schießen ist wider die Kriegs¬

manier , ebenso vergiftete Waffen anzuwenden . Wer nicht

mit den Waffen in der Hand ergriffen wurde , soll nicht

als Kriegsgefangener behandelt oder gar getodtet werden .

Die Soldaten , die um Pardon bitten , und die Waffen

niederlegen können nur als Kriegsgefangene betrachtet und

müssen als solche behandelt werden d. h. es dürfen ihnen

weiter die Kleidungsstücke , außer Geld , Uhren , Kostbar -
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Man darf sie nicht zwingen , gegen ihre eigenen Waffenge -

fährten zu kämpfen , und eine Auswechselung derselben ge¬

gen eine gleiche Menge feindlicher Kriegsgefangenen von

gleichem Range ist durchaus Kriegsmanier . Bei Offizieren

oder Besatzungen von Festungen geschieht das meistenthnls

auf das Ehrenwort , in dem gegenwärtigen Feldzuge oder

für eine gewisse Zeit nicht mehr zu dienen ; Spione wer¬

den erschossen nach Kriegsrecht . Kriegslasten sind erlaubt .

Die Todten werden bestattet , und die Verwundeten müs¬

sen verpflegt werden , und sind nach ihrer Heilung als

Kriegsgefangene zu betrachten ; für die Bestattung jener ,

für die Leitung dieser sorgt derjenige kriegführende Theil ,

der das Schlachtfeld behauptet . Ost schließt man auch Waf¬

fenstillstände zu diesem Zwecke. Hierüber werden wrr m

dem Artikel Frieden sprechen .

Festungen werden entweder durch Sturm genommen ,

und dann ist die Plünderung selten hintanzuhalten , und

deshalb auch vom Kriegsgebrauch nicht verboten . Wird

aber die Festung durch Capitulation d. h- einen Vertrag

übergeben , so geschieht dies nicht . Sobald die,Verhandlun¬

gen beginnen , was ebenso wie bei solchen auf offenen Felde

zwischen den Heeren , durch Aussteckung einer weißen Fah¬

ne und Aussendung eines Parlamentärs geschieht , so hö¬

ren die Feindseligkeiten auf . Die Bedingungen sind ver¬

schiedenartig . Hie und wieder tritt freier Abzug mit klingen¬

dem Spiele ein , oft gegen das Versprechen in diesem Feld¬

zuge oder auf bestimmte Zeit nicht mehr zu dienen ( wie
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bei Treviso , Bicenza ) . Das Ergeben auf Gnade und

Ungnade läßt das Niedermetzeln der Besatzung nach Kriegs¬
manier nicht zu. Man nennt dies »über die Klinge sprin¬
gen lassen « — in neuerer Zeit kommt dergleichen nicht
mehr vor . Die persönliche Sicherheit und das Eigenthum
der Bewohner sind durch solche Capitulationen geschützt. —

Der Fürst des kriegführenden Staates und seine Fa¬
milie wird möglichst geschont , und gleichsam als außerhalb
der Angreifenden befindlich betrachtet . Die im eigenen
Lande wohnenden friedlichen Unterthanen müssen geschützt
bleiben nach Ausbruch des Krieges , und sind nicht als

Kriegsgefangene anzusehen . Das Eigenthum der feindlichen
Unterthanen auf feindlichem Boden kann der Natur der
Sache nach nicht durchweg verschont bleiben ; Plünderung
findet bei Erstürmung einer Festung statt , und Brand¬

schatzungen , Contributionen , d. h. vom Feinde auferlegte
Steuern kommen in allen Kriegen vor ; — Entschädigung
des verletzten Eigenthums ist höchst selten . Wenn aber
der Feind ein unbewegliches Gut sich angeeignet und
etwa verkauft hat , so ist dieses Recht und der Verkauf
ungültig , wenn das Land wieder zurückerobert oder abge¬
treten wird . Anders ist es mit feindlichem Privateigen -
thum zur See , dies wird , wenn es auf feindlichen Schif¬
fen sich befindet , als gute Prise betrachtet und weggenom¬
men. Hingegen wenn das Gut sich auf dem Schiffe einer

neutralen , d. h. nicht kriegführenden Macht befindet , so
gilt der Grundsatz : frei Schiff , frei Gut . Diese Schiffe
müssen sammt ihrem Inhalte geschont werden , obgleich
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die Engländer selbst diese Grundsätze nicht gelten ließen .
Der Kriegsgebrauch zur See ist ziemlich complicirt , und
wir übergehen deshalb dessen nähere Durchführung .

Der Feind hat in einer eroberten Provinz das Recht ,
die Verfassung desselben zu ändern , sich huldigen zu las¬
sen , und sich vollkommen als Souverän zu benehmen , d. h.
Gesetze zu Heben , Steuern auszuschreiben u. s. f.

Dies sind die im Völkerrechte begründeten Gesetze des

Kriegsgebrauchs . Ob der Krieg ein Angriffs - oder Ver¬

theidigungskrieg , oder Eroberungskrieg ist , macht hiebei
keinen Unterschied , und alle die Eintheilungen der Kriege
nach ihren verschiedenen Endzwecken oder Ursachen sind ohne
Einfluß auf den politischen Standpunkt , von dem aus wir

sie hier betrachten .
Das Aufhören aller Kriege wäre nur im Falle eines

festen Rechtszustandes zwischen den Völkern denkbar . Es
müßte dann einen Völkerstaat geben , einen obersten Völ -

kerareopag , d. h. Gerichtshof , der ihre Streitigkeiten schlich¬
ten und dem sich Alle unterwerfen würden . Diese Idee
ist wohl sehr schön und glänzend , an ihrer praktischen
Ausführung aber dürfte wohl noch lange zu arbeiten sein.
Die Wichtigkeit des Krieges selbst , von der wir am An-
fange gesprochen haben , der kriegerische Geist , der bei ein¬
zelnen Nationen vorherrscht , der Nationalitätsstnn und
der Nationalstolz , abgesehen von der Macht und dem Egois¬
mus der Fürsten , von denen jetzt weniger zu fürchten ist,
machen eine solche Idee praktisch unmöglich . Schon König
Heinrich IV. von Frankreich träumte von einer Staatenre -
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publik . Man ficht also , die Idee ist nicht eben neu. In

neuester Zeit seit 18l5 suchte man dieselbe durch die »des

europäischen Gleichgewichts, « wo sich die fünf Großmächte

gegenseitig in Schach hielte » und beobachteten , um jeden

Uebergriff einer von ihnen oder einer kleineren hintanzu -

Halten . zu ersetzen . Die Besetzung von Krakau durch

Oestreich machte den ersten Riß in das künstliche Gewebe ,

And das Jahr 1848 hat das europäische Gleichgewicht

Vollends vernichtet .

Kriegserklärung siehe Krieg .

Privilegien sind Ausnahmen vom allgemeinen Ge¬

setze. Durch solche Ausnahmen vom Gesetze wird den Ein¬

zelnen oder einer gewissen Gesammtheit von Staatsbürgern

entweder ausnahmsweise der Genuß eines Rechtes zugestan¬

den, und dann sind es Privilegien in eigentlichen Sinne

des Wortes ; oder sie werden von Verpflichtungen befreit ,

die den Übrigen zustehen , und das sind Dispensationen .

Vor dem Gesetze sind alle gleich ; diese Gleichheit ist

die Grundlage aller Freiheit , die Grundlage der Menschen¬

rechte . Somit kann es auch keine Bevorzugung des Einzel¬

nen vor dem Gesetze geben , er darf keine Rechte genießen ,

die der Andere nicht hat ; er darf von keinen Pflichten be¬

freit sein , die der Andere zu tragen hat .

Wir wollen hier die hauptsächlichsten Arten solcher

Privilegien durchgehen . Vor Allem sind die Privilegien

bei Erfindungen , als diejenigen zu erwähnen , die
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unter diesen Namen am häufigsten vorkommen . Wenn Je¬

mand eine große , wichtige , wohlthätige Erfindung gemacht

hat , so gebührt es sich, daß er zum Lohn für seine Be¬

mühungen , für seine geistige Anstrengung , für die oft jahre¬

lange Arbeit auch das Recht auf die ausschließliche Be¬

nützung derselben wenigstens durch eine bestimmte Zeit

erhält . Dieses Recht liegt in der Erfindung

selbst , ist somit eigentlich gar kein Privilegium , keine

Ausnahme vom Gesetze , denn alles was recht ist , soll Ge¬

setz sein. Damit ist aber nicht gesagt , daß Menschen , die

gar keine wichtige , bedeutende Erfindung gemacht haben , die

oft nur eine unwichtige Veränderung für eine solche ausge¬

ben , das Recht der ausschließlichen Benützung haben sollen .
Das wäre ein Privilegium , eine Ausnahme vom Gesetze ,

vom Rechte ; denn warum soll der Eine bevorzugt sein ,

und jeden möglichen Vortheil aus einer Sache unverdien¬

termaßen ziehen, indessen der Andere hiervon ausgeschlossen
bleibt ? — Hieher gehört ferner die Verleihung von besonderen

Auszeichnungen an Einzelne , wenn nicht wirklich ein großes
Verdienst zu Grunde liegt , daher fast alle Orden , Titel

ohne ein besonderes Amt ; ist doch sogar der ganze Adel

ein solches Privilegium . Hieher gehören alle Dispensationen ,
d. h. die Befreiung Einzelner von gewissen Steuern , von

der Wehrpflicht , die Befreiung von der Jemandem nach

Recht und Fug zuerkannten Strafe , die Befreiung von

den Bedingungen , die Jemand zur Erlangung irgend einer

Sache zu erfüllen hat , jede Befreiung von einer Pflicht ,
die einem Staatsbürger wie dem andern , oder jedem Staats -
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bürger , wenn er in eine gewiße Lage oder ein gewißes

Verhältniß kömmt , zusteht . — Es gab solcher Privilegien
wie sie eben nur die Willkühr absoluter Fürsten , die Gesetz¬

losigkeit früherer Jahrhunderte einführen konnte , eine solche

Masse , daß durch sie eine furchtbare Verwirrung in den

Rechten und Pflichten der Staatsbürger hervorgebracht ,
die Gleichheit derselben vollständig aufgehoben wurde .

Die ärgsten und heillosesten dieser Privilegien sind

diejenigen , welche für größere Körperschaften , für ein¬

zelne Städte , Stände u. dgl . gelten . Dadurch werden

ganze Theile des Staates außerhalb des Staates er¬

klärt , lauter Staaten im Staate gemacht , aus den

Staatsbürgern entstehen lauter einzelne ungleich berechtigte
Kasten , Stände ; aus dem Einen Rechte werden eine

Masse von Rechten fabricirt .

Einzelne Körperschaften hatten Jahrhunderte lang
besondere Rechte . So entstanden z. B. die übermäßigen

Klostergüter aus Privilegien . Bei einzelnen Körperschaften

häufte sich das Geld in Maßen auf , obgleich die übrigen

Staatsbürger darbten und Noth litten .

Ebenso hatten einzelne Städte besondere Vorrechte .
Die brauchte keine Steuern zu zahlen , die hatte keine

Einquartirung zu leiden , jene durfte einzig und allein

Markt halten . Eine andere hatte das Recht zu den Stän¬

den einen Abgeordneten zu schicken, und einzig und allein

ihre Interessen vertreten zu lassen im Rath , indeß die

übrigen Bewohner des Landes rechtlos waren .
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Kommen wir nun erst zu den Privilegien ganzer
Stande , so werden wir einsehen , daß das ganze Unheil
der früheren Herrschaft und Verwaltung in Oesterreich ,
die lange Macht des Absolutismus und der Despotie , die

Knechtung des Volkes , die Unterdrückung jeder freieren
Regung eine Folge der Privilegien waren . Und was war
anders Schuld daran , als daß nur der Adel zu allen

höheren Aemtern , zu allen einflußreichen Stellen gelangte ?
Und was war anders Schuld daran , als daß nicht das
Volk selbst seine Klagen und Beschwerden vorlegen durfte ,
sondern nur einzelne Stände , daß es überhaupt kein Volk

gab , sondern nur bevorzugte Kasten ? Und was war Schuld
daran , als daß das Volk alle Steuern tragen mußte , für
den Hof zahlen und wieder zahlen , füx den Adel roboten
und Zins leisten , für die Geistlichkeit zebenten und wieder

zehentcn ? Was war anders Schuld daran , als daß die

ganze Volkserzichung in den Händen der Geistlichkeit war ,
die dem Volke nichts über seine Rechte sagte , ihm nie
die Augen - öffnete über seine eigene Lage ? Privilegien
waren es, die die Freiheit der österreichischen Völker zu
Boden gedrückt haben .

Wir haben die Freiheit errungen am 13. März und
15. Mai . Wir wollen auch alle Privilegien los sein. Einer
ist dem Andern gleich. Kein Adel mehr , keine fürstlichen
und gräflichen Vorrechte , keine Zehenten und keine Robo¬
ten , keine Fideikommiffe , wodurch bei einem Einzigen auf
Jahrhunderte hinaus die unermeßlichsten Reichthümer an¬
gehäuft werden , keine Mortuarien und Laudemien mehr , und
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wie alle diese Privilegien der Grundbesitzer heißen . Der

ehemalige Adel muß in unseren Reihen dienen , wie jeder

Andere , Jeder von uns muß so gut wie der Adel die höch¬

sten Staatsämter bekleiden können — darum auch weg mit

den alten Namen und Titeln , welche sich mit der Gleich¬

heit der Staatsbürger nicht vertragen , und dem Begriff der

Demokratie widersprechen .
Aus den Privilegien entstand die Tyrannei gegen

die Völker ; und mit dem ersten Vorrecht , das dem Ein¬

zelnen vor dem Andern von Neuem eingeräumt würde , hätte

der Freiheitsbries der Völker auch von Neuem einen Riß

erhalten .
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Ä-rbeitervseeirre . Das unglückseligste Wort , welches
je in der menschlichen Sprache angewendet worden ist , um
die Begriffe zu verwirren , ist das Wort » Arbeiter . «

Unserer , in den früheren Heften gegebenen Erklärung zu
Folge , ist Arbeiter : » Jeder ordentliche Mensch « oder
wenn wir denselben Satz umkehren : »Jeder ordentliche
Mensch ist Arbeiter . « In unserer Zeit jedoch wird das
Wort Arbeiter nicht in diesem Sinne gewonnen , es gibt
einen geschäftigen Müßiggang , und im Gegensatz dazu
müßiggehende Arbeiter . Wir haben uns gewöhnt , denjeni¬
gen »Arbeiter « zu nennen , welcher durch die Thätig¬
keit seiner Hände sich seinen Lebensunterhalt erwirbt ;
ja man ging im Sprachgebrauch ? , oder um besser zu sagen ,
in der Sprachwillkühr noch weiter , und nannte blos den¬

jenigen »Arbeiter, « welcher durch die Arbeit seiner Hände
es zu keinem Besitze, zu keiner Capitals - Erwerbung brin¬

gen konnte . So fällt es z. B. Niemandem ein, den Bauern¬

guts - Besitzer einen »Arbeiter « zu nennen , trotzdem er es

lncht verschmäht , in der Mittagshitze hinter dem Pfluge

einherzugehen ; so nennt man auch den Meister , der Haus
ll . 7
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und Hof und Gesellen hat , nicht »Arbeiter, « wenn er auch

fleißig und thätig arbeitet trotz einem seiner Gesellen , die

man zur Classe der Arbeiter zählt .

Dieser Begriffs - Unterschied , wie ihn die neuere Zeit

willkührlich angenommen hat , ist sehr wohl festzuhalten ,

denn er hat seinen Grund in den Verhältnissen der Neuzeit ,

und ist selbst wieder Grund zu den traurigen Arbeiterver¬

hältnissen in der Neuzeit . Dieser Begriff ist hervorgegangen

aus dem Mißverhältnisse der Arbeit zum Lohne , aus dem

Mißverhältnisse , in welchem die Arbeit zum Capital steht .

Dieses Mißverhältniß aber ist die Ursache der großen Noth ,

welche sich plötzlich über die ganze Welt verbreitet hat , ist

die Ursache der Arbeiter - Unruhen , dem letzten verzweifelten

Schritte der arbeitenden Classen , und wird einen völligen

Umsturz aller staatlichen und gesellschaftlichen Rechte herbei¬

führen , wenn nicht ein Mittel in Anwendung gebracht wird ,

welches diesem Verhältniß kräftig entgegenzuwirken im

Stande ist.
Man hat häufig die Frage hören müssen , wieso es

denn komme , daß gerade in der neuesten Zeit die Arbeit

nicht mehr im richtigen Verhältnisse zum Lohne stehe, warum

die Arbeiter eben setzt Klage und gegründete Klage

führen müßten , warum denn in früheren Perioden der Ge¬

schichte wir niemals von Arbeiter - Unruhen hörten . Die

Maschinen allein haben diesen Zustand nicht herbeige¬

führt ; wir müssen denselben vielmehr in der Concurrenz

des Capitals mit der Arbeit suchen , und anderseits darin .
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daß bisher nichts geschehen ist , um dem Arbeiter den noth¬
wendigen Schutz gegen den Capitalien zu gewähren .

Das Mittelalter war hierin viel bedächtiger , als die
neue Zeit . Das Mittelalter erschuf das Zunftwesen , und

theilte das Volk in besondere Stände und Berufsarten ,
Jedes Handwerk war vom andern strenge geschieden ; der
Uebertritt von Einem in das Andere auf die möglichste Weise
erschwert . Jedes einzelne Handwerk hatte genau die Grenze
vorgezeichned , welche es nicht überschreiten durfte , und in
jedem einzelnen Handwerke wieder war die Zahl der Mei¬
ster und Gesellen eine beschränkte . So allerdings war die
Arbeit geschützt vor der Concurrenz im Innern und vor
der Gewalt des Capitals von Aussen ; so allerdings war
die Arbeit organisirt , aber auch jede freie Regung ge¬
hemmt . Diese Organisation der Arbeit war auf Kosten der
Freiheit erkauft , durch sie wurde das Talent unterdrückt ,
und der Mittelmäßigkeit Raum gegeben , sich breit zu
machen , durch sie wurde die innere Fortentwickelung ge¬
lähmt und jeder freieren selbstthätigen Bestrebung ein Damm
gesetzt — darum konnte auch diese Organisation der Arbeit
für unsere Zeit nicht mehr paffen . Mit der Entwickelung
der allgemeinen Freiheits - Ideen , mit den Forderungen
allgemeiner , politischer und bürgerlicher Freiheit konnte der
Zwang des Zunftwesens unmöglich mrhr bestehen . In
einem Staate , wo jeder Bürger zu den höchsten Aemtern
gelangen kann , wenn er dazu das Talent besitzt , ist es
nicht denkbar , daß Jemand daran verhindert werden
könnte , Bäcker oder Seifensieder zu werden , obwohl

^ *
er
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das entschiedenste Talent zu diesen Handwerken in sich ver¬

spürte .
Die Zünfte des Mittelalters waren aller -

dingsArbeikervereine , aber gestützt auf plum¬

pen Zwang , und nicht stichhältig den Grund¬

sätzen freierer Jahrhunderte .

Das Zunftwesen fiel , als die Menschheit sich erhob in

Begeisterung für die Freiheit . Aber an die Stelle desselben

trat keine neue Einrichtung , um der Arbeit Schutz zu ge¬

währen , es bildete sich bis jetzt kein neuer Arbeiterverein

( wenigstens nicht in unserem Staate , und nicht in jenem

großen Maßstabe , wie er allein ersprießliches leisten kann ) .

An die Stelle der Zünfte trat die Gewerbsreiheit und

Die freie Concurrenz . Jetzt wurde Alles dem Zufall

überlassen ; eine alte Einrichtung wurde abgeschafft , aber

man dachte nicht daran , eine bessere an ihre Stelle zu setzen.

Das Talent ist zwar jetzt nicht durch die Ketten des Zunft¬

wesens gefesselt , aber es seufzt unter einem andern Drucke :

dem Drucke des Capitals , des Geldes .

Wer Geld hat , braucht nicht zu arbeiten , denn der

Besitz des Geldes ist selber eine Kraft , welche uns die noth¬

wendigsten Lebensbedürfnisse schafft . » Es erscheint , wie sich

Abt ausdrückt , als geprägte , greifbare Menschenkraft ,

welche in gewissen Massen vereinigt , Capital genannt wird .

Der Capitalist hat in Form seines Capitals Menschenkräfte ,

welche für ihn arbeiten . Er befindet sich in demselben Ver¬

hältnisse wie der Sklavcnbesitzer , nur mit dem Unterschiede ,

daß dieser Menschenkräfte in Lebensgröße , lebendige Arbei -
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ter zu seiner Verfügung hat , und für sich arbeiten läßt ,

während sie jener in Zahlen besitzt , die auf dem Verkehrs¬
mittel ( dem Gelde ) eingeprägt sind. Wäre z. B. die Kraft
oder Arbeit eines Sklaven gleich 1000 fl . , so hätte der Be¬

sitzer eines Capitals von 10,000 fl . , wenn er solches zur
Erzeugung verwenden will , 10 Sklaven zu seiner Verfü¬

gung , die für ihn arbeiten . Da nun die Gewerbfreiheit ,
die freie Concurrenz jeden Einzelnen sich selber überläßt , so
stellt sie einen Kampf dar , in welchem der einzelne Arbeiter
dem Capital gegenübersteht . In diesem Kampfe müssen na¬

türlich Diejenigen obsiegen , welche in Form von Capital der

Kraft des einzelnen Arbeiters so viele Menschenkräfte ent¬

gegenstellen können , als die Masse ihres Geldes ausmacht . «

Vergegenwärtigen wir uns nun die Vortheile , welche
das Geld dem Capitalien dem unvermögenden Arbeiter ge¬
genüber gewährt . Diese Vortheile erstrecken sich auf die Er¬

zeugung sowohl als auf den Absatz der Waare . Der Capi -
talist ist im Stande , die Rohprodukte aus erster Hand und
folglich viel billiger zu kaufen , als der einzelne Arbeiter ; er
kauft auf Märkten , und kauft in großen Parthien entweder
in baarem Gelde oder in Ermanglung dessen durch den Cre¬
dit , den er sich leicht verschafft .

Diese Rohprodukte nun verarbeitet der Capitalist in sei¬
nen Fabriken , dort dienen ihm hundert geschäftige Hände , welche
dadurch , daß sie in verschiedene Gruppen getheilt , immer an
bestimmte Arbeitsfächer gewiesen sind , die bezügliche Arbeit

schneller und besser liefern . Für ihn arbeiten aber außer
Menschenhänden noch Maschinen mit ihren Tausenden von
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Rädern , für ihn arbeitet die Kraft des Dampfes und des

Wassers , die sich der einzelne Arbeiter nimmermehr verschaf¬

fen kann . Auf diese Weise kauft und erzeugt der Capitalist

billiger . Kommt es nun zum Absätze der erzeugten Waa¬

ren , so sieht sich der große Fabrikant in den Stand gesetzt ,

dieselben um niedrigere Preise zu geben als der Handwerker ;

er sendet seine Waaren in größeren Parthien dorthin , wo

sie Absatz finden , er gibt auf Credit gegen Prozente , wo er

verborgen zu können glaubt , und endlich verschlägt es ihm

nicht viel , seine Waaren liegen zu lassen , wenn die Preise zu

sehr gedrückt sind.
Alle diese Vortheile entbehrt der ärmere Handwerker ,

und so muß es kommen , daß er die Concurrenz mit den Fa¬

briken nicht aushalten kann , daß er immer mehr in Armuth

versinkt , und endlich in Abhängigkeit vom Capitalisten

kömmt . Will nun der Handwerker nicht geradezu seine Ar¬

beitsstätte zusperren , und sich als Fabriksarbeiter verdingen ,

so ist er genöthigt , am Ende der Woche seine Waare einem

Händler abzuliefern , welcher durch sein Geld im Stande ist,

ihm dieselben zu verwerthen . Aber wie niedrig sind dann

die Preise , welche der Händler biethet ! Der Lohn steht im

schreiendsten Mißverhältnisse zur Arbeit , und der arme Hand¬

werker kann sich nicht helfen , weil er seine Bedürfnisse der

Woche zu decken hat . Und so geht es Woche für Woche ,

Jahr aus , Jahr ein.

Der Arbeiter kann sein Capital : »die Kraft seiner Hän¬

de — seine Arbeit « nur zum Theil genießen , weil der an¬

dere Theil dem Capitalisten anheimfällt , oder mit andern
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Worten : der Arbeiter kann sich nicht so viel Lebensmittel

anschaffen , als er durch seine Händearbeit verdient , wäh¬

rend der Capikalist bequem leben kann. , ohne zu arbeiten .

Auf diese Weise begeht das Capital einen Raub an der Ar¬

beit , es ist ein Raub , gegründet in den ungeordneten Ver¬

hältnissen der Arbeit .

Es entsteht nun die große Frage — wohl die drin¬

gendste und schwierigste unserer Tage — wie diesem Uebel

abzuhelfen sei , wie wir den Arbeiter befreien auf eine recht¬

liche Weise von dem Drucke , den der Capitalist auf ihn aus¬

übt , wie dieArbeit zuordnen , zu organisiren

sei . Es läßt sich wohl nicht denken , daß wir zum Zunft¬

wesen des Mittelalters in seiner früheren Form zurückkeh¬

ren ; dagegen sträubt sich unser Gefühl für Freiheit , die

nach allen Richtungen hin Wurzel schlagen und sich aus¬

breiten soll ; es sträubt sich dagegen unser Verstand , wel¬

cher die verderblichen Folgen des Zunftzwanges vor Augen

hat . Am einfachsten , meinte hin und wieder Jemand , wäre

es wohl , man nähme den Reichen ihr Geld , und vertheilte

es so , daß alle Menschen in der Welt gleich viel besäßen .

Abgesehen davon , daß dieß gar nicht so einfach ist , als

man glauben möchte , wäre ein solches Verfahren gleichbe¬
deutend mit Diebstahl und Raub ; sträubt sich gegen das

Zunftwesen Gefühl und Verstand , so sträubt sich gegen eine

solche Idee Gefühl , Verstand und Recht . Und endlich ,
wie lange würde wohl eine solche Gleichheit des Besitzes

dauern , und müßten wir nach einer kurzen Reihe von Jah¬

ren nicht mit dem Diebstahle wieder von vorne anfangen »
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weil der Faule verschwendet und der Fleißige gesammelt
hätte , weil wir demnach auf demselben Standpunkte uns

befänden , auf den wir heut zu Tage stehen ! —

Das einzige denkbare Mittel zur Lösung dieser schwie¬
rigen Frage wäre die Vereinigung der Arbeit , die Asso¬
ziativ n, bewerkstelligt durch Arbeitervereine . Die
vereinten Arbeiterkräfte müßten sich den Kräften der Ca¬

pitalien entgegenstellen , sie müßten selbst durch gegenseitige
Unterstützung die Kraft gewinnen , welche die Capitalien
durch ihr Geld haben ; sie müßten den vollen Verdienst für
ihre Arbeit für sich behalten können , und nicht gezwungen
sein , einen Theil desselben zu verlieren . Allerdings gehö¬
ren zur Gründung solcher Arbeiter - und Handwerkervereine
wieder große Geldsummen , welche die Arbeiter unter sich wohl
kaum aufzubringen im Stande sind ; aber diese Capitalien
herbeizuschaffen liegt im Bereiche der Möglichkeit , und wir
wollen darüber in einem besonderen Artikel »Organisation
der Arbeit « ein weiteres sprechen . Nur so viel sei hier
noch angedeutet , daß durch solche Arbeitervereine , in wel¬

chen durch ein gemeinsames Stammcapital für den Ankauf der

Rohprodukte und für Errichtung von Maschinen gesorgt
wird , auch der Verkauf durch den Verein selbst betrieben
werden müßte auf eine Weise , welche mit dem großen Fa¬
brikanten aufs leichteste concurriren könnte , und daß selbst
dafür gesorgt werden müßte , daß der Arbeiter seine Le¬

bensbedürfnisse nicht im Kleinen und dadurch um so theu¬
rer anzukaufen gezwungen wäre , sondern daß auch dafür
die Gesellschaft im Interesse jedes Betheiligten Sorge trage .
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Außer diesen Arbeitervereinen , welche den materiel¬
len Vortheil der arbeitenden Classen im Auge haben , er¬

wähnen wir noch schließlich anderer Arbeitervereine , welche zur
Bildung und Veredlung errichtet werden sollten . Kömmt
es einmal dazu , die oben angegebenen Ideen zu verwirkli¬

chen ( bis jetzt hält man leider dieselben noch für schrecklich !
und als socialistische Träumereien für unausführbar ) ,
dann wird es auch an geistigen Vereinen der Arbeiter nicht
fehlen , denn der Mensch ist eben so wenig da um zu arbei¬
ten , als bloß um nicht zu hungern . Aber auch heut zu
Tage , vorzüglich in Frankreich , England und der Schweiz ,
find ähnliche Vereine schon ins Leben getreten , wo durch
freundschaftliche Zusammenkünfte , gemeinsame Besprechun¬
gen , durch das Anschaffen und Lesen guter Bücher für die

geistige Veredlung des Arbeiters gesorgt wird . Auch in Wien
hat sich in der neuesten Zeit ein Arbeiterverein gebildet , wel¬
cher die edelsten Menschenzwecke : »freies Streben und freie
Ausbildung « zum Zwecke hat . Die besitzende Classe fürchtet
solche Vereine , weil es in ihrem Interesse liegt , den Arbei¬
ter unter der Vormundschaft des Geistes und des Geldes
zu halten , aber der wahre Menschenfreund freut sich ihres
Entstehens , und die Zukunft wird sie segnen .

Kapitulation hieß früher der Vertrag zwischen dem
deutschen Kaiser und den Fürsten , durch welchen er sich zu
den bestehenden oder veränderten Regierungs - Grundsätzen
verpflichtete , vor Allem aber beschwor , die Rechte der Kur¬
fürsten nicht anzugreifen . Jetzt versteht man unter Capi -
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tulation den Vertrag zweier kriegführender Mächte , ver¬

möge welchem irgend ein Vortheil : der Besitz einer Stadt

oder Festung gegen gewisse Bedingungen als : freien Abzug ,

mit oder ohne Munition u. dgl . eingeräumt wird . Nach

den Begriffen kriegerischer Ehre darf ein Offizier nur dann

mit dem Feinde capituliren , wenn ihm die Möglichkeit ge¬

nommen ist , sich mit den Waffen durchzuschlagen , und ihm

keine Hoffnung übrig bleibt , aus seiner bedrängten Lage

befreit zu werden . — Capitulation nennt man auch noch

die freiwillige Dienstverpflichtung eines Soldaten nach ' ab¬

gelaufener vorgeschriebener Dienstzeit . —

Deutsches Parlament . Die im Artikel »deutscher

Bund « geschilderten Mißstände beschäftigten seit Jahren die

kräftigsten , beredtesten und erfahrendsten Staatsmänner

Deutschlands . Der Druck , unter dem ganz Deutschland

schmachtete , äußerte sich vor Allem an jenen unabhänhigen

und entschiedenen Characteren , welche sich nicht zu Werk¬

zeugen der Regierungen herabwürdigen wollten , denen die

Freiheit ihres Volkes , denen seine Erhebung wichtiger war

als ihr persönlicher Vortheil , und die deshalb jede Verfol¬

gung gerne erlitten , wenn sie nur dadurch hoffen konnten ,

dem Volke , das geduldig ausharrte , einmal die Augen zu

öffnen über seine eigene Lage . » Einigung Deutch -

lands ! war die Parole , in denen sich alle diese Be¬

strebungen einigten . Die demagogischen Umtriebe womit

die Regierungen alle diese Regungen bezeichneten , wa-
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ren durch alle Schichten der Gesellschaft verbreitet , und je¬
der denkende unabhängige Geist war ein Demagog .

Die ersten thatkräftigen Anlässe zur deutschen Bewe¬

gung gingen aber von der badischen zweiten Kammer aus ,
die schon von jeher durch ihre freisinnige Richtung , durch
manches beredte Wort , das in ihrer Mitte gesprochen wurde ,
sich die Sympathien Deutschlands erworben hatte . Wasser¬
mann reichte zur Eröffnung der Kammer im Jahre 1848
einen Antrag auf Vertretung des deutschen Volkes im

Bundestage ein. Mitten in die Berathungen über diesen
Gegenstand fiel die Nachricht von der französischen Revo¬
lution . Wie ein Blitzschlag drang diese durch alle Schichten
des deutschen Volkes . Der erste Gedanke , der es beseelte
war die Besorgniß , die nächste Folgen dieser Bewegung
würde , wie bei der ersten franz . Revolution ein Angriff
auf Deutschland sein. Diesem folgte sehr bald die Bewun¬

derung für ein Volk , das in drei Tagen das Joch unerträg¬
licher Bevormundung durch eine corrumpirte egoistische Re¬

gierung abgeschüttelt hatte , und die daraus entstehende Be¬

geisterung des deutschen Volkes für Freiheit und Recht , die
man ihm so lange vorenthalten . In beider Beziehung war
es höchst nothwendig , dem bisherigen rechtlosen Zustand ein
Ende zu machen ; das Volk verlangte allgemeine Volksbe -

bewaffnung und seine Vertretung in einem deutschen Parla¬
mente . Durch alle Gauen Deutschlands drang diese Idee .
In Baden machte sich die Kammer selbst zum Anwalt der¬
selben . In Baiern hatte die Maitreffe des Königs , Lola

Montez den Unwillen der Bevölkerung und namentlich der
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Studenten erregt . Dieses war der erste Anlaß einer Bewe¬

gung ; die Idee », die sie später leiteten , dieselben allge¬

meinen Wünsche des Volkes . Am 13. März begann die

österreichische Revolution ; die Nacht des 18. und des 19.

März in Berlin machten das Volk daselbst zum Sieger .

Durch ganz Deutschland wogte es , und die große deutsche

Revolution , auf die seine begeisterten Wortführer seit Jah¬

ren gehofft , und an der sie zuletzt verzweifelt hatten , —

war ausgebrochen .

Indessen hatten sich am 5. März in Heidelberg 51 deut¬

sche Männer , mcistentheils ' Mitglieder der deutschen Stän¬

deversammlungen , auf denen aber mit Recht das Vertrauen

des Volks ruhete , versammelt , um über die Lage ihres Va¬

terlandes und das was nun vorzunehmen sei, zu berathen .

Sie einigten sich, daß um eine deutsche Volksvertretung zu

schaffen , die tüchtigsten und bedeutendsten Männer Deutsch¬

lands sich zu einem Vorparlament versammeln sollten . Sie

erließen deshalb an alle deutschen Ständemitglieder , und

andere Frciheitsfreunde von Thatkraft und Ruf die Einla¬

dung , sich auf den 20. März nach Frankfurt zu begeben

um die Grundzüge der deutschen Volksvertretung , welche

die Verfassung des deutschen Volkes geben sollte , festzusetzen .

— Sie ernannten einen Ausschuß von sieben Männern aus

ihrer Mitte , welche die Grundlagen einer solchen ausar¬

beiten und dem Vorpalament vorlegen sollten . Dieser einigte

sich über folgende Punkte ? 1) Ein Bundesoberhaupt mit

verantwortlichen Ministern 2) einen Senat , den die ein¬

zelnen Staaten beschicken sollten . 3) Ein Haus des Volkes
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hervorgehend aus Urwählern von 1 Vertreter auf 70,000
Deutsche . 4) Die Eiuzelnstaaten verzichten auf bestimmte
Puncte zu Gunsten der Centralgewalt , um eine Einigung
Deutschlands zu ermöglichen , und einzelne andere Be¬

stimmungen .
Die alte Bundesversammlung , welche wohl fühlte ,

daß ein neuer Stern über Deutschland aufgegangen sei,
glaubte ihre alte Macht noch einmal an sich reißen zu kön¬
nen , indem sie sich durch bewährte Volksmänner zu ver¬
stärken suchte , und beschloß auf jede der 17 Stimmen des

engeren Rathes (stehe deutscher Bund ) einen Volksmann
noch zuzuziehen , also im Ganzen 17. Dies geschah auch
unverzüglich . Aber schon war es zu spät : die Bundesver¬
sammlung hatte zu lange die Erwartungen der deutschen
Völker getäuscht , und die Erhebung Deutschlands sollte
nicht von ihren Fürsten und ihren Abgesandten sondern von
den Vertrauensmännern der Deutschen ausgehen , die ohne
Auftrag , ohne Sendung , ohne vom Volke gewählt zu sein,
bloß in der festen Ueberzeugung , das Vertrauen des deut¬
schen Volks zu besitzen — die Normen seiner constituiren -
den Verfassung entworfen .

Am 31. März wurde dieses Vorpalament eröffnet .
Es dauerte unter Mittermaier ' s Vorsitz nur zwei Tage .
Gleich anfangs wurde ein Antrag Struv e' s, der auf re¬
publikanischer Basis eine vollkommene und radikale Umge¬
staltung aller deutschen Verhältnisse wollte , ebenso wie die
Vorlagen jenes Siebenerausschusses bestätigt , indem sich
die Versammlung auf Eisenmanns Borschlag dahin
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aussprach , »sie beschränke sich darauf mit Beseitigung ande¬

rer Anträge nur die Grundsätze über Wahl und Bildung

eines deutschen Parlaments zu berathen . « — Zuerst wurde

nun die Frage erörtert , welche Bundesgebiethe in die neue

Verfassung aufgenommen werden sollten . Das Vorparla¬

ment entschied sich dafür :

Daß alle deutschen Bundesländer mit Einschluß von

Schleswig - Holstein , West - und Ostpreußen , so wie die

Länder deutscher Zunge , so lange sie mit andern deutschen

Ländern staatlich verbunden sind , zur constituirenden Ver¬

sammlung beigezogen werden . Die Frage wegen Posen wurde

nicht entschieden . In Bezug auf die Normen der Erwäh -

lung wurde beschloßen : daß auf 50 . 000 Seelen ein Abge¬

sandter kommen solle. Daß die Wahlen ohne Census , ohne

Rücksicht auf Glaubensbckenntniß , ohne Standesunterschied

Vorzunehmen sind , daß die direkten Wahlen wohl anerkannt

werden im Principe , daß aber für diesmal auch die indi¬

rekten Wahlen den einzelnen Staaten freigestellt bleiben .

Jeder volljährige Standesbürger ist Wähler , und jeder der

das 25. Jahr erreicht hat , wählbar . Der Abgeordnete braucht

nicht dem Staate anzugehören , den er vertreten soll z. B.

der Abgeordnete für Preußen kann ein Badner sein , und

endlich können auch die politischen Flüchtlinge , welche

Staatsbürger anderer Staaten geworden sind , aber in das

Vaterland zurückkehren , sich niederlassen , wahlberechtigt

und wählbar sein. Zu dem Ort , wo die Constit . Ver¬

sammlung abgehalten werden sollte , wurde Frankfurt be¬

stimmt . Das sollten die Grundlagen der deutschen Volks -
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Vertretung werden . Alle Classen der Staatsbürger waren

durch diese Bestimmung völlig gleichgestellt , die Versamm¬
lung , welche aus dieser Wahl hervorging , mußte der wahre
Ausdruck des Volkswillens sein. Das Vorparlament hatte
seine Aufgabe auf das Glänzendste gelöst . Noch wurde

bestimmt , daß derselbe nicht in Permanenz d. h. beisam¬
men bleiben sollte bis zum Zusammentritt der constituiren -
den Versammlung , sondern es ernannte einen Ausschuß
von fünfzig aus seiner Mitte , nicht aus den einzelnen
Landestheilen , sondern ohne Rücksicht darauf , welcher die

nothwendigen Einleitungen zu der constituirenden Reichs¬
versammlung treffen , und obendrein bei der geringen
Vertretung Oesterreichs im Vorparlamente durch sechs
Oesterreicher verstärkt werden sollte .

Die Thätigkeit dieses Fünfzigerausschusses bestand in
einem unausgesetzten Kampfe mit dem Bundestage über
ihren gegenseitigen Wirkungskreis sowohl , als auch über
den Einfluß jener siebzehn Männer , den sich derselbe bei¬

gezogen hatte , und denen derselbe jetzt keine beschließende
Stimme zuerkennen wollte . Wir gehen auf diese Streitig¬
keiten nicht näher ein , da sie so ziemlich ohne Einfluß
blieben , und der Bundestag bald von der constituirenden
deutschen Versammlung aufgelöst wurde . Wir bemerken nur ,
daß diese siebzehn Männer eine Bundesverfassung entwar¬
fen , die einen erblichen Kaiser und das Zweikammersystem
anerkannte , — aber von der öffentlichen Meinung mit Un¬
gunst beurtheilt wurde .
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Der Fünfzigerausschuß hielt fest au den Beschlüssen
des Vorparlaments , erklärte sich auf ' s Entschiedenste gegen
die Sonderungsabskchten einzelner Staaten z. B. gegen
jene Erklärung der österreichischen Regierung , daß sie kei¬
nem Bundesstaat beitreten könne , erließ einen Aufruf in
eben diesem Sinne an die Böhmen , Mährer und Schlesier ;
bestand auch mit Festigkeit auf den Beschlüssen des Vor¬

parlaments gegen die Preußen und Sachsen , die sich will -
kührliche Veränderungen in derselben erlaubt hatten , und
vermochte den Bundestag alle Ausnahmsgesetze zurückzuneh¬
men und wieder die Oeffentlichkert seiner , Verhandlungen
einzuführen . Mitten im heftigsten Kampfe gegen den Bun¬

destag , der die alten Reactionsgelüste an den Tag - legte ,
— endigte seine Thätigkeit .

Am 18. Mai trat die constituirende deutsche National¬

versammlung in Frankfurt zusammen , um die Verfassung
des deutschen Volkes zu berathen . Das wichtigste und be¬

deutendste Resultat ihrer bisherigen Thätigkeit ist die Er¬

richtung einer Centralgewalt . Es ist nämlich nicht genug ,
daß die constituirende Versammlung bloß die künftige Ver¬

fassung Deutschlands berathe , es ist nothwendig , daß auch
bis zu deren Vollendung eine Macht vorhanden sei , welche
die Beschlüsse derselben Zur Ausführung bringt . Denn eine

große Versammlung kann wol Gesetze geben , nicht aber

auch zugleich dieselben zur Geltung bringen , die Versamm¬
lung hätte ohne eine solche allgemeinen oberste d. h. Cen¬

tralgewalt in Deutschland beschließen können was sie wollte ,
und die Fürsten hätten doch nach Gutdünken gehandelt . Es
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war daher der erste und wichtigste Schritt , den sie that ,

daß sie eine solche Centralgewalt ins Leben rief . Dieselbe

sollte nur so lange gelten , bis die Verfassung vollendet

war , d. h. sie ist provisorisch . Sie hat die vollziehende
Gewalt zu üben in allen Angelegenheiten , welche die all¬

gemeine Sicherheit und Wohlfahrt des deutschen Bundes¬

staates betreffen , die Oberleitung der gesummten bewaffne -

tenZMacht zu übernehmen , und namentlich die Oberbefehls¬

haber derselben zu ernennen ; die völkerrechtliche und han¬

delspolitische Vertretung Deutschlands auszuüben , und zu

diesem Ende Gesandte und Consule zu creiren . Die Er¬

richtung der Verfassung bleibt von der Wirksamkeit der¬

selben ausgeschlossen . Ueber Krieg und Frieden und über

Verträge mit auswärtigen Mächten beschließt die Central¬

gewalt im Einverständniß mit der Nationalversammlung . Die

provisorische Centralgewalt wird einem Reichsverweser über¬

tragen , welcher von der Nationalversammlung gewählt
wird . Derselbe übt seine Gewalt durch von ihm ernannte ,
der Nationalversammlung verantwortliche Minister aus .

Der Reichsverweser ist unverantwortlich . Dieß sind die Grund¬

züge des Gesetzes über die Centralgewalt . Die Wahl des

Reichsverwesers siel auf Erzherzog Johann von Oester¬

reich. Zugleich wurde der Bundestag aufgelöst . — Das

sind die Resultate einer langen inhaltsreichen Debatte ,

die am 10. Juni begonnen und am 29. beschlossen wurde .

In dem Augenblicke wo die Wahl des Reichsverwesers

geendet war , ist die Einheit Deutschlands , die bisher nur

in den Wünschen und Hoffnungen seiner eifrigsten Frei -
1k. 8
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heitsmänner gelebt hatte , eine Wahrheit geworden . Noch

gilt es aber jene Verfassung zu vollenden , welche auf

dauernde Zeiten hinaus die verschiedenen Stämme Deutsch¬

lands einigen , und ihnen die vollständige ungehemmte Frei¬

heit bei der Herrschaft des Gesetzes sichern , welche die

Zerrüttung Deutschlands , wie sie so oft eintrat , unmöglich

machen , es in seinem Innern glücklich und blühend , nach

Außen kräftig und Achtunggebiethend hinstellen soll. Die

deutsche Nationalversammlung ist eben mit diesem ^großen

Werke beschäftigt . Die Augen von ganz Europa sind dahin

gerichtet .

Emphyteusis ein Wort , welches wir in den con-

stituirenden Versammlungen von Berlin und Wien in der

letzten Zeit öfters zu hören bekamen , wenn von den

Lasten und Unterthans - Verhältnissen der Bauern die Rede

war ; ein Wort , das bis zu den Zeiten des Kaiser Justi -

nian hinaufreicht , und mit der Regelung der bäuerlichen

Verhältnisse auch bald aus unseren juridischen Büchern

verschwinden dürste .
Das emphyteutische Recht besteht darin , daß Jemand

das unbewegliche Gut eines Andern benützt , unter der

Bedingung , daß er dem ursprünglichen Besitzer eine gewisse ,

durch beiderseitigen Vertrag festgesetzte Steuer entrichte .

Dem Emphyteuten d. i. demjenigen ^ welcher die Nutznie¬

ßung übernommen hat , steht es nun frei , die gewonnenen

Produkte willkührlich zu verweuden , er darf sein Recht

veräußern und auch vererben , nur hat der ursprüng -
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liche Eigenthümer bei der Veräußerung das Recht des

Vorkaufs , und im Falle es ein Anderer erwirbt , von

diesem eine gewisse Summe , und zwar den 5vsten Theil

des Werthes ( Laudemium ) anzusprechen .
Stirbt der Emphyteute ohne Erben , so fällt das

Gut au den ersten Besitzer zurück ; derselbe Fall tritt ein ,

wenn er die durch Vertrag festgesetzte Steuer 2 oder 3

Jahre nacheinander nicht entrichtet , oder mit den öffentlichen

Abgaben an den Staat 3 Jahre lang im Rückstände ist.

Aus dem hier Angedeuteten ergibt sich die Unzukömm -

keit dieser Einrichtung für die Verhältnisse unserer Zeit .

Abgesehen davon , daß mit den Emphyteuten wie mit den

übrigen deutschen Reichs - Instituten der größte Mißbrauch

getrieben wurde , lastet dadurch ein so schwerer Druck auf

dem Nutznießenden , daß die Arbeit mit dem Ertrage in

keinem gerechten Verhältnisse steht , und selbst der ursprüng¬

liche Eigenthümer hat davon nur sehr unbedeutende Vor¬

theile . Neue Gesetze werden auch diese Uebelstände zu beseiti¬

gen haben .

Frieden . Der Krieg , als das nothwendige Mittel

zur Durchsetzung des Rechts zwischen zwei Völkern die

über irgend einen Rechtspunkt im Streite mit einander sind ,
kann bloß durch den Frieden geendiget werden . Der Frie¬
den ist derjenige Vertrag , durch welchen die Bevollmächtig¬
ten der kriegführenden Völker die Bedingungen festsetzen ,
unter welchen die Feindseligkeiten aufzuhören haben , und

der alte ordnungsmäßige Zustand zwischen ihnen herbeige -
8 *
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führt wird . Durch das Schließen eines solchen Vertrags

selbst wird der eigentliche Rechtszustand wieder hergestellt ,

und der Krieg , welcher eine Auflösung aller Rechtsbeziehun -

gen zwischen den Völkern ist , geendigt .
Nur im uneigentlichen Sinn kann der Waffenstill¬

stand als ein Friede angesehen werden . Denn der

Waffenstillstand läßt nur für eine bestimmte Zeit das Auf¬

hören der Feindseligkeiten eintreten , nach Ablauf dieser

Frist aber beginnen dieselben von Neuem . Gewöhnlich wird

dann zwischen den kriegführendenden Heeren eine Demar -

cationslinie gezogen , d. h. man bestimmt die Gränze zwi¬

schen ihnen , über welche keines hinausgehen darf , ohne

den Waffenstillstand zu brechen . Sehr oft wird ein solcher

nur geschlossen , um Abschließung des eigentlichen Friedens

möglich zu machen , und die Zeit , innerhalb welcher die

feindlichen Heere ruhen , zum Friedensschlüsse selbst zu be-

nützen . So wurde vor einigen Wochen nach dem siegreichen

Vorschreiten Radetzkrss zwischen diesem und Carl Albert

ein Waffenstillstand geschlossen , um den Abschluß des Frie¬

dens selbst möglich zu machen . Auch der Waffenstillstand

wird gewöhnlich unter Bedingungen geschlossen .

Der Frieden wird durch die Bevollmächtigten der

kriegführenden Mächte abgeschlossen . Zuweilen wird er

durch eine dritte neutrale d. h. nicht kriegführende Macht

vermittelt . Man nennt dies Friedensniediation . Eine

solche Vermittelung eines Dritten oder mehrerer neutraler

Mächte kann nur mit Einwilligung beider kriegführender

geschehen . In diesem Augenblicke spricht man von der
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Mediation Frankreichs und Englands in dem Frieden zwi¬

schen Oestreich und Piemont . Den Frieden kann nie der

oberste Feldherr schließen , sondern höchstens den Waffen¬

stillstand , gewöhnlich mit Einwilligung eines Bevollmäch¬

tigten seines Souverains . Der Friede aber muß von dem

regierenden Landesfürsten meistens im Einverständniß mit

dem Parlament unterzeichnet oder ratificier werden .

Um die Unterhandlungen über den Frieden beginnen

zu können (die Friedensconferenzen ) , wird ein

Ort bestimmt , wo die Bevollmächtigten zusammentreten

sollen , um über die Friedcnsbedingungen zu berathen , der

Ort des Fried ens congresses . Gewöhnlich entschei¬

det man sich erst über die Grundzüge und Hauptpuncte

des abzuschließenden Friedens , welche man Friedens¬

präliminarien nennt , und läßt erst später die eigent¬

liche Abschließung des Friedens mit genauer Bestimmung aller

einzelnen Puukte eintreten . Im Frieden werden oft Länderstücke

abgetreten , oder bedeutende Summen von derjenigen Macht ,

welche bei Beginn der Friedensunterhandlungen im Nachtheil

war , unter dem Titel Kriegskosten an die siegende bezahlt .

Oft werden wichtige und bedeutende Festungen oder sogar

ganze Länderstücke der letzteren als Sicherstellung so lange

übergeben , bis die bedingte Summe bezahlt ist. Ob der

Friede günstiger oder ungünstiger ist , entscheidet aber oft

nicht bloß der Vortheil oder Nachtheil , in dem eine krieg¬

führende Macht gegen die andere bei Beginn der Friedens¬

unterhandlungen stand , sondern sehr oft die größere oder

geringere Geschicklichkeit , diplomatische Feinheit und Ge»
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wandtheit ihrer Bevollmächtigten . Wer die Geschichte des

westphälischen Friedens , der den dreißigjährigen Krieg be¬

endigte , kennt , weiß , in welcher Art die Perfidie und

Schlechtigkeit der französischen Gesandten den Frieden zum
Nachtheil der Deutschen und zu deren gänzlichen Zerrüttung
abzuschließen verstand . Darum haben sich die kriegführen¬
den Mächte namentlich vor einer dritten , welche sich in

ihre Angelegenheiten mischt , und in dem Zerwürfniß der¬

selben ihren eigenen Vortheil findet , zu hüten .
'

Sehr oft
tritt diese dritte Macht als Friedensgarant ein , d. h. sie
verspricht , im Falle die Friedensbedingungen nicht gehal¬
ten werden , dem verletzten Theile zur Erlangung dersel¬
ben zu verhelfen . Die einzelnen Bedingungen und Bestim¬
mungen des Friedensschlusses heißen Friedensartikel .
Sehr oft wurde nur ein Theil derselben veröffentlicht und
dem Volke bekannt gemacht , einige waren geheim , um die

bösen Folgen , den Unwillen des Volkes bei deren Bekannt¬

machung zu verhindern . Der Friede wird gewöhnlich in

französischer Sprache , als der Sprache der Diplomatie
und der allgemein verbreitetsten abgeschlossen , und von den
Häuptern der betreffenden Staaten unterzeichnet oder rati -

fizirt . Eigene Bestimmungen des Völkerrechtes sagen , daß
dieselben nach der Ordnung des französischen Alphabets un¬

terzeichnen , daß aber in dem Friedensinstrument , welches
die kriegführende Macht selbst behält , ihr Name zuerst
steht . Dasselbe ist reich an einer Masse von Bestimmun¬
gen , welche die heftigen Streitigkeiten , die wegen der Eti¬
kette bei Friedensunterhandlungen oft stattfanden , hint -
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ten die Bevollmächtigten der Völker unendlich viel , indeß

sie die Freiheit , die Sicherheit , die Unabhängigkeit dersel¬

ben oft mit einem Federzug preisgaben .

Einkommensteuer nennen wir diejenige Abgabe ,

welche von den Steuerpflichtigen im Verhältniß zu ihrem

Einkommen entrichtet wird . Man theilt sie in eine all¬

gemeine Einkommensteuer , wobei die Art des Ein¬

kommens unberücksichtigt bleibt , und in eine specielle .

Wir haben bis jetzt nur zwei Beispiele , daß eine allgemeine

Einkommensteuer in einem Staate eingeführt wurde , und

beide Male in England ; die eine im Jahre 1813 , wo

Pitt die ungeheuren Summen , welche der vieljährige Krieg

gegen Frankreich verschlang , durch eine neue Steuer her¬

einbringen mußte ; und wirklich warf sie in diesem Jahre

nach den Angaben von Woods 14 ^ Millionen Pfund Ster¬

ling , das sind gegen 150 Millionen Gulden Münze ab.

Im Jahre 1816 wurde sie zwar wieder abgeschafft , aber

durch Robert Peel mit gewissen Modificationen wieder ein¬

geführt , wodurch es möglich gemacht wurde , einen großen

Theil von Steuern , welche den ärmeren Classen unver -

hältnißmäßig aufgebürdet waren , aufzuheben , für 80V

Artikel die Eingangszölle theils gänzlich aufzuheben , theils

herabzusetzen , und doch im Finanzjahr 1846 einen Ucber -

schuß von 1 Mill . Pf . Sterling gegen die Einnahme frü¬

herer Jahre zu erzielen .
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Gestützt auf diese günstigen Resultate neigt man sich
nun auch in den andern Staaten des Festlandes dahin ,
die Einkommensteuer an die Stelle anderer Abgaben treten

zu lassen , und wir wollen daher hier diese Frage von meh¬
reren Gesichtspunkten aus zu beleuchten suchen.

Es entsteht hier vor Allem die schwierige Frage , ob
die Einkommensteuer nach dem wirklichen Einkommen
oder nach dem Vermögen zu berechnen sei aus welchem
das Einkommen fließt , wobei wir gleich von vorue herein
dem Einwurf : » es könne Jemand ein sehr gutes Einkom¬
men und gar kein Vermögen haben , wie z. B. der Hand¬
werker , der Künstler , der Arzt « dadurch begegnen , daß
hier die Kunst und die Wissenschaft allerdings als Capi¬
tal angenommen werden muß , weil es seine Zinsen trägt ,
wie das Geld oder Grundcapital .

Wollte man die Einkommensteuer nach dem wirklichen
Einkommen bemessen , so stoßen wir hier auf mannigfache
Schwierigkeiten , sowohl vom rechtlichen als vom prakti¬
schen Standpunkte aus . Das Vermögen läßt sich vor allem
blos nach seinem Ertrage schätzen ; nun können allerdings
zwei Menschen ein gleich großes Stück Feld besitzen , beide

gleich Vortheilhaft gelegen , gleich fruchtbar , aber der Eine
verwendet auf dessen Bebauung mehr Fleiß und Geschick-
lichkeit , so daß er ein größeres Einkommen erzielt als der
andere , der ein gleich großes Vermögen hat . Wäre die

Einkommensteuer nur nach dem wirklichen Einkommen

berechnet , so wäre die Abgabe verschieden , trotzdem daß
Beide gleich viel Vermögen besitzen , und es frägt sich, ob
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es recht ist , daß der gleiche Besitz ungleich besteuert ist ,

weil der Eine fleißiger ist als der Andere . Eine Frage ,

die man unbedingt mit Ja beantworten kann , weil das

größere Einkommen wohl eine größere Abgabe bedingt ,

aber dem Besitzer doch auch sonst Vortheile bringt , deren

Genuß er vor dem minder Betriebsamen voraus hat . Es

ließe sich allenfalls hier noch die Einrichtung treffen , daß

man bei allfälliger offenbarer Vernachlässigung des Besitzes
das mögliche Einkommen tarirte .

Wichtiger ist ein anderer Einwurf gegen die wirk¬

liche Einkommensteuer . In diesem Falle würde nämlich

wohl verhältnißmäßig auf das Einkommen bei der Be¬

steuerung Rücksicht genommen , aber nicht auf die Bedürf¬

nisse der zu besteuernden , es mußte der Familienvater , der

Weib und Kinder zu ernähren hat , eben so viel Abga¬
ben entrichten als der Ledige , wenn ihre Renten

gleich groß sind. Aber es ließe sich hier noch eher eine

Ausgleichung denken als bei den andern Steuern wo

dieselbe Ungerechtigkeit Statt findet , und betrachtten wir

die indirekten Steuern , so ist hier eine Ausgleichung in

Betracht der Bedürfnisse schlechterdings gar nicht möglich .
Zu berücksichtigen wäre hier ferner , daß es ein großer

Unterschied ist zwischen dem Einkommen desjenigen , das

sich auf wirklichen Grund oder Capitalbesitz gründet und
dem Einkommen desjenigen , dessen Capital in seiner Kunst
oder Arbeit basirt . Der Grundbesitz bleibt , aber das Capi¬
tal der Arbeit geht mit den Jahren verloren ; der alte

Arbeiter , der betagte Arzt kann nicht mehr so viel verdie -
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nen als i.l jüngeren Jahren , und ist auch dann seine Ein¬

kommensteuer zu ermäßigen , so ist er doch im Nachtheile

gegen den Grundbesitzer , weil er in seinen Ersparnissen

beeinträchtiget wurde . Dieser Umstand war es auch vor¬

züglich , welcher die Einführung der Einkommensteuer in
den letzten Jahren durch Robert Peel so unpopulär machte ,
und warum sie einen so großen Theil der Bevölkerung

gegen sich hatte .
Was nun die allgemeine Einkommensteuer gegen¬

über der wirklichen anbelangt , so führt man als Grund

dagegen an , daß der Capitalswerth zu vielen Veränderun¬

gen unterliege , und daß es schwer wäre hier eine Schät¬

zung nach einem vollkommenen richtigen Maaßstabe vorzu¬

nehmen . In Bezug auf den ersten Punkt wäre in der That
bei der Besteuerung auf die Veränderlichkeit des Grundwer¬

thes Rücksicht zu nehmen . Der zweite Einwurf ist aller¬

dings ein richtiger , aber wir müssen bedenken , daß er

sich auch gegen die wirkliche Einkommensteuer mit eben

solchem Rechte machen ließe .
Wenn sich die Verfassungen unseres Jahrhunderts die

hohe Aufgabe gestellt haben , die Staatsbürger in alle »

Rechten und Verpflichtungen vollkommen gleich zu stellen ,

wenn die Freibeitsbestrebungen unserer Gesetzgeber dahin

gerichtet sein müssen , das wahre Menschenrecht statt der

alten verdrehten Satzungen zur Geltung zu bringen , so
ist es auch die Pflicht der Staatsbürger , sich ihren selbst -

gegebenen Gesetzen und Verpflichtungen gewissenhaft
zu unterwerfen . Der Staat ist nicht mehr die Person des
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Fürsten , der Staat ist der Gesammtausdruck des Volkes ;
was das Volk dem Staate leistet , das leistet es rück¬

wirkend sich selbst , und es kann in der That nur allem

von einer wahrhaft gerechten Besteuerung die Rede

sein, wenn Jeder seinen kleineren Vortheil der großen Ge¬

sammtheit gerne zum Opfer bringt .

Finanzgesetz ist jedes Gesetz , welches das " Finanz¬

wesen zum Gegenstände hat . Es kann aber hier unmöglich

unsere Absicht sein , alle Finanzgesetze , wie sie die Zeit ge¬
boren und begraben hat , einer Kritik zu unterwerfen ; wir

sprechen hier nur von dem Finanzgesetze im engeren
Sinne d. h. von demjenigen Gesetze , welches festsetzt , in

welcher Weise die Bestimmungen für den Staatshaushalt

sdas Finanzgesetz im engsten Sinne ) vor die Kammern ge¬
bracht werden müssen , in jenen Ländern nämiich , wo das

Zweikammersystem angenommen ist.

In Frankreich , so wie in den meisten konstitutionellen

Staaten , welche ein Zweikammersystem angenommen haben ,

so in den Nordamerikanischen Freistaaten , in den Niederlanden ,

in Baiern , Baden u. s. w. wird das Büdjet , der Staats¬

haushalt vermöge der Charte zuerst der 2. Kammer vorge¬

legt , und muß von dieser zur 1. Kammer kommen , welche
- dasselbe unverändert annehmen oder verwerfen kann . In

Baden , Würtemberg und Hessen treten für den Fall , daß
das von der 2. Kammer angenommenes Büdjet von der 1.

Verworfen wird , beide Kammern zu einer gemeinschaftlichen

Abstimmung zusammen , wo aber das Resultat wegen über¬

wiegenden Zahl der Unterhausmitglieder leicht vorherzuse '
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ßen ist. Sind die Stimmen gleich an Zahl , so hat der Prä¬
sident der 2. Kammer den Ausschlag zu geben . Wird end¬

lich der Antrag gleich in der 2. Kammer verworfen , so ge¬
langt er nach der Badischen Verfassung gar nicht an die
1. Kammer .

In England eristirt wohl kein eigentliches Gesetz über

diesen Punkt , aber in England vertritt das Herkommen die

Stelle eines Gesetzech und so wird auch dort das Büdjet erst
dem Unterhause vorgelegt . Das Oberhaus hat dann das

Recht , es zu verwerfen oder unverändert anzunehmen .
Es ist nicht schwer , den Grund zu finden , warum eben

bei der Bestimmung des Büdjet fast alle Verfassungen der
2. Kammer ein entschiedenes Vorrecht vor der 1. einräu¬

men. Hat sich nämlich das Unterhaus als die wirkliche

Repräsentation des steuerpflichtigen Volkes für die

Summen ausgesprochen , welche das Staatsbudjet ausma¬

chen sollen , und zugleich auch die Maaßregeln zur Aufbrin¬

gung dieser Summe genehmigt , welche ihr die Regierung
weil es Noth thut vorschlug , wenn also die Regierung und

das steuerpflichtige ärmere Volk ( denn solches ist doch nach

unserem Zweikammersysteme im Unterhause vertreten , im Ge¬

gensatz zum hohen Adel oder großen Grundbesitz ) über das

Staatsbudjet sich vereiniget haben , so gibt es keinen Grund ,

warum die erste Kammer die vom Volke bewilligte Auflage
oder sonstige Einnahmen - Quelle zurückweisen dürste . Es

müßte nur sein , daß ein Beschluß der 2. Kammer in die¬

ser Beziehung die besondern Rechte und Privilegien an¬

greift , welche die Mitglieder der 1. Kammer und die von
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ihnen Vertretenen besitzen und beanspruchen . Aber für solche

Fälle hat das Oberhaus das Recht der gänzlichen Verwer¬

fung des Antrages , und endlich ist es doch der erste Grund¬

satz freier , konstitutioneller Verfassungen : Gleichheit der An¬

sprüche , aber auch Gleichheit der Kosten und Verpflichtun¬

gen , ein Grundsatz , welcher die durch das Oberhaus ver¬

tretenen Körperschaften genügend vor einseitigen ihnen nach-

theiligen Maßregeln des Unterhauses zu schützen im Stan¬

de ist.
Wenn wir bis jetzt blos von dem Einen Theile der

Frage gesprochen , nämlich in wie ferne die 2. Kammer vor¬

zugsweise berechtiget ist , ihre Stimme geltend zu machen ,
wo es sich um die Herbeischaffung der Mittel zur Deckung
des Staatshaushaltes handelt , ( demnach Anlehen , und das

gesammte Staatsschuldenwesen , die Ausschreibung neuer

Steuern u. s. w. ) so ist jetzt der zweite Theil der Frage zu
beantworten : Wie verhält sich das Unterhaus

zum Oberhause , wo es sich um die Verwen¬

dung der Einnahmen , um Regelung der

Staats - Ausgaben handelt ?
Das Staats - Büdjet ist ein Voranschlag über die Staats -

Einnahmen und Ausgaben des bezüglichin Finanzjahres .

Steht nun der 2. Kammer , als der eigentlichen Vertretung

des bei weitem größeren Theils des Volkes das Recht zu
über bie Mittel zur Erlangung der nöthigen Einkünfte zu,

entscheiden , so folgt daraus das Recht derselben , auch bei

deren Verwendung eine entscheidende Stimme zu haben , weil

das erste Recht auf die Voraussetzung gegründet ist , daß
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das Volk als solches immer am sorgfältigsten seine pecuni -

ären Interessen im Auge behalten wird . Nur ist hier sorg¬

fältig eine Grenze zu ziehen , denn sonst würde jede Maaß¬

regel , da sie alle mehr weniger mit Kosten verbunden sind in

das Bereich der 2. Kammer fallen . Die Wirksamkeit der

1. wäre gleich Null oder doch gelähmt . Es können daher

nur jene Anträge als zu der Abtheilung der Finanzge «

setze gehörend auch - den festgestellten Normen dieser unter¬

worfen sein , wo eben die Frage , des Geldes , der Kosten

die Hauptsache ist z. B. die Aufhebung gewisser Taren , und

Geldlastungen . Die Entscheidung hierüber ist oft schwierig

und zweifelhaft .

Destcit ein lateinisches Wort heißt auf deutsch : „ Es

fehlt . " Man gebraucht dieses Wort in politischer Beziehung

gewöhnlich um den Ausfall zwischen den Staats - Einnah¬

men und Staats - Ausgaben zu bezeichnen . Wenn man die

Finanzgeschichte der verschiedenen Europäischen Staaten stu -

dirt , stößt man gewiß auf kein Wort so häufig als auf das

„ Deficit . " Es ist dann immer die Aufgabe des Finanz¬

mannes , den Ausfall durch eine neue Steuer oder andere

Maßregeln zu decken.

Dicite »r . Man versteht darunter die tagweise bezahl¬

ten Entschädigungen für die Deputirten (siehe Abgeordne¬

ter ) . Auch die Entschädigung , welche Privat - oder öffentliche

Beamte bei außergewöhnlichen Gelegenheiten z - B-

auf Reisen ausser ihrem Gehalte beziehen , werden „ Diä¬

ten " genannt .
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Intervention in völkerrechtlicher Bedeutung ist die

Einmischung eines Staates in die innern Angelegenheiten

eines andern . Die Diplomatie Europas hat sich bei allen

ihren Schritten um das Recht ihrer Beschlüsse am

allerwenigsten gekümmert , wenn es sich um den Vortheil

der Regierung oder der Dynastien ( regierende Familien )

handelte . Sie hat sich daher auch nicht gescheut , die Inter¬

vention bei allen Gelegenheiten in Anspruch zu nehmen , wo

sie dadurch einen materiellen Vortheil zu erlangen hoffte ,

oder irgend einer drohenden Gefahr ( nach ihrem Sinne )

vorbeugen zu müssen glaubte . Es hat auch an Diplomaten
und an Schriftstellern im Dienste der Cabinette nicht ge¬
fehlt , welche das Recht der Intervention als ein wohl¬

thätiges und unbezweifelbares für die Großmächte
in Schutz nahmen ; so vor allen der berüchtigte preußische

Justizminister von Kampz , welcher in seinem Buche über

Staatswissenschaftcn den höchst merkwürdigen Ausspruch
thut : »Die Intervention ist eine der wohlthätigsten !
Grundsätze unseres Völkerrechts , weil sie das für

Europa ist , was die Polizei in jedem einzelnen
Staate sein soll , endlich weil sie jetzt allein im Stande

ist , die Welt zu retten , nnd den Kreislauf der Revolution

zu hemmen . «

Unsere Aufgabe ist es in diesem Artikel zu ergründen ,
ob und in wie weit es für einen Staat ein Recht geben
kann , sich in die Angelegenheiten eines andern Staates zu
mischen , und wir bemerken gleich am Anfange , daß wir
die freundschaftliche Vermittelung eines Nachbar -

« . 9
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staates , oder eines befreundeten Regentenhauses , welche
angeboren aber nicht aufgedrängt wird — mit an¬
dern Worten die Mediation — nicht in den Begriff
der Intervention aufnehmen . Gegen einen guten Rath ,
einen billigen Wunsch , eine . ehrliche Vermittlung läßt sich
in der Politik von Seite des Rechts eben so wenig
etwas einwenden , wie im Privatleben , nur muß hier die

Vorsicht bis aus ' s - AengstlichAe getrieben werden , weil auch
die Regierungen einander gegenüber in der Aufrechthaltung
ihrer Selbstständigkcit sogar die Etiquette ( den Anstand )
bis auf ' s Aengstlichste beobachten .

Stellen wir uns hier , was wir wiederholt als das

Zweckmäßigste empfehlen , wieder auf den möglichst einfachen

Standpunkt , d. h. betrachten wir die Staaten als Familien
oder noch vereinfachter als Individuen , so müssen wir

jedem einzelnen Staats als Theil des großen und allge¬
meinen Staatenverbandes unserer civilistrten Erde dasselbe

Recht einräumen , welches jeder einzelne Bürger als Indi¬
viduum in seinem Vaterland ? für sich in Anspruch zu neh¬
me» berechtiget ist. Gilt hier als oberster Grundsatz :

Gleichberechtigung und persönliche Freiheit aller Staats¬

bürger , ohne Rücksicht auf Geburt , Stand und Vermögen ,

so gilt auch dasselbe für jeden einzelnen . Staat als Glied

des Staatenverbandes : Gleichberechtigung aller

Staaten und vollkommene Selbstständigkeit
derselben , ohne Rücksicht auf ihre Ausdehnung ,

Macht und Verfassung . Dieser oberste Grundsatz

allein , wenn er festgehalten wird » schließt schon im Allge--
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meinen die Verneinung jeder Art von Intervention m sich
ein , und bezeichnet sie als eine Verletzung des Vernunft -
und des Völkerrechts . Nach diesem obersten Grundsatz , den
kein Diplomat noch zu läugnen je den Muth oder die
Unverschämtheit besaß , steht es jedem Staate frei , in
feinem Innern diejenigen Veränderungen zu treffen , welche
er zu seinem Gedeihen für ersprießlich halt .

Man bat hier freilich den Einwurf gemacht , daß solche
Veränderungen , welche ein Staat in seinem Innern vor¬
nimmt , zunächst auch die Rechte anderer Staaten beeinträch¬
tigen könnten . Es könnten z. B. Veränderungen im Zoll¬
system getroffen werden , wodurch eine Verletzung der frü¬
her mit andern Ländern rechtskräftig abgeschlossenen Harr -
delstractate eintreten würde , oder es könnte durch die
willkührliche Veränderung irgend eines Gesetzes der Fremde
im Lande in seinen bisherigen Rechten beeinträchtiget wer¬
den. In solchen Fällen , wo das Recht des fremden Staa¬
tes angegriffen wird , wäre dieser allerdings berechtiget ,
Einsprache zu thun , aber dann streifen diese Maaßregeln
schon ins Gebiet der äußern Geschäfte , dann sind es
nicht blos die innern Angelegenheiten , welche ge¬
ändert wurden ; dann freilich kann eine Intervention —' ,m
Nothfalle selbst mit Waffengewalt — nicht bestritten wer¬
den ; weil hier der andere Staat sein Recht zu wahren ,
einen Eingriff in dasselbe zu verhüten hat .

Die Diplomaten aller Zeiten waren aber nicht so
ängstlich in der Begründung des Rechts . Ihnen galt eine
Intervention meistens als willkommenes Mittel , irgend einen

I ^
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Vortheil zu erhäschen , die Sucht nach Gebiets - Vergröße¬

rung zu befriedigen , oder um revolutionäre Ideen zu un¬

terdrücken , wo sie fürchten mußten , daß sie ihren heimat¬

lichen Heerd verlassen , und die brennende Fakel des Völ¬

kerzornes auf benachtbarte Gebiete schleudern könnte , die

sie vor Brand und Erleuchtung bewahren wollten . So

mtervenirte Spanien in den Zeiten des 30jährigen Krieges

zu Gunsten der ^ Katholiken in Deutschland , um das Licht

des neuen gefährlichen Glaubens nich t bis in die Kerker

der Inquisition dringen zu lassen ; so intervenirten die

großen absoluten Mächte in Polen , und opferten die Ehre

ihren Vergrößerungs - Gelüsten ; so intervenirten dieselben

Wächte nach den Traktaten von Pilluitz im I . 179 l im

Coalitionskriege gegen Frankreich , um die gefährlichen

Freiheitsideen durch Waffengewalt zu unterdrücken . Die

neuere Geschichte ist überreich an solchen Fakten , wo die

sogenannten Großmächte gestützt auf ihre Macht , dem

Rechte Hohn sprechend , und nur ihren eigenen Vor¬

theil im Auge behaltend , sich als intervenirende Theile

in die inneren Angelegenheiten schwächerer Staaten ein¬

drängten . Schon dieser Umstand beweist die Verwerflichkeit

der Intervention im Princip , daß nur größere Staa¬

ten intervenirend gegenüber den kleineren auftreten können ,

da hingegen die angekündigte Intervention eines kleineren

Landes gegenüber einer Großmacht nur lächerlich wäre . Es

ist somit der Zustand der Gewaltherrschaftim

Großen , das Faustrecht im ausgedehnten

Maßstabe .
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Die große französische Revolution des vorigen Jahr¬

hunderts war nicht die einzige Veranlassung , wo die euro¬

päischen Mächte als intervenirend auftraten , um die Frei¬

heitsbestrebungen eines Volkes , welche sich in der Aende¬

rung seiner Verfassung offenbarten , zu unterdrücken . Seit

jener Epoche haben sich diese Fälle wiederholt , weil auch

die große Erschütterung der Staatensysteme , die von Frank¬

reich ausging , sich wiederholt hat . Als EntschuldigungS -

grund für dergleichen Interventionen wurde von den Ca--

binetkcn dann gewöhnlich die väterliche ! Besorgniß ange¬

geben , es könnten sich jene verderblichen Freiheitsideen auch

über die glücklichen ! zufriedenen ! gesegneten ! Bewohner

absoluter Monarchien verbreiten , und es sei die Pflicht einer

väterlichen ! Regierung , ihre Unterthanen vor dem anste¬

ckenden Freiheitsschwindcl zu bewahren . Durch gewaltsame

Interventionen wollten die absoluten Monarchen ihre

schwankenden Throne festhalten , sie sahen die Unhaltbarkeit

ihrer Stellung gegenüber dem Geiste der Revolution ein,

und klammerten sich au das letzte Mittel , um sich zu hal¬

ten , so lange es eben gehen konnte .

Wäre die absolute Monarchie in der That die allem

glücklich machende Regierungsform , wie die Fürsten ihren

Völkern predigten , dann wahrlich ist es schwer zu begrei¬

fen , wie doch alle Völker plötzlich ihr Glück mit Füssen

von sich stoßen konnten , um sich eine neue Verfassung mit

Strömen Blutes zu erkaufen . Und nahmen sich die Für¬

sten das Recht heraus , wegen Ideen , wegen Mei¬

nungen mit Waffengewalt in revolutionären Staaten zu
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rnterveniren , weil sie die Ausbreitung dieser Ideen i » ihren
eigenen Ländern fürchteten , dann hätten auch constitutio -
nelle oder republikanische Staaten das Recht , gegen Mo¬

narchien , ihrer absoluten Regierungsform wegen , zu Felde
zu ziehen. Aber freie Regierungen haben nimmermehr zu
fürchten , daß sich ihre Bürger nach der Knechtschaft seh¬

nen ; es ist daher nie einer freien Regierung eingefallen ,
für die Verbreitung knechtischer Ideen aus dem Nachbar -
lande zittern zu müssen , und sich dieser Befürchtung halber
zu einer Intervention veranlaßt zu sehen. Was würde

wohl das russische Cabinet sagen , wenn die

konstitutionellen Regierungen des übrigen
Europas unter dem Vorwande der rechtlich en

Intervention in Rußland einfielen , damit
die Begeisterung für die Despotie nicht von

Rußland aus die freien Staaten anstecken
könne ?

Setzen wir den Fall , es entstünden in einem Lande

große Partheikämpfe , und es handle sich um nichts weni¬

ger als um die totale Aenderung der Verfassung , die Eine

Parthei forderte dann eine fremde Macht zur Intervention

auf . Abgesehen davon , daß es dieser nicht zustehen kann ,
die Grundsätze der Einen Parthei auf Kosten der Andern

zu vertheidigen , wäre dieses ein Eingriff in den souve¬
ränen Willen des Volkes , welcher als Ausdruck der Ma¬

jorität früher oder später im Stande sein wird , sich Gel¬

tung zu verschaffen .
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Ist aber die Majorität des Volkes , wenn wir auch

auf diesen seltneren Fall Rücksicht nehmen , durch eine gewalt¬
sam, zur Herrschaft gelangte Minorität in der Ausübung

ihrer Rechte und in ihrem souveränen Willen gekränkt , und

forderte eine fremde Macht zur Intervention auf , dann

dürfte diese auf keinen Fall weiter gehen . als eben erfor¬

derlich ist , um die Majorität von dem Drucke einer despo¬

tischen Minorität zu befreien , und den natürlichen Rcchts -

z.. stand wieder herzustellen .
So gesteht , selbst Karl v. Rottck , welcher das Recht

der Intervention aufs feurigste bekämpft , die Möglichkeit
einer rechtlichen Intervention für solche Fälle zu, wo

eine tyrannische Parthei oder Gewaltherrschaft die aner¬

kannten Menschen rechte Mit Füßen tritt . » Denn

wie durch ewiges und heiliges Naturrecht dem Einzelnen
erlaubt ist , auch ohne deshalb angerufen zu sein , dem etwa
von Räubern oder Banditen zu Boden geworfenen Men¬

schen beizuspringen , oder dem von einem lasterhaften Ent¬

führer gewaltsam geschändeten Weibe : so darf , ja soll nach

Umständen auch ein Volk oder ein Staat beispringen einem

andern , in seinen heiligen Menschenrechten durch Gewaltmiß¬
brauch offenbar verletzten Volke , oder einer durch eine ty¬
rannische Parthei unterdrückten , in ewigen Rechten gekränk¬
ten Klasse , oder einer von einem barbarischen Feinde mit
dem Untergänge bedrohten Nation . «

Wir wiesen schon am Eingänge dieses Artikels darauf
hin , und suchten es durch einige Beispiele aus der Ge¬

schichte zu beweisen , wie wenig sich das sogenannte Völker -
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recht in der Praxis um das Moral - oder Bernunftgesetz
kümmerte , wo es galt , aus einer Intervention Vortheile

zu ziehen . Ja noch mehr : die drei Großmächte , Ruß¬

land , Preußen und Oesterreich machten im Jahre
1826 in einer offen gegebenen Erklärung die Intervention

zu ihrem Grundsätze , » zum Wohl ! und zur Ret¬

tung ! der Völker, « wie sie sich in dieser Depesche aus¬

drückten . Die Mächte , heißt es in dieser merkwürdigen
Note , übten ein unbestreitbares Recht aus * ) ,
indem sie auf gemeinschaftliche Sicherherts -

maßregein gegen Staaten Bedacht nahmen ,
in welchen ein durch Aufruhr bewirkter Um¬

sturz der Regierung , auch nur als Beispiel be¬

trachtet , eine feindselige Stellung gegen alle

rechtmäßigen Verfassungen und Regierun¬

gen zur Folge haben mußte . — Sieverlangen

nichts , heißt es weiter , als Europa von der Gei¬

ßel der Revolution zu befreien u. s. w. Dann

zum Schlüsse : » Unter solche n B edingungen glauben

siezumLohn ihrer Sorgen und Anstrengungen
auf den einstimmigen Beifall der Welt An¬

spruch machen zu können . « —

So wurde der Grundsatz bewaffneter Intervention

durch die drei großen Militärmächte des Festlandes ohne

Die Großmächte beziehe» sich hier auf ihre Intervention in

Neapel im Jahre 1820, bei welcher Gelegenheit auchdieseDe -
pesche ihren Gesandten mitgetheilt wurde. —
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Scheu vor den Augen der Völker entwickelt . Man berief

sich in alten abgedroschenen Phrasen , an die kein Mensch

mehr glauben mochte , aus die heiligen Pflichten der Regie¬

rungen - um das Gefühl der eigenen Schwäche - die Furcht

vor drohenden Gefahren zu verbergen .
Nur das englische , wenn gleich damals hochadelige Mi¬

nisterium ( Tvry ) durfte es dem freien Britten gegenüber

nicht wagen , diese Grundsätze der Großmächte anzunehmen ,

und Lord Castlereagh erließ als Erwiderung auf obige De¬

pesche der drei Mächte eine Antwortsnote , aus welcher wir

Folgendes hervorheben : >°es ist daher nothwendig Ih¬

nen anzuzeigen - daß der König sich für verpflichtet hielt ,

jede Thei lnähme an den darin zur Sprache gebrach¬

ten Maßregeln abzulehnen . Dann weiter unten : " Das

System jener allgemeinen Grundsätze wäre ,

wenn es gegenseitig beobachtet würde , den

Grundsätzen dieses Landes schnurstracks zu¬
wider . ^ » Nur die stärkste Nothwendigkeit ^

heißt es in dieser Circular - Note ( Umlaufs - Schreiben ) fer¬

ner , " könne ein solches Recht rechtfertigen , die Regierung

aber müsse zugleich dasselbe regeln und beschränken , und

sie könnte nicht zugeben , daß es eine allgemeine An¬

wendung auf alle revolutionären Bewegun¬

gen erhalte . Die wichtigste Stelle dieser Note ist fol¬

gende : » Die großbrittanische Regierung muß

zur Rettung ihres Betragens und ihrer Recht¬

lichkeit gegen die in besagter Depesche den



iZa

Bertragen gegebene Aus l e gung prote stiren ,

indem sie ihren Beitritt verweigert . «

Frankreich sprach wohl auch nach der Juliusrevolution

( 1830 ) das Princip der » Nichtintervention « mit Ent¬

schiedenheit den übrigen Mächten gegenüber aus , verleug¬
nete aber diesen Grundsatz durch seine Einmischung in die

Angelegenheiten Belgiens , der Schweiz und durch die miß¬

liebigen Heirathsgeschichten in Spanien zu wiederholten

Malen .

Wo immer wir in der Geschichte auf In¬

terventionen stoßen , sehen wir dieselben im

Interesse absoluter Regierungen oder re¬

gierender Familien eingeleitet . Je mehr die

Völker ihre eig e n e Ver fa ssu n g würdigen , de¬

sto behutsamer werden sie sein , sich in die in¬

nern Angelegenheiten anderer Staaten ein -

zuMrsch e,n.

RÄtifiLÄtlSM ist die Genehmigung einer Regierung

jener Verträge , Friedens - oder Waffenstillstands - Bedin¬

gungen u. dgl. , welche von ihren dazu Beauftragten abge¬

schlossen wurden . — Die Ratifikation wird gewöhnlich von

beiden Partheien zu gleicher Zeit gegeben ( ausgewechselt ) ,
und trägt das Datum jenes Tages , an welchem die Ver¬

trage abgeschlossen , nicht des Tages , an weichem die Rati¬

fikationen ausgewechselt wurden . —
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Bank , NÄtionalbank . — Umer Banken ver¬

steht man Anstalten , deren Zweck es ist , große Sum¬

men Geld und edle Metalle sicher aufzubewahren , den

Umsatz bei größeren Geschäften mit Leichtigkeit zu bewerk¬

stelligen , durch Vorschüsse , die sie an den Staat und an

Private leisten , und durch Gelder , die sie in Umlauf brin¬

gen , dem Staatshaushalte und dem Verkehre Erleichterung
zu verschaffen . Je nachdem eine Bank einen oder den an¬
dern dieser Zwecke verfolgt , hat sie auch einen verschiede¬
nen Namen , als : Depositen - und Girobank , CLr -
culations - oder Zettelbank , Diskont v - Leih -
Hypothekenbank u. s. w.

Jedoch ist es gewöhnlich , daß von einer Anstalt meh¬
rere der oben genannten Geschäfte zugleich betrieben wer¬

den , und sie vereinigt dann , wie die österreichische Ratio -
nalbank die Eigenschaft einer Depositen - Giro - Zettel - Dis¬
kont - und Leihbank in sich.

Um einerseits Geld und edle Metalle sicher aufbewahrt
zu wissen , andererseits aber dennoch die Vortheile , die
aus dem Umlauf derselben entspringen , genießen zu kön¬
nen , hat man zuerst Girobanken errichtet - Kaufleute
eines bedeutenden Handelsplatzes legen in eine zu eröff¬
nende Kasse beliebige Beträge in baarcm Gelde oder Bar¬
ren zusammen , und vereinigen sich über eine gewisse Münz¬
einheit , z. B. eine Mark Feinsilber , nach welcher sie dann
Gehalt und Gewicht des im Handel vorkommenden Geldes
berechnen . Auf ein eigenes Blatt ( Folium , Pagina ) der
Bankbücher wird jedem Einleger sein Guthaben angeschrie -
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ben , über welches er nun nach Bedarf verfügen kann .

Hat er an irgend jemand eine Zahlung zu leisten , so wird
auf geschehene Anweisung der Betrag von seinem Blatte
ab - und dem des Andern gut geschrieben , welcher dann
wieder bis zur Höhe seines Guthabens in ähnlicher Weise
Anweisungen ausstellen , oder den Betrag beliebig erheben
darf . Der Nutzen einer solchen Girobank ist einleuchtend .
Außerdem , daß durch sichere Verwahrung die Gefahr des

Diebstahls und Raubes vermieden , die Mühe und der Zeit¬
verlust des Zuzählens , Verpackens und Versendens des baa -
ren Geldes vrspart und dadurch der Geschäftsgang außer¬
ordentlich erleichtert wird , hat eine Girobank noch einen
besonderen Vortheil . In Handelsstädten pflegen sich näm¬
lich mit der Zeit viele schlechte , abgenützte und fremde Mün¬

zen in den Verkehr einzudrängen , wodurch eine Unsicherheit
über das , was man eigentlich zu geben und zu empfangen
hat , entsteht . Durch das Vorhandensein eines großen
Fondes des besten Geldes — des Bankgeldes — wird
dem Handel eine sichere Grundlage gegeben , und Einheimi¬
sche und Fremde gewöhnen sich ausschließlich nach jenem
Bankgelde den Werth aller andern Münzen zu berechnen .
Aus diesem Grunde hat eine gut eingerichtete Girobank schon
viel zum Aufschwünge manches Handelsplatzes z. B. Ham¬
burgs beigetragen , indem man gern mit einem Platze Han¬
del treibt , wo man Anweisungen auf ein echtes vollwich¬

tiges Geld erhält .
Sobald der Verkehr eines Volkes aber zu einer höher »

Stufe gelangt ist , so bald dieses sich in größere Unterneh -
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münzen einläßt , und mit fremden Völkern Handelsverbin¬

dungen anknüpft , so vermag die Metallmünze nicht mehr

den Dienst als allgemeines Tausch - und Zahlungsmittel al¬

lein zu leisten . Das baare Geld reicht dann nicht mehr

für den vermehrten und vergrößerten Umsatz aus , und ist

viel zu schwerfällig und zu theuer , um dem raschen Verkehr

nachfolgen zu können . Der Kredit wird dann eine

Nothwendigkeit , und dieser muß mittelst papiere¬

ner Werthzeichen die Lücken ausfüllen , welche das

baare Geld zurückläßt . So lange dieser Credit oder das

Vertrauen , daß Jemand seiner Zahlungspflicht entsprechen

werde , von einzelnen weniger gekannten Personen aus¬

geht , so vermag er wohl auch in der Form von Schuld¬

scheinen und Wechseln wichtige Dienste zu leisten , und

zwischen Handelsfreunden und Personen , die einander ge¬
nauer kennen , die Stelle der Zahlung zu vertreten ; dem

allgemeinen Verkehre jedoch wird der Credit erst dann

das schickliche Zahlungsmittel verschaffen können , wenn er

von Personen ausgeht , die jedermann kennt , und welche

nach der allgemeinen Meinung ein hinreichendes Vermögen

besitzen , alle versprochenen Verbindlichkeiten zu erfüllen .
Eine solche , von alle « Personen gekannte und

wegen der Reichhaltigkeit der Mittel , in de¬

ren Besitze sie sich befindet , zur Anschaffung
eines wohlfeilen Tauschmittels aus demWege
des Credits geeignete Person ist vor Allen

der Staat . Und wirklich haben jene Regierungen , welche

bloß in der Absicht , dem Verkehre ein bequemes und wohl -
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feiles Tauschmittel zu verschaffen , eine gehörig berechnete

Menge Papiergeld in Umlauf gesetzt haben , ihren Völkern
einen großen Dienst erwiesen . Aber so wie es auf der Erde
keine Erfindung und Einrichtung gibt , und sei sie an und

für sich noch so gut , welche nicht dem Mißbrauche unterliegen
möchte , so wurde auch bald die Erfindung des Papiergeldes
zum Unheil der Völker und zum Ruin ihres Wohlstandes aus¬

gebeutet . Leichtsinnige und schlechte Regierungen , welche in

ihren Handlungen vom Volke nicht beaufsichtigt und beschränkt

waren , haben die Leichtigkeit , mit welcher sie sich durch Pa¬

piergeld die Mittel zu ihren Zwecken verschaffen konnten, ,

benutzt , haben eine immer größere Menge Papiergeld ver¬

fertigt , und dadurch nur selbst zur Herabsetzung seines Wer¬

thes beigetragen . Während früher die Gewißheit , daß man
an der Staatskasse jederzeit den auf dem Papiere ausge¬
drückten Betrag in klingender Münze erhalten könne , dem

Papiergelde den gleichen Werth mit dem Silbergelde gegeben

hatte , mußten die Regierungen , je mehr die Masse des Pa¬

pieres zu und die ihres Metallvorrathes abnahm , zu Gewalt -

maßregeln ihre Zuflucht nehmen und dem Papiergelde einen

Zwangskurs geben . Dadurch vernichteten sie selbst die letzte

Grundlage ihres Credits , welcher durch kein Machtgebot in

der Welt sich erzwingen läßt ; die Entwerthung des Papier¬

geldes ging dann immer rascher vor sich, und endigte zuletzt
mit der ausgesprochenen Unfähigkeit des Staats , ssem

Papiergeld einzulösen oder dem Staatsbankerott .

Der Verlust von taufenden Millionen , die Vernichtung ihres

ganzen Wohlstandes machte dm Völkern das Staats - Pa -
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piergcld so gehässig , daß nur wenige Regierungen seitdem
ein solches auszugeben gewagt haben , ja daß selbst die Un¬
beschränkten zur Wiederbelebung des öffentlichen Kredits
feierlich versprechen mußten , nie mehr ein Papiergeld mit
Zwangskurs auszugeben ( Hofpat . von: 1. Juni 1816 . )

Da aber Handel und Gewerbe ein bequemes allge¬
meines Tausch - und Zahlungsmittel dessenungeachtet nicht
vermissen konnten , so wandte sich das vom Staate so schwer
verletzte öffentliche Vertrauen wieder an Privatpersonen ,
was praktische Völker , wie die Engländer , gleich früher
gethan hatten , bevor sie zu ihrem eigenen Schaden so trau¬
rige Erfahrungen gemacht hakten . Einzelne Personen oder
ganze Gesellschaften errichteten zu diesem Behufe unter der
unmittelbaren Oberaufsicht des Staates sogenannte
Zettel - oder Ei r ku La ti o n ö b a r, ke n, mit welchen
dann noch der Zweck verbunden wurde , durch Eskomptirerr
von Wechseln und Vorstrecken von Geldern dem Handel
und den Gewerben Vorschub Zu leisten , so daß diese Ban¬
ken auch Diskont - und Seil - banken sind. Die von
solchen Anstalten ausgestellten , auf den Ueberbrmger lau¬
tenden Schuldverschreibungen heißen Banknoten . '

Um jedoch den Nutzen oder Schaden solcher Banken
und Banknoten und ihren Einfluß auf den Haushalt des
ganzen Volkes richtig beurtheilen zu können , muß man etwas
genauer die Einrichtung und das Verfahren der Banken ,
besonders der österreichischen Nationalbank unter¬
suchen. Das Wesen derselben besteht m Folgendem : Durch
Einlagen in baarew Gelde wird ein bestimmter Fond zu
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sammengebracht , welcher bei großen Banken , ( wo durch die

Einzelnen kein hinreichendes Kapital zusammenkommen kann, )

in kleinere Einlagen getheilt wird , auf welche dann Aktien

ausgegeben werden . Die Bank gibt nun Noten aus , d. i.

auf bestimmte Geldbeträge lautende , an jeden tteberbrrnger

in jedem Augenblick baar auszuzahlende Schuldscheine . Die

Noten finden , da man der Bank mit Rücksicht auf den in

ihren Gewölben liegenden Vorrath von baarem Gelde und

Metallen die Fähigkeit zutraut , jede dargereichte Note cin-

zulösen , überall den vollsten Kredit , und stehen bald dem

Metallgelde am Werthe gleich. Dazu trägt auch noch mäch¬

tig der Umstand bei , daß der Staat , dem an Beförderung

des Handels und der Industrie viel liegen muß, die Ober¬

aufsicht der Bank durch eigene Kommissäre übernimmt , und

ihr Privilegien oder besondere Begünstigungen ertheilt z. B.

ihre Noten bei allen öffentlichen Kassen anzunehmen befiehlt ,

auf die Nachahmung und Verfälschung derselben höhere Stra¬

fen setzt. Diese Betheiligung des Staates an der Bank be¬

wirkt , daß die Banknoten in der öffentlichen Meinung

als Staatspapiergeld angesehen werden , wäh¬

rend sie ihrer eigentlichen Natur nach nichts Anderes sind ,

als besonders begünstigte Privatschuldscheine ,

die jeder nach Belieben annehmen oder zurückwesien kann .

Die Art und Weise selbst , wie die Bank die von ihr

ausgestellten Noten in Umlauf bringt , ist mannigfach . Sie

eskomtirt oder löst gegen bestimmte Prozente ( Eskomt )

Wechsel , welche auf vollkommen sichere Häuser lauten , ein¬

macht Vorschüsse an wohlakreditirte Handel - und Industrie -
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treibende , oder auch sonst auf sichere Hypotheken und Faust¬
pfänder , als : Staatspapiere , Gold - und Silberbar¬
ren u. s. w. ; sie besorgt ferner manche Geldgeschäfte des
Staates , dem sie für seine laufenden Bedürfnisse aufKassen -
und Schatzkammerscheine das nöthige baare Geld vorstreckt ,
oder auf einmal bedeutende Anleihen von vielen Millionen
macht . Die Interessen , welche für alle diese Dienste vsm
Staate und von Privaten der Bank zufallen , bilden die
Gewinnste der Einleger oder Aktionäre , und werden zu be°
stimmten Zeiten , nach Abzug der Verwaltungskosten , als
Dividenden und Superdividenden unter sie ver¬
theilt . In günstigen Zeiten wird ein Theil des Gewknn -
stes als Reservefond zurückgelegt . Es ist begreif¬
lich , daß je mehr der angegebenen Geschäfte in der Bank
betrieben werden , desto reicher ihr Ertrag , und somit . desto
größer die Dividenden der einzelnen Aktien ausfallen
müssen , was dann wieder zur Folge hat , daß der
Werth der letzteren steigt , so wie denn der Werth
der österreichischen Bankaktien von ihrem ursprüngli¬
chen Werthe von 600 Gulden Conv . - Münze in friedlichen
Zeiten bereits weit über das Doppelte desselben ge¬
stiegen ist.

Würde eine Bank nie mehr Noten ausgeben , als ihr
Fond beträgt , so würden diese zwar äußerst sicher sein,
aber der Vortheil der Bank würde dadurch nicht größer
sein als der , welchen eine Girobank gewährt , daß nämlich
der Münzvorrath eines Volkes geschont , eine feste Geld¬
währung erzielt wird u. s. w. ( Sieh oben ) . Auch würden

H 10
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bei einer so beschenkten Notenausgabe die Einleger kerne

Vortheile als des von ihnen eingelegten Capita¬

ls erzielen . Dieß sührt zu einer Vermehrung der Noten

- bev den Betrag ves Bankfondes , wobei die Erfahrung

zu Hilfe kommt , daß niemals alle Noten der Bank auf

Einmal zur Auswechslung eingereicht werden , und daß

Er di gelegentlich zur Kasse kommenden ein kleinerer

B trag hinreicht - Kennt eine Bank das wahre Bedürfniß ,

welches ein Volk vermöge der Größe seines Handels und

seiner Gewerbe nach einem künstlichen TauschnnttA yat ,

und beobachtet sie bei der Notenausgabe ein r - cytiges

Verhältniß zu ihrem Baarfonde , so kann eine Vermehrung

Mer Noten über den Fond dem Volke sogar von Nutzen

sein : wenn sonst nur für den Mehrbetrag ° me vollkommen

bankmäßige Deckung vorhanden ist d. h. wenn ihre

Wechsel , Papiere und sonstigen Pfandstucke von solcher

Beschaffenheit sind , daß die Bank in der allerkürzesten

Heit ihr Geld herausziehen und zur Noteneinlösung ver¬

wenden kann . Eine Zettel . - und Diskontobank leistet dann

in der Wirthschaft eines Volkes wichtige Dienste . - Durch

die Unterstützung , die der Kaufmann und Fabrikant mit¬

telst Diskontirung seiner Wechsel und Leistung von Dar¬

lehen bei der Bank findet , kann er seinem Geschäfte einen

größeren Aufschwung geben ; ein großer Theil des baaren

Geldes wird überflüssig , und dient dazu , die Erzeugnisse

fremder Länder , Maschinen u. dgl. vom Auslande , welches

Noten anzunehmen nicht geneigt ist , einzukaufen . Dem
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Staate kann die Bank durch Einlösung seines vielleicht
gesunkenen Papiergeldes helfen u. s. w.

So bedeutend nun auf der Einen Seite die Vortheile
sind , welche aus einer zweckmäßig angelegten und redlich
verwalteten Bank für den Einzelnen und für die Ge¬
sammtheit hervorgehen , so ungeheuer können die Nach¬
theile fein , welche dem Haushalte des Volkes von einer
Bank verursacht werden , die von dem Weg der Redlich¬
keit abgeht und willkührlich verfährt . Diese Nachtheile tre¬
ten aber nicht erst dann ein , wenn die Bank so weit
ausartet , daß sie ihre Noten gar nicht oder nur zum
Theil einlösen kann , sondern wenn sie zu Restriktionen
oder Beschränkungen ihre Zuflucht nimmt , wenn sie
ihre Einlösung an eine Bedingung oder Zeitbestimmung
knüpfen muß. Eine solche Bank ist dann schon insol¬
vent , und ihre Noten bringen dem Verkehre wegen des
Abzuges , mit dem sie anzubringen sind , bedeutende Ein¬
bußen zu Wege.

In Staaten , wo sich die öffentliche Meinung unge¬
hindert aussprechen kann , sorgt die Oeffentlichkeit , mit
der die Bank ihren jeweiligen Geldzustand und ihr gan¬
zes Gebahren vor der Welt darlegen muß , dafür , daß
sie nicht von ihrer Solidität und von dem Zwecke , so
viel als möglich gemeinnützig zu sein , abweiche . Durch
diese Oeffentlichkeit wird da eine weit strengere Controlle
ausgeübt , als eS durch irgend ein Gesetz geschehen könnte .
Dort hingegen , wo dieß bisher nicht der Fall war , wo die
Regierung der alleinige Vormund und Vertreter des Vol -
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kes und mit Rücksicht auf die Bank auch .^"es
Vermo -

qens war , hatte der Staat die doppelt heilige Pflicht so

Li, - « » , - « . » , wi . »! - Dd . - ° f da - S° - g .

samste zu überwachen . Leider war dieß von Seite der

österreichischen Regierung bisher nicht der Fall gegenu

der Nationalbank , welche überhaupt in den meisten Hm-

sichten ein lehrreiches Beispiel gibt , welche Wege eme

Bank nicht einzuschlagen habe , wenn sie ' h « n Zweck er¬

reichen soll. Von der Gewinnsucht der Bankmitgüeder , we. che

natürlich nichts als ihren Vortheil vor Augen haben , und

immer nur aus ein Steigen ihrer Aktien hinarbeiten , fort¬

gerissen , und vom Staate aus den unten folgenden Grün¬

den großtentheils sich selbst überlassen , ist die Bank kurze

Zeit nach ihrer Errichtung ( 1816 ) von den heilsamen Grund¬

sätzen abgewichen , welche andere Banken - von der eng¬

lischen zu schweigen - zum Ruf hoher Solidität un Ge¬

meinnützigkeit geführt haben , wie man dieß m, Augen¬

blicke der ehrenwerthen Pariser Bank nachsagen muß. D- e

Nationalbank hat über das wahre Bedürfniß des Han¬

dels und der Industrie hinaus ihrem Geschäftsbetriebe einen

viel zu großartigen und daher unnatürlichen Umfang gege¬

ben ; sie hat ohne gehörige Rücksicht auf die ihr zustehen¬

den Geldmittel in ihrer Notenausgabe das wohlthätige Maß

überschritten , und auf einem Grunde , der eigentlich nur

für ein Ein - oder zweistöckiges Haus berechnet war , ein

sieben - oder achtstöckiges gebaut . Gegen alle Geschäftser¬

fahrungen , welche mindestens den dritten Theil der von

der Bank ausgestellten Noten mit klingender Münze jeder -
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zeit gedeckt verlangen , hat die Nationalbank mit der Fab¬
rikation der Noten so leichtsinnig fortgefahren , daß in un¬

ruhigen Zeiten , wo der Zudrang der Noten nach Auswech¬
selung natürlich größer ist , nicht einmal der zehnte oder

zwölfte Theil mit baarem Gelde gedeckt blieb . Dann muß¬
ten jene gehaßigen Beschränkungen bei der Auswechslung
eintreten , von denen die Banken anderer Länder , welche
auch Revolutionen erlitten haben , Gebrauch zu machen nicht
nothwendig hatten . Durch das viele Papier , welches leider

gegen alle Regeln bis auf die kleinsten Beträge ausgestellt
worden ist , wurde eine zu große Menge baaren Geldes
aus dem Alltagsverkehre , für welchen die Noten eigent¬
lich gar nicht bestimmt sind , verdrängt , uud trotz der

strengen Ausfuhrverbote aus dem Lande getrieben , von
wo es zurückzubringen , sich die Bank die größten Opfer
gefallen lassen und das theuerste Aufgeld bezahlen muß.

Der Staat hat auf zweifache Weise zu diesem trauri¬

gen Stand der Bank beigetragen . Er hat , weil er die

Dienste der Bank in einem besonders hohen Grade
brauchte , die in dem Gründungspatente versprochene Ober¬

aufsicht und Controlle nicht gehörig geübt , und hat ferner
an die Kräfte der Bank für sein eigenes Bedürfniß zu hohe
Forderungen gestellt . Die Bank hat dem lockenden Ge¬
winne , welcher ihr in den reichen Zinsen , die der Staat
für die ihm geleisteten Dienste zahlt , zuwinkt , nicht wider¬
stehen können , und ihm allzu reichlich seine Anweisungen
bezahlt , und ein Anlehen nach dem andern bewilligt , so
daß die feste Schuld des Staates an die Bank gegenwärtig
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den bei weitem größten Theil ( — fast drei Viertel im

Betrage von mehr als 160 Millionen ) ihres Eigenthums

und der Deckung für die 240 Millionen von ihr im Um¬

laufe befindlicher Noten bildet . Daß daher unter solchen

Umständen bei dem wankenden Credit des Staates auch

die Bank wanken müsse, daß wenn seine Schuldverschreibun¬

gen im Werthe fallen , auch ihre Verschreibungen das

sind die Noten , gegen das Metall sinken und ein schwan¬

kendes Zahlungsmittel werden müssen , ist eme nur zu

begreifliche Thatsache . Indem aber der Staat durch seine

unbescheidenen Zumuthungen die Kräfte der Bank vorzeitig

angestrengt hat , hat er sich dadurch nur selbst am meisten

geschadet ; denn er hat sich die Quelle abgeschnitten , welche

ihm in den Zeiten der Noth eine nachhaltige , finanzielle

chsilfe und Erleichterung hätte gewähren können .

So wie nun die Nationalbank auf der Einen Seite

durch die Mitschuld des Staates zur Sünderin geworden ,

so hat sie auch auf der andern Seite als Diskont - und

Leihbank ihre Pflichten gegen Handel und Gewerbe nicht

erfüllt . Wollte man da aus den ungeheuern Ziffern , welche

in den bis zur letzten Zeit spärlich erlassenen Auswerfen

paradiren , auf das Gegentheil schließen , wollte man glau¬

ben , daß die 300 Millionen , welche für Diskontirungen

und Darlehen jährlich umgesetzt worden sind , wirklich dem

Handel und der Industrie zugeflossen sind , so würde man

sehr irren . Wer die Stufe kennt , welche Wien in der

Reihe europäischen Handelsplätze einnimmt , muß eine solche

Summe weit übertrieben finden . Wohl ist Wien der Mrt -
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Gewerbe und des Kleinhandels hergeben , ^ lche tr tz

dieses Ueberfluffes größtentheils leer ausgingen ;

dit der Bank hat leider größtentheils nur zur B forde

rung jener bodenlosen Spekulationen gedient , welch

areift , und welche anstatt dem Lande von Nutzen zu sem,

»i ° i »chr mi, s- i - - n S- ldk - ift - n - in
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vorzugsweise begünstigt hat , beweist der

die von ihr eingelösteu Wechsel in der ege

viel zu hohen Betrag lauten . Während der durchWnttt

liche Betrag eines von der Pariserbank ° sk ° nMten P P

res noch zu Folge vieljähriger Erfahrung 500 fl. b
^

während von dieser jährlich über 60 . 000 Wechft

7age v° n nur 80 i und darunter eskontirt
wer^n

stellt sich der Durchschnittsbetrag eines solchen - Sechs

bei der Wiener Bank auf 3,700 fl . . was den Beweis

daß die kleinen Fabrikanten und untergeordneten Geschas -

leute nur auf geringe Unterstützung durch die Bank haben

rechnen können .



144

Den Gefahren , welche etwa für die Sicherheit ihrer

Deckungen daraus hervorgehen könnten , daß die Bank mit

unzähligen , weniger reichen und gekannten Geschäftsleuten

dadurch in Verbindung tritt , begegnet man durch verschie¬
dene Vorsichtsmaßregeln , z. B. durch das Erforderniß

mehrerer unterschriebener Bürgen . Trotz der ungeheueren
Zersplitterung ihrer Kapitalien hat die Bank von Frank¬
reich doch eine höhere Solidität zu behaupten gewußt , als
die österreichische Nationalbank , welche ihre Sicherheit viel

mehr in den hochberühmten Firmen der Häuser suchte , wel¬

chen sie ihre Wechsel eskomtirte . Da es aber der großen
Häuser nicht allzuviele gibt , und viele derselben sich sehr
stark an den waghalsigen Geschäften der Börse betheiligten ,
so ist begreiflich , daß sich öfters schon wegen dieses Börsen -
schwindels für die Nationalbank selbst große Gefahren und

Verluste ergeben haben , wenn einer oder der andere ihrer
Geschäftsfreunde in Folge der Börsenspekulationen gestürzt
war , wie dieß vor nicht allzulanger Zeit mit dem Gouverneur
der Bank selbst der Fall war . Die Bank ist überdieß
durch den Uebelstand , daß nur wenige Auserwählte an
ihren Wohlthaten Theil nehmen konnten , fast das ausschließ¬
liche Eigenthum derselben geworden , und der minder Be¬
mittelte mußte , um durch ihre Protektion den nöthigen Kre¬
dit bei der Bank zu erlangen , sich bisher große Opfer ge¬
fallen lassen .

Wenn es sich nun darum handelt , solche tiefgehende
Gebrechen einer Bank überhaupt und der Nationalbank
insbesondcrs zu heilen , wenn es sich darum handelt , sie auf
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den rechten Weg zurückzuführen und wieder gemeinnützig
zu machen , so ist die ganze Aufmerksamkeit , Sachkenntniß
und Uneigennützlgkeit der Regierung notbwendig . Das

einfachste Mittel , um zum Ziele zu gelangen , welches
Einige vorgeschlagen haben , nämlich die Bank selbst also -

gleich aufzuheben , zeigt von völliger Unkenntniß der Sache ,
und ließe sich wegen der Unmöglichkeit auch gar nicht an¬
wenden . Eine Bank nämlich verknüpft sich nach und nach
so sehr mit allen Zweigen der Volkswirthschaft , daß jede
bedeutende Veränderung , welche mit der Bank selbst vor¬
geht , auf den ganzen Verkehr zurückwirkt , daß jede plötz¬
liche Hemmung ihrer Wirksamkeit auch die größte Erschüt¬
terung in dem letzteren hervorbringen muß. Würde die
Bank plötzlich ihre Vorschüsse und Eskontirungen einzustellen
genöthigt sein , so würden alle jene Geschäftsleute , welche
auf ihre Unterstützung zu rechnen gewohnt waren , in die
größte Verlegenheit , ja in die unglücklichste Lage kommen
müssen . Auch ließen sich selbst im günstigsten Falle die
weitläufigen Ausgleichungen nicht leicht bewerkstelligen .
Es bleibt demnach nichts weiter übrig , als mit Behutsam¬
keit , jedoch zugleich mit Kraft dahin zu wirken , daß die
Bank unter der strengsten Aufsicht des Volkes ,
dem alle ihre Schritte bekannt gegeben werden
müssen , und unter der immerwährenden Kon¬
trolle des Staates sich bewege , daß sie ihren
Geschäftsbetrieb durch geeignete Maßregeln
nach dem öffentlichen Bedürfnisse ermäßige ,
daß vorzüglich das richtige Verhältniß derNo -
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ten zum Fonde keinen Augenblick überschritten

werde , und daß sie sich immer selbstständig zu

erhalten wisse .

Bevor diese Betrachtung über die Banken geschlossen

wird , ist noch des rühmlichen Strebens einiger Vaterlands -

sreunde zu erwähnen , ein einiges deutsches Banksystem

zu stiften , von welchem die jetzt bestehenden Banken Filial -

oder Zweigbanken sein sollen . Es ist dieß Bestreben aus

dem allgemeinen Wunsche hervorgegangen , so wie in geisti¬

ger Beziehung nunmehr auch in Handel , Gewerben , Zoll - ,

Post - und Münzwesen die größte Einheit und Ueberein¬

stimmung hervorzubringen .

Banknoten siehe: Bank .

6ebe : Bank .

Verfassung Belgiens - Die belgische Constitution

war die Folge der Revolution im Jahre 1830 , durch

welche die Belgier der Regierung Wilhem 1. , Königs von

Holland über Belgien ein Ende machten . Sie wurde von

dem Nationalkongreffe am 25. Februar 1831 angenommen

— und ist in so ferne merkwürdig , als sie nicht wie die

anderer Länder auf historischem Wege , durch langsame Ent¬

wicklung des Volksgeistes und der Volksfreiheit entstanden

ist ; sie hat sich nicht wie die englische und frühere franzö¬

sische nach und nach aus sich selbst herausgebildet , son¬

dern sie entstand mit Einem Male aus dem souveramen

Willen des Volkes . Sie war bis 1848 das Muster und
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Vorbild aller liberaler , wahrhaft volkstümlicher Ver¬
fassungen , sie ist es 1848 , wo die neue Revolution durch fast
ganz Europa ging , welche das Prinzip der entschieden¬
sten Demokratie feststellte , nicht mehr . Sie ist aber im¬
merhin merkwürdig , und für die konstitutionelle Entwick¬
lung zu wichtig , als daß wir sie nicht in ihren Grundzügcn
darlegen sollten .

Die gesetzgebende Gewalt ist zwischen dem König
und den beiden Kammern getheilt . Alle drei be¬
sitzen das Recht der Initiative ( Gesetzesvorschlag ) . Ueber
Staatseinnahmen - und Ausgaben , sowie über die
Truppenkontingente muß zuerst in der zweiten
Kammer abgestimmt werden . Der König besitzt die aus¬
übende Gewalt nach den Bestimmungen der Verfassung .
Diese Hauptgrundsätze sind wohl allen konstitutionellen Mo -
narchieen gemein . — Die Verfassung basirt auf dem Zwei¬
kammersystem , die Kammer der Repräsentanten
und dem Senate . Die erstere wird auf Grundlage eines
sehr geringen Census , und mittelst direkter Wahlen gewählt .
Auf 40,000 Einwohner kommt ein Vertreter . Das Alter
von 25 Jahren ist dazu erforderlich . Diese Repräsentantcnkam -
mer wird auf vier Jahre gewählt und alle zwei Jahre zur
Hälfte erneuert . - - Der Senat wird von denselben Bürgern ,
die die Repräsentantenkammer wählen , aber auf Grundlage
eines ziemlich hohen Census ( 100 st. direkte Steuern wenig¬
stens ) , und mit einer Altersfcstsetzung von 40 Jahren ge¬
wählt . Der Senat besteht nur aus halb so viel Mitglie¬
dern wie die zweite Kammer , und hat eine Dauer von
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8 ^ abren so daß sie sich alle vier Jahre zur Halste er¬

neuert . Erbliche oder vom König ernannte P- nrs gibt es

nicht , nur der muthmaßliche Thronerbe hat nut fernem

ciabr Sitz und Stimme im Senat .
'

Man sieht also vor Allem aus diesen kurzen Andeutun¬

gen. daß von einer reinen Demokratie in Belgien kerne

Rede ist. Selbst die zweite Kammer ist kerne eigentliche

s ° » d » » bloß «°- "

Classen . Diesen gegenüber ist eine zweite Macht , die Geld¬

aristokratie . mit der gleichen Einflußnahme h^stE ,
wie das ganze übrige Volk . Der Handel dre reiche Indu¬
strie , nicht einmal die geistige Capacrtat , sondern ß

große Besitz ist in dieser Kammer vertreten .

Die Rechte des Königs sind die in constitutionellen

Staaten gewöhnlichen . Als besonders bemerkenswerth fuh¬

ren wir an , daß er das Recht der Gesetzessanction , und

zwar als unbedingtes Veto besitzt , ebenso ww das .

di - G- s - «° b- ! - »». i » - r - »»»

d. „s - ° d° -
D- ° > E ° »

sobald es die Sicherheit des Staates erlaubt , er

mer zur Kenntniß gebracht werden . Die Handelsvertrag

w!° d>- d- ° S. ° » . «° i - -

Staatsbürger verpflichten , müssen d,e Zustimmung der

Kammern haben ; diese treten auch ohne die komg-

liche Einberufung alle Jahre zusamwen . Sie müssen
wen. ^

stens 40 Tage beisammen bleiben . Der Komg h

Recht beide Kammern aufzulösen , worauf aber r h-

ler binnen 40 Tagen , die Kammern innerhalb zwei Mona -

WWWWW» » » »
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ten zusammenkommen . Die Vertagung darf nicht die Frist
eines Monats überschreiten . — Hierdurch ist die Volks¬

vertretung gegen die königliche Willkühr geschützt-
Der König hat das Begnadigungsrecht , und das

Recht Adelige zu ernennen , der Adel aber genießt keine

Vorrechte . Der König muß bei der Thronbesteigung einen
Eid auf die Verfassung leisten .

Die Kammer der Volksvertreter klagt die Minister
an und der Kassationshof richtet sie. Der König
kann einen Minister nur auf das Verlangen einer der
beiden Kammern begnadigen .

Das Associationsrecht , vollkommene Religionsfreiheit ,
ebenso wie die entschiedenste Unabhängigkeit äußerlich an

gar keiner Religionsübung Theil zu nehmen , Preßfreiheit
ohne Cautionen und Petitionsrecht sind den Belgiern gewähr¬
leistet . Der Civilehe muß die prkesterliche Einsegnung vor¬
hergehen .

Die obersten richterlichen Behörden ernennt der König
nach vorgelegten Listen , nur die untersten ohne diese
( Friedensrichter und Tribunalsrichter ) , die Richter können
nur auf einen Urtheilsspruch abgesetzt werden , und dürfen
kein anderes Amt mit Besoldung bekleiden .

Die Provinzial - und Gemeindeversammlungen , welche
alle Gegenstände zu behandeln haben , die ihr eigenes
besonderes Interesse betreffen , entstehen aus einer unmit¬
telbaren Wahl und berathen üb erhaupt , so wie die sie ange¬
henden Budgets und Rechnungen insbesondere öffentlich .



150

Das sind die Grundlinien und Hauptzüge einer Ver¬

fassung , die bürgerlichen Rechte der Staatsbürger in voll¬

kommener Weise zu sichern und ihre Freiheit auf das

festeste zu begründen bestimmt ist , die aber die politische

Gleichberechtigung aller Staatsbürger , ihre gleichmä¬

ßige Antheilnahme an der Volksvertretung nicht aner¬

kennt . Sie war noch vor Kurzem das Ideal einer frei¬

sinnigen Verfassung , die als das höchste Ziel von Volks¬

freiheit den Freiheitsmännern vorzuschweben pflegte . Die

Ereignisse unserer Tage und der großartige Umschwung

in den Ideen der Völker aber haben sie dermaßen in den

Hintergründe geschoben , daß sie wol in keiner Weise heut¬

zutage mehr als ein Muster und Vorbild für neu zu schaf¬

fende Constitutionen wird gelten können .

Mas heißt jede Verordnung , welche vom Kaiser von

Rußland erlassen wird , ist demnach beinahe gleichbedeutend mit

den früheren kaiserlichen Decreten in Oesterreich , daß bei der

Lesspotischen Regierungsform des russischen Reiches ein

kaiserl . Ukas wie ein von Gott gegebenes Gesetz keine Ein¬

wendung erlaubt , braucht nicht erst gesagt zu werden .

Ein Tags be fehl des Czaren oder eine militärische

Ordre im Felde heißt : Prikas .
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Patrimonial - oder GrbgcrichtsbKrkeit . Wir
stellen uns hier wieder vor allem aüf den Standpunkt der
Geschichte , um auf den Ursprung dieser Einrichtung zu¬
rückzukommen , und so allmälig vorwärtszugehen , bis
wir den Begriff festhalten können , wie er nach unseren
jetzigen Verfassungen aufgefaßt werden muß.

Als das Gerichtswesen im deutschen Vaterlande noch
in seiner Kindheit lag , als , wie in den Zeiten des Faust -
rechts , es eigentlich gar kein deutsches Recht gab , und die

Kraft der Faust die Stelle eines Gesetzbuches vertrat , da¬
mals war es eine Wohlthat und ein Akt der Moralität ,
wenn große Güterbesitzer oder Gemeinschaften auf ihren
Ländereien besondere Gerichtsbarkeiten einführten , damit
der Schwächere , der Unterdrückte doch eine Stelle habe ,
wohin er sich mit einer Beschwerde wenden könne , von
wo aus Recht gesprochen , und nöthigenfalls Schutz und

Genugthuung werde . Solche Gerichtsbarkeiten waren aller¬

dings — als Privateinrichtungcn — im Widersprüche mit
der allgemeinen Justiz , wie ihn jede vernünftige Staats -

theorie ( Staatslehre ) für den Gesammtstaat fordern muß,
aber für die damaligen Verhältnisse , waren sie, wie ge¬

sagt , eine Wohlthat .
Die Ohnmacht der deutschen Kaiser ihren großen Va¬

sallen gegenüber war nicht im Stande , so manche drückende

Einrichtung aufzuheben » wenn letztere darin einen Vortheil
oder doch ein Vorrecht erblickten . So kam es , daß trotz
der fortgeschrittenen Ausbildnng der deutschen Landeshoheit ,
die ehemaligen reichsunmittelbaren Stände die besonderen

!I.
'

11
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Gerichtsbarkeiten auf ihren Gütern , das sind : die Patri -

monialgerichtsbarkeiten , als eines ihrer kostbarsten Privile¬

gien nicht aufgeben wollten , und auf diese Weise konnte

man in jedem größeren Besitzthum eine verschiedene Ge¬

richtsbarkeit nach verschiedenen Grundsätzen vorfinden .

In diesem Sinne nun , sind die Patrimonial - Gerichts -

barkeiten , wie sie die Bundesverfassung in neuerer Zeit

für Deutschland geregelt hat , nicht zu nehmen . Wenn

auch der Grundherr , sei er nun von Adel oder nicht , oder

auch eine Kommune auf seinem Besitzthume die Gerichts¬

personen ernennt , wenn vor diesem Gerichte sogar eine

zweite Instanz möglich ist , so sind alle diese Gerichtsbar¬

keiten als unabhängig von den allgemeinen Landesgesetzen

zu denken ; sie müssen sich in ihren obersten Grundsätzen

genau den Staatsvorschriften über Gerichtsverfassung fügen .

Dem Landesherrn bleibt die oberste Aufsicht über diese Ge¬

richtsbarkeiten vorbehalten , und in allen Fällen bildet er die

letzte Instanz . So bestimmte es schon die rheinische Bundes¬

akte , und doch wurden sie schon vom Jahre 1809 ange¬

fangen in vielen deutschen Ländern als unpassend und

den Begriffen unseres Zeitalters nicht entsprechend gänzlich

abgeschafft . So in Würtemberg , Braunschwerg , Hannover .

Der Wiener Kongreß bestätigte die Patrimonial - Gerichts¬

barkeiten in ihrer Wirksamkeit , stellte sie jedoch gleichfalls

unter den Landesgesetzen , räumte großen Grundbesitzern

wohl auch die zweite Instanz ein , behielt aber die dritte

und letzte jedesmal dem Landes - Souvräne vor .
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Wir müssen uns entschieden gegen diese erbherrlichen

Gerichtsbarkeiten erklären , ihre Aufhebung ist innig ver¬

knüpft mit jener aller übrigen Unterthansverhältnisse . Sind

alle Staatsangehörigen gleich berechtigt , kann unmöglich
dem einen die Bevormundung des andern eingeräumt werden ,
nur jenen Gewalten , die aus dem Staatsverhältnisse entsprin¬

gen , ist jeder einzelne untergeordnet . Ein weiteres Fort¬

bestehen der Patrimonialgerichte würde die Kluft , die bis

jetzt zwischen Dorf - und Stadtbewohnern bestand , noch immer

offen erhalten , würde also letztere noch immer in das Ge¬
biet der Unmündigen verweisen . Es müssen von nun an die

Dorfbewohner in gleicher Weise, wie jene der Städte ihre eige¬
nen Angelegenheiten durch Gemeindebehörden ordnen , in ihren

staatlichen Beziehungen aber der Staatsbehörde unterstehen .

Accise . Diejenigen Steuern , welche der Staat in
einem gewissen Betrage für eine bestimmte Zeit ausschreibt
und dann auf die Einzelnen nach Verhältniß ihres Ver¬

mögens umlegt ( die direkten Steuern ) bilden bei Weitem

keine so reiche Quelle des Einkommens als diejenigen
Steuern und Abgaben , welche ein jeder Staatsbürger ohne

Rücksicht auf sein Vermögen entrichten muß , wenn er ge¬
wisse Staatsanstalten , wie Posten , Straßen benützen , oder
wenn er einen Verbrauch gewisser Gegenstände machen will ,
wenn er z. B. fremdländische Erzeugnisse einführen , Tabak ,

Salz , geistige Getränke , andere Lebensmittel genießen will .
Unter diesen ( den indirekten ) Steuern ist die Verzehr
rungssteuer — auch vorzugsweise Accise oder Thorauf -

11 *
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schlag ( Octroit ) genannt wenn sie am Eingänge der größe¬

ren Städte erhoben wird — besonders einträglich . Es hat

aber diese Steuer , wie keine andere weiter , in neuerer Zeit

den Haß des Volkes so sehr gegen sich gewendet , daß fast

überall , wo große Volkserhebungen stattgefunden haben ,

das Niederreißen des alten Systems gewöhnlich mit dem

Niederreißen der verhaßten Acciseschranken und der Zoll¬

einnahmehäuser begonnen wurde .
, . « ^

Um über die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit dieses

Hasses und über die Accise selbst ein richtiges Urtheil zu

sprechen , muß man vor Allem darauf sehen , ob auch ber

dieser Steuer jene vernünftigen Grundsätze , an welche sich

der Staat bei Auflegung einer jeden Steuer überhaupt

halten soll , beobachtet sind. Soll eine Steuer ihrem Zwecke :

nämlich dem Staate ein Einkommen zu sichern , ent,prechend

und doch dem allgemeinen Wohle nicht entgegen sein , fo

darf dabei nicht ihre Einträglichkeit allein entscheiden , son¬

dern sie muß vor Allem gerecht sein , d. h. sie muß

jedem Staatsbürger gleichförmig und nur nach

dem Maaße seines Vermögens treffen , sie darf

ihm verhältnißmäßig keine größere Last auflegen , als welche

er , ohne seinen Nahrungsstand zu schwächen , zu tragen

im Stande ist ; sie darf aber auch auf die Wirthschaft des

Volkes im Ganzen und auf das Volksvermögen keinen

nachtheiligen Einfluß üben . Fragt man , ob das Gesagte

bei der Accise der Fall ist , so muß man wieder zwischen

der Besteuerung jener Gegenstände unterscheiden , welche

dem Menschen bloß einen angenehmen Genuß gewähren ,

wie z. B. die des Bieres , Weines , Branntweines und
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jener Gegenstände , welche zur Erhaltung des Lebens un¬
entbehrlich sind. Den Genuß der ersteren Gegenstände
kann der Staat allerdings , als passende Gelegenheit , sich,
ohne Nachtheil für das Volkswohl ein Einkommen zu ver¬
schaffen , mit einer mäßigen Abgabe belegen ; ja es kann
eine starke Besteuerung des Branntweins zur Hintanhal -
tung der Trunksucht und jener verderblichen Branntwein¬

pest , welche schon das Unglück ganzer Nationen war , in
sittlicher Beziehung nur wünschenswerth sein. Anders aber
ist es bei der Besteuerung der zum Leben unentbehr¬
lichen Bedürfnisse ; hier ist die Accise ungerecht und dem
Volkswohle nachtheilig .

Ungerecht ist sie in doppelter Beziehung . Während
nämlich jeder Staatsbürger nur nach dem Maaße seines
Vermögens oder vielmehr seines reinen Einkommens zum
Tragen der Staatslasten beigezogen werden soll , fällt die¬
ser Grundsatz bei der Accise ganz weg. Hier wird sogar
der Tagelohn des gänzlich besitzlosen Arbeiters einer Be¬

steuerung unterworfen , welcher er sich in keiner Weise ent¬
ziehen kann ; ja , dadurch , daß die stärkere körperliche Ar¬
beit auch eine stärkere Comsumtion ( Verbrauch ) von Lebens¬
mitteln nothwendig macht , dadurch , daß jeder Bissen , den
das kleine Kind selbst zum Munde führt , versteuert werden
muß , wird der Arme , welchen die Vorsehung nach ihrem
unerforschlichen Rathschluffe überdieß von jeher mit einem
besonderen Kindersegen bedacht hat , von der Accise bei
Weitem stärker getroffen , als der Vermögliche . In letz¬
terer Beziehung hat die Accise ganz dieselbe Wirkung
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und nur eine andere Gestalt wie die längst als entehrend

anerkannte , nunmehr nur von barbarischen Völkern beibe¬

haltene Kopfsteuer .

Zur Vermehrung der dem Einzelnen aus der Accise

erwachsenden Last trägt noch der Umstand bei , daß in den

meisten Städten die Gemeinden diese leichtfließende Geld¬

quelle benützen , um auch ihrerseits unter dem Namen

eines städtischen Zuschlages zugleich mit der Accise

von allen in die Stadt kommenden Lebensmitteln eine

nicht unbeträchtliche Abgabe zu erheben , deren Ertrag als

zumeist von den minder Bemittelten stammend , nach den

bisherigen Erfahrungen leider nicht immer zu gemeinnützi¬

gen Anstalten , sondern oft zu luxuriösem Aufwande , Pracht¬

bauten , nnnöthigen Verschönerungen oder gar Verschleu¬

derungen verwendet worden ist.

Da durch die Accise der Arme nicht minder als der

Reiche und wenn er eine zahlreiche Familie hat , noch mehr

als dieser , an den städtischen Lasten zu tragen verpflichtet

ist , so ist begreiflich , wie unrecht es sein muß , wenn man

in manchen Gemeinden die Wahlfähigkeit und Wählbar¬

keit zur Gemeindevertretung und zu Gemeindeämtern erst

noch von der Entrichtung einer direkten Steuer (s. oben )

abhängig machen will .

Eine weitere Ungerechtigkeit enthält die Accise auch

dadurch , daß die Bewohner der geschlossenen Städte durch

sie stärker besteuert sind als die der offenen und des fla¬

chen Landes , wo Gewerbe und Wohlstand jetzt besser blü -
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hm als sonst , besonders wo Grund und Boden schon seit

längerer Zeit entlastet sind.
So wie nun eine Accise aus die unentbehrlichen Le¬

bensmittel in so vielen Hinsichten ungerecht ist , so wirkt

sie auch auf Handel und Industrie äußerst nachtheilig zu¬

rück. Sie erhöht auf eine unnatürliche Weise den Preis

der Lebensmittel , und dadurch auch den Tagelohn der Fab -

riks - und sonstigen Arbeiter und trägt zur Vertheuerung

des Miethzinses bei. Sie vermindert das Volksvermögen

bedeutend ; ja eine Verzehrungssteuer , wenn sie besonders

hoch ist , ist im Stande , ohne daß man dieß lange zu

merken braucht , dasselbe bis zur gänzlichen Kraftlosigkeit

des Volkes zu erschöpfen . Die in den meisten großen Städ¬

ten von Europa herrschende , unglückliche Massenarmuth

hat zum Theile ihren Grund in dieser schädlichen Steuer .

Alle diese nachtheiligen Seiten lassen die Accise daher

als diejenige Steuer erscheinen , welche sich im ganzen

Steuerwesen am wenigsten rechtfertigen läßt , und gegen

ihre sogleiche Aufhebung oder wenigstens starke Verminde¬

rung spricht . Nur der einzige aber triftige Grund , daß

der Staat nicht plötzlich auf ein so bedeutendes Ein¬

kommen (in Oesterreich bei 26 Millionen ) Verzicht leisten

kann , und daß er sich erst andere Ersatzmittel für den

dadurch entstehenden Ausfall in seinen Einkünften verschafft

haben muß, bevor er die nöthigen Umstaltungen vornehmen

darf , streitet gegen die sofortige und völlige Aufhebung der

Verzehrungssteuer . Wegfallen muß die Accise ganz bestimmt

zuerst , wenn der Grundsatz , daß im Staate jeder Bürger
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nur nach seinem Vermögen und Einkommen besteuert wer¬

den soll , einmal allgemein zur Anwendung kommen wird ,

weil es dann überhaupt keine gelegentlichen ( indirekten ) ,

sondern bloß sichere , fest umgelegte (direkte ) Steuern gebe «

darf .

Nordamerikanifche Verfassung » Nordamerika

gilt von jeher für das Land der Freiheit , es war der

Boden , auf den diejenigen flüchteten , welche die despotische

Regierung Deutschlands niederdrückte . Eine der Hauptur¬

sachen , die dazu beigetragen haben , die Auswanderungen

nach Nordamerika häufig zu machen , lag eben in seiner

freien Verfassung . Nicht bloß die Leichtigkeit , Grundbesitz

in einem Lande zu erwerben , das noch ungeheure unbe¬

baute Strecken fruchtbaren Erdreiches für einen geringen

Preis den Ankömmlingen bietet , nicht bloß die Gastfreund¬

schaft , der Frciheitsstnn , mit dem seine Bewohner jeden

Fremden wie ihres gleichen betrachten , und ihn nach ver -

hältnißmäßig kurzer Zeit ( nach sieben Jahren ) für gleich¬

berechtigt ansehen und ihm gleichen Antheil an den höch¬

sten politischen Rechten ebenso wie dem Eingebornen ge¬

währen ; nicht bloß die hohe politische Bildungsstufe seiner

Bewohner , der Frciheitsstnn , der in ihr Blut übergegan¬

gen und mit ihnen verkörpert worden , — sondern hauptsäch¬

lich seine freie Verfassung haben es für die Europäer und

namentlich für die Deutschen , die sich unglücklich in ihrer

Knechtschaft fühlten , zum Ideal eines freien Staates ge-
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macht , und viele bewogen ihr Vaterland zu verlassen
um jenseits des Meeres sich ein neues zu suchen.

Die nordamerikanischcn Freistaaten sind eine demokra¬

tische Republik . Diese Verfassung ist nicht auf dem Wege
des Rechts durch Vermittlung eines Monarchen , durch ein

langsames allmäliges Uebergehen in neue Zustände , —

sondern mit einem Male , durch den Gesammtwillen ver¬

einigter Völker entstanden , die mit ihrer Vergangenheit
brachen , ihre eigene Geschichte vergaßen und wegwischten , —

und nur die Gegenwart und die Zukunft betrachtend , ein
neues Gebäude auf vollkommen neuer Grundlage schufen .

Die Unabhängigkeitserklärung der 13 nordamerikani -

schen Provinzen 1776 schüttelte das Joch des Mutterlan¬
des England ab , und im Jahre 1783 wurden sie nach
ihrem siegreichen Kampfe von diesem wirklich als unabhän¬
gig von England anerkannt .

Schon im Jahre 1778 hatten die 13 Provinzen sich
eine Verfassung gegeben ; während des Krieges sahen sie
aber zur Genüge ein , daß diese den einzelnen Staaten
auf Kosten der Gesammtheit eine viel zu bedeutende Macht
gelassen habe , und daß der gesammte Bundesstaat nicht
die gehörige Kraft besitze , um als solchen sich den einzel¬
nen Staaten gegenüber zu behaupten ; sie sahen den Ver¬
fall des Bundes und den Untergang der Einzelnen auf
diese Weise voraus , wenn sie nicht eine starke und kräftige
Centralregierung hinstellen würden . Somit wurde jene erste
Verfassung wieder verworfen . Es kamen deshalb im Jahre
1787 die Abgeordneten der einzelnen Staaten zu Philadelphia
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zu einem Generalconvent zusammen , das große Werk ward

vollbracht und dem bisherigen Congreß zur Bestättigung vor¬

gelegt . Diese wurde gewährt , und somit die Verfassung der

Nordamerikanischen Freistaaten begründet : — Das Werk ,

welches Epoche machte in der Geschichte der Politik , das der

Staatsform der Republik solche Anerkennung und Bedeu -

tendheit verlieh , unter dem Nordamerika stark und eine der

Großmächte wurde , die ihr Gewicht in die Wagschale euro -

väischer Geschicke zu werfen im Stande sind , - wurde in

vier Monaten zu Stande gebracht .

Die nordamerikanischen Freistaaten bestehen jetzt aus

26 Staaten von verschiedener Größe und Völkerzahl . Die

Gebiethe , welche nicht wenigstens 60,000 Einwohner ha¬

ben , werden nicht als Staaten angesehen . Als . ^räger der

Volksfouveraiuität all dieser Staaten , welche auf einen Theil

ihrer Souverainität verzichtet haben , um des Ganzen wil¬

len steht der Congreß da , welcher die gesammte ge¬

setzgebende Macht in Händen hat , und mit Niemanden ander¬

weitig theilt . Der Congreß aber hat keineswegs die absolute

Gewalt , Alles aus eigener Machtvollkommenheit im Namen

des Volks als Gesetz zu beschließen . Er darf nie die Rede - ,

Schreib - und Preßfreiheit einschränken ; er darf nie öffent¬

liche friedliche Versammlungen der Bürger hindern , irgend

eine Religionsparthei begünstigen , oder die Glaubensfreiheit

beeinträchtigen , ferner einen Adel einführen , in Friedens¬

zeiten Einquartirung den Bürgern zur Last legen , oder die

Habsag Corpus außer bei offenem Aufruhr oder friedlichen

Einfall suspendiren u. s. f. Es wäre kein Bürger Nordame -
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rikas verbunden , einem Gesetze des Congreffes , das gegen
irgend eine dieser Bestimmungen fehlt , zu gehorchen .

Sonst aber steht ihm die Ausübung aller Hoheitsrechte
zu, Abgaben aufzulegen , Anlehen zu contrahiren , Han -
delstractate zu schließen , Krieg zu führen und Frieden zu
schließen u. s. w. Aber auch hierin ist er an gewisse Nor¬
men gebunden . So müssen z. B. die Abgaben und Zölle im

ganzen Gebiete der vereinigten Staaten gleich sein ; die Aus¬
fuhr darf nie besteuert werden , Gelder für die Führung
des Kriegs auf länger als zwei Jahre können nicht bewil¬
ligt werden u. s. f. die Gesetzgebungen der einzelnen Staa¬
ten haben somit eine verhältnißmäßig sehr geringe Macht ,
und können innerhalb ihres Gebieths nur derartige Ge¬
setze geben , welche von rein localcm Interesse und auf den
Bestand und die Stärke des ganzen Bundes keinen Einfluß
haben . Nicht allein besitzt der Congreß die gesammte legis¬
lative Macht allein , sondern er hat auch Attribute , die sonst
gewöhnlich der erecutiven Macht zukommen , wie wir solche
schon aufgezählt haben . Der Congreß wird nicht zusammen -
berufen , sondern versammelt sich von rechtswegen jedes
Jahr am ersten Montage im December .

Er besteht aus dem Senate und dem Hause der
Repräsentanten . Die Mitglieder der letzteren werden
alle zwei Jahre von dem Volke der verschiedenen Staaten
gewählt . Census eristirt keiner . Um wählbar zu sein ist das
Alter von 25 Jahren , der Besitz des Bürgerrechts der ver¬
einigten Staaten seit sieben Jahren und der Wohnsitz in
dem Staate , wo man gewählt wird , erforderlich . Seit dem
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Jahre 1832 kommt auf 48,000 Einwohner ein Repräsen¬

tant . In denjenigen Staaten , wo die Sklaverei der Farbi¬

gen noch geduldet wird , werden /̂z der Sklaven bei der

Berechnung der Volkszahl hinzugerechnet , damit die südli¬

chen Staaten in dieser Beziehung gegen die nördlichen nicht

zu kurz kommen. Diese Wahlen geschehen auf directe Weise.

— Das Haus der Repräsentanten vertritt somit das Volk

selbst , es ist das eigentlich democratische Element des Staats .

Die Mitglieder des Senats müssen 30 Jahre alt

und 9 Jahre Bürger der vereinigten Staaten gewesen sein.

Auch hier wird kein Census erfordert . Die Senatoren aber

werden nicht von den Bürgern selbst gewählt , sondern jeder

einzelne Staat und zwar die gesetzgebende Gewalt des Staa¬

tes sendet zwei Senatoren in den Senat : Wenn also bei

den Repräsentanten auf die Volkszahl des - Staates Rück¬

sicht genommen wird , so sind im Senate alle Staaten gleich

vertreten , der größte wie der kleinste . Die Senatoren wer¬

den auf sechs Jahre gewählt , es erneuert sich aber nach -e

zwei Jahren Vz derselben . Die Senatoren stimmen nach

Köpfen , nicht nach Staaten . Im Repräsentantenhaus ist

das Volk , im Senate die einzelnen Staaten vertreten .

Gelangt hierdurch der wahre Volkswille einerseits zur Gel¬

tung , so wird andrerseits auch jeder einzelne Vtaat , ob er

auch noch so klein sei, in die Lage versetzt , gleichmäßig für sein

Wohl und seine Erhaltung zu sorgen , seinen Willen auf gesetzli¬

chem Wege znr Geltung zu bringen und jede Erdrückung

durch einen größeren Staat unmöglich zu machen . Da¬

durch wird die Verfassung Nordamerikas Föderativ
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d. h die Existenz der einzelnen Staaten geht in der

Gesammtheit nicht unter , sondern es ist ein Bündniß gleich¬
berechtigter Staaten , die auf gleiche Weise ihren Antheil
an der Regierung des Bundesstaates haben . Dadurch wird
auch das Interesse eines jeden einzelnen Staates an der Er¬
haltung der Gesammtheit rege erhalten . Beide Häuser müs¬
sen gleichmäßig eine Bill annehmen , und dem Präsidenten
vorlegen , damit sie Gesetzeskraft erhalte . AllrAbgabenbills
gelangen zuerst vor das Haus der Repräsentanten . Wer ir¬

gend ein Amt in der Union bekleidet , kann nicht indenEon -

greß gewählt werden ; weder Präsident noch Minister haben
Sitz oder Stimme in einem der beiden Häuser . Durch diese
beiden wichtigen Maßregeln wird die gesetzgebende Gewalt
unabhängig von der Exekutivgewalt erhalten . Der Senat
allein untersucht und urtheilt über die Anklagen gegen die
Staatsdiener . Jedes Haus hat die Aufsicht über seine Mit¬
glieder , es führt ein Tagebuch seiner Verhandlungen , das
von Zeit zu Zeit veröffentlicht wird ; die Mitglieder erhal¬
ten Diäten .

Die exekutive Macht der Union ruht in den Händen
des Präsidenten . Dieser wird auf vier Jahre gewählt ,
kann aber nochmals auf vier Jahre gewählt werden . Je¬
der Staat ernennt , um ihn zu wählen , durch seine legis¬
lative Gewalt ebenso viel Wähler , als er Senatoren und
Repräsentanten in den Congreß sendet . Also nicht das
Volk selbst , sondern dessen Vertrauensmänner wählen den
obersten Beamten der Republik . Derjenige , der nach ihm
die meisten Stimmen hat , wird Vicepräsident . Er bezieht
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25,000 Dollars Gehalt und muß bei Antritt seines Amtes

den Eid leisten , daß er getreulich sein Präsidentenamt ver¬

sehen , und so viel in seinen Kräften steht , die Bundes¬

verfassung erhalten , beschützen und vertheidigen wolle . Er

muß , um gewählt zu werden , 35 Jahre alt und 14 Jahre

im Lande seinen Wohnsitz haben . Auf Vermögen , Stand

und Religion wird keine Rücksicht genommen . Um genau

den Unterschied zwischen dem Präsidenten Nordamerikas

und einem Monarchen festzusetzen , ist vor Allem zu bemerken ,

daß er nur vier Iahre sein Amt zu versehen hat und dafür

verantwortlich ist. Er kann in Anklagestand ver¬

setzt und vom Senat verurtheilt werden . Von der gesetz¬

gebenden Gewalt steht ihm Nichts zu , wohl hat er ein

aufschiebendes Veto , dies ist aber ein Attribut feiner voll¬

ziehenden Gewalt . Jede Bill , die bei dem Congreß durch¬

gegangen ist , wird dem Präsidenten zur Unterschrift vor¬

gelegt ; verweigert er sie, so soll er sie mit seinen Ein¬

wendungen dem Hause , von dem sie ausgegangen ist , zu¬

rückschicken ; stimmen nach Erwägung derselben Vz der

Stimmen dafür , so gelangt sie an das andere Haus , und

wird sie auch hier mit Vs der Stimmen angenommen , so

hat sie Gesetzeskraft . — Der Präsident ist Oberfehlshaber

der Armee , der Flotte der vereinigten Staaten , und der

Miliz der einzelnen Staaten , wenn,sie zum Dienste dessel¬
ben versammelt ist. Er hat das Begnadigungsrecht , nur

nicht im Falle der Anklage gegen die Staatsverwaltung .
Er kann Bündnisse schließen , aber nur mit Zuziehung von

V3 der gegenwärtigen Senatoren . Er bestellt und ernennt
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Minister , Gesandte und Consuln , ebenso die Richter und
alle übrigen Beamten der vereinigten Staaten — aber bloß
mit Zustimmung des Senats . Für niedere Beamte kann

der Congreß das Ernennungsrecht dem Präsidenten oder

den Gerichtshöfen überlassen . Er ist also bei Ausübung
seiner Rechte durchweg an die Mitwirkung des Senats ge¬
bunden , und dafür verantwortlich . Von Zeit zu Zeit soll
er dem Congresse in Form einer »Botschaft « Nachricht von

dem Zustande der Union zukommen lassen In außerordent¬

lichen Fällen kann er beide Häuser zusammenberufen . —

Im Falle der Präsident zu seinem Amte unfähig wird ,
oder es niederlegt , oder von demselben entfernt wird , so
tritt der Vicepräsident an seine Stelle . Der Präsident hat
4 Staatssekretäre ( Minister ) zur Besorgung der Staats¬

geschäfte zur Seite .

Die richterliche Gewalt ist einem Obergerichte und den
niedern Gerichten übergeben . Das Obergericht ist auch In¬

stanz in den Streitigkeiten zwischen einem. Staate und dem

andern .
Alle Processe werden durch Geschworne entschieden ,

nur in Anklagen gegen die Staatsverwaltung richtet der

Senat .

Der Congreß kann neue Staaten in die Union auf¬

nehmen ; die Bürger eines jeden Staates sind in dem an¬
dern gleichberechtigt mit den Bürgern derselben . Die ver¬

einigten Staaten garantiren jedem einzelnen Staate eine

republikanische Regierungsform und Schutz gegen jeden An¬

griff von Innen oder Außen .
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Dies sind die Grundzüge der Verfassung der nord -

amerikanischen Republik , wie sich dieselbe unverändert seit

dem Jahre 1787 erhalten hat , unverändert bei allen Stür¬

men, die die Verfassungen Europas umgestürzt und über

den Haufen geworfen haben .

Börse bedeutet an großen Handelsplätzen , wie Lon¬

don , Hamburg , Amsterdam , jedes öffentliche Gebäude , wo

die Kaufleute zu bestimmten Stunden zusammen kommen ,

um wichtige Handels - und Schifffahrtsangelegenheiten zu

besprechen , und Geschäfte der verschiedensten Art abzuschließen ;

an anderen Orten wieder ist Börse vielmehr das öffentliche ,

privilegirte Spielhaus , wo mit den vom Staate und an¬

deren größeren Körperschaften , wie Ständen , Gemeinden ,

ausgestellten Schuldbriefen ( Obligationen ) , dann mit den

Aktien der Eisenbahn - , Bank- , Affekuranzgesellschaften u. dgl .

jenes veränderliche und gefahrvolle Glücksspiel getrieben

wird , welches man den Effekten - oder Papierhandel

nennt . Dort kennt man unter Börse den Tummelplatz

aller wilden Leidenschaften , das Schlachtfeld , wo alltäglich

der schnöde Eigennutz und die athemlose Hast nach Ge¬

winnst mit allen Waffen der List und der Lüge gegen ein¬

ander zu Felde ziehen und sich des Mammons wegen un¬

blutige aber doch wilde Treffen liefern .

Es konnte nämlich nicht fehlen , daß der Erfindungs¬

und Unternehmungsgeist , welcher in der Neuzeit im ganzen

menschlichen Verkehre so großartige und segensreiche Ver¬

änderungen hevorgebracht hat , welcher bei Unternehmungen ,
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wo die Geldkraft des Einzelnen nicht ausreicht , die zer¬
splitterten Kräfte Vieler klug in eine Gesellschaft
vereinigen lehrte ; welcher dem geldbedürftigcm Staate in
den Anleihen die nöthigen Mittel an die Hand gab ,
ohne den Bürger für den Augenblick durch Steuern drücken
zu müssen , es konnte nicht fehlen , daß dieser Unterneh¬
mungsgeist auch zu Ausartungen und Mißbrauchen führen
mußte . Die Gewinnsucht und Spekulationswuth bemächtig¬
ten sich der vom Staate und jenen Gesellschaften ausgege¬
benen Papiere , und wußten daraus einen eigenen Geschäfts¬
zweig zu bilden , merkwürdig durch seine ungeheure Boden -
losigkeit und Schwindelei .

Wenn jederzeit die Gewißheit vorhanden wäre , daß
der Staat fortdauernd seine Verbindlichkeiten erfüllen , d. h.
daß er seine Schulden und besonders die Zinsen derselben
werde zahlen können und wollen , eben so wenn es
gewiß wäre , daß die Aktienunternchmungen stets unge¬
störten Fortgang haben und die gehörigen Zinsen werden
abwerfen können , dann würden beide, Staatspapiere so¬
wohl als Aktien , ihren bleibenden festen Werth besitzen,
und die Gelegenheit zu einem so wechsclvollen Handel mit
diesen Papieren wäre abgeschnitten . Da aber außerordent¬
lich viele Umstände , besonders politische Ereignisse im In¬
nern des Staates und von außen , Kriegsgefahren u. dgl.
häufig den Zweifel entstehen lassen , ob der Staat werde

zahlen können , ob die Aktien denselben Gewinn tragen
werden ; so muß die Nähe oder Ferne einer solchen gefähr¬
lichen Wahrscheinlichkeit den Curs der Papiere bald drücken

U 12
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bald heben d. h. den Werth derselben vermindern oder ver¬

mehren . Selbst da , wo keine solche Ungewißheit obwaltet ,

kann schon die Vermuthung , daß neue vorthcilhaftere Arten

von Vertreibungen in den Verkehr kommen werden , auf

Leu Curs der schon vorhandenen einwirken .

Obwohl es nun unmöglich ist , alle künftigen Ereig¬

nisse vorauszusehen , und den Curs der Papiere darnach zu

bestimmen , so suchen doch die Börsenmänner mit Zuhilfe¬

nahme von Erfahrungen und Vergleichung ähnlicher Falle ,

aus allen politischen Zuständen Vermuthungen zu entneh¬

men . Schlüsse zu ziehen . Sie benutzen dabe , nicht b. oß

die wichtigen und belangreichen Thatsachen ; meistens d- enen

schon die unbedeutendsten , erbärmlichsten Kleinigkeiten , die

in irgend einem fernen Winkel der Welt vorgehen , das

Bauchgrimmen einer hohen oder allerhöchsten Person , das

geheimnißvolle Achselzucken eines Diplomaten , bei den Borse -

leuten dazu , den CurS eines Papieres zu heben oder zu

drücken . Man war auch bis zur neuern Zeit gewohnt , die

Börse , wegen dieses ihres Zusammenhanges mit den Welt -

ereignissen , als den einzigen richtigen Anzeiger des politi¬

schen Wetters anzusehen ; sie hat aber durch die letzten

europäischen Revolutionen bedeutend in dieser Achtung ver¬

loren ; indem die BörsemLnner den Blick immer nur nach oben

gerichtet , und von dem, was im Volke sich vorbereitete , keine

Ahnung hatten .
Man bleibt aber nickt bei der Wahrheit stehen , son¬

dern auf tausendfache Weise ist die Gewinnsucht geschäftig ,

durch Lügen und falsche Gerüchte die öffentliche Meinung
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irre zn führen , und dadurch die Kurse , je nachdem es in

ihrem Zwecke liegt , steigen oder fallen zu machen . Beab¬

sichtigt z. B. der Kaufmann ^ eine gewisse Menge von

Parieren irgend einer Art um niedrigen Preis zu kaufen ,

so streut er entweder selbst oder wenn er reich ist durch

seine Helfershelfer ( Mäckler , Sensale ) und durch Zeitungen

solche Gerüchte aus , die auf Erregung von Besorgnissen

berechnet sind , verkauft zum Scheine etwa selbst eine kleine

Quantität jener Papiere , und benützt dann den allgemeinen

Schrecken und die dadurch entstandene Verkaufslust , um

gute Einkäufe zu machen . Die Spekulanten haben auf die

unzähligen Listen und Finten nach und nach einen vollstän¬

digen Kriegsplan gebaut , nach welchem sie förmlich

gegen einander zu Felde ziehen ; sie selbst stehen sich nach

Art der Krieger oder unserer Politiker als zwei feindliche

Parteien gegenüber , von denen die Einen , als sogenannte

Haussiers , Mineurs oder Wühler auf jede mög¬

liche Weise ein Steigen der Kurse , die Anderen als

Baissiers , Contremineurs oder Gegenwühler
ein Fallen derselben zu bewirken suchen.

Wenn das Börsengeschäft schon durch solche verdrehte

und bloß auf Täuschung und Ueberlistung Anderer berech¬

nete Vorgänge aufhört , ein ehrlicher nnd solider Kauf und

Verkauf zu sein , so muß es erst durch die sogenannten

Lieferungs - ( Differenz ) - Geschäfte , vermöge deren man den

Kaufsgegenstand nicht wirklich gleich zu bezahlen und zu

übergeben , sondern bloß nach einer bestimmten Frist den

Preisunterschied des Papieres zwischen jetzt und dem festge -
12 *
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setzten Tage zu entrichten braucht , zum reinen Wett - und

Glücksspiel werden . Z. B ^ verspricht dem U 600 Stücke

österreichischer fünfperzentiger Schuldscheine ( Mctalliques )

jm Preise von 100 fl. nach 6 Wochen zu liefern . Steht

nun nach Verlauf der 6 Wochen der Kurs des Tages auf

102 d. h 102 fl. für jeden Schuldschein , so hat der Käu¬

fer k an jedem Stück 2 fl. gewonnen , und zahlt ihm

diesen Gewinnst mit 1200 st. aus . Steht der Kurs nur

auf 98 , so hat der Ver kaufer ^ 1200 st. gewonnen ,
die ihm k zahlt .

Der Staat selbst hat den börsenmäßigen Handel mit

öffentlichen Papieren in seiner rechtlichen Wirkung der

Wette und dem Glücksspiel gleichgesetzt , indem er den

daraus entspringenden Forderungen so wie den Wett - und

Spielschulden das Klagerecht entzogen hat .

Diese Leichtigkeit , bedeutende Geschäfte machen zu kön¬

nen , ohne daß man wie bei jedem anderen Waarenhandel

für Magazine , Vorrichtungen , Zölle u. d. gl. Nebenaus -

lagen machen müßte , ferner die Entbehrlichkeit eines An¬

kaufkapitals , wenn man sonst nur so viel Credit besitzt ,

man werde die allenfalls entstehenden Verluste ( Differenzen )

vergüten können , und endlich die Aussicht auf reichen Ge¬

winn , wodurch man nicht an den möglichen Verlust denkt ,

alle diese Ursachen haben den Effektenhandel der neuern

Zeit zu einem so leidenschaftlich betriebenen Handelszweig

gemacht . Zu der Hoffnung des Gewinnstes gesellt sich auch

der Reiz des Wagnisses und der gespannten Erwartung , wel ,

cher allen Glücksspielen eigenthümlich ist ; gerade diejenigen
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Papiere , deren Curs am unsichersten und schwankendsten ist,
bilden daher den beliebtesten Gegenstand der Börsespieler ,
weil bei einem einzigen Ereigniß sehr viel zu gewinnen oder

zu verlieren ist. Der Handel mit Staatspapieren hat aus
allen diesen Ursachen eine so außerordentliche Ausdehnung
gewonnen , daß oft an einem einzigen Tage in einer gewissen
Gattung von Papieren Geschäfte von einem zehnmahl grö¬
ßeren Betrage gemacht werden , als wirklich eristiren , was
durch die genannten Differenzgeschäfte leicht möglich wird ,
da es sich nicht um wirkliche Uebergabe , sondern bloß um
eine Wette handelt .

Fragt man wie bei jeder anderen großen Thätigkeit ,
welche man irgendwo wahrnimmt , nach dem Nutzen oder
Schaden der Börse und des Papierhandels für den Staat
und für die Gesellschaft , so kann Niemand nach dem Ge¬

sagten darüber sehr im Zweifel sein. Die Börse übt auf den

Haushalt des Volkes den nachtheiligen Einfluß , daß sie der
Industrie eine Menge nutzbaren Capitals entzieht , welches
dann nur zu unfruchtbaren Spekulationen verwendet wird ,
ohne daß das Vermögen des Volkes in der Wirklichkeit et¬
was gewonnen hätte . Je größer der Gewinnst des Einen

ist , desto größer pflegt der Verlust des Anderen zu sein.
Aber nicht nur Geld sondern auch Menschen werden durch
den Papierhandel der Industrie entzogen . Das ungestüme
Verlangen , plötzlich und ohne den Schweiß und die Mühen
des Lebens reich zu werden , drängt viele , oft sehr talent¬
volle und thätige Menschen zu einer Beschäftigung , welche
für das Gemeinwoht nicht förderlich ist , während diese
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Menschen auf anderem Wege sehr viel Gutes für die Ge¬

sellschaft hätten zu Wege bringen können . Das lockende

Bild einzelner Glücksgünstlinge steht glänzend vor den

Augen des Börsespielers und verdeckt ihm das Büd des

Unheils und des Ruins , welchen die Börse schon über An¬

dere gebracht hat . Es wird jener beharrliche und genüg¬

same Fleiß gelähmt , der allein das Nützliche stiftet und

der Vater des Reichthums ist.

Weniger beachtet waren bisher , aber darum nicht we¬

niger bedeutend die Nachtheile der Börse in sittlicher Be¬

ziehung . Die widerrechtlichen und krummen Wege , welche

die Gewinnsucht einschlägt , und besonders die vorsätzliche

Täuschung Anderer , hören auf gebührend verabscheut

zu werden und zerstören die Sittlichkeit . Der Vertrags¬

bruch und die Nichterfüllung ihrer Zahlungspflicht sind

in den Augen Vieler dann keine Verbrechen mehr , weil

der Staat den Börseschulden das Klagerecht nnd daher

auch die Strafandrohung genommen hat . Das Weg¬

weisen aus den unseligen Hallen der Börse , wodurch

es gebräuchlich ist , den absichtlichen Nichtzahler zu be¬

strafen , sind für ihn eigentlich keine Strafe , sondern

vielmehr eine Wohlthat , weil ihm die Gelegenheit

zum gefährlichen Glücksspiel genommen wird . Daß durch

die Leichtigkeit , mit welcher der Zufall oft an einzigen

Tagen so bedeutende Summen in den Schooß des Glück¬

lichen wirft , der Sinn für Genügsamkeit und Sparsamkeit

nicht befördert werden könne , versteht sich von selbst .

Nach dem Sprichwort : wie gewonnen , so zerronnen , pflegt
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ein Hang zu übermäßigem Aufwande und zur Verschwen¬

dung zu entstehen , indem der Börsespieler , welcher ahnt ,

daß sich für ihn das Blatt auch zum Schlimmen wenden

köune , die Zeit des Glückes benützcn will und sich dem

Genußleben hingibt . Da wie bekannt . Niemand geneigter

ist , seine günstige Lage als das Werk seines Verstandes

und Talentes anzusehen , als gerade derjenige , welcher

bloß dem Zufall Alles verdankt , so bildet sich am glücklichen

Börsespieler gewöhnlich eine Anmaßung und ein lkeberschätzen

seiner selbst . Die Börse ist daher auch zum größten Theile

die Mutter jener Geldherrschaft ( Geldaristokra¬

tie ) , eines Grundübels unserer Zeit , und jenes Hochmuths

und Beutelstolzes , welcher , so wie der Geburtsstolz die

Menschen nach dem Stammbaum beurtheilt und schätzt, den

Menschen auch nicht nach seinen Verdiensten , sondern nach

dem Geldsacke zu beurtheilen pflegt .

Die Börse ist mit der Zeit eine solche Macht gewor¬

den ist , daß der Staat nicht die Kraft besitzt gegen sie

einschreiten zu können ; er ist im Gegentheile in seinen

Finanzmaßregeln häufig selbst von ihr abhängig , indem

er wegen der Anlehen , die er macht , die Börse bei guter

Laune erhalten muß , ja der Staat wird sogar zum Mit -

sünder bei dem Börsenspiel , wenn er dort nach Art eines

Privaten ( wie es leider bei uns geschehen ist ) Einkäufe

und Verkäufe von Staatspapieren zu machen sucht. Der

Staat ist wohl mächtig genug , das Hazardspiel strenge zu

verpönen , die Spielhäuser zu schließen ; aber gegenüber dem

»
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größten öffentlichen Spielhause , der Börse , fehlt ihm die

Macht und der Wille .

Klubb . Ist im Allgemeinen jede Gesellschaft , welche

die Verfolgung irgend eines gemeinschaftlichen Zweckes sich

zur Aufgabe gestellt hat . Im engern Sinne dagegen ver¬

steht man unter Klubb nur jene Gesellschaften , welche po '

litische Zwecke , Berathung von Staatsangelegenheiten

zum Gegenstand ihrer Thätigkeit gemacht haben .

In ihrer äußern Gestaltung sind die Klubbs entweder

streng geschlossene , deren Berathungen bloß den Mitgliedern

zugänglich sind , oder öffentliche , die auch keinen Fremden
als Zuhörer ausschließen . Die formelle Constituirung der

Klubbs , ist wie die einer jeden anderen Gesellschaft . Die

Theilnehmer wählen aus ihrer Mitte einen Vorstand , wel¬

cher mit der Leitung der Geschäfte betraut ist, an der Spitze

dieses Vorstandes steht der Präsident , welcher auch zugleich
bei den Berathungen den Vorsitz führt . Bestimmte Vor¬

schriften bestimmen den Wirkungskreis des Klubbs , setzen
die Rechte und Pflichten eines jeden Mitgliedes und des

Vorstandes fest. Diese Vorschriften heißen Statuten .

Die Klubbs haben gewöhnlich eine bestimmte politische

Richtung , eine streng gestellte Aufgabe , es ist ihnen nicht

bloß darum zu thun , Politik zu besprechen , sich darüber

aufzuklären , sie bilden keine » wissenschaftlich - politischen

Körper , ihr Zweck ist vielmehr ein rein praktischer : die

Verwirklichung einer politischen Ansicht in

Etats - und Regierungsform .
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Diese politische Ansicht fassen sie nun dann in Worte ,

dieses bildet ihr politisches Glaubensbekenntniß , und nur

wer dieses theilt , kann Mitglied dieses Klubbs werden .

Wie man nun im praktischen Leben sein Ziel immer dann

am ehesten erreicht , wenn man sich dieses Zieles klar bewußt

ist , wenn man genau weiß , was man will , so wird auch
ein Klubb nur dann einen Erfolg seines Strebens sehen,
wenn er sich eine genaue , streng gefaßte Aufgabe gestellt

hat , wenn endlich diese Aufgabe nicht in ' s Bereich der Ideale

gehört , sondern etwas praktisch Ausführbares zum Gegen¬

stände hat .
Wie der Zweck der Klubbs ein praktischer ist, so seien

auch die Mittel diesen zu erreichen , praktischer Natur , es

genügt nicht in schönen Reden politische Ansichten zu ent¬

wickeln ; die in den Klubbs gehaltenen Reden und Bespre¬

chungen sollen nur zum Zwecke haben , einen jeden der Theil -
nehmer über das Anzustrebende aufzuklären . Ist dieses ge¬
schehen , dann ist es die Aufgabe des Klubbs , seinen An¬

sichten Geltung zu verschaffen , ihnen Leben zu geben ; dieses
geschieht Wege der Presse , durch Reden , die an' s Volk ge¬
halten werden , ober , wo es sich auf eine bestimmte Regie¬
rungsmaßregel bezieht , im Wege der Petition , der Depu¬
tation u. s w.

Die Bedeutung der politischen Klubbs ist außerordent¬
lich , sie haben in Ländern wo sie bestanden sehr zur Ent¬

wicklung politischer Bildung , zur Aufklärung des Volkes
über seine Rechte und Verpflichtungen beigetragen . In
England und Amerika bestanden sie zuerst , in Folge der
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amerikanischen Revolution bildeten sie sich auch in Frank¬

reich aus , sie beschränkten dort den Umfang der Gewalt¬

herrschaft , und erlangten im Verlaufe der Revolution den

mächtigsten Einfluß . Am bekanntesten in jener Zeit war

der , durch die Blutspuren , die er hinterlassen berechtigt

gewordene Jakobinerklubb . Er bestand anfänglich aus

einem Vereine freisinniger Männer , welche die damals

von Amerika nach Europa gelangten Freiheitsideen aus¬

tauschten . Der Verein wurde später nach Paris verlegt ,

und die Theilnahme wurde so groß , daß derselbe das

Jakobinerkloster ( daher sein Name ) zu seinen Versammlun¬

gen wählen mußte . Die bedeutendsten Männer jener Zett ,

Mirabeau , Lafayette rc. waren Mitglieder . Später als

die Entschiedensten des Vereins offen die Republik verfolg¬

ten , trat eine Spaltung ein , die letzteren trennten sich

von demselben unter dem Namen des Cordeliers , die Ge¬

mäßigten bildeten den Klubb der Feuitlants . Der Einfluß

der Jakobiner im Convent ( der damaligen Nationalver¬

sammlung ) war sehr bedeutend , da ein großer Theil des¬

selben aus den Mitgliedern dieses Klubs bestand .

Der Einfluß auf das Volk war ebenfalls unendlich ,

und wenn Frankreich die fürchterlichen Blutscenen semer

Revolution den Jakobinern zurechnet , muß es doch auch

gestehen , daß die damaligen Siege Frankreichs , die Erhe¬

bung des ganzen Volkes dem Gesammteuropa gegenüber ,

die Vereinigung der Volkskraft ebenfalls nur ihrer Ener¬

gie , ihrem rastlosen Wirken zu danken war . Mit dem

Sturze Robespierres verloren sie gleichzeitig über 116
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ihrer entschiedensten Mitglieder , und sanken immer mehr

an Bedeutung .
In Deutschland wurden im Jahre 1793 die Klubbs

Untersagt , und nur mit Genehmigung der Regie¬

rung zu wissenschaftlichen und vergänglichen

Zwecken gestattet , politische Besprechungen waren bei

strenger Strafe verboten . Dieß war die Nutzanwendung ,

welche die Regierung von der Lehre, die ihnen die Klubbs

gegeben , machten , aber auch die Völker hatten aus den

Klubbs Lehren gezogen , und trotz der Verbote der Regie¬

rung bestanden diese im Geheimen , und wo einmal die

Willkührherrschaft gebrochen , und das erste Recht des freien

Bürgers , das Recht der Vereinigung errungen war , da

wurde dieses sogleich zur Bildung vielfacher Vereine benützt .

Ihrem Grundcharakter nach, sind die Vereine in Deutsch¬

land jetzt zweifacher Natur , jene welche den entschiedenen

Fortschritt wollen , und jene , welche sich damit begnügen

von der Gnade der Regenten einige Begünstigungen erlangt

zu haben , welche diese bewahren und keinen Schritt wei¬

ter gehen wollen . Die ersteren sind die liberalen im

eigentlichen Sinne . Die Freiheit ist wie eine Pflanze , die

sich immer weiter entwickeln muß, soll sie Blüte und Früchte

tragen ; was ihr Wachsthum beschränken will , tödtet sie ; die

demokratischen Vereine , wollen diese Entwicklung bis

zur höchsten Blüte , der »»getheilten Dolkssouverainität

bringen , und darum sind auch sie die eigentlichen Wahrer

der Freiheit . Die Klubbs der zweiten Art bestehen unter

den verschiedensten Namen , oft auch unter solchen , die ihre
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Absicht unter einem schönt » Gewände verdecken sollen ,

denn diese Absicht ist Stillstand , und Stillstand in

politischer Bedeutung ist Rückschritt .
Sollen Klubbs in ihren Wirkungen bedeutend wer¬

den , dann müssen sie sich gehörig organisiren , und ihren

Einfluß auf einen großen Theil der Bevölkerung erstrecken .

Es müssen sich Centralvereine in den Hauptstädten bilden ,

welche in den Provinzen Filialvereine mit derselben Ge¬

sinnung und demselben Streben haben , sie müssen im Wege

einer anständigen Presse das Volk über ihre Ansichten auf¬

klären , und zu ihren Sitzungen freien Zutritt gestatten . Der

demokratische und der Arbeiterverein in dieser Weise gestal¬

tet , würde darum das segensreichste Gedeihen gewähren .

TerrovismuK , Schreckensregierung . Man hat mit

diesem Namen vorzüglich jene Epoche in der französischen

Geschichte bezeichnet , welche mit dem März 1793 begann ,

und erst mit dem Sturze Robespierres und seines Anhangs

endigte . Es war dies eine Zeit , in welcher Frankeich das

Schlachtmesser des Henkers nie rasten sah , in welcher ein

Revolutionstribunal die Menschen zu Hunderten dem Tode

durch die Guillotine , oder wenn diese zu langsam ihre

Dienste verrichtete , den Flintenkugeln gedungener Mörder

zuschickte , wo man wie in den Zeiten der rohesten Barbarei

die unerhörtesten Grausamkeiten ersann , um die Menschen

zu Tode zu foltern , und wo oft eine unbegründete An-
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klage , der Schatten eines Verdachtes hinreichte , um ganze
Familien dem Untergänge zu weihen .

Ein Terrorismus , wie ihn Leidenschaft und menschliche
Verirrung damals in Frankreich erzeugte , ist so exceptio¬
nell ( ausnahmsweise ) , daß die Geschichte einen solchen Zu¬
stand wohl nicht wieder zu Wege bringen dürfte . Man müßte
an jedem Menschenadel verzweifeln , wenn ein Volk zum
zweiten Male solch blutbefleckte Bahnen einschlagen könnte ,
auf die das menschliche Auge schaudernd zurückblickt , wenn
es die Geschichte der Jahre 1793 , 94 und 95 durchstiegt .

Aber wir haben auch terroristische Epochen vor Augen ,
welche diesen Namen mit vollem Rechte verdienen , wenn sie
uns auch nicht in so blutigem Widerschein vor Gesichte kom¬
men wie jene Jahre der französischen Revolution . Der Ter¬
rorismus , welchen damals das Volk offen ausübte , welchen
seine Urheber und Anhänger offen predigten , und welcher
im Convente die Guillotine als alleiniges Rettungsmittel
der Völkerfreiheit pries , dieser Terror ismus des Vol¬
kes war eine traurige Folge des fürstlichen Terro -

rismus , welchen die Könige von Frankreich Jahrhunderte
hindurch gegen ihre Unterthanen ausgeübt hatten . War
auch der Henker durch sie nicht immer in Thätigkeit
erhalten , so waren es doch die Kerkermeister ; wurden
auch keine republikanischen Hochzeiten gefeiert , wo

unschuldige Mädchen nackt mit nackten Männern zusammen¬
gebunden ersäuft wurden , so feierte der Hof und das ganze
Heer seiner Lüstlinge königliche Hochzeiten mit den Frauen
und Töchtern der Bürger , welche in die Bastille geworfen
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wurden , währe, : d ihre Frauen und Töchter geschändet wur¬

den. Der Terrorismus absoluter Fürsten war nicht so

blutig , aber schrecklicher , weil er nie ermüdete und nie er¬

müden durfte , wenn der angehauchte Kronenglanz nicht

erbleichen sollte . Darum hielten sie auch ein ganzes terro¬

ristisches Heer im Solde , den Terrorismus der Censur , der

Polizei , der stehenden Heere u. dgl . - -

Nur zum Theile sinken diese Schreckensmaßregeln mit

den absoluten Thronen : das konstitutionelle Königthum sucht

davon zu behalten , so viel nur immer möglich , und will das

Volk , gewitzigt durch die Vergangenheit , auch gegen diese

zu Felde ziehen , dann zeigt sich oft eine neue Erscheinung in

seinem Schooße selbst . Die Besitzenden schrecken vor neuen Be¬

wegungen zurück , sie fürchten für ihr Habe , für ihre Nutze ;

die Ereignisse drohen sie selbst zu verschlingen sie werden

die feurigsten Apostel des Friedens , wo der Sieg des Volkes

oft lange noch nicht entschieden ist ; es tritt eine ueue Er¬

scheinung auf , lächerlich in ihren Aeußerungen , und ver¬

derblich für die Zukunft , der Fanatismus , derTerroris -

mus der Ruhe .

Valvation ist die Bestimmung des Werthes vom

gemünzten Gelde , nach welcher Bestimmung es im Lande

gelten soll .
Valvationstabelle nennt man ein Verzeichniß der Mün¬

zen und ihrer Werthe .

Mit der Abnahme derjenigen , welche das Recht habe »,

Münzen zu prägen , wurden diese Tabellen immer kleiner ,

und werden hoffentlich noch mehr zusammenschrumpfen.
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Ablösung » In den Artikeln »Bauer « und »Bauern¬
lasten « wurden die verschiedenen Arten von Belastungen
angegeben , welche auf den Bauer , seinem Gutsherrn , der
Gemeinde oder dem Staate gegenüber drücken . Es wurde

nachgewiesen , auf welche Weise ähnliche Lasten entstanden ,
und wie sie sich, allen Rechtsbegriffen zuwider , Jahrhun¬
derte lang erhalten konnten . Unsere Zeit , welche gewis¬
sermaßen den Schlußstein der frühern Geschichte bildet ,
und als ein neues Buch mit neuen Charakteren erscheint ,
fühlte vor Allem das Unrecht , welches eine Reihe von
Jahrhunderten nicht in Rechtmäßigkeit umzuwandeln ver¬
mochte . Sie hat das Verdammungsurtheil über unzählige
Ungerechtigkeiten und Mißbrauche auszusprechen gewagt ,
sie hat auch der Bedrückung des Bauernstandes ihr mäch¬
tiges Halt ! zugerufen , ohne daß nur Eine Stimme dage -
gegen Einsprache erheben konnte . » Der geknechtete Bauer
trete in sein ursprüngliches unbestreitbares Recht eines
freien Mannes . « Dieses Wort wurde von allen politischen
Parteien mit gleicher Freudigkeit aufgefaßt , und die Ge¬
setzgebung schritt daran , das Wort zur Wahrheit zu
machen .

Am 4. August 1789 that Frankreich den ersten Schritt ,
Es that ihn mit Kraft , Schnelligkeit und Energie . Ein

widerrechtlicher Zustand , der Jahrhunderte lang schwer
auf den Landmann lastete , schien den Vertretern Frank¬
reichs nur dann vollkommen gesühnt werden zu können ,
wenn er in seiner ganzen Ausdehnung aufgehoben würde .
Es wurde nicht weiter gefeilscht und gewackelt ; ein ent -

». 13
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schlossener Strich wurde durch die alten Gerechtsame ge¬

macht , der Boden für frei erklärt , und nur jene Gerecht¬

same sollten auf eine Entschädigung Anspruch machen kön¬

nen , welche in dem Boden des Pnvatrechts wurzelten .
In der neuesten Zeit ging man in den meisten Län¬

dern , zumal in Deutschland , viel bedächtiger an die Ab-

losungsfrage . Die Aufhebung der Bauernlasten wurde

zwar allgemein als - Grundsatz ausgesprochen , zugleich aber
auch die Ablösung derselben als Rechtserfsrderniß ' aufge¬
stellt . Man berief sich hierbei zumeist auf das historische
Recht der Berechtigten , und daß ein überkommenes Un¬

recht zmn Recht werde , sobald es der Staat als solches
habe gelten lasten . Sei dies nun die Schuld des Staa¬

tes , so müsse , wenn dieser Grundsatz anerkannt wird , auch
dieser die Entschädigung leiste «, d. h. die Gesammtheit
übernehme dieselbe , da die Gesammtheit durch die Entla¬

stung des Bodens , und in Folge dessen durch den erhöhten

Bodenwerthden begünstigten Landbau , die gesteigerte

Produktion u s. w. vielfältigen Nutzen Ziehe.

Dieser Grundsatz leidet , in Anbetracht der besondern

Verhältnisse , an demselben Fehler , wie jener , der gar keine

Entschädigung gelten lassen will , er ist nämlich zu allge¬
mein gehalten . Er berücksichtigt nicht jene Rechte , welche
der Staat ausübt , und berücksichtigt ferner nicht die Pri -

vatgerechtsame . Er wälzt eine große Last auf die Schul¬

tern des gegenwärtigen Geschlechts als Buße für die Sünde

unserer Vorältcrn . Und hält man am historischen Rechte

gar so cisenfcst — nun da dürste ja auch von einer Ab-
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lösbarkeit nicht die Rede sein , wie überhaupt von keiner
Veränderung , welche die überkommenen Mißbrauche an¬
greift .

In allen Fällen muß hier ein strenger Unterschied ge¬
macht werden , zwischen jenen Rechten , welche auf einen
Privatvertrag gegründet sind , und somit wirklich Rechte
sind , und jenen gewaltigen Mißbrauchen , welche aus der
barbarischen Zeit des Faustrechtes bis zu uns gekommen
sind , und sich nach allen Begriffen des Rechts und der
Vernunft als Unrecht herausstellen .

Denken wir uns , um die Sache durch ein Beispiel zu
erläutern , es hätte vor vielen vielen Jahren , Einer dem an¬
dern ein Stück Feld überlassen . Dieser , der Käufer , hatte
aber kein Geld , es zu bezahlen . Er verpflichtete sich aber ,
dem eigentlichen Besitzer , dem Herrn des Feldes oder Gutes ,
jährlich eine gewisse Summe in Geld oder Naturalien ( Bo¬
denerzeugnissen ) zu liefern . Ein solcher Vertrag ist ein
privatrechtlicher , gegründet auf ein freiwilliges Ueberein -
kommen zweier Parteien . Die Aufhebung aller Giebigkei -
ten kann einen solchen Vertrag vom Gesichtspunkte des Rech¬
tes betrachtet , unmöglich zu nichte machen , und es mußte
durch ein besonderes Gesetz bestimmt werden , welche Ent¬
schädigung für diese jährliche Abgabe zu entrichten sei , vor¬
ausgesetzt , wenn die beiden Parteien , was allerdings das
beste ist , sich darüber nicht verständigen könnten .

Ganz anders jedoch verhält es sich bei solchen Giebig -
keiten , zu welchen in den jetzigen Verhältnissen kein Grund
mehr vorliegt . Wenn im Mittelalter der Landmann dem
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mächtigen Gutsherrn eine jährliche Abgabe entrichtete , da¬

mit dieser mit seinem Fähnlein Knappen ihn vor den Räu¬

bereien des Nachbarn schütze , so ist doch wahrlich kein

Scheingrund vorhanden , warum diese Abgabe auch noch

heutigen Tags geleistet werden müsse , nachdem die frühern

Verhältnisse sich gelöst haben , freilich vergaß man an den

Ursprung solcher,Giebigkeiten , und forderte sie als all¬

gemeine Steuern weiter ein , aber die Geschichte geht

bis auf die erste Quelle zurück , und der Belastete kann

fordern , daß er von solchen Steuern unbedingt , ohne

Ablösung befreit werde .

Kömmt es nun auch vor , daß der Genuß solcher Steuern

in Privathände überging , so ändert dies an dem Verhält¬

nisse nichts , da hier von einem bindenden Privatvertrage

nicht die Rede sein kann. —

Wenn wir früher von Rechten gesprochen haben ,

welche im Widersprüche mit der Natur und mit jeder ver¬

nünftigen Gesetzgebung , Jahrhunderte hindurch fortbestan¬

den , so verstanden wir darunter vorzüglich jene Lasten ,

welche aus Personen alssolche hasteten , zum Unter¬

schiede von jenen Giebigkeiten , welche an den Besitz eines

gewissen Gutes geknüpft waren , und wir erinnern hier

vor Allem an die Leibeigenschaft und an das . jus Primas

nootis ( stehe diesen Artikel ) . Gefühl und Verstand lchan -

dern vor solchen empörenden Mißbräuchen zurück , und ein

wehmüthiges Erstaunen ergreift jeden Menschen , wenn er

daran denkt , daß solche Gesetzes - Auswüchse sich so lange

erhalten konnten . Bei der Aushebung solcher , die Mensch -
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heit schändenden Einrichtungen kann von Entschädigung keine

Rede sein. Es hieße eine solche Gesetzeswidrigkeit adeln ,

wollte man hier noch von einem Ersatze sprechen . Der

bisher Berechtigte kann ihn nicht ansprechen , ohne seine

Menschenwürde zu verläugnen , und der Staat hat die Ver¬

pflichtung , Mißbrauche einfach aufzuheben , wo es mehr

als wünschenswerch wäre , den Schleier ewiger Vergessen¬

heit darüber zu werfen .

Ist aber der Grundsatz einmal festgestellt , daß für die

Aufhebung gewisser Giebigkeiten eine Entschädigung gefor¬

dert werden könne , so entsteht nun die Frage , auf

welche Weise dieselbe zu leisten sei , ohne daß der

berechtigte Theil zu viel verliere , ohne daß die entschädi¬

gende Partei durch die Art der Ablösung einem neuen

Drucke preisgegeben werde .

Stellen wir zuerst die einfachste Art der Ablösung von

persönlichen Dienstleistungen oder von Abgaben in Natura¬

lien auf . Denken wir uns nämlich , beide Partheien waren

darin übereingekommen , daß der Verpflichtete statt des Zehents

und statt der Robot eine festgestellte jährliche Leibrente be¬

zahle . In den meisten Fällen dürfte schon diese Art von

Ablösung , welche kaum diesen Namen verdient ; für beide

Theile ersprießlich sein. Denn die Robot raubt dem Bauer

so viel Zeit , und macht ihn überdies wegen Erhaltung eines

entsprechenden Viehzustandes so viele Kosten , daß er diese durch

seine besser angewandte Zeit mit leichter Mühe hereinbringen

kann , während anderseits der Gutsherr von der Robot

auch keinen entsprechenden Gewinn bezieht . Bei der Ablie -
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ferung des Zehent geht dem Bauer gleichfalls viel Zeit und
Mühe verloren , er erleidet immer einen Verlust an Körnern
beim Auf- und Abladen der Frucht , abgesehen von den Miß¬
brauchen , welche sich bei Einforderung des Zehent die Land¬
beamten oft zu Schulden kommen lassen .

Eine fire jährliche Rente nach einem billigen Ueberein -
kommen geregelt hebt diese Nachtheile aus. Jedoch läßt sich
nicht läugnen , daß man hier anderen Uebelständen begegnet .
Mit dem Sinken der Fruchtpresse nämlich leidet der Em¬
pfänger , mit dem Steigen derselben der Entrichtende mehr
oder weniger Schaden , wobei überdies noch die Geldkurse
in Anschlag zu bringen sind.

Sollen demnach sämmtliche Abgaben an persönlichen
Dienstleistungen oder an Naturalien in Geld bezahlt wer¬
den, so muß auf die angeführten Umstände Rücksicht genom¬
men und die Rente nach den Verhältnissen des Jahres ge¬
regelt werden , was immerhin seine große Schwierigkeiten
hat , und mannigfache Verwirrungen bereitet .

Wir gehen nun einen Schritt weiter . Sobald nämlich
die Rente festgestellt ist, ist auch zugleich der Werth , der Kapi¬
talwerth der Rente gegeben , d. h. wir wissen, wie hoch das Ka¬
pital ist , welches eine solche Rente abwirft . Es stände
somit dem Pflichtigen auch frei , den Kapitalswerth der
Rente zu erlegen , und somit seinen Boden auf ewige Zei¬
ten zu befreien . Eine solche Ermächtigung aber käme nur
sehr wenigen Bodenbesitzern zu Gute . Die wenigsten von
ihnen wären wohl im Stande , eine solche Summe aufzu -
treiben . Die Wohlhabenden dagegen , welche sich auf solche
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Weise loskaufen könnten , wären dann gegen oie minder

Bemittelten in allzugroßem Vortheil . Denn ihr Boden

wäre von jeder Abgabe frei , das Geld , welches zur Be¬

zahlung der Rente verwendet werden müßte , könnte jetzt

zur Verbesserung des Bodens gebraucht werden , der Ertrag
des Begüterten müßte sich nothwendig verbessern , was sei¬

nem weniger begüterten Na' chbaren nothwendig zum Schaden

gereichen müßte .
Sollte man nun gar dem Pflichtigen den Zwang

auferlegen , das Kapital der Rente zu bezahlen , so for¬

derte man etwas Unmögliches oder im beßten Falle etwas

weit drückenderes , als die Entrichtung der bisher jährlichen

Abgaben .
Wird das Kapital aber in kleineren Raten abgezahlt ,

so stellt sich wieder ein Schaden sür den Empfänger her¬
aus . Am Erwünschtesten wäre es in diesem Falle , wenn

sich der Staat durch eine Creditanstalt im Großen , oder

die Gemeinden in' s Mittel legten .

Post ist diejenige Anstalt , welche die sichere und

möglichst schnelle Beförderung von Nachrichten , von Per¬
sonen und Sachen zur Aufgabe hat . Die Errichtung sol¬
cher Anstalten , jedoch im beschränktesten Sinne reicht bis in

die entfernteste Vorzeit . Schon bei den alten Perserkönigen
begegnet man nach den Zeugnissen des Herodot und Xeno -

phon Spuren des Postwesens . Es waren nämlich an be¬

stimmten Plätzen stets Pferde bereit für königliche Boten ,
welche Nachrichten aus den Provinzen an die Person des
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Königs zu überbringen hatten . Aehnliche , zwar besser or -

ganisirte , aber doch nur ausschließlich dem Dienste der

Regierung gewidmete Posteinrichtungen hatten die Römer .
Karl der Große benutzte diese Einrichtung für sein ganzes
Reich aber gleichfalls nur zu Regierungszweckcn , und selbst
Ludwig XI. von Frankreich ( 1464 ) , von dem mau gewöhn¬
lich die Einrichtung der Posten zu zählen gewohnt ist
hatte sie ebenfalls nur in der früher angegebenen Bedeu¬

tung benüzt . In seinem hierüber erlassenen Edikte spricht
er aus , wie wichtig es »für die Affairen des Königs « sei,
so rasch als möglich über alle Vorgänge in seinem Reiche
unterrichtet zu werden , und seine Anordnungen und Be¬

fehle bis in die entferntesten Gegenden desselben gelangen
zu lassen . Daß er aber eben diese Einrichtung als Stütze
seiner Herrschaft betrachtete , daß er dieselbe als Privilegium
benützen und ausbeuten wollte , beweist die durch und durch
despotische Anordnung desselben Edikts , es sei den soge¬
nannten Postmeistern bei Todesstrafe verboten , irgend
jemanden ohne besondere Erlaubniß des Königs die Pferde
zu vermiethen .

Posteinrichtungen im ausgedehnter « Sinne , als An¬

stalten für ' s Gesammtpublikum , gehören einer spätern Periode
an , sie fallen in die Zeit , wo auch die Volksbildung von
dem mittelalterlichen Drucke befreit , eine allgemeinere zu
werden beginnt , wo wir den Volkswillen sich regen sehen
und den allgemeinen Bestrebungen einer Gesammtheit be¬

gegnen , es ist dieß die Zeit der Reformation , die Mitte
des lk . Jahrhunderts .
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Franz v. Taxis nennt die Geschichte als Begründer
der Postanstalten für den allgemeinen Gebrauch . Zwar ist
er nicht Erfinder des Postwesens , denn schon früher be¬

standen auf kleinen Gebieten Einrichtungen , welche die

Verbindung zwischen entfernten Personen vermittelten , so
besaß die Universität Paris eine sogenannte Boten¬

einrichtung , welche den Verkehr zwischen den Studirenden
mit ihren ferne wohnenden Angehörigen zum Zwecke hatte ,
ein ähnliches Botenwesen hatten auch die Ritter des deut¬
schen Ordens , ein mehr ausgebildetes Postinstitut bestand
endlich auch zwischen den Hansastädten , die Idee dieser Ein¬

richtung war also gegeben . Kann man daher Taxis
nicht das Verdienst der Erfindung zusprechen , bleibt ihm
darum doch ein nicht minder großes : diese Erfindung im

Interesse und zum Wohle der Gesammtheit benüyt und da¬
durch die Ausbildung und den Fortschritt des Menschen¬
geschlechts wesentlich befördert zu haben ; denn während
alle früheren Postunternehmungcn entweder bloß der Herrsch¬
sucht der Regenten , oder den Privatintereffen einzelner
Vorschub gewährten , war es die toxische Post , welche der

Gesammtheit die bedeutendsten Dienste leistete .
Während durch diese Posteinrichtung einerseits die ma¬

teriellen Interessen gefördert wurden , indem Nachrichten
von den großen Handelsplätzen sich rasch verbreiteten , in¬
dem dadurch die Verbindung der Kaufleute mit diesen
Handlungsplätzen angebahnt war , war sie es auch vor¬

züglich , welche zur moralischen , zur geistigen Einigung
der Gesammtheit mitwirkte . Die Entfernung , welche so
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lange als unübersteigbare Kluft zwischen den Menschen lag ,
war nun verschwunden , die Kluft ausgefüllt ; ein großer

zündender Gedanke konnte nun rasch seine Bahn in einem

großen Kreise vollenden , und ein gemeinschaftliches Wir¬

ken , gemeinschaftliche Bestrebungen veranlassen . Zwar war

dieser Erfolg nicht gleich im Anfange so bedeutend , die

Verbindung war zwar angebahnt , aber sie blieb durch die

bedeutenden Hindernisse , die sich entgegenstellten , noch
immer eine langsame , erst den allmäligen Verbesserungen des

Postwesens und zumeist den Erfindungen der Neuzeit , der

Dampf - und Electricitätskraft war es vorbehalten , die

große Aufgabe zu lösen , Entfernungen fast gänzlich ver¬

schwinden zu machen , und mit Recht sagt Wurm : »Durch
die Posteinrichtungen der Neuzeit wird es immer schwieri¬

ger , die Kunde von Ereignissen oder die unausbleiblichen

Wirkungen dieser Kunde zurückzuhalten . «
Da die Postanstalten so tief in das Staatenleben ein¬

greifen , da sie das materielle , geistige und moralische Wohl
des Einzelnen wie der Gesammtheit so mächtig berühren , so

durften dieselben nicht als bloße Privatanstalten betrachtet

werden , die Postverhältniffe mußten zur Staatsangele¬

genheit werden , dem Staate kam es zu, für ihre

Zweckmäßigkeit , für ihren Fortschritt und Vollendung
die eifrigste Sorge zu tragen . In diesem Sinne hatte es

schon Kaiser Maru . ilian aufgefaßt , als er im Jahre 1516

Franz von Taris zum niederländischen Postmeister er¬

nannte , und als endlich später Rudolf der 1l. Leonhard
v. Taris zum General - Oberpostmeister im ganzen deutschen



— 191 —

Reiche ernannte . Das Postmeisteramt bildete ein Staats¬
lehen , die Familie Taris ward damit belehnt gegen ge¬
wisse Leistungen an den Staat . Dem Staate blieb die
Oberaujstcht , die Erlassung der Postgesetze , es war somit
die Post ein S t a a t s r e g a l e.

Als später das Souverainitatsrecht der deutschen Kai¬
ser manchen Stoß bekam , als das heilige deutsche Reich
nur noch auf dem Papiere bestand , und sich dafür ein viel¬
fach zerstückeltes von vielen Souverainen beherrschtes Reich
geltend machte , wurde auch diese Belehnung der Familie
^. aris nicht mehr anerkannt , und die meisten deutschen
Fürsten beurkundeten auch dadurch ihr Hoheitsrecht , daß
sie m ihren Landern eigene Postanstalten errichteten . Nir¬
gends zeigten sich die bösen Folgen der Zerstücklung eines
großen Staatskörpers augenfälliger als in den in Deutsch¬
land bestehenden Postverhältnissen . Es bestehen noch jetzt ,
selbst wenn man sämmtliche Staaten , welche tarische Post
haben , für einen Staat rechnet , noch fünfzehn verschiedene
Postbezirke . Dem entsprechend sind ebenso viele verschie¬
dene Preise für die Briefe , sogenannte Posttarife . Es
wird nun einerseits dadurch eine Theuerung in der Post -
tare veranlaßt , indem die Briefe , wie sie nur die Grenze
des andern Postbezirkes betreten , bereits die dort bestehende
Taxe zu bezahlen haben , diese Einrichtung ist aber ferner durch
die Verschiedenheit der Verrechnung eine Quelle großer
Verwirrung , sie hemmte endlich noch vor Kurzem den
Bricfverkchr unendlich , indem man , sowie der Brief die
Grenze des Postgebietes überschritt , denselben zu franki -
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ren gezwungen war . Bei so gestalteten Postverhältuissen

kann diese nie die Aufgabe erfüllen , das geistige und ma¬

terielle Wohl der Staatsangehörigen zu fördern , solche

Verhältnisse sind endlich ein Hohn für ein Land , das Einen

Namen trägt , soll die Einheit Deutschlands neu angebahnt

werden , müssen zuerst diese materiellen Berührungspunkte

des Volkes dasselbe als einheitlichen Körper darstellen .

Es muß darum die nächste Aufgabe sein , dieselben

Postbestimmungen , die gleichen Tarife sowohl in Bezug

auf Entfernung als auf Gewicht festzustellen , es muß eine

oberste Postverwaltung für ganz Deutschland bestehen , ^. er

Betrieb der Posten selbst , die sogenannte Postregie , muß

aber auch gleichzeitig in ganz Deutschland vom Staate

selbst übernommen werden , da diese bei Ueberlassung an

Privatpersonen nie zur möglichsten Vollkommenheit gedei¬

hen kann , indem die Privatinteressen dann oft jenen der

Gesammtheit vorangesetzt werden . Die neueste Zeit hat

dieses zur Genüge bestätigt , da die tarische Post sich ge^

gen die Briefbeförderung durch die Eisenbahn sträubte .

Der Staat selbst darf keine Kosten scheuen , um jede

Verbesserung so rasch als möglich ins Leben zu rufen , um

den Anforderungen der Zeit die strengste Rechnung zu tra¬

gen ; jeder Fortschritt in der Communication muß sogleich

der Briefbcförderung zu Gute kommen , jede Verbesserung

im Auslande muß sogleich auch bei uns zur Norm werden ,

eine raschere Briesbeförderung in dem einen Lande bietet

demselben auch ein kräftiges Mittel , seine Mitconcurrenten

im Handel , zu überflügeln . In Oestreich ist in den letzten
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Jahren für Communicationswege sehr viel gethan , dage¬

gen ist der Beamten - Schlendrian noch immer Ursache , daß

die Postverhältnisse gegen jene von England bedeutend zu¬
rück sind^ Während man in England noch eine halbe Stunde

vor Abgang der Posten Briefe aufgeben kann , ist bei uns

der Postschluß bereits 3 Stunden vor Abgang derselben , so

daß die Ereignisse des Nachmittags immer erst Tags dar¬

auf mitgetheilt werden können . In gleicher Weise ist die

Bertheilung der Briefe eine verspätete und langsame Die

Postverwaltung ist noch immer nicht zur Einsicht gelangt ,

daß sie zum Wohle des Publikums vorhanden ist , daß sie
also mit Hintansetzung jeder Bequemlichkeit sich ganz seinem

Dienste widmen muß. Die Vermehrung des Beamtenper¬

sonals könnte allenfalls jeder übermäßigen Anstrengung vor¬

beugen , der Kostenaufwand ist gegen die entspringenden

Vortheile nicht rn Anschlag zu bringen .
Ein anderes sehr wichtiges Verhältniß , welches wir

noch zu betrachten haben , ist die Beziehung der Post

zu den Finanzen des Staates . Die meisten Staa¬

ten , welche die Postverwaltung selbst übernahmen , suchten

dieselbe nutzbar zu machen , und in derselben ein Einkom¬

men für den Staatshaushalt zu gründen . Die Post war

also ein Regierungsmomopol und für die Staatsan¬

gehörigen eine indirekte Steuer .

Wir werden in einem der folgenden Hefte Gelegenheit

haben , unsere Ansichten über indirekte Steuern auszusprechen ,
im Vorhinein können wir bemerken , daß , wenn die indi¬

rekten Steuern gerecht fein sollen , sie nur Gegenstände des
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Luxus , keineswegs aber die nothwendigsten Lebensbedürf¬
nisse treffen dürfen ; denn ist letzteres der Fall , dann ist
der Arme der zumeist Besteuerte . In gleicher Weise trifft
auch die Briefsteuer den Armen wie den Reichen , ist also
ein Hohn für jedes auf Gerechtigkeit basirte Steuergesetz .
Forschen wir aber nach den wettern Nachtheilen dieser Be¬

steuerung , so finden wir in derselben einen Hemmschuh des
Briefverkehrs . Der Arme , der die Kosten des bedeutenden
Postsatzes nicht erschwingen kann . muß ans das freudige
Gefühl , von entfernten theuern Verwandten öfters Nach¬
richt zu haben , verzichten , der unbemittelte Kaufmann kann
mit Geschäftsfreunden in der Stadt keine Verbindungen an¬
knüpfen , der Ideenaustausch , der literarische Verkehr ist ge¬
lähmt , die höchsten Interessen sind also gefährdet . Darf
also der Staat für einen so hohen Preis seine Finanzver¬
hältnisse verbessern ?

Man wirft aber dagegen ein , der Staat könne diese
Steuer nicht entbehren , da sie für die laufenden Ausgaben
unentbehrlich ist , man müßte zuerst ein Mittel angeben , um
diesen Ausfall zu decken , wir verweisen zur Antwort auf
Amerika , auf jenes Land , welches das Rechnen so gut ver¬
steht , und seit den letzten Jahren in der Postverwaltung so
große Anstrengungen gemacht hat , daß die Ausgaben die
jährlichen Einnahmen um ein Beträchtliches überstiegen .
Sie waren von dem Grundsätze geleitet , daß eine leichte
und billige Communication den Verkehr innerlich steigert ,
den Flor des Handels und den Wohlstand bedeutend erhöht
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und so ein größeres Kapital der direkten Besteuerung
darbietet

Aber selbst da , wo wegen zerrütteter Verhältnisse der
Finanzen auch nicht ein momentaner Ausfall geduldet wer¬
den kann , wo auch nicht ein Kreutzer der gewöhnlichen Ein¬
nahmen zu vermissen ist , selbst da kann und muß eine be¬
deutende Erniedrigung der Brieftaxe eintreten . » Man
würde auf verkehrtem Wege sein, « sagt Wurm , » wenn
man eine bedeutende Einnahme durch die Post , bloß durch
eine hohe Taxe zu erreichen glaubte . Es wiederholt sich
hier die Wahrnehmung , die man beim Zollwesen oft gemacht
hat , sofern ein erhöhter Ertrag durch erhöhten Tarif zu
erreichen war : daß zweimal zwei nicht immer vier sind ; «
die Sache erklärt sich auch sehr natürlich . Immer weniger
bedient man sich bei hoher Taxe der Post , man sucht die
verschiedensten Communicationswege , um die Post zu um¬
gehen . Der geringe Verkehr einerseits und die Schleich¬
wege andererseits bedingen einen weit größeren Ausfall in
der Einnahme , als durch das hohe Porto gedeckt werden
kann .

Diese Wahrheit wurde schon längst auf theoretischem
Wege erkannt und in der neuesten Zeit hat sie durch die
Postreform in England , die glänzendste und praktischeste
Bestätigung gefunden . Während sonst der Postsatz in Eng¬
land ein hoher war und der Staat alle möglichen verhaß¬
ten Zwangsmaßregeln anwenden mußte , um die Privat -
coucurrenz zu unterdrücken und dabei doch nicht zum Ziele
kam , wurde im Jahre 1837 eine Postreform durch Row -
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land Hill angeregt , die darin bestand , daß ein jeder Brief

im vereinigten Königreiche Großbritannien das gleiche Porto

von einem Penny (die kleinste englische Münze , ungefähr

2z kr. C. M> ) zu bezahlen habe ; er hatte berechnet , daß die

Versendungskosten für einen Brief von London bis zu den

entferntesten Punkten des Königreiches bei der durchschnitt¬

lichen Anzahl von Briefen nicht mehr als den sechsund¬

dreißigsten T^ ei l eines Penny betragen . - Die

fortschreitende Erhöhung des Portos im Verhältnisse zu den

Entfernungen ist also eine unbegründete , und nur das Ge¬

wicht kann einen Unterschied machen , es sollte also der

Preis von einem Penny bis zum Gewicht von 1 Loth gel¬

ten , bis zu 2 Loth war der Betrag 2 Pence , und für je

weitere 2 Loth ein Zuschlag von einem Penny . Dadurch

ward also auch gleichzeitig die Maschinerie des Postwesens

vereinfacht , die vielfachen mühsamen zeitraubenden Berech¬

nungen der Taren nach Entfernungen waren vereinfacht .

Wollte man die Vereinfachung noch erhöhen , und die ra¬

schere Ausgabe der Briefe bewerkstelligen , war das Mittel

dadurch geboten , daß man bei Ausgabe der Briefe das

Porto zahlen ließ , und zwar indem man gestempelte

Briefcouverts oder Briefstempel zu dem Preise von einem

Penny verkaufte ; wer seinen Brief in ein solches Couvert

schloß , oder den Stempel auf den Brief befestigte , hatte

bereits das Porto erlegt , es war so unbedeutend , daß die¬

ses fast jeder that , und ein Briefträger ist dadurch in

den Stand gesetzt , in einer halben Stunde 570 Briefe

auszugeben , während er sonst in 1Z stunden bloß 67
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Briefe bestellte . Die Briefe , welche nicht in vorhinein bezahlt
Werden , tragen die doppelte Posttare . Dieses waren die we¬
sentlichsten Grundzüge des Planes von Rowland Hill ; im
Jahre 1838 wurde er ins Parlament gebracht , durch zahllose
Petitionen vom Volke unterstützt , und erhielt durch die Par¬
lamentsakte vom 17. Nov- 1839 Gesetzeskraft .

Und die Erfolge ? Sie entsprachen ganz den Erwar¬

tungen , der Briefverkehr steigerte sich zur nie gekannten
Hohe , und während im Jahre 1839 bei dem frühern Ta¬

rife die Zahl der in einem Monat laufenden Briefe
1,585,973 betrug , war sie schon im Jahre 1840 in der¬
selben Zeit 3,199,637 . Der Ausfall für die Finanzen
war damals noch ziemlich bedeutend ; er betrug fast 5,000,000
Gulden , er war zumeist durch die gesteigerten Regiekosten
veranlaßt ; doch war selbst bei der damaligen Einnahme
33?/ « reiner Gewinn . Seitdem ist die Zahl der Briefe
auf das Fünffache gestiegen , und der Ausfall gegen die

frühere Einnahme fast geschwunden . Solche praktische
Belege sprechen mehr als alle Theorien und nur das alte

verknöcherte System , welches bis jetzt in Deutschland

herrschte , konnte solche Erfahrungen unbenützt lassen .
Wir dürfen nun , da ein neuer kräftiger Lebenshauch

Deutschland durchweht , auch bald die so nothwendige Postre¬
form bei uns eingeführt sehen , die großartigen Wirkungen
für denGesammtwohlstand werden dann sicher nicht ausbleiben .

Menschenrechte . Die Menschen lebten , so weit
die Geschichte reicht , in immer mehr oder weniger ausgc -

N. 14
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monarchisch oder republikanisch war . Es war dieß ein

Zwang , den sich der Mensch auflegte , um besser seine Zwecke

erreichen , und Größeres vollbringen zu können , als es

einem Einzelnen oder selbst Mehreren gemeinschaftlich Han¬

delnden möglich gewesen wäre . War ursprünglich die Ver¬

bindung nur geschlossen , um einen größer » Zweck mit ver¬

einten , einer obern Leitung unterstehenden Kräften zu er¬

reichen , so schloß man , da man die Zweckmäßigkeit der

Einigung erkannt , dauerhafte Verbindungen ; es entstanden

Staaten , welche nach und nach feste Formen erhielten .

Diese Staaten entfernten sich bald von ihrem ursprüng¬

lichen Zwecke und dienten Einzelnen , durch Genie oder

Verhältnisse bevorzugten Gliedern derselben , zur Befriedi¬

gung der Herrsch - oder Habsucht . Die Glieder dieser Staa¬

ten wurden nach und nach zu bloßen Unterthanen . Un¬

terthanen , dem Geiste und dem Leibe nach , wurde jedes

Gefühl ihrer Menschenwürde unterdrückt , sie mußten sich den

Menschen abgewöhnen , um gute Unterthanen zu sein.

An die Fesseln , in die der Staat den Menschen ge¬

schmiedet , legte die Religion , oder vielmehr die Kirche ,

das Schloß des erzwungenen Glaubens an. Man setzte,

um die Umformirung der Unterthanen zu vollenden , eine

Staatsreligion ein , d. i. nicht etwa eine Religion des

Staates , denn ein Staat hat keine Religion , sondern jedes

Glied des Staates mußte sich zu einer gesetzlich als solche

erklärten Religion bekennen , widrigenfalls er die Rechte

des Bürgers nicht genießen sollte .
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Diese zwei verbundenen Gewalten engten den Kreis

der Selbstbestimmung des Menschen immer mehr ein , so

daß diese nur auf das Recht des Athemholens beschränkt
blieb . Die unbedeutendsten Familienangelegenheiten unter¬

lagen der Bevormundung der einen oder der andern Macht ,
und so kam es denn , daß der Mensch in dem Unterthan

gänzlich unterging . Aber noch tiefer mußte er sinken .

Sklaverei und Leibeigenschaft wurden die letzten Stufen

der zertretenen Menschenwürde und beide bestehen noch.
Viele Versuche , in den einzelnen Staaten das unnatürliche

Joch abzuschütteln , sind mißlungen oder hatten nnr schwache

Erfolge .
Der Gewiffensdruck , der furchtbarste Despotismus ,

da er jeden freien Gedanken , als verbrecherisch ertödtet ,

war der fühlbarste . Gegen ihn erhob sich zuerst siegreich
die geknechtete Idee und schüttelte denselben und in dessen

Gefolge auch die politische Knechtung ab. Die vereinzel¬
ten Versuche der französischen und italienischen Reformato¬

ren im Süden Frankreichs , der Schweiz und Italiens

blieben ohne bedeutende Erfolge , aber an den Flammen ,

welche Huß und Hieronimus von Prag zu Constanz ver¬

zehrten , zündeten Luther und Hütten ihre Fackeln a»,
dersn Licht über ganz Deutschland leuchtete und deren Lehren
weit hinaus nach England , Spanien und Frankreich dran¬

gen , und dem neuen Geiste Bahn brachen . Die Macht

der neuen Lehre , welche der religiösen Knechtschaft in

Deutschland ein Ende machte , verfehlte ihre Wirkung auch

auf den Staat nicht . Ein Theil der Kette war gesprungen
14 *
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NNd nun fingen die geknechteten Völker an , an den Eisen¬

stäben zu feilen , die sie von der Freiheit absperrten .

In Deutschland , in Holland , Schweden und überall

wo der Protestantismus Eingang gefunden hatte , erlang¬

ten die Völker Freiheiten , wenn auch nicht dieFreihei t,

deren Erkämpfung spätern Zeiten vorbehalten war . Nicht

in Europa , sondern in dem von Europa eroberten , be¬

völkerten und beherrschten Amerika , und zwar in den eng¬

lischen Colonien Nordamerikas brach die erste Empörung

gegen die Gewalt , gegen die Unterdrückung der Menschen¬

würde aus . Millionen von Menschen , im Besitze eines

reichen , ausgedehnten Landes , waren abhängig von dem

Winke und Befehle eines habsüchtigen und krämerischen Mut¬

terlandes . Dieses belegte die Colonien mit willkührlichen

Steuern , an Leren Bewilligung sie keinen Antheil hatten ,

und welche endlich den vorbereiteten Kampf zum Ausbruche

brachten . Die nordamerikanischen Colonien erklärten sich

unabhängig vom englischen Mutterlande und bildeten die

Republik der Vereinigten Staaten , in welcher die Men¬

schenwürde wieder zur Geltung kam. 3n Frankreich war

der Kampf durch die Schriften Voltairs und R o u s-

scau ' s vorbereitet , und es brauchte nur eine äußere An¬

regung um die Gedanken zur That werden zu lassen .

Eine beispiellos verderbte Regierung , ungeheurer Druck , auf

das Ungleichste vertheilte Steuern , die empörendsten An¬

maßungen der Aristokratie , brachten das Volk zur Er¬

kenntniß seines Zustandes , und gaben der Hoffnung Leben,

durch Gewalt die Gewaltherrschaft zu brechen . Um das



— 291 —

stolze England zu demüthigen , hatte die französische Re¬

gierung Truppen den Amerikanern gegen die Engländer zu
Hilft gesendet , vergessend , daß es im Kampf gegen die

Herrschaft der Gewalt , gegen das Königthum war . Die

siegreich heimkehrenden Heere , an die sich viele Freiwillige ,
meist Unzufriedene angeschlossen hatten , verbreiteten im

ganzen Lande die neuen Ideen , welche von Taufenden mit

Begeisterung aufgenommen und deren Sieg endlich in Pa¬
ris ausgerufen wurde . Die National - Versammlung zu
Paris proklamirte am 3. September 1791 die natürlichen ,
unveräußerlichen und heiligen Rechte des Menschen und

Staatsbürgers . Sie bilden die Einleitung zur Constitution ,
und enthalten in 17 Artikeln das volle Maaß der bürger¬
lichen Freiheit . Sie lauten :

1. Die Menschen werden frei und gleichberechtigt ge¬
boren und bleiben es. Die socialen Unterschiede dürfen
keinen andern Grund haben , als das allgemeine Wohl .

2. Der Zweck jeder politischen Association ist Bewah¬
rung der natürlichen und unverjährbaren Rechte des Men¬
schen. Diese Rechte sind : die Freiheit , das Eigenthum , die
Sicherheit und der Widerstand gegen Unterdrückung ,

3. Der Urquell aller Souverainität liegt wesentlich
in der Nation . Kein Collegium ( Corporation ) kann eine
andere Autorität ausüben , als die ihm ausdrücklich vom
Volke kommt .

4. Die Freiheit besteht darin , Alles thun zu dürfen ,
was einem Andern nicht schadet . Demgemäß hat die Aus¬

übung der natürlichen Rechte jedes Menschen keine andern
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Grenzen , als diejenigen , welche den übrigen Gesellschafts¬

gliedern den Genuß derselben Rechte sichern . Diese Gren¬

zen können nur durch das Gesetz bestimmt werden .

5. Das Gesetz darf nur solche Handlungen verbieten ,

welche der Gesellschaft schädlich sind. Alles , was das Ge¬

setz nicht verbietet , darf nicht gehindert werden , und Nie¬

mand kann gezwungen werden , etwas zu thun , was das

Gesetz nicht vorschreibt .
6. Das Gesetz ist der Ausdruck des Gesammtwillens .

Bei seiner Feststellung sind alle Staatsbürger berechtigt ,

sich entweder persönlich oder durch ihre Vetreter zu bethei -

ligen . Es muß für Alle das gleiche sein, mag es schützen

oder strafen . Da alle Staatsbürger in feinen Augen gleich

sind , so steht auch allen gleichmäßig der Weg zu allen

Würden , Posten und öffentlichen Aemtern offen , je nach

ihrer Fähigkeit und ohne eine andere Rücksicht , als die auf

ihre Tugenden und Talente .

7. Niemand darf angeklagt , festgenommen oder ge¬

fangen gehalten werden , als in den durch das Gesetz be¬

stimmten Fällen und in den von ihm vorgeschriebenen For¬

men. Wer willkührliche Befehle nachsucht , ausführen läßt ,

wird bestraft ; jeder Staatsbürger aber , welcher auf ge¬

setzmäßigem Wege vorgefordert oder festgenommen wird ,

muß sogleich gehorchen : durch Widerstand macht er sich

strafbar .
8. Das Gesetz darf nur wirklich und augenscheindlich

nothwendige Strafen festsetzen , und Niemand anders be¬

straft werden , als in Folge eines schon vor dem Vergehen
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erlassenen , veröffentlichen und vorschriftsmäßig in Anwen¬

dung gebrachten Gesetzes .
N. Da Jedermann so lange für unschuldig gilt , bis

er als schuldig erklärt wird , so soll , falls es für uner¬

läßlich erachtet wird , ihn festzunehmen , jeder Härte , die

nicht nothwendig ist , um sich seiner Person zu versichern ,

durch das Gesetz strenge gesteuert werden .

10. Niemand darfseiner Meinungen wegen , selbst in Re-

ligionsangelegenheiteu , beunruhigt werden , vorausgesetzt , daß

ihre Manifestation nicht die vorn Gesetz aufgestellte öffent¬

liche Ordnung stört .
11. Die freie Mittheilung der Gedanken und Meinun¬

gen ist eines der kostbarste » Rechte des Menschen : jeder

Staatsbürger darf daher frei sprechen , schreiben nud dru¬

cken, jedoch unter der Verpflichtung , für den Mißbrauch

dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen

einzustehen .
12. Die Garantie der Menschen - und Staatsbürger -

Rechte erfordert eine bewaffnete Macht ; dieselbe ist also

zum Vortheil Aller errichtet , und nicht zum besondern Nu¬

tzen derjenigen , welchen sie anvertraut ist.
13. Zum Unterhalt der bewaffneten Macht und für die

Verwaltungsunkosten ist eine allgemeine Steuer unerläßlich ;

sie muß auf alle Staatsbürger gleichmäßig nach Maßgabe

ihres Vermögens vertheilt sein.
14. Alle Staatsbürger haben das Recht , selbst oder

durch ihre Vertreter die Nothwendigkeit einer öffentlichen
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mung zu geben , ihrer Verwendung zu folgen , endlich den An¬

theil eines Jeden , die Ansehung , Eintreibung und Dauer

zu bestimmen .
15. Die Gesellschaft hat das Recht , von jedem öf¬

fentlichen Beamten Rechenschaft über seine Verwaltung zu
fordern .

16. Eine Gesellschaft , in welcher die Garantie der

Rechte nicht gesichert und die Trennung der Gewalten nicht

bestimmt ist , hat keine Cdnstitution .
17. Da das Eigenthum ein unverletzliches und heiliges

Recht ist , so kann Niemand desselben beraubt werden , es

sei den», daß das öffentliche gesetzlich festgestellte Bedürfniß
es augenscheindlich erheischt , dann aber auch nur unter der

Bedingung einer gerechten und vorgängigen Entschädigung .
Da die N a t i o n al - - V ersa mm lu ng die franzö¬

sische Consiitution auf die Principien gründen will , welche
sie so eben anerkannt und ausgesprochen hat , so schafft sie
unwiderruflich alle Institutionen ab , welche die Gleichheit
der Rechte verletzten .

Es giebt weder mehr Adel , noch Paine , noch erbliche
Auszeichnungen , noch Ordensauszeichnungen , noch Feudal¬
herrschaft , noch Patrimonial - Gerichtsbarkeit , noch irgend
welche Titel , Benennungen und Vorrechte , die daraus ,

hergeleitet wurden , noch irgend einen Ritterorden , noch
irgend eine der Corporationen oder Dekorationen , für
welche man Adclsproben ( Ahnenproben ) verlangte , oder
die Gebnrtsauszeichmingen voraussetzten , noch irgend einen
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andern Vorzug , als den öffentlichen Beamten in Aus

Übung ihrer Aemter .
Es giebt weder mehr Käuflichkeit noch Erblichkeit irgend

eines öffentlichen Amtes .
Es giebt weder für irgend einen Theil der Nation ,

noch für irgend ein Jndividium ein Privilegium oder eine
Ausnahme von dem allen Franzosen gemeinsamen Recht .

Es gibt weder Geschwornen - Collegien , noch Corpora -
tionen der Professionen , Künste und Handwerke .

Das Gesetz erkennt weder mehr religiöse Gelübde an,
noch irgend eine andere Verpflichtung , welche den natürli¬
chen Rechten oder der Constitution zuwider ist.

Dieser ersten Erklärung folgte im Jahre 1793 eine
neue , auf denselben Grundsätzen beruhende . Trotz dieser
feierlichen Erklärungen wurden die Menschenrechte in dem¬
selben Frankreich bald nicht geachtet . Dem Sturze des
Königthums folgten die stürmischen Zeiten der Republik ,
wo der Kriegslärm und die Parteiwuth die Stimme der
Humanität übertäubten , dem Militärdespotismus Thür und
Thor öffneten und endlich unter der letzten Regierung
Frankreichs den diplomatischen Jesuitismus zu Glanz und

Ehre brachten , dieser ist nun gefallen , die verzagten Apo¬
stel desselben sehen nun von London aus , dem Schauspiele
zu, wie das Volk, das sie von seinen Freiheitsideen bereits
eurirt glaubten , an dem Gebäude der Volksfreiheit , auf
Grundlage republikanischer Institutionen , mit vereinten
Kräften baut , an dem Gebäude , dessen Thore ihnen für
immer geschlossen sind.
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Die neue Verfassung Frankreichs , von dem Grundsatz

ausgehend , daß die Menschenrechte , die dem Menschen , als

Menschen zustehen , durch seinen Eintritt in den Staat nicht

verloren gehen können , faßte sich in dieser Beziehung kürzer ,

und hat sie nnverkümmert anerkannt .

Das von vielen Seiten begehrte Recht des Menschen

auf Arbeit , d. h. , daß der Staat die Pflicht habe , dem

arbeitslosen Bürger Arbeit und Lohn zu verschaffen , wurde

mit der Einschränkung gewährt , daß der Staat für die Be¬

schäftigung und Erhaltung dürftiger Arbeiter in so weit zu

sorgen habe , als seine Mittel hinreichen . Die Abschaffung
der Sklaverei , der Todesstrafe auf politische Verbrechen

und des Adels wurde proklamirt und die Demokratie für

Frankreich als die einzige , gerechte und alle Interessen gleich

fördernde Verfassung im Namen Gottes und des französi¬

schen Volkes angenommen .
Die deutsche Revolution im Jahre 1848 , welche das

Parlament nach Frankfurt berief , strebt demselben Ziele

nach. Die Berathung der Mcnschenrechte ( Grundrechte )

geht ihrem Ende entgegen und ihre Kundmachung im Na¬

men des deutschen Volkes wird der deutschen Einigung för¬

derlicher sein , als vereinzelte und todtgeborene Schilderhe -

dungen zum gewaltsamen Umschwünge der Dinge es

können .
Was keines Menschen Auge vorhersehen , was Niemand

noch vor Kurzem geahnt hätte , im Parlament der österrei¬

chischen Völker werden schon im Laufe der nächsten Tage

die Grundrechte der österreichischen Völker berathen , die Re-
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sultate unserer großen Revolution in gesetzlicher Weise zum
Grundgesetze unseres Vaterlandes erhoben werden . Der

Entwurf ist im liberalsten Sinne ausgearbeitet , und trägt
den Grundsatz an der Stirne : Alle Menschen sind
gleichgeboren und gleichberechtigt .

Congrest . So nennt man die Vereinigung der

Staatsoberhäupter oder ihrer Bevollmächtigten an einen

bestimmten Ort , um die Streitfragen zwischen Staaten zu
lösen , um Kriege durch gegenseitige Vergleiche zu beendi¬

gen , und Friedensbedingungen festzustellen . In diesem
Sinne wären also Congresse Werke der Versöhnung , der

Volksbeglückung . Aber nur zu selten haben die Congresse
diese hohe Aufgabe erfüllt . Wie die meisten Kriege aller

Jahrhunderte bloß durch Fürstenintersssen hervorgerufen und

gedämpft wurden , wie nur zu häufig Ströme des edelsten
Völkerblutes der dynastischen Selbstsucht , der Herrschbegier
Einzelner fließen mußten , so waren auch die Congresse ,
welche jene Kriege beendigten , nur den Herrscherinteressen
geweiht , die Völker bildeten die Waaren , um welche ge¬
feilscht und gemäckelt wurde . Congresse in dieser Bedeutung
waren Märkte , auf welchen Völkerwohl verkauft und ver -
miethet wurde . Denn die Fürsten , welche Monate , ja
Jahre lang um eine Handbreit Landes schacherten , waren
doch stets in einem Punkte einig » daß man den Volksgeist ,
der während der Kriege sich kräftiger geregt hatte , nieder¬
halten und unterdrücken müßte .
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Unser Jahrhundert ist reich an solchen Congreffen , sie

folgten den Befreiungskriegen Deutschlands , und hatten alle

den Zweck , die Volksktaft , die sich in jenen Tagen so mäch¬

tig gezeigt hatte , zu brechen , und die armseligen Fetzen von

Freiheit , die man den Völkern nicht aus Gerechtigkeit , An¬

dern im Gefühle der Ohnmacht gewährt hatte , wieder zu

nehmen .
Der Congreß zuWic n ( vom 1. Nov . 1814 bis 9. Juni

1815 ) brachte uns als Frucht seiner Verhandlungen jenes

Meisterstück metternichischerStaatskunst , dieBundesakte ,

der wir die unselige Zerstücklung Deutschlands mit allen

daran haftenden bösen Folgen danken .

Der Congreß zu Karlsbad ( im August 1819 ) lie¬

ferte in den berüchtigtigten Karlsbader Beschlüssen (sieh d.

Art . ) das glänzende Beispiel , wie wahr und verläßlich ein

Fürstenversprechen sei.
Der Congreß zu Troppau ( 1829 ) wachte die Ver¬

schwörung der Fürsten gegen Völkerglück zum leitenden

Grundsatz ihres künftigen Handels , und der Congreß zu

Laibach 1821 und zu Verona 1822 verwirklichten diesen

erhabenen Grundsatz durch den Beschluß gegen die Freiheits -

bestrebnngen der Italiener , Spanier und Griechen mit be¬

waffneter Hand einzuschreiten , und gegen die " Umtriebe

eines heillosen Revolutionsbundes « ein Schutz - und Trutz -

bündniß zu schließen .

Aehnliche Congreffe , welche diese Grundsätze immer

mehr befestigten , hatten auch später zu London , München -

gratz und Wien statt , und erst in neuester Zeit ( Nov. 1847 )



wollten die Fürsten in edlem Eifer , auf dem Eongreffe zu
Baden - Bade » in gewohnter Weise für das Glück der

Schweitzer thätig sein , diese haben sich aber für diese Bemühung
bedankt und es übernommen , für ihre Angelegenheiten selbst

zu sorgen . Dieses Beispiel wird gewiß Nachahmung finden ,
die Völker haben einmal angefangen , ihre Geschichte selbst

zu machen , und werden dieses wohl ohne höhere Einmi¬

schung fortsetzen . Wenn die Völker durch ihre eigenen Ab¬

geordneten zu einem Eongreffe zusammentreten , werden sie

sich gewiß schneller verständigen nnd für ihr Wohl besser

sorgen , als dies bis jetzt geschehen . Die Ansprüche auf na -
tionelle Obcrherrlichkeit , diese Funken der Zwietracht , welche
die dynastische Selbstsucht zur hellen Flamme anzufachen
bemüht ist , werden vor dem Einen großen Streben nach

Freiheit , nach einer ungetheilten Freiheit für Alle

zurücktreten .
Es erübrigt noch eines Congreffcs zu erwähnen , der

eben in Brüssel gehalten wird , und der mehr durch die

schöne Idee , die ihn hervorgerufen , als durch seine Folgen
der Beachtung und der Theilnahme werth ist.

Es ist ein Friedenskongreß im eigentlichen Sinne , er

est also weder von Diplomaten noch von Hofmännern gebil¬
det. Er besteht aus einer Anzahl englischer und amerikani¬

scher Bürger , die sich vereinigt haben , dem schönsten und er¬

habensten Grundsätze , dem des allgemeinen Völkerfriedens

Geltung zu verschaffen , und praktische Mittel zu beschließen ,
die den Zweck haben , den Gebrauch durch Waffengewalt
internationale Streitigkeiten zu schlichten , abzuschaffen , und
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eine Art von Schiedsgericht - m Einklänge mit der Gerech¬

tigkeit der Vernunft und Religion an dessen Stelle zu

setzen. Am 22. September d. I . hielten die Freunde des

Friedens ihre erste Sitzung und faßten dann einmüthig fol¬

genden Beschluß : » Der Eongreß erklärt den Aufruf zu

den Waffen , um die internationalen Interessen zuordnen ,

als einen barbarischen Gebrauch , der sowohl von der Re¬

ligion , der Gerechtigkeit und dem Interesse der Völker ver¬

dammt wird . «

Katzenmusik . Sie läßt sich ichwer definiren , doch

bot die neueste Zeit hinlänglich Gelegenheit , sich diesen Be¬

griff recht klar zu machen -

Merkwürdig bleibt immer , daß diese harmonischen

Töne , wie die der Nachtigall nur bei Nacht in ihrer vollen

Zauberkraft zu hören sind , merkwürdig ferner , daß diese

Demonstration , welche die Mitwirkung einer munteren

Straßenjugend kaum entbehren kann , doch zur rechten Zeit

gebraucht , oft von größter politischer Bedeutung ist. Nur

die Seltenheit der Ausführung und ein derselben unter¬

liegender bedeutender Beweggrund kann dem, an und für

sich allerdings »»gemessenen Vorgang , eine bessere Bedeu¬

tung und einen wünschenswerten Erfolg geben . Als

Muster sind in dieser Beziehung die ernsten , steifen Englän¬

der zu empfehlen .
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Zollverein heißt ein Verein unabhängiger Staaten

zu gemeinschaftlicher Erhebung und Bertheilung der auf die

Einfuhr ausländischer Waaren gesetzten Zölle , und überhaupt

zur Einführung einer gemeinschaftlichen Gesetzgebung in
allen ihren Zollangelegcnheiten . — Die deutsche Bundes¬

verfassung von 1815 war nur der kümmerliche Anfang der

deutschen Einheit , mehr ein feindseliger Bund der Fürsten

gegen das Volk , als ein Freundschaftsband zwischen den

getrennten Stämmen . Diesen selbst blieb fast bloß die

Sprache als das einzige Erkennungszeichen ihrer Zusam¬
mengehörigkeit . als das Bindemittel , welches sie in geisti¬

ger Beziehung zusammenhielt . Im Leben selbst , im Han¬
del und Wandel waren die Deutschen durch die herz¬
lose Regierungskunst ihrer Fürsten , trotz ihres nahen Bei -

sammenwohnens doch weit und schroff von einander ge¬
trennt . Jeder auch noch so kleine Fürst wollte in seinem
handbreiten Reiche nicht nur in der Justiz - , Militär - und

polititschen Verwaltung ebenso selbstständig sein , wie etwa

sein großer königlicher Nachbar ; sondern auch in Rücksicht
auf Handel und Industrie wollte jeder seine volle Staats¬

herrlichkeit ( Souverainität ) gewahrt wissen und genießen ;
es hatte jeder sein eigenes Finanz - , Zoll - und Monopol -

system. Es sollte ebenso gut eine rcußische als eine

preußische , ebenso gut eine herzoglich sächsische als eine

königlich sächsische Industrie auf Erden geben . Wie es

dabei mit Deutschland selbst aussah , ist leicht zu begreifen .

Zerstückelt und von zahllosen Zollschranken durchzogen glich
es es einem buntscheckigen Schachbrette . Hier unterlag

ik 15
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eine gewisse Industrie Verboten und Beschränkungen , welche

einige Stunden weiter nicht eristirten , dort waren gewisse
Waaren einem Verbranchszolle unterworfen , der zwei Mei¬

len entfernt nicht erhoben wurde . An einem Orte verlangte
man für die Ausübung einer gewissen Profession Förmlich¬
keiten und Befähigungszeugnisse , welche in benachbarten
Staaten wieder . nicht gekannt waren . Kurz Handel und

Industrie waren zur Lust und Freude anderer gewinnsüch¬

tiger Machbaren Deutschlands , wie der Engländer und

Holländer , unmöglich .
Die Unerrraglichkeit dieser Verhältnisse führte dazu ,

daß in den Jahren zwischen 1820 und 1830 zuerst auf An¬

regung einiger vaterländisch gesinnter Männer in Norddeutsch¬
land , unter dem Namen des preußischen Vereins eine

Uebereinkunst mehrerer Regierungen zu Stande kam, wor -

nach die Zollschranken an den gemeinschaftlichen Gränzen auf¬

gehoben , und an die äußern Gränzen übertragen , und noch
andere wechselseitige Erleichterungen im Verkehre eingeführt
werden sollten . Nach diesem Beispiele und eigentlich mehr
um dem preußischen entgegenzuarbeiten , bildete sich fast gleich¬

zeitig ein süddeutscher , und etwas später ein mittel¬

deutscher Zollverein . Nachdem die Eifersucht zwischen

diesen Vereinen noch lange ihr böses Spiel getrieben hatte ,

gelang es den langwierigen Unterhandlungen zwischen den

Einzelstaaten , daß am 1. Jänner 1834 der große deutsche

Zollverein zu Stande kam, in welchem die drei genann¬
ten aufgingen . Dieser Zollverein nmschlicßt auf einem

Flächenraume von mehr als 10,000 Geviertmeileu eine Be-
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völkerung von 28 Millionen gewerbsfleißigen Menschen , und
er würde sich bereits auf das ganze Deutschland erstrecken ,
wenn nicht Oestreich durch seine eigenthümlichen Verhältnisse
( welche weiter unten näher besprochen werden sollen ) mit
seinem Anschlüsse noch zögern zu müssen glaubt , und wenn
nicht Hannover mit dem von ihm umschlossenen Oldenburg ,
dann die Hansestädte : Hamburg , Bremen , Lübeck und
das Großherzogtuhm Mecklenburg durch die Einflüsterungen
Englands , dem jeder industrielle Fortschritt Deutschlands
ein Dorn im Auge sein muß, und durch die ängstliche aber

ungegründete Besorgniß , etwas von ihren Zollcinkünften
verlieren zu müssen , noch von der gemeinsamen Sache des

deutschen Vaterlandes abwendig gemacht worden wären .
Der deutsche Zollverein bildet dem Vertrage zufolge in

allen Handels - und Zollangelegenheiten dem Auslande gegen¬
über ein Ganzes . Im Innern des Vereines zwischen den

einzelnen Staaten gibt es keine Zollschranken ; dieselben

sind an die Grenzen gegen das Ausland verlegt ; dort

werden , nach dem von allen Vereinsstaaten gemeinsam be¬

rathenen und angenommenen Tarif , von den eingehenden
Waaren die Zölle erhoben , welche in der Regel nicht mehr
als 10 pCt . des Werthes der Waare betragen sollen . Ein

jeder Staat bewacht den Theil der Grenze , mit welchem
er ans Ausland stößt ; die Kosten für die Ueberwachung
sowie für die unmittelbare Verwaltung werden ihm aus

der Zollvereinskasse vergütet . Der übrig bleibende Theil
der Einwohner wird unter die Vereinsmitglieder nach einem

gewissen Maßstabe : gegenwärtig der Kopfzahl der Bevöl -
14 *
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kerung vertheilt , zu welchem Ende nach jedem Verlauf von

drei Jahren eine neue Volkszählung vorgenommen wird .

Kleinere Staaten sind größeren untergeordnet , die sich mit

rhnen abfinden . Nur die Stadt Frankfurt erhält wegen

ihres größern Wohlstandes und daher größeren Verbrauchs

ihrer fast bloß städtischen Bevölkerung einen größeren An¬

theil an den Zolleinkünften , als ihr nach der Kopfzahl der

Bevölkerung zukommen würde .

Da ferner in Preußen und einigen andern Staaten

des Zollvereins auf den Verbrauch gewisser Gegenstände ,

wie des Tabaks , Salzes , Bieres , Branntweins u. s. w.

von früher besondere Steuern gesetzt waren , welche in den

andern Staaten gar nicht , oder nicht in gleicher Höhe er¬

hoben wurden , so war man schon in den ersten Verträgen

übereingekommen , in dieser Beziehung sobald als möglich

eine gleiche Gesetzgebung in allen Vereinsstaaten einzufüh¬

ren . Bis dahin hilft man sich mit sogenannten Ausgl ei¬

ch ungsst euer n aus , welche von diesen Artikeln erhoben

werden , wenn sie aus Staaten mit kleinerer Besteuerung

in Staaten von größerer Besteuerung übergehen . Zum

Grundsatz dient dabei , daß dort , wo der Gegenstand ver¬

zehrt wird , auch der volle auf ihn gesetzte Steuersatz ent¬

richtet werden muß. — Uebrigens hat der Zollverein auch

zur Erleichterung des Verkehrs einen gemeinschaftlichen

Münz - und Gewichtsfuß geschaffen , und wird jetzt in al¬

len seinen Bestimmungen durch die Nationalversammlung in

Frankfurt eine noch weitere Ausdehnung gewinnen . Die

Wirkungen dieses , dem Wesen nach geschilderten Vereines
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sind für Dcuschland nur segensreich ausgefallen . Wo im

Anfange wegen des Aufkommens der eigenen noch nicht

weit genug vorgeschrittenen Industrie Besorgnisse obwalte¬

ten , daß diese die Concurrenz mit der anderwärts erstark¬

ten nicht werde aushalten können , da haben sich diese Be¬

sorgnisse nicht bestätigt , wo sich Beschwerden erhoben hat¬

ten . da sind diese auf immer verstummt . Der anfänglich

eingetretene Ausfall in dem Staatseinkommcn hat sich durch

Verminderung des Wach - und Amtspersonals ( zusammen

bis auf 5950 ) und durch Hebung der Industrie nicht nur

gehoben , sondern das Einkommen selbst hat sich vermehrt .

Durch den Fall der innern Zollschranken und durch Ent -

seßlung des Verkehrs von den tausendfach belästigenden ,

zeitraubenden und kostspieligen Hemmnissen und Ueberwah -

rungen hat der innere Handel einen hohen Aufschwung ge¬

wonnen . Während Deutschland früher bloß als das Land

des Gedankens und des Traumes galt , ist es jetzt das

Land der Industrie geworden , an welche die Engländer

den lange ausgebeuteten heimischen deutschen Markt abzu¬

treten sich bequemen mußten . Durch den Zollverein ge¬

winnt aber nicht bloß der Wohlstand Deutschlands ; son¬

dern dadurch , daß das innere Mark des Volkes erstarkt ,

daß seine Beziehungen zu einander verschlungener werden ,

ist die sicherste Grundlage und Gewähr für die deutsche Ein¬

heit gewonnen .
Als Oesterreich durch den belebenden Hauch der Früh¬

lingssonne aus dem langen Winterschlaf geweckt worden

war , mußte zugleich sein wiedererwachtes deutsches Bewuß -
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sein es lauter und stärker denn je an die gegen das deutsche
Bruderland so lange vernachlässigte Pflicht mahnen . Soll

dieses letztere ihm nicht mit Recht ein vorsätzliches Sich -

abschließen , ein leeres Spielen mit der deutschen Einheit

vorwerfen , so muß Oesterreich bald werkthätig an das

Niederreißen der hemmenden Zollschranken schreiten . Die

eigenthümlichen Verhältnisse , in welche es seit der Zeit

gerathen war , als es sich von Deutschland lossagend/und

immer mehr entfremdend , seine eigenen Wege ging , haben

jetzt freilich die Anschlußfrage zu einer etwas verwickelteren

gemacht ; doch haben dabei , wie bei jeder anderen durch¬

greifenden Neuerung die Furcht und Besorgniß , es könnte

das Privatinteresse zu große Nachtheile erleiden , die obwal¬

tenden Schwierigkeiten ins Ungeheure vergrößert , sich neue

Schwierigkeiten geschaffen und darüber die bedeutenden

Vortheile , welche aus dem Anschluß an den Zollverein

nothwendig für Oesterreich sich ergeben müssen , übersehen

lassen . Nur durch eine aufrichtige und vorurtheilsfreie Prü¬

fung kann man hier zur Kenntniß des wahren Sachver -

halts und der wahren Hindernisse gelangen , welche letztere

ihrem Wesen nach von ganz verschiedener Natur sind.

Im allgemeinen lassen sich diese Schwierigkeiten aus dreier¬

lei zurückführen . Erstens sind es solche , welche aus den

dermaligen Zustande des österreichischen Gewerbe - und

Fabrikswesen entspringen , zweitens solche , welche durch

das eigenthümliche in Oesterreich bestehende Zoll - und Be¬

steuerungssystem veranlaßt sind , und endlich solche , welche

die besondere Zusammensetzung des österreichischen Kaiser -
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staates aus deutschen und nicht deutschen Bestandtheilen
mit sich bringt .

Was die Hindernisse der ersten Art , nämlich rücksicht -

lich des Fabriks - und Jndustriewesens betrifft , so fürchtete

man zweierlei . Man sagte sich, daß die weiter vorgeschrit¬

tene vercinsländische Industrie , wenn es ihr gegönnt würde

auf dem österreichischen Markte mit der heimischen noch

nicht so erstarkten Industrie zu konkurriren , diese nothwen¬

dig erdrücken müßte , da sie ihr an Capital und Fertigkeit

in der Arbeit überlegen , und daher wohlfeilere und schönere

Erzeugnisse zu liefern im Stande ist. Dann besorgte man ,

daß die inländische Industrie auf jenen Märkten , nach

welchen sie bisher den Ueberschuß ihrer Erzeugnisse über

den eigenen Bedarf senden konnte , und wo sie bisher ohne

Mitbewerber glänzende Geschäfte machen konnte , nach An¬

schluß an den Zollverein durch die auswärtige Industrie

verdrängt werden würde , oder doch wenigstens mit dieser

den Gewinnst würde theilen müssen Ohne sich, wie dieß

leider oft geschieht , die Sache ins Einzelne zu zerlegen ,

ohne sich auf Unterschiede einzulassen , theilte man in

Bausch und Bogen darüber ab. Man war dabei gewohnt ,

die gewerblichen Zustände in Oesterreich noch auf einer so

tiefen Stufe der Entwicklung zu erblicken , daß man es

als einen Verrath , als einen Versuch zum Ruin der eige¬

nen Fabrikation verschrieen hätte , wenn die Regierung den

Einfuhrzoll auf fremdländische Erzeugnisse auch nur um

ein Geringes herabgesetzt hätte . Wir staken noch bis an

die Ohren in jenem längst von der Volkswirthschaftslehre
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verurtheilten nur noch von Rußland gepflegten Prohibitiv -
systeme , wornach zur Hebung der innländischen Industrie
die auswärtige Einfuhr gänzlich untersagt ist , denn die

außerordentlich hohen Zölle kamen einem Einverbote so

ziemlich gleich . Aber die Umstände haben sich bedeutend

geändert .
Sowohl dev Handwerks als sabriksmaßige Geschäfts

betrieb haben mit der Zeit einen bedeutenden Aufschwung

genommen . Der erstere kann im Ganzen füglich mit dem

vereinsländischen den Weltkampf aufnehmen . Beweise dafür

gibt in neuerer Zeit selbst die Ausfuhr mancher durch ihn

erzeugten Artikel , die an Schönheit und Dauerhaftigkeit
keinen fremden nachstehen . Wo in dem handwerksmäßige »
Betriebe noch Uebelstände obwalten , kann man sich der ge¬
gründeten Hoffnung hingeben , daß sie in der Uebergangs -
periode , welche jedenfalls dem Anschluß vorhergehen muß,
sich heben werden , wenn dem österreichischen Handwerker
das Wandern durch ganz Deutschland , welches ihm bisher

verpönt war , gestattet sein wird . Von seiner Auffassung s

gäbe und Gelehrigkeit , die doch sicher nicht kleiner als die

eines jeden anderen Deutschen sind , ist zu erwarten , daß
er sich in kurzer Zeit die nöthigen Handgriffe und Verfay -

rungsmethoden eigen machen wird .
Wenn man die Hauptzwcige der Industrie , nämlich

diejenigen , welche sich mit der Erzeugung der Stoffe für
die Kleidung beschäftigen , betrachtet , so darf man eben so

wenig darüber in Besorgniß gerathen . Die Seiden - und

Wollstoff Fabrikation hat schon längere Zeit , unterstützt von
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den natürlichen Anlagen Oesterreichs , dazu einen hohen
Grad von Vollkommenheit erreicht und nur die Vorliebe

für alles Fremde , welche dem Deutschen und besonders
dem Oesterreicher eigen ist , hat derartige Erzeugnisse ,
wenn sie nur von anderwärts hereinkamen , vorzüglicher
finden können . Es find wie bekannt viele Fälle vorgenom¬
men , daß inländische Erzeugnisse , wenn sie nur ein frem¬
des Ursprungszcichen an sich trugen , dann deßhalb schon
reißenden Abgang gefunden haben . Nicht minder hat die

Linneniudustrie sich in neuerer Zeit in Oesterreich auf einen

hohen Grad von Vollkommenheit gestellt und deßhalb auch

überseeische Märkte gefunden . Berücksichtigungswerth sind

bloß die Bedenken , welche die Baumwollenindustrie erregen
könnte , trotzdem diese bisher durch besonders hohe Zölle

geschützt war .

Daß diese so wie manche andere Arten der Industrie

z. B. die Färberei , Lederfabrikation , der vereinsländischen

noch nicht ebenbürtig sind , dürfte gerade drin zu hohen

Zsllschutze zuzuschreiben sein , welcher die Fabrikanten ver¬

wöhnt und verhindert hat , sich mit den verbesserten Ver -

fahrungsarten der Neuzeit bekannt zu machen .

So wieZölle einerseits nie vom rein finanziellen Stand¬

punkte aus btrachtet werden müssen , so dürfen sie auch

zu hoch sein , damit die Industrie nicht auf Kosten der

Millionen Zehen arbeiten und einer Treibhauspflanze gleich
in künstlicher Wärme gedeihen könne , ohne daß sie im

vaterländische Boden heimisch zu werden und auch in freier

Luft fortzukommen im Stande wäre . Schutz kann eine Fa -
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brikation nur gegen einen Nebenbuhler , der durch Capital ,

Arbeitskraft und langjährige Erfahrung übermächtig da¬

steht , in Anspruch nehmen . Ein solcher Nebenbuhler ist

aber nicht der Zollverein Oesterreich gegenüber ; ein solcher

kann ihm nur England sein , gegen welches anzukämpfen ,

ihm im Bunde nut dem Zollverein , welcher nach demsel¬

ben Ziele ringt , viel leichter sein muß , weil Oestreich durch

die Bevölkerungszahl , die es in den Bund mitbringt , bei

Berathung den Zolltariffs für höhere Schutzzölle den Aus -

schlag geben muß.
Anderen Zweigen der Industrie hingegen für deren

glückliches Gedeihen die Natur in Oestreich so viel gethan

z. B. der Glas - Porzellan - Eiscnfabrikation u. s. w, wird

durch das Wegfallen der deutschen Zollschranken ein rei¬

cher Markt und damit eine glückliche Zukunft eröffnet wer¬

den. Es muß auch der östreichische Handel dann einen be¬

sonderen Aufschwung nehmen , indem seine reichen Natur¬

produkte erst auf dem deutschen Markte ihre volle Ver¬

werthung finden werden . Der Wohlstand ganzer Provin¬

zen wie z. B. der Steiermarks , dessen Dasein von dem Fort¬

kommen der Ersenfabrikation abhängt , muß sich unfehlbar

heben . Andere Provinzen z. B. Tyrol werden aus ihrer

eingeklemmten Lage , welche ihnen besonders bei Mißjah¬

ren durch die Ausfuhrverbothe der Nachbarländer drü¬

ckend war , herauskommen . Ueberhaupt wird , so wie dieß

bei den einzelnen Zollvereinsstaaten früher der Fall war ,

zwischen Oestreich und dem Zollverein nach und nach eine

Ausgleichung eintreten . Auch jene standen vor dem Abschluß
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des Zollvereins nicht alle auf gleicher Stufe der industriel¬
len Ausbildung ; und doch sind seitdem Abschluß desselben
nnr wenige Stimmen über Verletzung des eigenen Interesse
laut geworden .

Was die oben angeführte zweite Gattung von

Schwierigkeiten betrifft , welche dem Anschluß Oesterreichs
an den Zollverein entgegenstehen , nämlich das eigenthüm¬
liche Besteuerungssystem Oesterreichs , so beziehen sich diese
Schwierigkeiten vorzüglich auf die Monopole , welche sich
der Staat in der Gewinnung und dem Verkaufe des Salzes
und des Tabaks vorbehalten hat . Soll sich Oesterreich an
den Zollverein anschließen können , so muß der in andern
Ländern unbekannte hohe Preis dieser Artikel in Oesterreich
in so weit ermäßigt werden , daß eine Einschmuggelnng
dieser Artikel dann nicht mehr wahrscheinlich erscheint . Bliebe

z. B. der Durchschnittspreis des Salzes , welcher in Oest¬
reich 7 —8 kr. im Zollverein , 7 - kr . das Pfund beträgt ,
stehen , so müßten schon um dieser Gegenstände willen die

Zollschranken aufrecht erhalten werden , und es wäre somit

wenig gewonnen . Man steht demnach , daß um den Ausfall
der durch Herabsetzung des Preises dieser Gegenstände in
den Finanzen entsteht , zu decken, eine gänzliche Umände¬

rung des Steuerwesens der Monarchie vorgenommen wer¬
den muß , was aus anderen Gründen nur wünschenswcrth

sein kann , da in keinem wohlgeordneten Staate der Preis

dieser Artikel in Oestreich insoweit ermäßigt werden , daß
eine Einschmuggelung derselben nicht mehr wahrscheinlich er¬

scheint . Wenn also z. B. der Durchschnittspreis des Pfund
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Salzes in Oesterreich auf 7 — 8 kr. im Zollverein auf

4 — 5 kr. zu stehen kommt, aus drückenden Monopolen

eine reiche Einnahmsguellc abgeleitet werden soll . In den

Probejahren , die dem eigentlichen Anschlüsse vorgehen müs¬

sen , wird man sich mit den oben erwähnten Ausgleichungs¬

oder Ergänzungssteuern behelfen müssen.
Auch die eigenthümliche Zusammensetzung Oesterreichs

aus deutschen und nicht deutschen Ländern könnte vielleicht

Hindernisse des Anschlusses begründen . Wenn man den Zoll¬

verein in der Bedeutnng und Ausdehnung nehmen wollte ,

für die er ursprünglich begründet war , nämlich als deut¬

schen Zollverein , so müßten Galizien und Ungarn aus¬

geschlossen sein. Dieses würde aber diese Länder zu dem

ganzen Staatsverband in eine entfremdende und unnatür¬

liche Stellung bringen , und kann daher nie von der Ge¬

sammtheit des Staates zugegeben werden . Es wird demnach

nichts übrig bleiben , als sie mit in den großen Zollver¬

band einzuschließen .
Erst wenn von der Nord - und Ostsee bis zum adria -

tischen Meere , vom Rhein bis zur Weichsel und die Theiß

die Völker sich ungefesselt werden bewegen können , wird

die Civilisation und der Friede dauernd ihre Segnungen

entfalten können und Oesterreich wird durch die innigste

Verschmelzung seiner geistigen und materiellen Interessen mit

Deutschland , für das Glück Europas mehr thun , als

irgend ein Land der Welt bisher dafür hatte leisten können .
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Leibeigenschaft . Mit diesem Ausdrucke soll ange¬
deutet werden , daß der eigene Leib nicht mehr eigen ist,
sondern daß es auch Falle gibt , wo ein Individuum über
den Leib eines andern , wie über eine leblose Sache oder
ein Hausthier verfügen kann.

Den Begriff der Leibeigenschaft und ihr wirkliches Ve¬

ilchen können wir bis in die ältesten Zeiten hinauf verfol¬

gen, und die gebildetsten Völker des Alterthums , die Grie¬

chen und Römer , befreundeten sich mit einer Einrichtung ,
welche , wenn sie auch allen Begriffen von Freiheit und

Menschenrecht zuwider lief . dem Bürger gestattete , sich den

Staatsgeschäften oder einer trägen Lebensweise ungestört
hinzugeben , während der leibeigene Mensch und das leib¬

eigene Hausthier für die Herbeischaffung der Lebensbedürf¬
nisse und Lurusstände Sorge tragen mußte . Die alten

Republiken nahmen in ihren verschiedenen Gesetzgebungen
auch gar keine Rücksicht auf die Leibeigenen , und jedes Ge¬

setz, welches das demokratische Staatsprinzip in jenen Re¬

publiken zur reinsten Darstellung bringen sollte , hatte immer

den Bürger , nie den Leibeigenen im Auge.
Aber wie jede politische Missethat sich furchtbar rächt ,

so auch diese der alten Republiken . Die Sklaven , welche
durch die Gnade ihrer Herren , oder durch eigene Sparsam¬
keit sich mit der Zeit die Freiheit erkauft hatten , waren von

dem Momente , wo sie die Freiheit erlangten , nur frei dem

Körper nach , ihr Geist verblieb in den Ketten dumpfer

Sklaverei , zu welcher sie durch den Mangel an erhebender

Bildung verdammt waren . Diese freigelassenen Sklaven



224

bildeten den Grundstock des Proletariats in Rom , und von

dem Augenblicke an , wo Marius in den Kriegen gegen die

Cimbern und Teutonen alles Gesinde ! von Rom aufbot ,

um die barbarischen Horden zurückzuwerfen , von dem Augen¬

blicke , wo diese Proletarier ihre Bedeutsamkeit im Staate

kennen und würdigen lernten , war das alte freie Rom

verloren .

Frägt man sich aber , wie es möglich war , daß die

alten Völker mit freien Institutionen einen bedeutenden ^heil

der Landesbewohner als Auswürflinge behandeln konnte ,

die bloß zum Dienste für die andern da wären , so müssen

wir bei den Römern und Griechen das staatliche Vorurtheil

als Grund dieser Ungerechtigkeit anführen , d. h. sie hatten

sich in dieses staatliche Verhältniß durch die Zeit so hinein -

gewöhnt , daß sie in demselben nichts Unrechtes mehr erblick¬

ten . Bei andern Völkern dagegen , bei den Hindus z. B.

hatte der Druck , welcher auf den Parias lastete , leinen

Grund in einem religiösen Vorurtheil , welches diese

Menschenklasse als von der Gottheit verworfen be¬

trachtete .
Tacitus , welcher die verläßlichste Quelle über die

Sitten der alten Deutschen ist , belehrt uns , daß auch bei

diesen die Leibeigenschaft eingeführt war . Doch muß die

Leibeigenschaft bei den Germanen von einem anderen

Standpunkte aufgefaßt werden , als die bei den Rö¬

mern . So wie nämlich die alten Deutschen sich in ihren

Wohnsitzen fetzsetzten , ließen sie die alten Feldbauern

in ihrem Besitze , aber sie erhoben von ihnen einen Zins
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und ihr Verhälniß zu ihren Herrn war somit dasselbe , wie
das der späteren Hörigen zu ihren Gutsherrn .

Der Leibeigenschaft im engeren Sinne begegnen wir
bei den Deutschen erst zur Zeit der Völkerwanderung .
Während man früher nämlich die Besiegten aus ihrem
Grund und Boden wohnen ließ , wie oben erwähnt wurde ,
fing man in dieser Epoche an , die Sitte der Römer an¬

zunehmen . Die Besiegten wurden als Diener des Hauses
verwendet , und mußten die Hausgeschäfte verrichten . Be¬

zeichnete man diese Leibeigenen in mehreren Gegenden
Deutschlands mit dem Namen » Hörige « ( von angehören )
so verstand man unter Lassen diejenigen , welche auf ih¬
ren Grund und Boden zur Bewrrthschaftung desselben
waren gelassen worden . Man sieht hieraus , daß die Lassen
eine viel günstigere Stellung einnahmen , als die sogenann¬
ten Hörigen . Die «srvi d. h. die Leibeigenen im engsten
Sinne wurden vollends gar nicht zu den Menschen gerech¬
net. Man rechnete sie zu den »Dingen, « und wo immer
von ihnen in Gesetzbüchern die Rede ist , werden sie auch
unter der Rubrik des Eigenthums mit dem Besitze lebloser
Gegenstände abgehandelt . Sie hatten kein Recht Waffen

zu tragen , und erlaubte sich so ein «srvu « eine Lanze zu
tragen , so wurde sie ihm auf den Rücken zerbrochen .

Die Lassen waren heerbannpflichtig , sie waren auch

schwurfähig , und hatten bei den großen Landtagen mit den

freien Güterbesitzern zu erscheinen . Am besten hatten es
die Lassen auf kirchlichen Gütern , wie überhaupt die christ¬
liche Kirche das Schicksal der Leibeigenen zu mildern und
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zu erleichtern trachtete . Daher kam es auch , daß selbst

aan ; freie Leute mit Aufopferung ihrer Unabhängigkeit

sich' unter dem Schutz der Geistlichkeit stellte , wobei sie

es sich gewöhnlich zur Bedingung machten , daß ihre Des¬

cendenten ( Nachkommen) in ihre Rechte treten was bei den

Lassen sogar sonst von der Wllkühr des Gutsherrn abhing .

Trachtete aber einerseits die christliche Kirche eine

Milderung in dem Loose ihrer Untergebenen eintreten zu

lassen , so verfuhren dagegen die weltlichen Herrn dato

unverantwortlicher gegen dieselben . Ihre Bedrückungen wur¬

den maßlos , und trieben den Bauern zu Aeußersten . Der

feindliche Landmann griff zur Waffe , und so entstand im

16 Jahrhundert der Bauernkrieg , einer der schrecklichsten

und blutigsten Zweige , welche die Erde erblickt . Er endete

zum Unglück der Bauern , denn seitdem wurden sie noch

härter ins Joch gespannt , und jede verübte Grau,amke ! t

wurde hundertfach heimgezahlt .

Die Ausbildung der Landeshoheit im 17. Jahrhunderte ,

wo die Idee der Staatsgewalt immer mehr zur Gell

tung kam , und der Adel sich der Faust des Landesh - rrn

beugen mußte , brachte eine günstigere Gestaltung für die

Sache der Leibeigenen hervor . Wenigstens fanden sie beim

Landesherrn doch Schutz gegen die Bedrückungen der Guts¬

herrn , und es wurde nicht mehr das Recht in Zweifel

gezogen , bei den Landesherrn Klage einzubringen . Um den

Leibeigenen dadurch auch nicht vollkommen Staatsbürger ,

so trat er doch jetzt in gewisse staatsbürgerliche Rechte , er
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konnte Testamente machen, und durfte wenigstens für oder

gegen seines gleichen als Zeuge vor Gericht erscheinen .
Rücksichtlich der Fortpflanzung der Leibeigen¬

schaft erwähnen wir kurz folgendes : Ein eheliches Kind
wurde als unfrei geboren betrachtet , wenn nur der Eine

seiner Eltern unfrei war . — Uneheliche Kinder folgten
dem Stande der Mutter . — Wollte ein freier Mann eine

Unfreie heirathen , so müsse er sie erst frei machen . —

Verging sich ein freies Mädchen mit einem unfreien Manne ,

so stand es der Familie frei , beide zu todten , auch das

Mädchen als Sklavin außer Landes zu verkaufen . —

Später traten mildere Bestimmungen ein. So stieg ein

freies Mädchen , welches sich einem Unfreien verlobte blos

zu dessen Stand herab , und auch dies nur so lange der

Mann am Leben ist. Nach seinem Tode tritt sie wieder in

ihre früheren Rechte . Aus diesen kurz eingeführten That¬

sachen erklärte sichs, wieso die Leibeigenschaft sich fortpflan¬

zen und erhalten konnte , ohne daß neue Kriege neue Bei¬

träge zu liefern brauchten .
Die Freilassung geschah auf verschiedene Art . Die

feierlichste war , wenn der Herr seinen Leibeigenen vor der

ganzen Gemeinde für wehrhafte erklärte , die einfachste ,

wenn der Herr seinen servus einfach für frei erklärte .

Lag die Freilassung im Allgemeinen ganz in der Willkühr

des » Herrn, « so gab es doch auch gezwungene Freilassun¬

gen in späteren Zeiten wegen anerkannter Mißhandlung

von Seite des Herrn , Vergehung u. dgl.
16
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Mit der 2trn Hälfte des vorigen Jahrhunderts end^

lich begann die Umgestaltung der Bauernverhältnisse auf

friedlichen Wege durch die Regierungen . Friedrich ! k. von

Preußen , und Kaiser Joseph von Oesterreich waren die

ersten Fürsten , welche die Hand an dieses Werk der Huma¬

nität legten .

Budget heißt in parlamentarischer Beziehung die

Darstellung ( der Voranschlag ) der Staatsausgaben und

Staatseinnahmen für eine bestimmte Periode , welche ge

wohnlich auf ein Jahr festgesetzt ist ^) .

Es versteht sich von selbst , daß um eine geregelte

Finanzverwaltung zu erzielen man genau die Summe der

Erträgnisse so wie die Summe der Erfordernisse eines

Staates wissen müsse , denn nur auf diese Weise wird es

möglich , die nöthigen Auflagen bestimmen zu können , welche

für den Staathaushalt erforderlich sind , nur auf diese

Weise ist es möglich , dann die nöthige Oekonomie bei der

Verwaltung eintreten zu lassen .

Ein Staatsbudget besteht nach dem Gesagten daher

eigentlich aus 2 Theilen : dem Budget der Einnahmen und

der Ausgaben . Der Zahlen - Unterschied zwischen diesen bei¬

den zeigt dann , ob die Ausgaben durch die Einnahmen ge-

*) Der Anfang des Finanzjahres fällt nicht in allen Staaten mit

dem 1. Januar des Kalenderjahres zusammen, wie dies in Preu¬

ßen und Frankreich der Fall ist. In Spanien und Würtemberg
mit dem 1. Juli , in England mit dem 3. Januar , in Baiern

mit dem 1. Oktober , und in Oesterreich mit dem 1. November.
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deckt werden , oder ob es neuer Anstrengungen bedarf ,

um die Fonds für die Staatsbedürfniffe zu erzwingen . Hiebei

versteht es sich von selbst , daß es nicht genügen kann ,

wenn in dem von der Finanzverwaltung vorgelegten Staats¬

budget nur die großen suminirten Zahlen aller Einnahmen

und Ausgaben verzeichnet sind ; im Gegentheile stellen wir

an ein Budget die Forderung , daß es den Kostenübex -

schlag eines jeden Zweiges der Verwaltung tiefere , und

anderseits genau angeben , wieviel jede Einnahmsquelle ab¬

werfe . Da aber nicht alle Einnahmen bestimmt sind, eben

so auch in manchem Verwaltungsjahr ganz unvorhergesehene

Fälle eintreten können , wodurch die Ausgaben zu einer

bedeutend höheren Summe anschwellen , als in früheren

Jahren , so muß in dieser Beziehung darauf gesehen wer¬

den , daß die sestbestimmten Einnahmen und Ausgaben

von den unbestimmten gesondert im Voranschläge angege
ben werden .

Es wird ferner von allen Finanziers in neuerer Zeit

als sehr wichtig angesehen , daß nicht blos die Nettoein

nahmen verzeichnet werden , d. h. es müssen die Einnah¬

men und Ausgaben , jede getrennt angegeben , und im Vor¬

anschläge selbst die betreffenden Additionen und Subtrak¬

tionen gemacht sein , weil sonst keine genaue Uebersicht

denkbar ist. Empfehlenswerth ist es hiebei , daß außer die¬

ser detaillirteu Uebersicht noch eine Allgemeine als Auszug

der ersten angeordnet werde , wodurch die Einsicht in die

finanziellen Verhältnisse des Staates auf wesentliche Art

erleichtert wird .
4-16
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Die Hauptrubriken des Budget in den meisten

Staaten sind , rücksichtlich der Einnahmen : direkte und

indirekte Steuern — V e rz ehru n g sst eu e r —

Weg und Brückenzölle - Forsten , Jagden , Fi¬

scherei — Berg - Salz und Hüttenwesen —

Posten u. s. w.

Rücksichtlich der Ausgaben . Innere Landes -

Verwaltung ( dahin gehört die Polizei mit allen ihren

besondern Zweigen , das Bauwesen , die Lehranstalten , Spi¬

täler , Strasanstalten , u. s. w. ) - Staatsministe¬

rium — Rechtspflege — Finanzv erwaltung

( dahin gehört die Verwaltung der direkten und inderekten

Steuern , der Monopole u. s. w. ) — Das Ministerium

der Auswärtigen mit all seinen Verwaltungszweigen .

Die Aufgabe des Finanziers ist es nun , in diese com-

plizirten Gegenstände ein geordnetes System hineinzu¬

bringen , die Rubriken so zu regeln , daß die Uebersicht

erleichtert werde , so z. B. in allen gleichartigen Etats die

Rubriken auf gleichartige Weise neben und untereinander zu

stellen . Eine höhere Aufgabe der Finanzverwaltung jedoch

bleibt es immer , die Möglichkeit zu erzielen , daß von vorne

herein die größte Einfachheit in der Wirthschaft selbst Platz

finden könne ; je einfacher die Grundsätze der Wirthschaft ,

desto einfacher wird das Budget sein. Und hier verweisen

wir wieder auf den praktischen Sinn der Engländer und

Nordamerikaner . Bei diesen beiden Völkern hat sich der

Staat von aller Privatbewirthschaftung seiner Einnahms -

quellen und von der Privatverwaltung des Staatsansga -
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ben losgemacht . Die Verwaltung der Regalien ist Priva¬

ten zur Bewirthschaftung übergeben , der Staat hat diesen

die vertragsmäßig zu liefernden Summen zu übergeben ,

und empfängt die durch Vertrag festgesetzten Summen wieder .

Das Budget aber braucht dann nur diese allgemeinen Sum¬

men in seine Rubriken aufzunehmen , ohne in die kleineren

Details einzugehen , nnd kann mit einer Einfachheit bear¬

beitet werden , wie es bei einer andern Einrichtung nicht

möglich wäre . —

Die allgemeinen Grundsätze , welche wie bei jeder

Wirthschaft , so auch bei der des Staates gelten , bei der

Beurtheilung einer vorgelegten Ausgabe und Einnahmebug -

des zur Richtschnur dienen müssen , und hier um so sorgfäl¬

tiger zu beobachten sind , je größer der Gegenstand ist, und

je härter sich die Verwirrung und Unordnung straft , las¬

sen sich nach Spittler ( Vorlesungen über Politik , heraus¬

gegeben von K. Wächter , Stuttgart und Tübingen 1828 ,

§. 64 ) unter drei Regeln zusammenfaßen . Die erste ist,

lehrt derselbe , daß nicht zu viel oder nicht mehr , als für

den Zweck , der erreicht werden soll durchaus nothwendig

ist , ausgegeben werde . Erst seit der letzten Hälfte des 18.

Jahrhunderts hat sich die Idee recht strikt und lebhaft auf¬

gedrungen , daß das Geld , welches in die Staatskasse

stießt , eben so sparsam zu behandeln sei wie alle Privat -

qelder . Denn es gab Zeiten , wo man Sparen bei einem

Fürsten für Schande hielt ; man sah dem monarchischen Re¬

genten bloß als den reichsten Mann an im Staate , der

wohl Geld ausfließen lassen könne , ohne selbst Mangel zu
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leiden , und betrachtete ihn nicht als Depositair , und Aus¬

spender von Gemeindegeldern . Es entsprang diese Ansicht

zum Theil aus einer Vermengung des Privat - oder Fa¬

milienvermögens des Fürsten mit dem Staatsvermögen .

Endlich aber drängte die Noth in allen unsern Staaten da¬

zu , diese Ideen zu läutern und zu den richtigen Ansichten

zurückzukehren . Mit dieser ersten Regel muß aber die zweite

verbunden werden : daß hinreichend sür die als nothwen¬

dig erkannten Zwecke gesorgt werde . Es darf al >o nicht

gespart werden , wo der Staatszweck das Ausgeben for¬

dert ; eine Knauserei hierbei ist nicht nur unwürdig , son¬

dern auch für die Sache sehr schädlich . Die dritte Regel

ist : es muß planmäßig ausgegeben werden , oder die Re -

partition der Generalsumme nach den einzelnen Rubriken

ist darnach einzurichten , wie diese oder jene Rubrik den in¬

dividuellen Verhältnissen des Staates gemäß größeren oder

geringeren Aufwand nothwendig macht . Planwürdig er¬

scheint es z. B. nach dieser Rücksicht , wie Schmettau ge¬

zeigt hat , daß Dänemark so viel auf seine Landarmee ver¬

wendet , während es eher auf die Unterhaltung einer tüch¬

tigen Flotte halten sollte , ebenso verwendet gewiß auch

Englang verhältnißmäßig zu große Summen auf seine

Landmacht .
Sei es nun , daß nach den verschiedenen Verfassungen

der Länder die Regierung das Recht hat , Gesetzesvor¬

schläge in die Kammern zu bringen oder nicht , so gilt doch

in Ansehung des Budget überall die Regel , daß es hier

nicht mehr von dem Ermessen der Regierung abhängen
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kann , ob sie Borschläge dieser Art zu machen für geeig¬

net findet . In allen Fällen muß daß Budget eine geraume

Zeit vor Ablauf des Verwaltnngsjahres vorgelegt werden ,

denn mit Ende jedes Verwaltungsjahres sind die Verfü¬

gungen in Betreff des abgelaufenen erloschen , es bängt

von einer neuen Bestimmung der Kammern ab , ob die al¬

ten Verordnungen in Gültigkeit verbleiben , oder ob neue

Vorschläge in einzelnen Verwaltungszweigen zu machen und

anzunehmen seien.
Es versteht sich von selbst , daß solche Aenderungen

eintreten müssen , je nachdem die Verhältnisse eines Staates

nach Innen oder nach Aussen eine Aenderung erlitten . Jede

Gebiethsvergrößerung wird eine Vermehrung der Einnah¬

men aber auch eine Vermehrung der Verwaltungskosten zur

Folge haben , so daß bei der Bewilligung der Budgets

darauf Rücksicht genommen werden muß. Derselbe Fall ,

wenn auch die Resultate verschieden sind , tritt bei Ver¬

minderung des Staatsgebietes ein. Große Elementarschä¬

den , verheerende Seuchen , Aufführung großartiger Bau¬

werke u. dgl. können einen Theil der Einnahmen in An¬

spruch nehmen . Doch ist es sehr wichtig , nie außer Acht

zu lassen , daß das von den Kammern einmal festgesetzte

Budget von der Regierung auf keine Weich geändert wer¬

den kann , daß dieselbe selbst für unvorhergesehene Fälle

nach konstitutionellen Grundsätzen nicht die Macht hat , all -

fällig nothwendige Summen durch Bestimmung neuer Auf¬

lagen aufzutreiben , daß es daher nothwendig ist , für

außerordentliche Fälle schon bei der Feststellung der Bud -
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gets Rücksicht zu nehmen , oder der Regierung in dieser
Beziehung einen gesetzlich bestimmten Spielraum zu gewäh¬
ren . Die in den Staatsveranschlägen beinahe nie fehlende
Rubrik : » Unvorhergesehene Ausgaben « erlauben
sonach entweder dem Finanzministcr den übrigen Ministerien
Summen für außerordentliche Fälle zu verabfolgen , oder
es wird jedem Ministerium eine Summe für unvorherge¬
sehene Ausgaben bewilligt , deren Verwendung dann spx-
cifkzirt im Ausweise des nächsten Jahres gefordert werden
kann .

Der größere oder geringere Spielraum , welcher hierin
den Ministerien vereinzelt oder dem Gesammt - Ministerium
gestaltet wird , hat dann lediglich den Grad von Zutrauen
zum Maßstabe , welcher das Land in sein Ministerium setzen
zu können glaubt .

Je nach den verschiedenen Verfassungen ist auch die
Finanzpcriode eine verschiedene , d. h. der Zeitraum , für
welchen ein Staatsbudget entworfen werden muß. In
Schweden z. B. ist die Dauer der Finanzperiode auf sechs
Jahre festgesetzt , während sie in den meisten europäischen
Staaten mit der Reichstagsperiode zusammenfällt .

Bombardement , das Beschießen einer Festung ,
einer Stadt mit Kanonen , Haubitzen oder Bomben u. s. w.
Die letztere Art ist die verheerendste , da die Bomben , wäh¬
rend sie einschlagen , sich entzünden , und oft die fürchter¬
lichsten Zerstörungen durch Brand veranlassen .
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Früher kannte man das Bombardement nur aus der

Geschichte der Kriege , es war oft das letzte und schreck¬

lichste Mittel , um eine Feind esstadt , die man lange

vergebens belagert hatte , zur Uebergabe ( Capitulation ) zu
zwingen . Die Geschichte der neuesten Zeit , vorzüglich die

des letztes Jahres , erzählt auch von Bombardements , die

nicht von fremden Feinden ausging , die vielmehr von den

Feinden im Innern , von den Feinden der Volksfreiheit ,
von der Reaction und Soldatendespotie ausging . Die ge¬

heiligten Rechte ( ?) des Thrones sollten den Völkern , die daran

zu zweifeln wagten , durch Bomben und Kartätschen nach¬
drücklich bewiesen werden , und das Blut unzähliger Men¬

schen , das Glück vieler Familien , der Wohlstand ganzer
Städte mußte diesen Rechten von »Gottes Gnaden « zum

Opfer fallen . In den Residenzen , an dem Sitze der Ge¬

sandtschaften beschränkt das Völkerrecht das Bombardement * ) ,
weil die Paläste und Archive fremder Nationen beschädigt
oder vernichtet werden könnten . Aber die heiligen Rechte
des eigenen Volkes , die unveräußerlichen Rechte des Men¬

schen sprechen lauter , ihnen wird nicht Folge geleistet ; aber

ihr Ruf wird den Kartätschendonner übertönen , und alle

Jene vernichten , die auf diesen Ruf nicht gehört haben .

Afsisen nannte man ursprünglich jede feierliche Si¬

tzung ; später verstand man darunter die freien Gerichts¬

sitzungen , die sogenannten Freigerichte , welche aus den

*) Es muß 2-t Stunden früher den Gesandten angekündigt
werden.
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vorzüglichsten Mitgliedern einer Gemeinde bestanden , und

an bestimmten Tagen freies Gericht hielten , ^etzt bezeich¬

net man mit Assisen die öffentlichen Sitzungen der Ge¬

schwornengerichte . In freien Ländern werden , wie wir im

Artikel Jury dargethan , alle Criminalvergehen von Ge¬

schwornen entschieden , diese sind aber nicht wie die ordent¬

lichen Gerichtshöfe das ganze Jahr versammelt , sondern nur

zu bestimmten Zeiten , so in England jährlich zweimal , in

Frankreich und den Rheinprovinzen alle drei Monate . Diese

Sitzungen nennt man Assisen , sie sind öffentlich , die Ver¬

handlungen mündlich , und jedes im Verlaufe dieser Zeit

begangene Verbrechen gehört vor ihnen .

Von ihnen kann der Verurtheilte nur an den höchsten

Gerichtshof ( Caffations - Gericht ) appelliren .

Anschluß an Sen Zollverein , siehe Zollverein .
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